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Siebentes Buch.
Von

Regierungsrechten , dieaufbesondre bestimmte
Zwecke gerichtet sind , und zwar erstlich

von den inner« und wesentlichen.

Erstes Capitel.
Von

der richterlichen Gewalt.

Erster Abschnitt.
Don der Beschaffenheit derselben überhaupt.

§. 261.

§ ) je Regierungsrechte , welche einen besondern Gegenstand

zum Zwecke haben , betreffen entweder die innere Wohlfarch
des Staats , oder die äußere . Hienach kann man sie selbst

abtheilen in innere ( irnmanentüa) und äußere (tranleun.

tia .) Zwecken jene auf die innere Sicherheit im Staate ab,

so heißen siewesentliche, ist aber dies nicht der Fall , so

nennt man siezufällige. Zu den wesentlichen rechnet
mandieJustiz , Criminal - und Policey,Gewalt.
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§ . 262.

Im natürlichen Zustande findet Srlbsthülfe statt , ak-

kein im Staat muß sie billig verbannt seyn . Hiedurch un-

verscheidet sich eben der natürliche Zustand von dem bürgen,
licken . In jenem erkennt man keinen Obern , wohl aber m

diesem , und dieser Obere ist berechtigt , Streitigkeiten , welche

zwischen den Mitgliedern des Staats entstehen , schlichten
zu lassen . Mit andern Worten , der Regent hat die rich«
terliche Gewalt , Ehe indessen die Entscheidung erfolgen
kann , muß eine Untersuchung über das Recht und Unrecht
der Parkheyen angestellt werben . Beyde Theile sind zu hö¬
ren und der eine muß das . was der andre läugnet , wenn
es Einfluß auf die Entscheidung haben kaiwz beweisen . Die -,
ser Beweis muß sodann auf das sorgfältigste geprüft und

dadurch das streitige Factum aufgrhelit * ) , hiernächst aber
das Gesetz auf den vorliegenden Fall angewandt werden.
Die hiezu erforderlichen Kenntnisse und Geschicklichkeit be¬

sitzt nicht ein jeder . Von dem Regenten selbst ist sie nicht
zu erwarten , auch hat er mehrere Geschäfte , als daß er sich
rnit der Untersuchung und Entscheidung einzelner Streitig¬
keiten abgeben könnte . Schön und treflich sagte der Kam-

mergerichtsdirecrorKirch eisen in Berlin zu dem Kronprin¬
zen von Preussen , als dieser zum erstenmal den Sitzungen
des König ! . Kammergerichts bcywohnte ; Unmittelbare

Alle gute Gesetze , schrieb Friedrich II . an die . Russische
Kaiserin , als diese ihm den Entwurf ihres Gesetzbuchs ühcrschicht
hatte , erfordern Rechtsgesebrte , wenn sic ausgenbt werden sol¬
len . So klar und einfach auch die Gesetze seyn mögen , so er¬
eignen sich doch streitige Falle , und dunkle und oerwickelte Vor¬
fälle , wo man die Wahrheit aus der Tiefe herauf hohlen muß,
Und wo geübte Richter und Adpocgteir nhthig sind , solche Falls
ins Acht zu setzen.
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Schärfung einer durch das Gesetz gelinder bestimmten Stra¬

fe , oder unmittelbare Entscheidung des gering,

sten Rechtsstreits würdeZhnen mit Recht das Vertrauen

des Volksauf Ihre Gerechtigkeit entziehen , auf welchem

Vertrauen doch ein so großer Thsii der Glückseligkeit eines

Königs beruht . Die gesittete Welt , dies mächtige Tribunal

ist dahin überein gekommen , sich mit dem Worte Macht,

spruch — Ungerechtigkeit als verschwisterte Ideen zu

denken . — Welcher mit den Nsgierungsgeschäftcn belastete

König , darf sich mit Entscheidung der Rechtssachen befassen,

ohne jene zu verabsäumen , ohne sich den Jrrchümern , den

Ueberraschungen , den Verleitungen seiner oder anderer Lei¬

denschaften Preis zu geben ? Welcher König kann sich mit

den langweiligen Verhandlungen der Parkheyen , mit Ab¬

wägung der . sich so oft widersprechenden Beweismittel be-

schästigen , und der zu den Entscheidungen erforderlichen

vollständigen Kenntniß der Gesetze sich rühmen ? auf deren

Erlernung , noch mehr aber auf die Kunst , sie richtig anzu-

weiiben , wir unsre ganze Lebenszeit verwenden , weil es

unsre einzige Bestimmung ist.

Gesetzt , die unmittelbare Entscheidung wäre zufällig

recht , würde sie nun deshalb regelmäßig , gesetzmäßig seyn?

und wäre sie ungerecht ; was kann ein König von einem

durch Gesetze in Zaum gehaltenen Volke erwarten , wenn er

selbst das Beyspiel ihrer wirklichen Verletzlichkeit giebt ? Der

scharfsinnige Montesquieu sagt in seinem Buche über den

Geist der Gesetze : in den despotischen Staaten darf der

Fürst richten , nicht so in monarchischen : sonst würde die

Verfassung zerstöret , die Form der gerichtlichen Entschei¬

dung aufgehoben , die Gemächer aber mit bleichender Furcht

T 5
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erfüllt werden . Vertrauen , Ehre , Liebe und Sicherheit
würden mit der Monarchie selbst verschwinden *) . -

Der Fürst oder Regent richtet also nicht selbst , dies thut
nur der Despot . Jener wendet seine richterliche Gewalt an,
um Gerichte anzuordnen , und diese mit Personen zu be-

setzen , welche die zur Führung ihres Amts erforderliche Ge¬

schicklichkeit und Rechtschaffenheit besitzen . Ohne vorherge«

gangene lange und scharfe Prüfung sollte billig keiner zum

Richter ernannt werden , denn von ihm hängt oft das Wohl

oder Wehe ganzer Familien ab . Geschicklichkeit ist indessen

nicht das einzige Requisit eines Richters , er muß in einem

«den so hohen Grade auch rechtschaffen scy » , denn der Rich¬

ter ist vielen Versuchungen ausgesetzt . Hat die höchste Ge¬

walt solche Personen gefunden , so gebe sie ihnen alsdenn

aber auch durch kärgliche Besoldungen kein stillschweigendes

Privilegium sich bestechen zu lassen . Die Schande sällt sonst

auf den Regenten zurück . Sie sehe streng darauf , daß ein

jeder seine Pflicht thut und strafe den unwürdigen Richter,

der sich Will kühr erlaubt , und sich Bestechungen zu Schul¬

den kommen läßt , auf das härteste **) , aber sie belohne

I Die ganze Rede steht in Kleins , schätzbaren Annalen der

Gesetzgebung , Bd . IX . S . goi . f . ,
**) Bei ) der letzter » Kammergerichtsvisitation ergab sich , daß

sich einige Assessoren dieses Gerichts .hatten auf eine höchst schänd¬

liche Art bestechen lassen . Ein Nerzeichniß der Summen , wel¬

che diese Männer in einzelnen Processen erhalten haben , findet
sich unter den Bcylagen zu einer Deduction die Ganerbschaft
Stade betreffend . Ein noch lebender würdiger Iustizmann , wel¬

cher bei) der Visitation als Subdclcgatus war , soll dahin ge¬
stimmt haben , daß einige dieser Männer , welche das schändliche

Handwerk am ärgsten getrieben hatten , öffentlich miteincmZet-
tel auf der Brust , worauf Justiz Verkäufer stünde , ausge¬
stellt , sodann , aber auf einem Karren aus dem Thor gebracht
werden sollten . — Verdient hätten sie diese Strafe.
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auch den würdigen Mann , der sein mühsames Amt mit

Fleiß verwaltet , der nicht wMührlich das Urthel fällt , son¬

dern der , wenn er das Factum geprüft hat , nun auch daS

auf dasselbe passende Gesetz mit aller Gewissenhaftigkeit an»

wendet.

Zweyter Abschnitt.
Von

der oberstrichterlichen Gewalt des Kaisers überhaupt,

besonders von dem Kaisers , und Reichs-

kammergcricht.

§ . 26z.

?̂ er Kaiser ist der höchste Richter in dem Reiche , er hat
von jeher die oberstrichterliche Gewalt gehabt , und diese

gehört zu seinem Neservatrechten . So richtig diese Sätze

sind , so sind sie doch eben so wenig ohne Anfechtung ge»

blieben , als daß sie ohne alle Einschränkung und genauere

Bestimmung verstanden werden könnten . Wie kann , sagt

man , die oberstrichterliche Gewalt zu den Neservatrechten

des Kaisers je gehört haben , oder noch jetzt gehören , da er

i ) weder eins der vorhandenen Reichsgerichte verändern,

noch ein neues ohn ^ Wissen und Willen der Stände errich¬

ten und nicht einseitig die Proceßgesetze geben kann ? Da

er ferner 2 ) in älter » Zeiten , wenn Streitigkeiten zwischen

den Ständen des Reichs porfielen , Fürstengericht hal«

ten mußte ? — Nicht der Kaiser , sondern die Fürsten , Gra'

fen und Herrn entschieden also die Streitsachen , folglich

waren ja auch diese die eigentlichen Richter , nicht jener,
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wenigstens nahmen die Stande schon in ältern Zeiten Theil

an der oberstrichterlichen Gewalt im Reiche und sie haben

diesen Antheil nicht erst dem gutherzigen Max I . abge-

irotzt *) . —

Allein haben wir es nicht schon oft gehört , daß ein

Recht zu den Ressrvatrechten des Kaisers gerechnet wer¬

den , und daß gleichwohl derselbe dabey an gewisse Nor¬

men gebunden seyn könne ? Besonders aber , daß er in der¬

gleichen Sachen nicht eigenmächtigerweise oder einseitig Ge¬

setze geben dürfe ? Ueberhaupt sind gesetzgebende und rich¬

terliche Gewalt verschiedene Dinge . Zene hängt nicht von

dem Kaiser allein ab , sondern auch von den Neichsständen-

Sobald also bey irgend einem Neservatrechte , folglich auch

bey der oberstrichterlichen Gewalt des Kaisers , etwas vor¬

kommt , was in die gesetzgebende eingreift , so versteht es

sich von selbst , daß alsdann die Sache an den Kaiser und

das Reich gebracht werden müsse . Ferner daraus , daß in

altern Zeiten die Kaiser die Streitsachen ihrer Großen mit

Zuziehung andrer Großen entschieden , und daß diese ei¬

gentlich das Urthel fällten , folgt noch nicht , daß die Stände

des Reichs Theil an der oberstrichterlichen Gewalt des Kai¬

sers nahmen . Es ward ja kein Reichstag **) , sondern nur

Zürstengrrrcht gehalten , das heißt , nicht alle Stände nah¬

men Theil an der Entscheidung , sondern nur einige unter

ihnen , die der Kaiser dazu auswählte . Auch der Fürst ent¬

schied die Streitigkeiten seiner Mannen mit Zuziehung eini-

*') Man s. die Abhandlung über die Frage : Ob die Stän¬
de vor Errichtung des Kammergerichts Antheix
an der deutschen Gerichtsbarkeit gehabt ? 176? . 8.

**) Rur ganz außerordentliche Falle waren es , die auf den
Reichstag gebracht wurden.
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ger aus ihrem Mittel ; aber nahmen deswegen diese Theil

an der Gerichtsbarkeit ihres Fürsten ? oder chuk dies jetzt

der Soldat , der zu einem Kriegsgericht , das über seinen

Cameraden gehalten werden soll , commanllirt wird ? — Cs

war überhaupt Sitte der damaligen Zeiten unter allen

Ständen , daß die Deysttzer des Gerichts , oder die Schöf.

fen , welche das Urthel schöpfen oder finden mußten , von

dem Stande der streikenden Theile waren . Dadurch wur¬

den aber diese nicht Richter , sondern waren nur Deysttzer

des Gerichts . Der eigentliche Richter war der Kaiser , oder

der Fürst , der entweder selbst zu Gerichtsaß , oder dazu

einen andern a » seiner Stelle ernannte,

k Sachen der Fürsten und andrer Großen wurden also

I von dem Kaiser in einem Fürstengeri
'
cht entschieden . Für

I andre Personen und Sachen ward hingegen unter K . Fri e-

I drich II . im Z . ein kaiserliches Hofgericht bestelle

» Schon seit Friedrich I . Zeiten hatten die Kaiser in Zta«

I lien durch besonders dazu bestellte Hofrichter ihre Gerichts-

« barkeit ausüben lassen *) . Jetzt ernannte nun auch dee

D Kaiser in Teutsch
'
land einen solchen Hofrichter , der wenig»

» stens ein Zahr lang seine Stelle bekleiden , alle Tage zrr

I Gericht fitzen , und allen Leuten , die ihm klagen würden,

I richten sollte vor allen Leuten . Klagen gegen Fürsten und

I andre Große konnte jedoch der Hofrichrer , der einFrey-
mann seyn sollte , nicht entscheiden , sobald dir Sache von der

Art war , daß sie die Fürsten als Fürsten betraf , denn

! es hieß ausdrücklich in der Bestallungsurkunde : „ ohn von

Fürsten und von andern hohen Leuchen , wo es geht an ih«

*) Mau s. hierüber die schöne Diss . des Hrn . Prof . T a si n-

ger äs orizius iuäieiorum curiae Imp . Imlici er Lsrmaniei er urrl>

risgue iyrer ts usxu . 178Z . 4.
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renLeib , und an ihr Ehre , an ihr Recht *) , an ihr
Erbe , an ihr Lehen , das wollen wir selber richten ." Also
nicht blos wichtigere Sachen der Fürsten und Herren , son¬
dern alle Sachen jener Art gehörten nicht vor das Hof - ,
sondern das Fürstengericht . Wie hätte auch ein Frey¬
mann über Fürsten und Grafen , als solche richten kön¬

nen ? Die Beysttzer des Hofgerichts waren übrigens nicht

bestimmt , auch harte überhaupt dies Gericht noch keine ge¬

wisse beständige collegialische Form.

Entscheiden thaten nun zwar das Fürsten - und Hofge¬

richt , so wie die hin und wieder bestellten kaiserlichen Land¬

gerichte die an sie gebrachten Streitsachen , aber leider wur¬

den sie damit nicht zum öftersten behelliget . In jenen Zei¬

ten liebte man es nemlich nicht , seine Streitigkeiten vor

dem Richter auszumachen , man machte sie lieber mit dem

Degen in der Faust aus . Mit einem Worte es galt Faust¬

recht , wobey freylich das Gerichtswesen nicht bestehen konnte.

Ein Glück für Teutschland war eS besonders in vieler Hin¬

sicht , daß das römische Recht immer mehr in Aufnahme

kam . Kaiser und Fürsten zogen Doctoren der Rechte als

Kanzler in ihre Dienste . Diese predigten nun stets ihren

Herrn , vor, daß Selbsthülfe billig nicht geduldet werden

sollte , daß ein Staat , in dem Faustrecht gälte , kein Staat

sey rc. Solche Vorstellungen thaten gute Wirkungen ; man

öfnete an den Höfen die Augen **) und suchte nun dem

Unwesen zu steuern . Besonders stark ward davon unter

*) Ohnerachtet dieser Ausdruck sehr allgemein lautet , so
scheint er doch nur von wirklichen und eigentlichen Fürstenrechten
zu verstehen zu seyu , keinesweges aber von den Privatbcfugnis-
sen der Fürsten und Große » .

**) Auch trüg die durch Erfindung des Pulvers veränderte
Kriegsart das ihrige hiezu bei).
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her Negierung K . Friedrich III . gesprochen . Die Srän-

de wünschten , daß ein bestä ndiges Kammergericht au¬

ßerhalb des kaiserlichen Hofes , an einem sieten Orte des

Reichs errichtet werden sollte , allein dazu war Friedrich

nicht zu bewegen . Zwar hatte er bald nach dem Antritt sei»

ner Negierung , nachdem das bisherige Hofgericht ganz

eingegangen war , ein eignes Kammergericht ernannt , allein

gegen dieses Kammergericht , das sehr willkührlich mit Gra¬

fen , Herren und Donoren beseht wurde , führte man laute

Klagen von Seiten der Stände , zumal da der Einfluß

des kaiserlichen Hofs auf dieses Gericht sich bald merklich

zeigte . Die Stände wollten daher dasselbe nicht am kaiser¬

lichen Hofe wissen , auch sollte es nicht , bald mit diesen bald

mit jenen , sondern mit beständigen Beysitzern besetzt

seyn . Doch , wie gesagt , Friedrich war dazu durchaus

nicht zu bringen , ohnerachtet ihm selbst deshalb einigemal

die begehrte Türkenhülfe verweigert wurde.

Endlich gelang es den Ständen im Anfang der Regie¬

rung seines Nachfolgers K - Maximilian I . die Sache

durchzusetzen . Gleich auf dem ersten Reichstag , den dieser

Kaiser hielt , drangen sie in ihn , ein beständiges Kammer¬

gericht im Reich zu errichten . Sie suchten zu dem Ende

die Projekte , welche - sie schon unter der vorigen Regierung

gemacht hatten , hervor und verweigerten die . von dem Kai¬

ser begehrte Türkenhülfe , so standhaft , daß dieser endlich

sich entschloß , dem Willen der Stände nachzugeben , und

sg ward denn endlich im Z . 14 ^ 5 .
" ein beständiges höchstes

Reichsgericht unter dem Namen eines Kaiserlichen und

Reichs - Kammergerichts eröffnet . Zu Frankfurt,

oder wenigstens in einer Stadt im Reiche sollte dasselbe

seinen bleibenden Sitz haben , damit es nicht , wie das an»
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ter K . Friedrich III . zu viel Hofluft einathmen möchte.

Maximilian wollte zwar sich anfangs das Recht Vorbehalten,
dasselbe , wenn er sich im Reiche aufhielre , an se nen Hof

fordern zu können , allein da er fand , daß die Stände dies

nicht gern sahen , so erklärteer , daß er keine Beschwerde
daraus machen wollte , wenn die Stände das Kammerge«

richt beständig an einem festen Orte wünschten , nur wollte

er sich in diesem Fall seiner kailerlichen Obrigkeit nicht bsge-

den . — Das Gericht sollte in der höchsten und letzten In¬

stanz durch ganz Teutschland urtheilen , und sein Gerichts¬

zwang sollte allgemein seyn . Besetzt sollte es werden mit

einem Richter und 16 beständigen Urthcilern , und diese

wurden von den Ständen vorgeschlagen und erwählt . Die.

Ordnung war von den Ständen entworfen und von dem

Kaiser genehmigt . So kam es ,
' also gleich damals dahin,

daß die Stände einen Einfluß auf das neu errichtete Gericht

erhielten , und mit demselben in Verbindung kamen . Diese

Verbindung ist nachher , da die Stände die Unterhaltung
des Gerichls Übernahmen , und bey den Visitationen dessel,
ben concurrirten , noch immer stärker und enger geworben.

§. 264.

Das neue Gericht sollte und mußte nun auch eine eigne

Ordnung haben , worin die zu beobachtende Verfahrungsart
demselben vorgeschrieben war . Ein Glück , daß man in
diesem Punkt bereits vorgearbeitet hatte . Schon unter K.

Friedrich III . hatten nemlich die Stände im Z . i486 , ein
Project zu einer Kammergerichtsordnung entworfen , daS
aus a6 . Artikeln bestand , aber der Kaiser machte dagegen
viele Erinnerungen und verwarf nachher das verbesserte
Prvject gänzlich . Jener ältere Entwurf ward nun wieder

Hervorgesucht , hex Kaiser beschäftigte sich selbst mehrere

Tage
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Tage *) mit der Duchsicht desselben , und ließ darauf den
Ständen seine Bemerkungen darüber , und was er geän¬
dert wünschte, zustellen- Ein Ausschuß der Reichsstände
zog die kaiserlichen Monita in Erwägung , änderte zwar
einige Kleinigkeiten ab , beharree aber in der Hauptsache
auf den ersten Entwurf und auch in diesem Glück sah sich
der Kaiser genöthigt , nachzugeben , und das anderweit
übergebene Proj -ct zu bestätigen . Sv kam also die erste
Kammergerichtsordnung in kurzer Zeit zu Stande , aber
freylich war sie auch sehr unvollständig und mangelhaft , in¬
dem sie eigentliche Proceßvorschi isten fast gar nicht enthielt,
sondern nur den Zustand des Gerichts , und dessen Gerichts¬
barkeit , jedoch diesen letzten Punct auch nur sehr im allge¬
meinen , bestimmte. Eben deshalb mußte man sie von Zeit
zu Zeit erneuern und mit Zusätzen vermehren , welches auf
den Reichstagen in den Jahren 1496 . r ; c>s . 1507 . i ; oz>
i ; rl . 152 ; . izr ? . geschah. Doch so oft man auch schon
gebessert und gemehrt hakte , so blieb doch immer noch eine
reiche Nachlese . Endlich übertrug Kaiser Lart V . de,»

'

beyden Kammergerichtsbeysitzecn Conrad Braun und
Conrad Visch * *) das Geschäft , eine neue Ordnung
zu entwerfen . Beyde unterzogen sich der Arbeit und

Die kaiserlichen Rathe versicherten in einer Sitzung dem
Reichstag , der Kaiser habe schon 2 Lage lang über der Anter-
suchung des übergebenen Projekts von acht Ahr früh bis Abends
acht Uhr ununterbrochen gesessen , und hoffe in den folgenden
zivey Tagen fertig zu werden.

Daß dieser Conrad Visch, welcher im I . 1548. seine
Geysitzcrstelle mit der Kanzlep - Verwaltersielle vertauschte , Mit¬
verfasser der neuen Ordnung gewesen sey , darin stimmen alle
Nachrichten überein , allein statt dcS Conrad Brann nennen
andre den K . G . D . Ca >spar C h u n o>

Zweiter Band » hl



zo 6 7 . B . Von den wesentl . Regier . Rechten.

da sie selbst als Besitzer des Gerichts die beste Kenntnrß

von der Verfassung und dem Proceß desselben hatten , so ist

es kein Wunder , daß die von ihnen entworfene Ordnung

alle bisherige sehr übertraf , wenn sie gleichwohl noch für

kein ganz vollkommenes Werk gehalten werden konnte . Der

Kaiser ließ diese Ordnung auf dem gegen Ende des 1. 1 547«

zu Augsburg eröffnet ?» Reichstag den Reichsständen vorlse

gen . Es ward einem Ausschuß der Reichsstände aufgetra¬

gen ein Bedenke » darüber zu stellen . Dies geschah , allein

man kann leicht denken , daß das Bedenken wegen des nun

zernichteten Schmalkaldischen Bundes und der Gefangen¬

schaft des Kurfürsten von Sachsen und Landgrafen von Hes¬

sen nicht so ausfiel , als es wohl zu einer jeden andern Zeit

ausgefallen seyn würde . Das ganze Geschäft ward mit gro¬

ßer Eile betrieben , den gesammten Ständen nur ein Artikel

nach den andern schnell vorgelesen , und so im I . : 54 b . die

neue Ordnung publicirt.

Für Niemand war diese Ordnung nachtheiliger , als

für die Evangelischen , denn es sollten nach derselben keine

andre Personen , als die der katholischen Religion zugethan
wären , bey dem Kammergericht geduldet werden . Aber

was - wollte man damals machen . Der Bund der Evan¬

gelischen war getrennt und die Häupter desselben selbst in

der Gefangenschaft des Kaisers . Doch die Scene änderte

sich bald . Es kam zum Paffauischen Vergleich , und man

arbeitete an einen dauerhaften Religionsfrieden . Bey die,

ser Gelegenheitchewirktm es die evangelischen Stände , daß
die Kammergerichtsordnung noch einmal durchgesehm , all-

ihnen nachtheilige Stellen ausgcstrichen und so im Z . iz ; ; -

ysn neuen publicirt wurde.
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So hatte man also eine neue ungleich vollständigere Ord¬

nung für dasKammergerichk erhalten , allein man fand auch

an dieser bald allerlei ) zu mehren und zu bessern . Vom I.

r ; ; 6 . an hatten die ordentlichen Visitationen des Kammer¬

gerichts ihren Anfang genommen , und eü ward sowohl durch

diese , als auft Reichs - und Deputationstagen mancher

Punct anders und bestimmter gefaßt . Eine Folge davon

war , daß man sich auf die Ordnung selbst nicht mehr ver¬

lassen konnte / sondern stets die Visitations - Reichs - und De«

pUtatidnsabschiede dabey zu Rache ziehen mußte . Dieser-

halb ward schon auf dem Reichstage von 1598 . beschlossen,

die bisherige Ordnung durch einige Beisitzer des Kammer¬

gerichts umaröeiten zu lassen . Dies geschah . Schon im

I . i6oz . übergaben sie dem Reichserzkanzler ihr Projeft

öder wie man cs nannte , Concept. der Kammergerichts¬

ordnung , wobei) sie zwar die Ordnung von 1555 . zumGrun -s

de gelegt , aber ans den nachherigen Gesetzen , gemeinen Be .̂

scheiden und der Praxis die nöthigen Aenderungen und Zu¬

sätze getroffen hatten . Der Kurfürst von Mainz legte so¬

wohl gleich damals , als nachher im I . i6iz. dem Reichs¬

tag baS Concept zur Prüfung und Erstattung eines Reichs,

gutachtens vor , allein in Zeiten , wie die damaligen waren,

könnte man an die Beendigung des Geschäfts eben so we¬

nig denken , als während der Dauer des dreyßigjährigen

Kriegs.

Nach dessen Endigung fand sich so viel auf dem Reichs¬

tage von i6 )
- z . und 1654 - zu thun , daß man ebenfalls nicht

Hand an das Werk legen konnie . Usbetdem glaubte man

mit Recht , daß es am besten seyn würde , dies Geschäft der

Visitation zur Vorbereitung zu übertragen , zumal da sich

^ inzwischen wieder manches geändert hatte , und manches ss» -

U a
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wohl durch den westpäiischm Frieden , als auf dem Reichs¬

tag selbst anders bestimmt war . Der R . A . von 1654 . ver¬

ordnet daher H. 1Z4 . : '
„ Daß das noch nicht zur Vollkom¬

menheit gediehene Concept von i6iz . Hey der nächstkünfti¬

gen Visitation revidirt und zugleich alles dasjenige , was all-

hier ( auf dem Reichstage ) verglichen und verordnet , ein¬

getragen und das ganze Werk präparatorisch mit Gutachten

also eingerichtet werden solle, damit man es auf dem nächst-

künftigen prorogicten Reichstage erledigen könne .
"

Unglücklicherweise kam indessen Vre beschlossene außeror¬

dentliche Visitation nicht zu Stande ; im I . 1707 — 171z»

wurde zwar das Kammergerichl vistlirt , allein die damalige

Visitation begnügte sich mit der Wiederherstellung des Ge¬

richts und mir der Abstellung einiger Mängel und Gebre¬

chen . Endlich wollte die letzte Visitation , welche im Z.

1767 . ihren Anfang nahm , Hand an das Werk legen . Sie

ernannte sechs der vorzüglichsten und gelehrtesten Beyfltzer

und trug ihnen die Ergänzung und Berichtigung der gan¬

zen Arbeit auf . Der erste Theil wurde katholischer Seit¬

dem Herrn von Lvskant, und evangelischer Seits dem

Freyherrn von Harpprecht
*) ; der zweyte Theil , dem

Herrn von Alb ini dem Vater , und dem Freyherrn von

Cr am er ; der dritte dem Herrn von Ortmann und nach

dessen Absterben , dem Freyherrn von Zillerberg ( jetzigen

Salzburgischen Directorialgesandten auf dem Reichstage)

und dem Freyherrn von Niedesei zur Bearbeitung über,

; ragen . Diese Männer unterzogen sich dem ihnen aufge-

'Einem Manne , der sich durch sein Staats - Archiv

des Kais , und Reichsrammergerichts , und durch sei,

ne große» Verdienste um das Unterhaltungswesen - es K . G . di «,

scr Ehre vorzüglich würdig gemacht hatte«
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tragenen mühsamen Geschäfte mit allem Fleiße , so baß sie
bereits , bis auf den Herrn vonZillerberg, im 1 . 176 - .

ihre Arbeiten der Visitation überreichen konnten. Der Vft

sitations - Cvngreß ließ hierauf dieselbe in seiner geheimen

Druckerey abdrucken , aber nur so ivenige Exemplare davon

abziehen , daß nur diejenigen Reichsstände , tvelche an der

Visitation Theil nahmen , und nicht einmal alle Kammerge-

richrs - Assessoren Exemplare davon erhielten , mithin das

Werk so gut, wie Manuskript war *) , wahrscheinlich, weil

man Höfte , nun bald eine neue Kammergerichts - Ordnung

selbst zu erhalten. Allein die unglückliche Trennung dev

letzten Visitation hat diese Hoffnung vereitelt und es ist mehr

zu wünschen als zu hoffen , daß dies Geschäft endlich einmal

geendigt werden möge.
Wir haben also jetztzwey Concepte der Kammerge¬

richtsordnung, das erste von dem I . 161 ; . und das andre

vom Z > 1769 . Schon der Name Concept zeigt es an,

daß sie noch keine Gesetzeskraftförmlich erhalten haben.

Allein in so fern die Veränderungen und Zusätze aus ältem

unstreitig verbindlichen Gesetzen , als Visilations - , Depu¬

tations - und Neichsabschieden rc. genommen sind , und da¬

mit übereinstimmen , läßt sich , die gesetzliche Kraft des Con-

cepts nicht in Zweifel ziehen. Indessen hört dadurch die

Kammergerichtsordnung von 1555. nicht auf, dir neueste
U z

Es hat sich daher der nun verstorbene Hr. Kanzler von

Selchow allerdings ein großes Verdienst erworben , daß er,
da er so glücklich gewesen war , ein Exemplar jenes Abdrucks zu
erhalten, das Werk unter dem Titel : Concepte der Reichs¬
kam m e r g c r i ch t s o r d » u n g aufBcfehl der jüngsten
Visitation entworfen, zu Gottingcn.i/Sa. in ; BaM

Len in 8 . herausgcgeben hat.
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Ordnung zu seyn . Diese ist nun aber nicht bloS eine Pro-

ceßordnung für das Kammergericht , sondern sie ist über«

hauhl als eine allgemeine Reich sproceßordnung an¬

zusehen . Selbst der Reichsdeputationsabschied von 160 -0.

verordnet § . i ; . daß die Territorialgerichte , in eine gute
dem r echten N ei chs - undKammergerichlsproce ft

se gemäße Ordnung, so viel » ach eines jede » Orts Ge«

legenheit immer ersprießlich seyn wird , gebracht werden sol¬

len ; und der I . R . A - will H. i ; / . „ daß Kurfürsten , Für¬

sten und Stände des Reichs bey ihren Gerichten die Verord¬

nung thun sollen , damit so viel möglich bey denselben dir

Norm des kammergerichtlichen Processes be¬

obachtet werde . " In älter » Hvfgerichts - und Kanzleyord,

nungen findet sich daher auch vieles , was aus der Kammer¬

gerichtsordnung genommen ist und wo also diese , als die

vollständigere , sehr zur Erklärung und Erläuterung dienert

kam , *) ,

§ . 265.

Was die Verfassung des Neichskammergerichts betrifft,

so kann man die zu demselben gehörigen Personen in dreh

Classen theilen . Zn die erste gehören diejenigen , welchs

das Ganze zu dirigircn und die bey dem Gericht anhängig

gemachten Sachen zu entscheiden haben , nemlich der Kam-

merrichter , die Präsidenten und die Beysitzer . Zur zweyr

sen Klaffe kann man diejenigen rechnen , welche mit der

*) Ja c . Gott s. Sieber von der Nutzbarkeit der Erler¬
nung des kammcrgerichtlichen Processes aus verschiedene » Hoft
vnd Gerichtsordnungen gezeigt ; Gbtting . 1761 . 4 . Wi lh - A ug,
Rudi off von ' der Achnlichleit der teutschey Hofgcrichte mit
dem Kammergcricht , Bützbw 1770 . 4,

/
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Ausfertigung der von dem Gerichte beschlossenen Sachen und

der Aufbewahrung der Acten zu chu » haben , oder das so¬

genannte Kanzleyperssnale ; und zur dritten Klasse diejeni¬

gen , welche die Nothdurft der Partheysn dem Gericht

schriftlich und mündlich vortragen , oder die Advocaten und

Procuratoren.

Bey dem Kammergericht finden ferner doppelte Ver-

sammlungen statt . Des Nachmittags kommen zu bestimm¬

ten Zeiten die Procuratoren zusammen , um theiis der Publi¬

kation der Urchelle beyzuwohnen , theils die Schriften ihrer

Partheyen zu übergeben und sonst das erforderliche dem Ge¬

richt , welches durch einen Präsidenten und einige Beysitzev

vorgestellt wird , vorzutragen . Man nennt diese Versamm¬

lung die Audienz, wovon nachher das weitere . Des

Morgens hingegen versammelt sich die erste und dritte Klas¬

se und zwar jede besonders . Jene , um sich über die Streit¬

sachen zu bersthschlagen und selbige zu entscheiden , diese,

um die nöthigen Ausfertigungen zu besorgen . Die erste

Klasse theilt sich wieder in mehrere Senate, damit zir

gleicher Zeit mehrere Prvceffe entschieden werden können.

Betrifft die Streitsache Stände von verschiedener Religion

oder einen mittelbaren Kläger gegen einen unmittelbaren

Beklagten
*) , so muß der Senat zur Hälfte aus evangett-

U 4

Man sagt gewöhnlich , daß sobald die Streitsache verschie¬

dene Rcligionsverwandte beträfe , Religionsgleichheit in Anse¬

hung der Zahl der Richter bey den höchsten Reichsgerichten be¬

obachtet werde » muffe . Allein der Osnabr . Friede Art . 5 . §. z ; .

redet nur von solchen streitenden Theilen verschiedener Religion,

welche Reichs st an de sind . Noch mehr bestärkt dies der §. 56^

dieses Artikels , woselbst es heißt , daß wenn einer der streiten?
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scheu und zur andern Hälfte aus katholischen Beisitzern be¬

stehen . Zlußerdem ist diese Religionsgleichheit zwar nicht
reichsgrundgesttzlich nöchig , indessen pflegt sie doch über¬

haupt beobachtet zu werden.

§ . , 66 .
Die Beisitzer des Kammergerichts werden von dem

Kaiser und den Neichsständsn jetzt dem Gericht präsen¬
tier , von diesem aber nach befundener Tüchtigkeit ange¬
nommen . Anfangs war dies aber anders . Als das Kam¬

mergericht errichtet wurde , beschloß man nemlich , daß das
Gericht aus einem Richter und 16 Urtheilern bestehen sollte,
und diese wurden auf den , Reichstage von den Ständen

vorgeschlagsn und von dem Kaiser ernannt . Auf dem Fall,
baß einer von ihnen sterben oder sonst das Gericht verlassen
würde , sollte es eben so gehalten , mithin die erledigten
Steilen von dem Kaiser mit Rath und Willen der Reichs¬
versammlung wieder besetzt werden *) . Wäre damals schon,
wie jetzt der Reichstag von beständiger Dauer gewesen , so
würde nichts dabey zu erinnern gewesen seyn , allein da
dies der Fall nicht war , so blieben darüber die Stellen öf¬
ters lange unbesetzt . Bald besann man sich jedoch eines
andern . Schon im I . 1500 . finden sich Spuren davon,'

den Theilc mittelbar wäre und gleiche Anzahl der Richter
von bepden Religionen verlangen würde , dessen Verlange»
erfüllt werden sollte. Indessen wird jn der R . H . R . O . Tit . 1.
f . 2, dieser Unterschied nicht gemacht , sondern überhaupt befoh¬
len , dass nicht allein bey hem Kammergericht , sondern auch bey
dem R . H . R . sowohl geistliche als weltliche Sachen , so zwischen
den Katholischen und Angsburgischen Confcffionsvenvandte»
schweben, - mit Zuziehung beiderseits Assessoren in gleiche?
Anzahl erörtert und entschieden werden sollen.

K , G . O . von 149z . Tit . r . u, 0.

/
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daß die Beysitzer von den Kurfürsten und Kreisen dem da¬

maligen NsichSregiment präsmtirt und von diesem gewählt

werden sollten . Im I . 1507 . ward aber die Sache dahin

bestimmt , daß ein jeder der activen *) Kurfürsten das Recht

haben sollte , einen Beysitzer zu präsenrircn ; ferner sollte der

Kaiser wegen seiner Erblande Oesterreich und Burgund zwei) ,

und die sechs damaligen Kreise Franken , Baiern , Schwaben,

Oberrhein , Niederrhein und Sachsen ftden einen ernennen,

die noch fehlenden zwey aber ( welche von hohen Adel seyn

mußten , und daher /ässsssores Feneross hießen, ) sollten von

den gesammten Nsichsständen erwählt und vorgeschlagen wer»

den **) . Der Kaiser als Kaiser hatte also damals noch kein

Recht einen Beysitzer zu präsentiren , als aber im1 . 1521 . die

Zahl der Beysitzer noch mit zweyen vermehrt wurde , so maaß-

te sich der Kaiser deren Ernennung an , und man ließ dies

von Seiten der Stände geschehen . In der Folge stieg oder

fiel die Zahl der Kammergerichtsbeysitzer von Zeit zu Zeit,

wonach sich denn auch die Präsentations - Schemata änderten.

Endlich kam es zum westphälischen Frieden und nun

faßte man den lobenswürdigen Entschluß , die Zahl der As¬

sessoren auf ; o zu erhöhen , und dabey Neligionsgleichheit

zu beobachten . Man beschäftigte sich damit sowohl auf dem

U;

*) Bekanntlich waren deren damals nur sechs , weil Böh¬
men an den Rcichsgcschaftcn keinen Theil nahm.

" *) Nach - er K . G . O . von 1 ^07 . Tit . 1 . sollten zwar aus
den genannten Kreisen acht Beysitzer genommen werden , allein
es wurde damit so gehalten , daß ein jedewKrcis mehrere S » b-
jecte vorschlug , ans Lenen sodann sämmtlichc Stande einen wähl¬
ten , die zwei) x,eneroü iwurdcn aber von sammtlichcn Standen
sowohl vorgeschlagcn , als gewählt . Man s. den Anhang zum
R . A . von izv7.
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Friedens » Congreß selbst , als auf dem Reichstag von 1654.

und so entstand denn folgendes Schema:

Katholische. Ev ang elisch e.

A) Kurfürsten. Kurfürsten.

Mainz . . . . L Sachsen . . . . . e

, Trier . . . . . L " Brandenburg . . . s

Cölln . . ^ . . r . . , , - 2

Baiern . . . . . 2

L) Kreise. L) Kreise.

e) btos kathol. n) blos evangel.

Oesterreich . . . Obersachsen ^ . . . 4

Burgund . . . . 2 Nicdcrsachsen . . . 4

Baiern . . . . . 4 Beyde abwcchslcnd l

b) gemischte. l>) vermischte.

Franken . . . . 2 Franken . . . . 2

Schwaben . . . . 2 Schwaben . . . . 2

Obcrrhcin . . . . 2 Oberrhcin . . . . 2

Niedcrrhein . . . 2 Niederrhein . . . 2

L) der Kaiser , . . 2 Alle vier abwechslend r

- s. 24.

Völlige Religionsgleichheit ward also doch nicht beobachtet,

indem dem Kaiser nachgelassen wurde , zwei) katholische

Deysitzer zu präsentiren *) .

§ . ,- 67.

So ruhmwürdig der Eifer war , den man auf dem

Friedenskongreß gezeigt hatte , das Kammergericht auf einen

bessern Fuß und in den Zustand zu setzen , daß es alle an

dasselbe gelangende Streitsachen entscheiden könnte , so er¬

losch doch dieser Eifer bald wieder . Wollte man ; o Bey¬

sitzer haben , so wurde allein zu deren Unterhaltung , weil

Osnabr . Fr . A.
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damals ein jeder 2000 Fl . Besoldung erhielt , eine jährliche

Summe von 100,000 Gulden erfordert . Freylich eine Klei¬

nigkeit für ein so großes Reich , als das teursche , allein wir

kennen schon den Egoismus und die Sparsamkeit unsrer

Reichsscände sobald etwas zum « llgemeinrn Besten

des Reichs geschehen soll. Kurz es ward nicht einmal mit

Ernst darauf gedacht , wie jene Summe aufgebracht wer?

den könnte , und so war es denn eine sehr natürliche Folge

davon , daß es nur auf dem Papier ; o Assessoren gab . Hie¬

zu kamen die widrigen Schicksale , welche das Kammer»

geeicht während der französischen Kriege zu Speyer erdul¬

den mußte . Es mußte flüchtig werden und eine Zeitlang

hrrumirren , bis es endlich zu Wezlar seinen Wohnsitz

erhielt . Nie waren seit dem W . F . mehr als 18 , oft nur

12 , ja 8 und ; Assessoren gewesen . So waren im 1 . 1719.

ihrer nur 8 , und diese klagten , daß sie von der ihnen ange¬

wiesenen Besoldung nicht leben könnten . Man sah endlich

den Nachtheil ein , der aus den nicht zureichenden Besol¬

dungen entsprang , weil dies die Richter für Bestechungen

empfänglich machen konnte , und beschloß also im 2 - 1719.

ihre Besoldung zu verdoppeln.

Hätte man doch aber auch den Nachtheil lebhafter em-

geschen , der daraus entspringen mußte , wenn das Gericht

zu schwach besetzt , mithin nicht im Stande war, alle, ja

nicht einmal die dringendsten Proteste zu entscheiden ! Al¬

lein ohnerachtet man wohl die Zahl der wirklichen As¬

sessoren vermehren wollte , so setzte man doch auch zugleich

die Zahl , welche nach dem W . F . scyn sollte , auf die Hälf¬

te . Füssf und zwanzig Assessoren sollten also nunmehr

seyn , und danach ward auch das Präsentationsschema be¬

stimmt , so daß jetzt ein jeder Kurfürst nur r , und die Kreist
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ebenfalls nur 1 ober r präsentiren sollten . Sekt dem W . F.

hatte sich inzwischen manches geändert , denn es war B ö h, Is

men zum wirklichen Sitz - und Stimmrecht im kurfürstli - l

chen Collegium wieder gelangt , und Braunschweig »

war Kurfürst geworden . Beyde konnte man von dem Prä - »

sentationsrecht nicht ausschließen , aber alsdann überstieg die i

Zahl der Präsentirten die Zahl der Assessoren . Doch man be¬

sann sich bald , daß dies selbst vorkheilhaft sey , indem man als

dann nicht erst lange zu warten brauchte , um eine erledigte

Stelle wieder zu besitzen , weil schon einer da wäre , der so¬

gleich einrücken könnte.

Man begnügte sich indessen damals nicht blos die Zahl

der Assessoren zu bestimmen , sondern das Reich übernahm

nun auch zu ihrer Unterhaltung einen großem Beytrag,

indem derselbe von zwei) bis sieben erhöhet wurde . ( § . 250 .)

Unglücklicherweise entrichteten aber verschiedene Stände ihre

Beiträge nicht , andre suchten Moderation , und diese ge¬

stand man verschiedenen unter ihnen zu , womit einige wie¬

der unzufrieden waren , und sich nun auch weigerten die er¬

höhten Dryträge zu entrichten . Hiezu kam , daß in einigen

Kreisen selbst über die Art und Weise der Präsentation al¬

lerhand Irrungen entstanden , und so war denn die Folge

davon , daß das Kammergericht nur aus 17 Beysitzer » be¬

stand , und selbst diese mußten eine geraume Zeillang an¬

derthalb Jahre warten , bis sie Besoldung erhalten konn¬

ten . Die letzte Visitation trug endlich sehr ernsthaft bey

dem Reiche darauf an , di -sem Nebel abzuheifen , und war

auch so glücklich rm Z . 177 ; . einen Rcichsschluß zu bewir¬

ken , daß der Beytrag der Stände noch um ein Viertel er¬

höhet , dagegen aber auch das Gericht unverweilt mit re

Beysitzern besetzt werden sollte . Wollte man aber dies be¬

werkstelligen , so mußten erst einige Präsentationsirrungen
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öeygelegt werden . Dies geschah und so kam denn endlich

im I . 1782 . die bereits im Z . 1720 . beschlossene Zahl der

Beysitzer zu Stande.

Vorzüglich war es zweifelhaft gewesen , wie es mit der

abwechslenden Präsentation des zur Herausbriugung der

Neligionsgleichheit erforderlichen evangelischen Beysitzers ge¬

halten werden sollte . Nach dem W . F . sollten nemlich die

beyden Sächsischen Kreise abwechslend einen , und die evan¬

gelischen Stände der vermischten Neichskreise ebenfalls ab¬

wechslend einen , mithin zusammen zwey evangelische Asses¬

soren ; hingegen nach dem Neichsschluß von 1719 . sollten die

genannten Kreise und Stände zusammen nur einen ab-

wechslungsweise präsentiren . Hiedurch hielten sich mit Recht

die beyden Sächsischen Kreise beschwert , denn sie hätten,

wenn es bey dem westph . Frieden geblieben wäre , jeder

zweymal präsentirt , wenn die andern einmal präsenlirt

Härten . Endlich verglich *) man sich auf dem Reichstage

in einer evangelischen Conferenz vom 2z . Zul . 1777 . dahin,

daß die Abwechslung folgendermaßen geschehen sollte : i ) Der

Obersächsische Kreis , 2 ) die evangelischen Stände des

Fränkische » , ; ) der Niedersächsische , 4) der Schwäbische,

5) der Obersächsische , 6) der Oberrheinische , 7) der Nie¬

dersächsische und 8 ^ der Niederrheinisch - Westfälische . Auf

diese Art kam also der Ober - und Niedersächsische Kreis

zweymal an die Reihe , bis die andern einmal daran kamen,

und es wurde dadurch der Sinn des W . F . erreicht.

Eine fernere Zrrung , welche viel Aussehen machte,

und zu weitläuftigen Debatten Veranlassung gab , entstand

Der Vorschlag zu diesem Vergleich war von Putter in

der Vorrede zu seiner Ausgabe des Relchsschlusses von 1775 . ge¬

schehen.
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Vach Erlöschung des Kurhauses Vaiern . Baiern hatte bis¬

her einen katholischen , Kurpfalz hingegen einen evangeli¬
schen Beysitzer präsentirt , ohnerachtee Pfalz sich nicht zu
dem evangelischen NeichStheil rechnete . Dir Baiersche Bey-

sitzerstelle war nach Erlöschung des Kurhauses unbesetzt , hin¬
gegen «Mitte ein kurpfälzischer evangelischer Präsentatus
in der Person des Hrn . von Vulpius. Auf einmal erschien
Hr . von Huver mit einer kurpfalzbarerschen Prä¬
sentation .- Man bedeutete ihn , daß die kurbaiersche Präi
sentalion erloschen , die kurpfäizische aber besetzt sey . Wäre
dies aber auch nicht , so würde er doch , da er katholischer
Religion wäre , nicht als kurpfälzischer Präsentatus ange¬
nommen werden können . — '

Indessen hätte freylich der katho¬
lische Religionsrheil eine Präsentation verlohren , wenn man
die kurbaiersche für erloschen hielt , und nicht gestatten wollte,'
daß Kurpfalz künftig einen Katholischen präsentirte . Ge¬
stattete matt aber dies , so verlohr der evangelische Neli-
gionstheil eine Präsentation . Einer von beyden mußte also
verliehren , man mochte es machen , wie man wollte,
Und doch sollt « und wollte keiner einen Verlust Haben-
Endlich ward im I . 1781 . diese Sache dahin verglichen und
beygelegt , daß zwar , wie sich von selbst verstand , die kur¬

baiersche Präsentation aufhören , Kurpfalz hingegen künf¬
tig einen katholischen Beysttzer präsentiren , die dadurch auf
der evangelischen Seite entstehende Lücke aber durch «ine den
evangelischen Kurfürsten zugestandene abwschslende Präsen,
tation wieder ausgefüllt werden sollte. Das Präsentakions,
schema ist daher jetzt folgendes:
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i ) Kur - Mainz . . .
- ) — Tridr . . .

z) — Cölln . . .

4) — Böhmen . .
5) — Pfalz . . .
6) — Sachsen . .

7) — Brandenburg

8) — Braunschweig

9) — Sachsen , Brandenburg und
Braun schweig abwechslend — r

10) Kaiser . . . . . . . . . r —

n ) OesterreichischerKreis . . . . . 1

12 ) Burgundischer — . . . . . . I —

iz ) 14) Fränkischer — . . . . . r r

15) 16) Daierscher — . . . . . L

17 , i8 ) Schwäbischer — . . . . . 1 r!

19) 20) Oberrheinischer — . . . . . r 1

21 ) 22 ) Niedsrrheinisch - Westphälischer —> L i>

2z ) 24) Obersächsischer— . . . . . - Ä

25) 26) Niedersächsischer— . . . . — . r

27) Aus den beyden sächsischen und den vier
vermischte» Kreisen nach der angeführten
Verglichenen Abwechslung . . . . — r

14. rz

Was noch die Art und Weise , wie in dm Kreisen das

Präsentationsrecht ausgeübt wird , betrifft , so findet hierin

eine große Verschiedenheit statt . Der W . F . sagt blos , so

wie die ältern Gesetze , daß die Kreise präsentiren sollen,

aber kein Gesetz bestimmt , wie es nun damit gehalten wer»

dm , und welche Stände an der Präsentation Theil lieh?

Kathol. Evangel.

* * »

l

L
I

I
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msn sollen . Mit Recht hielt man dies für eine Sache,

dir in die innere Verfassung der Kreise schlüge , und die

man daher .ihnen selbst überlassen müßte , und so entstand

Venn die Verschiedenheit . iJn dem Oester reich ischen

und Burg » irdischen geschieht die Präsentation blos von

dem Hause Oesterreich , in dem Ba i ersch en von den bey-

ben KreisaussHreibenden Fürstest , dem Herzog von Baiern

und Erzbischof von Salzburg . Beyde wechslet , zwar in der

Ernennung des Candidaten ab , das Präsemakionsschreiben

selbst wird aber von beyden ausgefertigt *) . Zn dem Frän¬

kischen Kreise geschieht die Ernennung zur katholischen

Stelle von den Bischöfen von Bamberg , Würzburg und

Eichstädt , ingleichen dem Teutschmeister durch die Mehrheit

der Stimmen . Das PräsentationSschreiben wird aber blos

vom Bamberg auSgefertigk . Zu der evangelischen Prä¬

sentation coneurriren alle evangelische Stände des Kreises.

Können sie sich nicht wegen eines Subjekts vereinigen , so

nominirt die Fürsten - Grafen - und Herrcn - Bank jede ei¬

nen besonder » Candidaten , die sodann von den Direktoren

der drsy Danke in einem gemeinschaftlichen Schreiben dem

Kammergericht präsentirt werden , und aus denen dieses den

geschicktesten und würdigsten wählt . Zn dem schwäbi,

sch e n Kreise nehmen an der Besetzung der katholischen Stel¬

le alle Stände dieser Religion Theil , so daß durch Mehr¬

heit der Stimmen der Präsentatus gewählt wird . Die

evangelischen Stände haben im Z . 1779 , einen Turnus un¬

ter

*) Ob dies nicht sich künftig wegen des entstandenen Rang¬

streits andern wird ? steht ZU erwarten . Vielleicht dürfte !? in

Zukunft doppelte Präsentationsschreiben ausaefetigt werden.
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ter sich dahin verglichen , daß r ) WürteMbrkg , ä ) Baden,
3 ) Würtemberg , 4) die Reichsstädte , 5 ) Baden und
6 ) Würtemberg den Candidaten ernennt , Würtemberg aber!

denselben jedesmal präsent,
'^ In dein Oberrheini-

schen Kreise sind die Hcchstrster Worms , Speyer und Stras¬
burg in dem Besitz des Präsenrakionsrechts . Sie vergleis
che» sich entweder eines gemeinschaftlichen Präsentati , oder

jeder nominirl seinen eignen . Die evangelische Präsenta¬
tion geschieht von Pfalz - Simmern , Zweybrücken und dent

Gesamlhaüse Hessen . .Die übrigen Fürsten Und Stände

dieses Kreises haben cs noch nicht durchsetzen können - daß

sie zur ConcurreNz gelassen wären;

In dem westphälischen Kreise sind die ehemaligen

Irrungen durch besonder Bergleiche jetzt beygelegt . Dis

evangelischen Stände verglichen sich im I . 1779 . dahin,

daß i ) Cleve , 2 ) Osnabrück , wenn dieses Hochstift einen

evangelischen Bischof habe , abwechslend mit Verden , sonst

aber dieses allein , z ) Minden , Ostftiesiand , Mörs und

die Nassauischen Häuser abwechslend , und 4) die jämmtli-

chen evangelisck - en Grafen nebst der Stadt Dortmund das

Präsematiousrecht der Reihe nach ausüben sollten . Die

katholische Präsentation geschieht nach einem Vergleich von

: 78z- ebenfalls der Äeihe nach i ) von Münster , 2) von

Jülich und Berg , z ) Paderborn und Lüttich nebst Jülich

und Berg abwechslend , und 4 ) den übrigen Fürsten , Prä,

laten - Grafen und Städten . -

Indem obersächsischen Kreise würbe bisher Nach

einem Kreisschluß vom 2z . Nov . i6 ; 4 - folgender Turnus

beobachtet : 1 ) Kursachsen , 2 ) Kürbrandenburg - z) Sach¬

sen - Altenburg , 4 ) Weimar , 5 ) Gotha , 6 , Cöburg , 7 ^ Ei¬

senach , 8 ) Vorpommern , 9) Hinterpommern , to ) Camin,

Zweiter Band, M
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n ) Anhalt , rr ) die drey Stifter Quedlinburg , Gernrode

und Walkenried , und rz ) die Grafen und Herren . Zn

diesem Schluß war Querfurt nicht begriffen , weil dies auf

den Kreistagen kein Sitz - und Stimmrecht hatte . Z»

neuern Zeiten verlangte jedoch Kursachsen das Recht wegen

Luerfurt zu präsentiren und es hat dies glücklich durchge,

setzt , so daß es diesmal nach den drey Stiftern noch vor

den Grafen und Herren das Präsentationsrecht ausgeübt

hat *) .

Zn dem niedersächsischen Kreise ist bisher nach

einem Provifionalvergleich und Kreisschluß vom 4 . Der.

1654 . folgender Turnus nun schon zweymal beobachtet,

und bereits zum drittenmal angefangen worden : i ) Mag,

deburg , - ) Bremen , z ) das Gesamthaus Braunschweig,

und 4 ) Hollstein und Mecklenburg abwechslend . Die al-

rernirende Stelle unter den sechs Kreisen haben die Städte

Lübeck , Goslar , Mühlhausen und Nordhausen zu besehen.

Hamburg und Breme » konnten damals nicht füglich mitge,

nannt werden , weil ihnen ihre Reichsstandschaft von den

Herzogen von Hollstei » und Bremen zu der Zeit bestritten

wurde . Halberstadt , Sachsen - Lauenburg und Hildesheim

behaupten zwar auch ein Präsentakionsrecht , allein es ist

noch nicht zur wirklichen Ausübung gekommen **) .

K. 26z.

Mit den Präsentationen zu den Beysttzerstellen an dem

Kammergericht hat es fast die nemliche Beschaffenheit , als

§ hr. Rau von den Präsentationen des Obersächs. Kreis

ses zu den Asscssorstellen bey demN - K - G - Regensb . 1782 . 4.

Man s. überhaupt von dem PrciscntaiionswesenMals
blaues Anleitung zur Kenntnis' der deutschen Gerichts - und

Kanzleyverfassung . LH - 1 . S - 86 . f.
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mit den Präsentationen zu geistlichen Pfründen . Durch . dir

Präsentation selbst wird der Präsentirte noch nicht Assessor.

Erst muß untersucht werden , ob er dis dazu erforderlichen

Eigenschaften hat - So bald er also sein Präsentationsschrei-
bcn , welches nicht blos an den Kammerrichker , sondern auch
an die Präsidenten und Assessoren gerichtet seyn muß , dem

Kammerrichter überreicht *) und den übrigen Mitgliedern
des Gerichts seinen Besuch gemacht hat , wird dasselbe im

vollen Rath verlesen , und untersucht , ob es von einem zue

Präsentation Berechtigten erlassen , und ob es gehörig ab-

gefaßt worden sey * *) ? Findet sich daher) nichts zu erinnern,

so wird der Präsentatus zum General - Examen , wozu zwey
Assessoren deputirt werden , gelassen . Bey diesem Examen

ist nicht die Absicht die Geschicklichkeit des Candidaten zu

prüfen , sondern blos zu erforschen , ob er auch im allge»

meinen die Eigenschaften habe , welche die Gesetze von einem

Assessor erfordern ; deshalb wird er gefragt nach i ) seinen

Namen , 2 ) Namen der Aeltern , und was der Vater ge-

wesen , ) ) ehliche Geburt , 4 ) Vaterland , 5 ) bisherigen

Wohnsitz , 6 ) Alter , 7) Ncchrsstudium , wo und wie lange

er solches getrieben , 8 ) ob er der Rechten gewürdigt , d . h.

Doctor oder Licentiat sey ***) , 9 ) ob, wo und wie lange er

sich in der Praxi geübt , 10 ) von welcher Religion , 11 ) ob

»r jemand mit Eid und Dienstpflichten zugethan sey und

E 2

*) Von dieser Zeit an datirt sich die Anciennitat . des Pra-

sentatus , welche oft , wie sich aus dem Verfolg ergeben , wird,

sehr wichtig ist.

Line Forme ! eines solchen Prasentütionsschreiben ist be¬

reits im isten Theil dieses Hdb . S . 411 . zu finden.

Der Assessor soll nemlich entweder Doktor der Rechten oder

von Adel seyn . Ein alter stiftsmäßiger Adel ist nicht erforder¬

lich , sondern es sind vier adliche Ahnen hinreichend.
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diese erlassen werden könnten , 12 ) ob er von einem Mit«

gliede des Kammergerichts Empfehlungen erhalten ? Alle

diese Fragen werden ihm von den deputirten Assessoren , wel¬

che mit bedecktem Haupt auf Stühlen sitzen , statt daß der

Präsentatus in aller De '
muth unbedeckt im schwarzen Kleid

und Mantel auf einem Tabouret sitzen muß , vorgelegt , und

er muß die Antworten dem Notar , welcher das Protokoll

führt , in die Feder dictiren.

Das Protokoll wird sodann in einer anderweiten Ver»

fammlung des ganzen Collegiums verlesen und hierauf , wem;

kein Mangel erscheint , derselbe zur Verfertigung einer Pro«

be - Relation und dem Specialexamen gelassen . Die Wahl

der - Acren , welche dem Präsentatus zugetheiit werden sol-

len , hängt von dem Kammerrichter ab , es müssen aber

Acten feyn , aus denen ein Assessor seine Relation bereits

gefertigt , jedoch noch nicht abgelegt har , auch müssen sie

von der Beschaffenheit seyn , daß ein Endurthel oder we¬

nigstens ein Znterlocut , dem das Endurthel bereits beyge-

fügt werden kann , zu fällen steht . Der Präsentatus muß

sn Eidesstatt angsloben , sich dabey keiner fremden Hülfe

zu bedienen . Während der Zeit , daß er an seiner Probe¬

telation arbeitet , darf er keine Nacht ans der Stadt ent --

ferm seyn , ohne die Acten vorher abgeliefert zu haben ; er

darf bey keinem Procurator wohnen und überhaupt keinen

zu vertrauten Umgang mit Procuratoren haben . Die Spe¬

ltes Facti , der Extrakt und das ttrchel werden in teutscher,

das Votum aber in lateinischer Sprache abgefaßt . So we¬

nig es sonst taugt , wenn der Referent in seinem Votum

seine Gelehrsamkeit auskramt » und fremde zur Entscheidung

Nichts beytragende Rechtsfragen , oder Umstände Herbehe

zieht , so leidet doch dies bey einer Proberelatisn eine Aus-
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« ahme *) , weil man , wenigstens sonst , glaubte , daß der

Prässntatus hier jede Gelegenheit nützen müsse, seine Kennt¬

nisse zu zeigen . Zn neuern Zeiten sängt man jedoch an,

diesen Wahn zu verlassen . Man steht ein , daß man sich

doch von der Geschicklichkeit des Candidaten überzeugen kön¬

ne , wenn er auch keine fremde Sachen cinmischt und daß,

je weitläuftiger und hvchgelahrrer das Votum ist , desto we¬

niger das sichtbar werde , was außer der Kenntniß der Rech¬

te überhaupt , ein jeder Richter in vorzüglichem Grad ha¬

ben sollte — iuüieium praaticum.

Sobald die Relation . fertig ist , muß der Candkdat die¬

selbe in dem Judicialsenat , worin der ordentliche Referent

die Stelle eines Censors vertritt , ablegen . Zst dies ge»

schehen , so werhen einige Fragen über Materien , welche

mit der Relation in Verbindung stehen , entworfen * *) und

sodann dem Prässntatus vorgelegt , der seine Antworten zum

Protokoll dittiren muß . Binnen den nächsten drey Tagen

giebt hiernächst ein jeder der anwesend gewesenen Assessoren

sein Votum über die Beschaffenheit der Relation , und wie

er mit den Antworten zufrieden gewesen , verschlossen zum

Protokoll . Der ordentliche Referent oder Censor verfaßt

hingegen seine Censur , worin er die Relation von Anfang

bis zu Ende durchgeht und lobt oder tadelt , was er zu lo-

X Z

°') äs Lranier Oblsrv . iur . umv . 1 '
. III . Obs . 982 . Die da-

selbst befindliche Probe - Relation ist von dem noch lebenden ver¬

diente » Hrn . Kammergerichts - Assessor von Dittsurth.

Zu diesem Behuf muß der Prasentatns den Mitglieder»

des Senats 24 Stunden vor der wirklichen Ablegung der Re !a<

tion einen Conspect derselben mittheilen , von Cranzer a . a °,

K . Lom . I . Obk. 4 ? 7.
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ben oder zu tadeln findet . Diese Cn ' ti ? wird sodann nebst
de» abgegebenen Stimmen der Senäksglieder im vollen

Rach verlesen und hierauf darüber gestimmt , ob der Can-
didat angenommen , oder wir man sagt , pro reoeptidiii er¬
klärt werden könne , oder nicht . Die Stimmenmehrheit ent¬

scheidet und wenn die Stimmen sich gleich seyn sollten , so
kann in diesem Fall der Kammerrichter den Ausschlag ge¬
ben . Alli Präsenkati müssen übrigens , wenn sie auch gleich
schon Beweise genug von ihrer Geschicklichkeit gegeben ha¬
ben , und wenn sie gleich noch so ansehnliche Bedienungen

bisher bekleideten , eine Proberelation verfertigen und sich dem

Specialexamen unterwerfen . Dlos allein gewesene Reichs-

hofräthe sind davon in dem Fall befrepet , wenn sie keinen

Mitpräsentatum haben . Sie müssen zwar auch in jenem
Fall eine Proberelation verfertigen , aber dieselbe wird ver¬

siegelt hingelegt , und nicht censirt.

Wird der Kandidat abgewiesen , so braucht das Kam¬

mergericht die Gründe davon nicht anzugeben . Der Prä«

sentationshvf muß vielmehr einen andern präsentirdn , wo¬
fern nicht etwa das Kammergericht wegen besonderer ein,

tretender Umstände dem Abgewiesenen eine anderweite Pro¬
berelation zn verfertigen gestattet . Ist er hingegen für an,

mhmungswürdig erklärt , so rückt er , sobald eine Stelle auf
der Neligionsseike , zu der er gehört , anderweit erledigt
wird , ein , Denn da es mehrere Präsentationen , als Bey-

sitzerstcllen giebt , so ist gewöhnlich bereits ein Präsentatus,
der für rexeptibsl erklärt ist , vorhanden , wenn eine Stelle

erledigt wird und dieser erhält sodann sofort die erledigte
Stelle . Rur in Ansehung des kaiserlichen Präsentatus lei¬

det dies eine Ausnahme . Stirbt oder rcstgnirt der von dem

Kaiser präsentirte Assessor , so darf dessen Stelle nicht sofort
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mit dem bereits vorhandenen Präsentatus beseht
* werden,

sondern sie muß so lange offen bleiben , bis ein neuer kaiser,

sicher Präsentatus geprüft ist , und einrücken kann . Ber¬

ber Einrückung der andern kommt es hingegen vorzüglich

auf die Zeit an , wenn das Prasentationsschreiben übergeben

ist , wonach sich die Anciennitäc datirt . Gesetzt also auch,

daß derjenige , wclchep seine Präsentation später überreicht

hak , früher mit seiner Probearbeit fertig stvird , als jener,

so macht dies doch nichts aus , es wäre denn , baß er bereits

für annehmungswürdig erklärt worden wäre , und nun eine

Stelle erledigt würde . Wird aber ein neuer statt deS Ab¬

gewiesenen präsentirt , so kann der Neue nicht auf die An-

ciennität Anspruch machen , welche sein Vorgänger gehabt ha¬

ben würde , wofern dieser nicht abgewiesen wäre . Eben

dies gilt , wenn der Präsentatus resignirt.

Sobald aber ein Präsentatus wirklich zur Beysitzerstelle

gelangt , so muß er seine bisherigen Dienstvsrbindungen auf¬

geben . Der Assessor soll blos in Diensten des Kaisers und

des Reichs , aber in keinen anderweitigen Dienstpflichten

stehen . Er hängt also alsdann nicht mehr von seinem Prä-

sentativnshofe ab . Zwar hat er den Rang nach dem Rang

seines Präsentanten , so daß z . D . der von Kurmainz prä¬

sentiere gleich bey seiner Einrückung unter den Assessoren der

erste wird , allein daraus folgt nicht , daß er nun auch deck

Kurfürsten von Mainz bey dem Gericht repräseutire . Das

Gericht besteht nicht aus Neichsständen , sondern aus As¬

sessoren und diese sind keine Gesandten , sondern Gerichts¬

personen * ) .
X 4

' ) Der Vis . Absch - vo » 171z . nennt es selbst22. einen

u >1begr üju detcn Vorwand, daß die Assessoren ihre Prä*
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. Wied übrigens eine Assessorstelle durch Tod oder Resig¬
nation erledigt , so muß das Kammergericht dieses sogleich
den zur Präsentation berechtigten Ständen in einem eigne !,
sogenannten Noti sicatio nösch reiben melden , Dieses
Schreiben wird zwar im Namen des ganzen Collegiums er¬
lassen , jedoch nur von dem Kammerrichter , den Präsiden¬
ten und vier Assessoren unterschrieben . Der zur Präsent « ?
tion berechtigte Stand wird darin zugleich ersucht, läng¬
stens binnen sechs Monaten von Zeit des Empfangs einen
Candjdaten dem Gericht zu präsenliren . Läßt der Hof die¬
se Zeit verstreichen , so wartet das Gericht wohl noch eine
kurze Zeit , erscheint aber auch alsdann kein Pcäsentatus,
so wird für dasmal das Präsentationsrecht an das Kammer»
gericht selbst devolvirt , und es kann alsdann das Gericht
selbst eine « Candidaten ernennen , wovon jedoch in neuern
Zeiten kein Beysxiel zu finden ist,

tz> ? 6y.
Soviel von den Assessoren des Kammergerichts

*

*) ; jehh
von denen , die das Ganze dirigiren . Haupt des ganzen
Gerichts ist der Kammerrichter. Er wird einzig unk
allein von dem Kaiser ernannt und stellt auch dessen Person

fcntanten bey dem Gericht insonderheit repräsentieren , Man s»
guch den R . S . von 177 ; . h. 26.

*) Wer hier noch genauer gehen will , lese die angeführte
Anleitung,des Hrn . Prof . Malblank und die sehr schätzbaren
NZeyträge zur Revision und Verbesserung der fünf ersten Titek
hes Concepts der kaiserl , Kammergerichtsordnung von dem jetzig
gen Hrn . K , G . A . v . Balcmann. ( Lemgo 1778 . 4 .) Möch¬
te doch dies Werk damit nicht abgebrochen seyn!
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bey dem Gerichte vor . Nach der K . G . O . soll er seyn ein

Fürst , geistlich oder weltlich , oder wenigstens ein Graf

oder Freyherr . Wir haben mehrere Beyspiele gehabt , daß

selbst regierende Reichsfürsten die Stelle eines Kamnicrrich-

terS bekleidet haben , ja im Anfang dieses Jahrhunderts

war sogar der Kurfürst vow Trier Kammerrichker , al¬

lein dies ist im Grunde nicht gut , weil ein solcher Herr oft

zu lange von dem Gericht abwesend sey » muß , und es über¬

haupt nicht fehlen kann , daß er , wenigstens auf einen

Theil der Assessoren , einen zu großen Einfluß erhält . Soll¬

te mancher Assessor wohl widerstehen können , wenn ihm die

Stelle eines kurfürstlichen Ministers im Perspectiv gezeigt

wird? Ueberhaupt aber sehen es auch die evangelischen

Stände nicht gern , wenn ein geistlicher Fürst zum Kam»

merrichter ernannt wird , weil ein solcher Fürst zur Verfol¬

gung der Evangelischen von dem Pabst verpflichtet wird.

Billig hätte seit dem Rsligionsfricden das Wort geistlich

in der K . G . O . ausgestrichen werden sollen , denn wie kön-

pen Evangelische Vertrauen zu einem Manne Haben , der

seinem Eide nach zu ihrer Verfolgung verbunden ist ? Un¬

glücklicherweise hat man indessen jenes Wort 1555. stehen

lassen , vielleicht , weil man damals noch nicht den säubern

Eid kannte , den die Erz - und Bischöfe jetzt schwören müs¬

sen , und daher fehlt es auch nicht seit der Zeit an Bespie¬

len , daß geistliche Fürste » Kammerrichter gewesen sinh.

Doch seitdem das Lorxus LvanZeircornm deshalb eine Vor¬

stellung an den Kaiser erlassen hat , worin zwar nicht na¬

mentlich der geistlichen Fürsten , abep doch solcher Personen

Erwähnung geschieht , „ die einen den Evangelischen ganz wi¬

drigen und auf ihre Verfolgung gerichteten Eid vyrher qbge-
^ K ;

'
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legt " *) , ist kein Geistlicher wieder zum Kammerrichter be«

stellt worden.

Ist der Kammerrichter kein Fürst , so soll er wenig¬

stens ein Graf oder Freyherr feyn . Im I . 1495 . hatte es

wohl keinen Zweifel , daß darunter ein zu Sitz und Stimme

auf den Reichstagen berechtigter Graf oder Herr zu verste¬

hen war , weil man bisher immer d ^n Grundsatz gehabt

hatte , daß ein Jeder von seines Gleichen gerichcet werden

müsse . Allein von diesem Grundsatz ist man abgekommen,

und es sind daher meyrmalen Kammerrichter gewesen , die

nicht zum hohen Adel gehörten . Zwar haben mehrere

NeichSstände auf Veranlassung der Reichsgräflichen Colle-

gien darüber Beschwerde geführt . Es ist die Sache bey

der letzter » Visitation und auf dem Wahlconvent zur Spra¬

che gekommen , allein »och ist es nicht durchgesetzt worden,

daß der Kammcrrichter zum hohen Adel gehören müsse . In

der Thal möchte es auch darauf ungleich weniger ankom¬

men , als wenn nur darauf gesehen wird , daß diese wichti¬

ge Stelle stets so gut besetzt sey , als sie gegenwärtig be¬

setzt ist.

Die Gewalt des Kammerrichters war ehmals weit un-

beschränkter , als sie jetzt , vorzüglich seit dem Reichsschluß
von 1775 . ist . So ist der Kammerrichter durch denselben
in Anlehung der Anordnung der Senate , der Distribution
der Acten ul s. w . eingeschränkt . Indessen bleibt er doch
immer noch das Haupt des ganzen Gerichts und der Re¬

präsentant des Kaisers . Ihm muß daher von dem ganzen
Gericht mit der gehörigen Ehrerbietung begegnet werden,
er sieht auf Ordnung und dahin , daß ein jeder seinen

*) Ran s. das der kais- Principal - Commission im I . . 1721.
zugesteUtc k . dt . in SchaurothS Sammlung , Th . i - S . zo- .



F . C . 2 . A . V . d . Kaif . und Reichskammerger . ZI

Pflichten ein Genüge leistet - Helfen seine gütliche Vorstel¬

lungen nichts , so kann er selbst Assessoren in Gegenwart er»

Niger anderer ernstlich zur Beobachtung ihrer Pflichten

verweisen . Zu den Versammlungen des vollen Raths läßt

er ansagen , und führt in diesen das Direktorium . In ei¬

nem Zustizsenat prästdirt er , indessen kannerauch die an¬

dern Senate besuchen . Die Anordnung der Senate selbst,

und die Distribution der Acten geschieht unter seiner Di¬

rektion , kurz ohne ihn kann nichts von einiger Wichtigkeit

vorgenommen werden . Seine Besoldung besteht in 117 ; ;

Nthl . zo Kr . im 20 Gulden Fuß , er hat eine Ehrenwache

vor seinem Hause , und ist zugleich Kaiserlicher Geheimer

Rath.

Auf ihn folgen zwey Präsidenten, welche ebenfalls

Kaiserliche Geheime Räche find , und theils dem Kammer¬

richter in seinen Directorialgeschästen assistiren , theils aber

auch dessen Stelle vertreten , wenn er abwesend ist oder

sonst verhindert wird , seinem Amt selbst vorzustehen . Bey

der Errichtung des Kammergerichts war gar nicht die Rede

von Präsidenten , allein die eine Hälfte der Urthriler sollte

doch wenigstens aus der Ritterschaft seyn , und wenn der

Kammerrichter verreisen würde , so sollte er seine Amtsge-

schäftr der Urrheiler einem und sonderlich einem Grafen

oder Freyherrn , so deren einer am Kammergerichk ein Ur-

theilcr wäre , auftragen . Bald darauf ward es gesetzlich *) ,

daß jederzeit unter den Urcheilern zwey Grafen ober Frey-

Herr» seyn sollten , um nöchjgen Falls die Stelle des Kam¬

merrichters vertreten zu können . Diese Urcheiler wurden

assossorsZ Aenerost genannt und yon den gesammtenNeichs-

ständen erwählt . Sobald hierauf im Z . i ; zo. die Ein»

") K. G . O. von Hit,
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theilung des Gerichts in mehrere Senate aufkam , erhielten
diese^ stellares Aenerc-ti das Präsidium in den Senaten
und fiengen sich nun an Präsidenten zu nennen , welcher Ti'
tel ihnen darauf auch von dem Kaiser und dem Reiche beyge,
legt wurde . Nunmehr maaßte sich auch K- Carl V. das
Recht an , sie zu ernennen , und dies Recht ist ihm auch in
der K . G . O . von 1548 . ausdrücklich zugestanden worden.

Anfangs waren zwey Präsidenten , nachher ward noch
ein dritter ernannt und nach dem westph . Frieden sollen ih¬
rer vier seyn . Allein so wie die Zahl der Assessoren im
Z . 1719 . auf die Hälfte herabgesetzt ist , so geschah dies
damals auch in Ansehung der Zahl der Präsidenten. Ohn-
erachtet nun gleich der Kaiser beyde ernennt , so dürfen
doch nicht beyde katholischer Religion seyn , vielmehr muß
in Betreff ihrer Religionsgleichheit beobachtet werden . Nach¬
her ursprünglichen Meinung sollten die Präsidenten , wie
der Kammerrichrer von hohem Adel seyn , allein da nicht
einmal in Ansehung des Kammerrichkers jene Vorschrift
beobachtet wird , so kann man leicht denken , daß sie noch
weniger in Betreff der Präsidenten wird beobachtet werden.
Inzwischen pflegen diese Stellen doch immer mit Personen
von altem Adel besetzt zu werden.

Ihre Amtsgeschäfte sind nicht von der Wichtigkeit , als
die des Kammerrichters . Sie haben der Regel nach nur
das Präsidium in den Senaten , und wechselsweise in den
Audienzen . In jenen steht ihnen kein Votum zu , wohl
aber in allen Sachen , die an den vollen Rath gelangen.
Ist der Kammerrichrer abwesend , so verwaltet der älteste
Präsident dessen Geschäfte. Eben dies geschieht in alle»
Sachen, hie den Kammerrichter selbst betreffen, in welchem
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Fall auch die Schriften an Len Präsidenten gerichtet wer,

den . Zst die Stelle des Kammerrichrers erledigt, so

führt der älteste Präsident den Titel eines Kammerrich,

ters - Amtsverwesers. Zn wichtigen Sachen soll der

Kamnierrichter sie zu Rath ziehen , ob aber eine Sachs

wichtig ist , oder nicht , hängt von dem Ermessen des Kam,

merrichters ab *) . Uebrigens müssen die Präsidenten , ehe

sie verpflichtet werden , gleich den Assessoren ein General,

Examen wegen ihrer Herkunft
"und persönlichen Beschaffen,

heilen aushaltrn . Sollte sich dabey ein Mangel zeigen , so

wird von dem Collegio deshalb dem Kaiser Vorstellung ge-

than . Die Besoldung eines Präsidenten besteht in z6 ; 6

Rthl . nach dem 20 Gulden Fuß **) .

§ . 270.

Die zweyte Classe der zu dem Kammergericht gehört,

gen Personen machen die Kanzler ) - Verwandte aus . Zu dev

Kanzler ) in dem weitern Sinn des Worts gehören alle die¬

jenigen , welche sowohl zur Ausfertigung der Beschlüsse deS

Gerichts , als zur Aufbewahrung der Acten gebraucht wer.

Len , oder das Archiv unter sich haben . Aber eben hienach

theilt sich die Kanzler ) wieder in zwey Theile , nemlich dir

Kanzler) in , engem Sinn des Worts und in die Leferep.

Chef von beyven , öder von der ganzen Kanzler ) ist der so,

genannte Kanzler ) Verwalter. Er hak die Direttio .it

über alle zur Kanzler ) gehörige Personen , die er daher zuL

gehörigen Ordnung anhält . Er distribuirt dasjenige , was

üuszufertigen ist , und muß die Ausfertigungen revidiren.

") R . A . von 171 ; . §. 4.

Malblanc . a . a . O . S . 64. f.
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und das Muydum der Dekrete rc . unterschreiben . . Er har
das kaiserliche K . G - Siegel in seiner Verwahrung , führt
die Oberaufsicht über die zu dem K . G . gehörigen Boten,
und hat sogar das Recht , die geringer » Kanzler -Personen,
als Ingrossisten , Copiisien und Kanzleydiener zu bestellen.
In dem vollen Rath des Kammergerichts hat er das Recht
mit dem Degen zu erscheinen , ohne jedoch voriren zu dür¬
fen . Im Range folgt er unmittelbar auf die Assessoren,
aber seine Besoldung beträgt nicht mehr , als i - zo Ft - ,
wozu er noch als Botendepurirter 272 Rthl . 40 Kr . erhält.

Zu der Kanzler ) im engem Verstände gehören aber
r ) die dreh Protonotarien. Diese sind als SecretairS
des ganzen Gerichts anzusehen . Ihr Amt besteht darin,
daß sie alle ihnen von dem Kanzler -Verwalter zugetheilte Ex¬
peditionen concipiren , abwechslend in der Audienz erschei«
.neu und hier die Urtel publieiren müssen . Einer von ihnen
führt in den Plenarversammlungen das Procökoll . Ihre
Besoldung besteht in 85z .Fl . ro Kr . und im Range rouli-
re » sie » ach der Anciennität mit den Procuracoren und Ad-
vocateu . 2 ) Die N 0 tarisn. Ihr Geschäft ist in den
Senaten das Protokoll zu führen , und abwechslend in den

Audienzen zu erscheinen , um auch hier das Protokoll mit
zu besorgen Einer von ihnen hält sich beständig in der Kanz¬
ler) auf , um die cinzuretchenden Schriften anzunehmen , und
in die Register einzutragen . Auf das Duplikat schreibt er
das erkannte Dekret , und stellt dasselbe den Schreibern der
Procuratoren Nachmittags wieder zu . Ehmais wechselte
dies Geschäft unter den Notarien alle Woche ab , und daher
hieß derjenige , an den die Reihe war , der dlotarius lledöo-
timüm 'iug , allein jrtzt geschieht die Abwechslung nicht mehr,
indessen ist jener Name geblieben . Ein andrer Notar hat



i . C . 2 . A . V . d . Kais. undReichskammerger . ZZ5

in allen Fiscalsachen die Kanzlcyarbeitsn , das Protokoll im

Fiscalfenat , und andre dahin einschlagende Nebcngeschäf-

re zu besorgen . Er heißt daher der lilotarius sslcl . Die

Besoldung eines Notars beträgt nicht mehr als z68 Fl.

4Z -
Z
- Kr . Noch gehören in diese Abtheiiung Copiisten,

welche die Concspts zu mundiren haben . EhmalS gab es

auch besonder Zngrossisten, welche die Fraclurbuchsta-

ben schreiben sollten , allein man hat die Stellen eingehen

lassen . Bey keinem Gericht wird das Abschreiben theurer

bezahlt , und doch schlechter geschrieben , als bey dem Kam«

mergericht . Für einen jeden Bogen erhält der Copiist 12 Kr.

Zu der Leserey gehören die Leser. Sie sind eigentlich

die Archivarien oder Registratoren des Gerichts . Sie ha«

ben überhaupt das Archiv unter sich und müssen dies , wie

die einzelnen Acten in Ordnung halten . Einer von ihnen

muß der Audienz beywohnen , um die Necesse und Schrif,

ten , welche daselbst von den Procurarsren übergeben wer¬

den , in Empfang , zu nehmen . Ihren Namen haben sie

von ihrem Amte , weil sie die Acten colligiren oder zu¬

sammenlesen müssen . Ihr Gehalt beträgt nicht mehr , als

426 Fi . 40 Kr . , indessen haben sie verschiedene erlaubte Ac-

cidentim.

Alle diese Personen werden , jedoch mit Ausschluß der

Copiisten , welche der Kanzleyverwalter selbst bestellt , von

dem Kurfürsten von Mainz als Erzkanzler ernannt , und

dem Kammergericht durch ein Schreiben von dem Kurfür,

sten präsentier . Hat das Kammergericht nichts gegen ihre

Person und Geschicklichkeit einzuwenden , so werden sie an¬

genommen und auf der Kanzlet ) in Gegenwart ves Kammer»

richtcrS , oder eines Präsidenten und des Kanzln -verwalters

verpflichtet . Bisher sind alle zur Kanzler - gehörige Per «.
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sonen blos katholisch gewesen . Zwar will die K . G . O . von
1555 . daß nicht allein der Kammerrichter und die Beisitzer,
sondern auch alle andre Personen des K . G . , wor¬
unter unstreitig auch die Kanzley - Personen gehören , von
Üeyden der alten Religion und der AugSburgischrn Confes-
sion präsentirr und geordnet werden sollen ; auch verordnet
der W . F . , daß sowohl in Ansehung der Präsidenten und
Assessoren , als der nuorumcun ^ us iusiitiao irüniitrorum

Neligisnsgleichheit beobachtet werden soll ; allein bis jetzt ist
dies noch nicht in Erfüllung gegangen . Auf dem Reichstag
von 16 ; z. und 54- kam dieser Puntt vorzüglich zur Spra¬
che. Die katholischen Kurfürsten und Stände waren der
Meynung , daß die Bestellung der Kanzler ) nach wie vor
der Disposition des Kurfürsten von Mainz überlassen wer¬
den Müsse und demselben hierin keine Maaß vorgeschrieben
werden könne , mit was für einer Religion zngethanenPrr,
sonen er die Kanzleystellen besetzen wolle , und dieser Mey-
riung war auch der Kaiser . — Wie konnte aber damals
dir Rede davon sehn , dem Kurfürsten von Mainz Maaß

chorzuschreiben , da dies in der Thal schön durch die K . G.
L) . Und dem W . F . geschehen war? lullitias mmisiri sind die
Advscaten und Procuratoren nicht , auch bedurfte es derent¬
wegen keiner Disposition in dem W . F . , da schon vorher
diese theils katholisch , theils evangelisch waren . Es Wh
Nachher noch einige Versuche evangelischer Seits gemacht
worden , es dahin zu bringen , daß auch evangelische Per¬
sonen bey der Kanzlei ) angestellt würden , allein bisher wa¬
ren alle Bemühungen vergebens , — - Dem CosmopoliteN
möchte es immerhin gleichgültig sehn , von welcher Religion
die Kanzleypersönen sind , wenn denn nur dahin gehörig ge¬
sehen würde , daß blos geschickte und redliche Männer bey
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; der Kanzler) angestellt würden . Aber welcher Mann , der
i das Genüge gehörig gelernt hat, wird sich leicht entschließen,
' einen Dienst anzunehmen , womit eine so elende Besoldung
) verknüpft ist , als mit den KammergerichrskaiizleustcLsn.
j Wahr , aber traurig ist , was der « u » verstorbene Ge,
s Heime Nach vonZwirlein in seinen lcftnswerkhen vermisch-
! ten Briefen und Abhandlungen über die Verbesserung des >
> Zustizwesens am Kamnrergericht mir patriotischer Frehmü-
^ thigkeit sagt : „Die Besoldungen der Kanzleypersonen er¬

strecken sich grade so weit , daß ein Hausvater mit seiner
Haushaltung sich gegen den Hunger schützen kann , aber
sich zu kleiden , oder nur seine Blöße mit einem
Hemde zu bedecken , so weit reichen sie nicht . "
Was kann , was muß die Folge davon scyn ? — Zst es
nicht eine Schande , daß diese Männer , die freylich nicht
grade hochgelahrte StuLia zu haben brauchen , die Loch
aüer auch nicht ganz unwissend seyn dürfen , so schlecht be¬
soldet werden ? — Ihren Gehalt ziehen sie größrenrheils
von den Taxgefallen und diese reichen oft kaum zu , dir so
kärglichen Besoldungen zu bestreiten. Nur selten können sie
einmal den vollen Sold erhalten , oft wird noch lo Zahr,
nach ihrem Tode daran gezahlt . Billig sollte der Kurfürst
von Mainz eineil Theil des Uebrrschusses von den Einkünf¬
ten ^der Reichskanzler) zu Wien zur Unterhaltung der Kam«
mrrgerichtskanzlcy verwenden , allein daran ist eben ss
wenig zu denken , als von dem Patriotismus der Stände
in Beytrag zu erwarten ist . — Dann geht es aber auch,
wie es gehr!

? § . 27t.

Zur dritten Klaffe gehören die Advokaten und Pro¬
cura t o r e n , An und für sich kann zwar ein,jeder, dsß

Zweiter Land , A
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sich dazu geschickt und tüchtig fühlt , die bey dem Kammer

gericht zu verhandelnden Schriften verfertigen , oder man

kann sich auch auswärtiger Advocaten dazu bedienen , allein

es werden doch auch noch eigne Advocaten bey dem Kam«

mergericht , und zwar wenigstens 12 an der Zahl bestellt.

Die Annahme geschieht von dem ganzen Gericht . DerCan«

didat muß entweder schon Dockor oder Licenriat geworden

seyn , oder wenigstens versprechen , daß er noch vor seiner

Verpflichtung Hch eine akademische Würde in der Rechlsge-

lahrheit ertheilen lassen wolle . Er muß ein General - und

Special - Examen aushalten , und ehe letzters mit ihm an --

gestellt wird , eine Probearbeit verfertigen . Ihm wird hie¬

zu ein Fall aufgegeben , den er durch zwry Instanzen durch¬

führen , und sowohl in der ersten als in der Appellations¬

instanz das Urtel beyfügen muß . Wird seine Arbeit tüch¬

tig befunden , und ist er auch im Examen gut bestanden , so

wird er angenommen und verpflichtet . Unter mehrern Com-

petenten haben Kinder der Kameralpersonen , wenn sie von

gleicher Geschicklichkeit sind , billig den Vorzug , weil sie ge,

wiffermaßen als Landeskinder betrachtet werden.

Die Advokaten sind also zur Verfertigung der zu ver¬

handelnden Schriften , aber übergeben darf keine Schrift

werden , weder von einem Advocaten , noch von der Par-

they selbst , sondern hiezu sind eigne Procuratoren be¬

stellt . Keine Schrift wird zu den Acten genommen *) , die

nicht von einem Procurator unterschrieben ist , und eben so

können auch nur die Procuratoren die Norhdurst der Par¬

theyen in den Audienzen durch Necesse vortragsn . Wenn

Ausnahmen machen jedoch davon die von denHbfcn, oder
RegicrungScollegien verschlossen eingrschickte Berichte , wiewohl
selbige ebenfalls von dem Procurator des Hofs übergeben werden.
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also gleich eine Parthey ihre Schriften auswärts verfertigen
läßt , ja wenn sie selbst in Wetzlar gegenwärtig ist und

Kennlniß und Geschicklichkeit genug hätte , ihre Angelegen¬

heit selbst zu besorgen , so muß sie doch einen Procuraror

annehmen und bevollmächtigen . Es sind deren an der Zahl

dreyßig , Und diese Zahl soll nicht überschritten werden *) -
Sie werden wie die Advocaten von dem ganzen Gerichte

bestellt , und da keiner Procuraror w vden kann , der nicht
Advocat gewesen ist , mithin es keiner weitern Prüfung
seiner Geschicklichkeit bedarf , so findet auch kein ferneres
Examen statt . Die Verpflichtung geschieht in der Audienz,

woselbst er alsdann unter den Procuratdren den letzten

Platz erhält . Die Procuratoren haben jedoch nicht den

Rang vor den Advocaten , sondern beyde rouliren nach der

Anciennität . Es kann also zwar seyn , daß ein Procuralok
in der Audienz einem andern nachsitzt , aber außerdem , weil

er früher Advocat geworden ist , ihm vorgeht . Die An¬

nahme eines Procurarors hängt übrigens von der Willkühr
des Collegn ab , mithin hat der älteste Advocat kein voll¬
kommenes Recht zur Procuratur , wenn eine Vacanz ent¬

steht . Oft wird ein kaum rccipirter Advocat Procurator,
ja man hat Beyspiele gehabt , daß Jemand zugleich Advocat
und Procurator geworden ist **) . Zu den Fiscalsachen wird

übrigens ein eigner lftocnrator und filci vor?
dem Kaiser bestellt . Jener heißt gewshnlich der Reichs,

fiscal . Er geht allen Procuratoren vor , und barf in dee

Y a .

") V . Ä. von i/i ; . ft 99 . Vif . Schl , vom r . Sept . t/68.
**) Mehreres s. von Advocaten und Procuratoren bcy Mal¬

bla n c a , a - O . S - 204. ft
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Audienz , wo er innerhalb der Schranken seinen besonder»

Sitz hat , gleich den Assessoren mit dem Degen erscheinen.

Außer den bisher genannten Personen giebt es auch noch

Pedellen und Boten au dem Kammergericht , welche

ebenfalls von demselben angenommen werden . Der Pedel¬

len sind zwey , mehrentheils blos katholischer Religion . Sie

haben sowohl während der gewöhnlichen Sessionen , als der

Audienzen die Aufwartung ; auch müssen sie alles , was in

Wetzlar selbst zu insinuiren ist, Lnsinuiren . Zn den auswär¬

tigen Insinuationen werden die Boten gebraucht . Ein je,

der Assessor har das Recht einen Boten zu ernennen , der als,

dann einrückt , wenn ihn die Reihe trifft . Es giebt reitende

und gehende Boten und zwar von jeder Gattung r r . Auch

sie müssen vor ihrer Verpflichtung «in Examen aushalten,

aber nur darüber, — ob sie auch nvthdürftig lesen und

schreiben können . Der Unterschied zwischen den reitende"

und gehenden Boren besteht darin , daß jene ans der Su,

sientationskasse , jeder einen Gehalt von 57 Rthl . ; o Kr»

bekommen , sie mögen nun Pferde halten , ober nicht . Ih,

re Reisen bekommen sie besonders bezahlt , und zwar von ei¬

ner orbinairen Reise für jede Meile 20 Kr . , für eins ex,

travrdinaire Reise aber Kr . Zu einer ordinairen Reise

gehören vier in einer Gegend zu insinuirende Proccsse.

Außerdem erhält er noch für eine Insinuation oder Acren,

requisition 80 Kr . und wenn mehrere Insinuationen an ei,

nem Ort zu verrichten sind , für jede folgende 20 Kr.

Die Procnratvren sind dazu bestellt , dem Gericht die,

Schriften der Partheyen zu übergeben , und deren Noch»

dürft vorzutragen . Es wird daher noch von der Arr und

Weise , wie dies geschieht , und bei dieser Gelegenheit auch

noch vons der Audienz zu reden seyn . Hier ist vor allen

4



r . C. 2 . A. V. d . Kais, und Neichskammerger . Z41

Dingen zu bemerken , daß alle Schriften im Namen des

unterschriebenen Procurators abgefaßt und an den Kam-

merrichker gerichtet werden müssen *) . Ferner wird in An¬

sehung der Art der Uebergabe der Unterschied gemacht,

daß alle Schriften , weiche von dem Kläger übergeben wer¬

den , ehe der Beklagte citirc ist , oder welche man während

des Laufs des Protestes hinter den Rücken des Gegcncheils

übergeben will , in der Kanzler - , alle andre aber in der

Audienz überreicht werden . Jene heißen Extrajudr-

cialschristen, diese Judicialschriflen, jene wer¬

den exhibirt, diese prod ucirt- Um dies besser zu verste¬

hen , muß man wissen , daß , so lange eine Klage noch kricht

zur Verhandlung zugelasssn **) und der Gegner noch nicht

citirt ist , das Gericht , wozu außer dem Richter beyde strek,

reade Theile gehören , noch nicht für fsrmirt gehalten wer¬

den kann . Das Gericht nimmt erst seinen Anfang zu der

Zeit , da dem Beklagten auferlegt ist , zu erscheinen ; alles

also was bis dahin geschieht , ist und heißt außergerichtlich,

und ein Senat , der sich mit Streitsachen beschäftigt , wor¬

über der Gegencheil erst gehört werden soll , wird ein Ex-

trajudicialsenat genannt , so wie der Proceß selbst bis zum

Termin , der dem Beklagten , um im Gericht zu erschei¬

nen , präfigirt ist , Extrajudicial - Proceß heißt.

Mit diesen Termin beginnt nun aber der Judicialproceß.

Der Kläger reproducirr , wie man es nennt , die erkanntm

Y z

*) Rur alsdann leidet dies eine Ausnahme , wenn ein Reichs-

stand einen Bericht an das Kammergericht zu erstatte » hat , doch

wird alsdann von angesehenen Fürste » nicht die Anrede au de»

Kammerrichtcr , sondern den Kaiser gerichtet.

Man nennt dies Processe erkennen.
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und insinuirten Prscesse und erwartet das Erscheinen des
Gegentheils . Diese Rcproduction geschieht in der Audienz,
in welcher von nun an die Sache ferner bis zu ihrem
Schluß von den bevollmächtigten Procuratoren der Par¬
theyen mündlich und schriftlich zu verhandeln ist, in welcher
die Urkunden vorgelegt und recognoscirt , chie allenfalls nö,

thigen Eide abgeleisitt , auch zu seiner Zeit die Urrcl publi-
cirt werden.

Diese Verfahrungsart schreibt sich noch von dem älte¬

sten Gerichtsvrauch in Deutschland her . Gerichte glaubte
man mit N cht , müßten öffentlich gehalten werden . Wollte
einer den andern belangen , so bat er zuförverst mit Anzei¬

gung der Ursachen -den Richter , seinen Gegner zu cikiren.
Erschien der Beklagte , so wurde die Sache öffentlich ver¬

handelt , die Pariheyen mußten darauf abtreten , das Ur¬
tel wurde sodann gesollt und den wieder vorgerufenen Par-
ihryen publicirt . Bey der Errichtung des Kammergerichts
glaubte man diese Verfassungsarr beybchalten zu müssen.
Es versammelten sich daher des Nachmittags der . Richter
und die Urteiler , um die öffentlichen Borträge der Procu¬
ratoren anzuhören, und daher erhielt die Versammlung
hen Namen Audienz . Zn der Folge fand man jedoch,
daß dies Anhören der Parlheyen nicht hinlänglich war , die

Streitsachen zu entscheiden , zumal da der Proceß immer

Weitläustiger wurde , und jetzt die Procuratoren weitläustige

Schriften zu übergeben anfiengen . Zwar hielt man es für
bedenklich deshalb die Audienzen ganz aufzugeben , weil sie
denn doch immer noch den Vorrheil hatten , daß sogleich der

Gegner von den Vorträgen des andern Theils Nachricht er«

hielt , ohne daß es dazu irgend eines Mittheilungsbeschei-
heS bedurfte , Md daß keine besvndrr Citationen zur Hnhös
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rung der Urtel erlassen zu werden brauchten , allein man

hielt es doch nicht weiter für nörhig , daß alle Urteiler der

Audienz ferner bcywohnen müßten . Vielmehr glaubte man

mit Recht , daß es genug sey , wenn ein Präsident und ein

oder mehrere Assessoren in derselben erschienen.

So ist es nun noch . Es ist hinlänglich , wenn ein Prä¬

sident und ein Assessor der Audienz beywohnt ; blos als¬

dann , wenn Urtel gegen einen Stand des Reichs publicirt

werden sollen , wird dis Gegenwart von vier Assessoren er¬

fordert . Der Präsident sitzt auf dem Thron unter einem

Baldachin mit bedeckten » Haupt und dem Gevichtsscepter in

der Hand . Die Assessoren sitzen zu seiner Seite ebenfalls

mit bedecktem Haupte . Die Procuratvren , welche noch

alle erscheinen müssen , haben ihren Sitz in den für sie be»

stimmten Schranken . DerFiscal har seinen besonder !, Platz,

und eben so die erforderlichen Kaiizleypersonsn , nemlich der

Protonotar , Notar und Leser, Sobald der Pedell Still¬

schweigen geboten hat , werden die Urtel von dem Proto¬

notar verlesen , und darauf mit den gerichtlichen Vorträgen

der Procuratvren nach einer gewissen vorgeschriebenen Ord¬

nung , wozu der Pedell aufruft : fortgefahren . Jedermann

hat hier freyen Zutritt . Für Adliche und NeichSständische

Räche ist innerhalb der Schranken ein eigner Sitz zuge¬

richtet , andre Personen müssen außerhalb der Schranken

bleiben . Uebrigens werden auch in den Audienzen , welche

Montags , Mittwochs und Freytags Nachmittags von 2

Uhr an gehalten werden , die Advocaken und Procuratvren

beeidigt.
§ . v - .

Die Berathschlagung selbst über die dem Gericht vor-

getrageuen Streitsachen geschieht aber bey verschlossenen

Y 4
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Thüren . Zn einer jeden Sache wird ein Referent er -
^

nannt , das heißt , ein Dsysitzer , der die Acten vorher flei¬
ßig lesen und epcerpiren und aus denselben einen Vortrag
rhun muß , welcher die übrigen in den Stand setzt , di ? r
S - che eben so zu beurtheilen , als wenn sie die Acren gleich , z
falls gelesen hätten . Anfangs , da die Advocaren sich noch i

begnügten , blos das vorzutragen , was durchaus zur Ent - ^

scheidrrag der Sache diente , wurden die vollständigen Acten ^
im Ge , icht verlesen , allein je weirläustiger der Proceß wur - K
de , desto beschwerlicher und langweiliger ward das Verle - ^
sen der Acten . Man fieng also nun an , bas wesentliche ^
auszuziehen und dieses vorzutragen . Allein es scheint , daß ^
unsre Vorfahren nicht sonderlich dir Kunst verstanden , oder . e
die Gabe Gottes nicht hatten , sich kurz zu fassen und mit f
wenigem viel zu sagen . Besonders wollten sie auch wohl .
in dem Voto ihre Gelehrsamkeit zeigen , und so erforderten
ihre Relationen fast eben so viel Zeit , als wenn die voll - A
ständigen Acten verlesen wären , Die gesetzgebende Gewalt ^

sah dies Gebrechen ein , empfahl daher von Zeit zu Zeit sich
der Kürze zu befleißigen und keinen übermäßigen Fleiß

anzuwsnden , und dir auch zwischen durch das Verlesen der

Acten , oder das blos mündliche Refsriren wieder üblich zu
werden anfieng , so ward verordnet , „ daß Niemand ex iplis
kietm , sondern aus seinem selbst Protokoll , oder Extract und

dasselbe verständlich mit der Kürze und mit aller gebühren«
der Geschicklichkeit seine Relation ehue *) . Der I . N . A.

fügt diesem § . 14z . noch bey , daß der Referent vor der Re¬

lation anzeigen soll , vorauf submittirt worden , und watz

. phngesähx die morits caulas wären.

V - M > von i ; 77. §. 1;
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Hieraus ist nun die heutige Neferir - Methode entstau¬

ben *) . Eine Relation bey dem K . G . besteht jetzt aus

drey Theilen ; i ) einer Species Facti, 2) einem Ac¬

ten - Ext ract , und z) dem Votum. Die Species

Facti enthält , nachdem von den Partheyen und dem Ge,

genstand der Sache ein kurzer Begriff , vorausgeschickt wor¬

den , eine kurze , nervöse , und chronologische Erzählung ' des-

sen , was unmittelbar vor Entstehung des Processes . hergs-

gangsn , und dazu die Veranlassung gegeben hat, darauf

einen ganz kurzen Abriß der Proceßgeschichte , nebst den

hauptsächlichsten Grundsätzen jeder streitenden Parthey , je¬

doch ohne specielle Anführung ihrer ausgeführten Gründe,

die vielmehr in den E .rrract der Acten gehören , ferner,,

wenn in der Sache Uttheile ergangen , deren gegenwärtig

noch -sachdienlichen Inhalt , und endlich eine ebenmäßige

ganz kurze Anführung derjenigen Puncte , auf die es noch

ankommr , und welche dermalen der Decisio » unterworfen

werden sollen , ober den 8mtum aontroverime . Der Zweck

dieses Facti besteht darin , daß sämmtliche Votanten dir

Sache mit cjnemmale übersehen können , und vorauswissen

mögen , worauf es dermalen ankomrnt , und auf was sie

im Eptracf und in den darin angezeigtsn Beylagen und

O,uadrangeln der Acten Acht zu geben haben , aus welchem

Cptract sie sich erst überzeugen müssen , daß der von de»

Referenten gemachte Abriß der Sache ächt und wahr , und

her Gesichtspunkt , aus welchem er ihnen die Sache vyrge-

*) Man s. meine Abhandl. von der Schwierigkeit der
Beendigung eines Key- dem R . K. G . anhängigen Pcoceffcs ; m
den B ei.u räg e » St . I . Nr . 4 . und,,eines. Ungenannten Abh,
ubmdie Iscfenr- Methode,
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stellt , der richtige sty . Ein solches Factum muß , rvenn es

dem Endzweck entsprechen soll , sehr kurz seyn , und nicht
einen einzigen Umstand , der nicht wesentlich zur Sache ge¬

hört , ja nicht ein überfiüßiges Wort enthalten.

Der Extract aus den Acten ist ein in chronologischer

Ordnung des Protestes eingerichteter , und nach den Num¬

mern oder Quadrangeln fortlaufender treuer Auszug aus

den Acten , mit Bemerkung des wesentlichen und bey den

Haupthestandiheilen wörtlichen Inhalts der dazu gehörigen
Stücke . Ec muß zuni Unterricht der Votanten , welche die

Acten nicht selbst gelesen haben , den Inhalt derselben mit

Treue und Zuverläßigkeit darstellen . Das im widrigen Fall

nochwendige zeitspielige Verlesen der Aktenstücks und di«

daraus zu besorgende Zerstreuung und Verwirrung der Vo¬

tanten soll dadurch vermieden werden . Dieser Extra « , zu

dessen Anhörung die Votanten durch die voraus verlesene

Specism Facti präparirt worden sind , soll solche in den

Stand sitze» , ihre Stimmen mit Zuverläßigkeit und inne¬

rer Ueberzeugung von sich zu geben . Er ist gleichsam eine

öffentliche Urkunde darüber , daß der Inhalt der Acten den

Votanten mit Treue und Genauigkeit vorgetragsn worbe»

sey , damit solchergestalt die Partheyen nicht blos von dem

Willen und den Einsichten des Referenten abhängen . Die

Parcheyen , welche an dem Kammergericht Proteste führen,

und unter diesen Fürsten und Stände des Reichs sollen da¬

durch überzeugt werden , daß die Argumente , die sie zur

Rechtfertigung ihrer Behauptungen , und die Beweise , die

sie zu deren Unterstützung in den Acten beygebracht haben,

zur Wissenschaft aller Mitglieder des Senats , deren Stimme

mit entscheiden soll , gelangen , und daß -es nicht blos vom

Referenten abhänge , was der Senat davon wissen/oder
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nicht wissen soll. Der Extract muß aber ebenfalls kurz

und gedrungen seyn , und zwar alle Argumente , welche die

Partheyen vorgetragen , nicht aber Wiederholungen oder

abgcthane Sachen enthalten . Allegats aus Systemen und

Commentarien müssen wegbleiben , außer wenn es eigent¬
liche Gesetze sind , oder historische Data aus Schriftstellern,
die nicht jeder wissen kann , oder Nachrichten von Localver-

fassungen oder Particularrechren . Die Beylagen von Er¬

heblichkeit , deren integrale Verlesung etwa unvermeidlich

ist , werden kurz bemerkt , und allenfalls bey dem Ablegen
der Relation hernach verlesen , sonst aber , und da die Ge¬

setze das zeitspielige Verlesen der Actenstücke auf alle Art

einschräuken , der Hauptinhalt davon sorgfältig extrahirt,
die von dem Referenten aber als unerheblich angezeigte bey

Ablegung der Relation nur blos inspicirt , und zur Probe
von dem ersten Votanten durchgelaufen , um sich zu über¬

zeugen , daß solche wirklich unerheblich seyn . Der erste Vo¬

tant hat während dem Ablesen dcs Extrakts den Accenstock

vor sich liegen , und controllirt solchen mit dem Extract,

welchen der Referent verliefet , nach der Ordnung der O,ua-

drangeln und deren Beylagen . Der zweyte Votant aber

hat das Protokoll der Akten vor sich , um auch darin nach¬

zusehen , ob der Referent alles erhebliche treulich excerpirt

oder nichts zugeseht habe . Dies ist die Abbildung , welche

ein verehrungswürdiges und langjähriges Mitglied des K.

G . der Hr . K . G . A . von Ditfurt von den kammerge¬

richtlichen Relationen gemacht hat , Ob aber alle Nelatio,

ne » auch so beschaffen sind , ob das Factum und der Hxrract

auch immer so verfertigt werde ? dürste eine andre Frage seyn.

Man hat daher die Frage aufgeworfen , ob nicht der

Acten - Ertract , wenigstens die Vorlesung desselben , abzu-

1
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schaffen sty ? Schon bey der letzten Kammergerichtsvlsitation
kam dies zur Sprache , allein es blieb dir Sache auSgeftht.
Seitdem hat das Kammergericht darüber Bericht an Kaiser
und Reich erstattet , welcher nebst den einzelnen Abstimmun¬

gen und den Direktorial - Vorträgen gedruckt ist , und grlr-

sen zu werden verdient *) . Das Resultat der kammerge¬

richtlichen Berathschlagung über diese Materie geht dahin,

daß der Acten - Emact ferner bcyzubehalken , und zu verle¬

sen sey , und daß sich überhaupt nicht füglich specielle und

bestimmte Vorschriften über die Referir - Methode geben

ließen.

Anfangs waren bey der Entscheidung der Streitsachen
alle Urthsiier zugegen , allein da sich die Zahl der Proteste

so sehr häufte , fand man im I . i ; g,o . für nöthig , das

Gericht in mehrere Senate zu theilen , damit zu ein und

eben derselben Zeit mehrere Sachen aügeurtelt werden konn¬

ten * *) . Ein jeder Senat sollte aus 8 Assessoren bestehe » .

Allein in der Folge wich man -hievon ab . Man glaubte.

*) Die Hrn . Assessoren von Fahnenberg und: von Dik-
furv haben ihre Abstimmungen auch besonders drucken lassen.
Jener unter dem Titel : V 0 r t r a g a n d e n v 0 llen Ratb
über die Abkürzung der k a m m e r g er i ch t l i ch e n Re¬
lationen; Wezlar 179: . x . Dieserunter der Aufschrift : Awey
Abstimmungen des kaiserl . Kammergerichtsbey-
sitzers von Ditfurt. Jena 1792. z . Man sehe jedoch, was
Hr . Hofrath Clapr 0 th in der Vorrede zum ersten Thcil sei¬
ner Rechtsfalle gegen Hrn . v . Faknenberg erinnert hat.

Außer den bisher gehörigen Schriften der Herren G - K.
R . Putter und Ru dl off gehören vorzüglich hieher : Joh.
Friedr . Brau dis Gesch . der innern Verfassung des K - G>.
hauptsächlich in Hinsicht der Anordnung der Senate . Wczlar
1785 . 8 . und des Frhrn . von Ompteda Betrachtungen über
die Materie der Senate des K. G . Rcgcnsburg 1788.
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die Frage , ob eine Sache anzunehmen und zur Verhand-
lung zuzulassen sey ? sey nicht so wichtig, als die : wie nach

geschehener Verhandlung in der Sache zu erkennen scy?
Aus diesem Grunde fieng man an , einen Unterschied zu

machen , zwischen Iudicial - und Extrajudirialsachen; zu je¬

nen hielt man die Anwesenheit von sechs , und zu diesen von

drey bis vier Assessoren hinreiche,nd. Die 17 Assessoren,
woraus in diesem Jahrhundert das Gericht mehrentheiks

bestand , wurden daher in vier Extrajudicialsenate getheilt
und sollte in Judicialsachsn reserirt werden , so nahm der

Kammerrichker aus einem andern Senat noch zwey Asses¬

soren dazu . So mußte also erst jedesmal , wenn eine

Zudicialsache vorgenommen werden sollte, eine Combina-

tion der Senate geschehen , wobey die Willkühr des Kam¬

merrichters freyen Spielraum hatte , oder wenigstens ha¬

ben konnte .
'Eine andre üble Folge hievon war , daß , da

durchaus sechs Assessoren zu einem Zudicialsenat erfordert

wurden , sobald einer von ihnen krank wurde oder verreiste,
die Sache mitten oder am Ende der Relation abgebrochen

werden mußte.

Aus diesen und andern Gründen ward daher durch den

Reichsschluß von 1775 . verordnet , daß in Zukunft die 25

Assessoren in drey beständige Senate getheilt , und in

diese» alle Zudicial - und Exkrajudi
'cialsachen vorgenommen

werden sollten, jedoch mit dem Unterschied , daß zu den Iu-

dicialsachen wenigstens sechs und eben so viel zu den Extra,

judicialsachen der Reichsstände , zu den der übrigen aber

wenigstens vier Assessoren gegenwärtig seyn, die überschisßen-
den hingegen anderweit beschäftigt werden sollten. Die Ab¬

sicht hiebey war wohl nicht , daß nur grade sechs und vier

Assessoren die Dekrete und Urcheile verfassen sollten, sondern
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man wollt « dadurch nur verhindern , daß eine in einem
Senat von acht Mitgliedern angefangene Relation nicht ab¬

gebrochen werden dürste , wenn etwa ein oder zwey Assesso¬
ren während ihrer Dauer unpäßlich , oder sonst verhindert
würden , den Sessionen beyzuwohnen.

Das Kammergericht verstand indessen diese Vorschrift
anders , und zwar so , daß nur respective sechs oder vier

Veysitzer gegenwärtig seyn , die übrigen aber anderweit
mit geringfügiger » Sachen beschäftigt werden sollten . Da
sich nun für die^Ueberschirßenden nicht hinlängliche Beschäf¬
tigung fand , so begaben sich täglich im Durchschnitt acht biS
neun Assessoren wieder nach Haus , und so besoldete das
Reich acht bis neun Männer vergeblich . Was half also
nun die Vermehrung des Kammergerichts ? BloS ein Drit¬
tel Zudicialsachen konnte mehr zur Endschast befördert wer¬
den , als vorher , dagegen konnten aber nur halb so viel

Eptrajudicialsachen als ehmals *) vorgenommen werden und
doch sind es hauptsÜchlich diese Sachen , welche dem Gericht
Leben und

'
Ansehen geben . Eine natürliche Folge davon

war , daß die Prvcuratoren , weiche vorzüglich darunter
litten , und den allmähligen Verfall des Gerichts vor Au¬

gen sahen , deshalb dem Kammergericht Vorstellung tha-
ten **) , und dasselbe um eine Aenderung baten . Das Ge¬

richt , welches sich selbst von dem Nachtheil der neuen Ver¬

ordnung überzeugt hielt , traf darauf provisorisch die Ver-

*) Man s . mein Etwas über eine nothwendig zu treffende
Abänderung der dermallgcn Senatsverfaffung am Kaiser! , und
Reichskammergericht; in dem aten Stück meiner Bcyrräge zur
Geschichte , den Rechten und deren Litter. Nr . XIl.

Diese Vorstellung steht ebenfalls in dem angef . Stück der
Neyträge rc.
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fügung , daß es die drey beständige Senate in sechs gleich¬

falls beständige Senate abtheilte und diese zu den Eptraju-

dicialsachen der Mittelbaren bestimmte.

Die , Sache kam hierauf im I . 1788 . auf dem Neichs-

tagezur Sprache , und wurde nunmehr anderweit durch eine»

NeichSschluß vom 29 . Zul . und 2z . Aug . dahin bestimmt:

1 ) die Iudieialsenate sollten aus acht Assessoren bestehe»

und diese sollten sämmklich votiren , mithin nicht mehr , wie

bisher die bcyden vom Referenten entferntesten nach Hause

gehen . Würde jedoch einer oder der andre durch Krankheit

oder sonst gehindert , den Sessionen beyzuwohnen , so sollte

deshalb die Sache nicht abgebrochen werden - vielmehr in

dergleichen Fällen auch sechs Assessoren zur Abfassung eines

Endurtels hinlänglich fkyn ; 2 ) wurde die provisorische

Verfügung des K . G - in Ansehung der Eintheilung der

drey beständigen Senate in sechs beständige Ertrajudicial-

senare für Sachen mittelbarer Personen genehmigt ; und

; ) noch festgesetzt , daß auch das Gericht in vierExrrajudicial-

senace für Sachen der Unmittelbaren getheilr werden soltte-

Das Kammergericht theilt sich also jetzt r ) im drey be¬

ständige Iudieialsenate von respmive acht und neun Bey-

sttzsrn . In diesen werden am Mittewsch , Donnerstag,

Freyrag und Sonnabend Iudicialsachen vorgeirommrn.

2) In vier beständige Ettrajudicialsenate von resp . sechs und

sieben Assessoren für Eptrajudicialsachen der Unmittelbaren.

Diese werden des Montags gehalten . Sinkt ein solcher

Senat bis zu fünf herab , so müssen blos außergerichtliche

Sachen der Mittelbaren darin verhandelt werden ; z) am

Dienstag theilt sich bas Gericht in sechs Emajudiciaissnate

zu vier und fünf Assessoren . Durch diese Verfügungen ist

nun Las Kammrrgericht in . den Stand gesetzt worden , un-
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gleich mehrere Sachen zu befördern , als vorher , und da

auch durch den Neichsschluß von 1775 . die ehmalige Ver-

vrdnung , daß , wenn drcy Assessoren einer andern Meinung
wären , als die übrigen fünf , dies so angesehen werden solle,

.als wenn sich die Stimmen gleich wären , aufgehoben ist,
so ist auch hiedurch viel gewonnen.

Eben der Umstand , daß zuweilen die Stimmen einan-

der gleich sind , verursacht nun aber zuweilen noch eine»

nachiheiligen Aufenthalt . In andern Zusiizcollegien hat in

einem solchen Fall der Präsident oder Direktor eine entschei¬
dende Stimme , allein die gesteht man am K . G . weder dem

Kammrrrichtcr , noch den Präsidenten zu . Sind also hier
die Stimmen gleich , so bleibt nichts anders übrig , als dir

Zahl der Beysitzer des Senats zu vermehren , und sodann

> die Relation von neuen wieder anzufangen . Der N . S.

von 1775 . will , daß in einem solchen Fall sogleich ein an¬

drer Senat demjenigen , in welchem eine Siimmeugleichhcit

entstanden ist , beygefügt oder adjungirt werden soll . Wie

nun aber , wenn auch die hinzugekomrncns acht Assessoren

sich in zwcy Theile theilen ? Dann wird auch der dritte Iu-

dicialsenat adjungirt und da das Gericht nur aus diesen drey
Senaten besteht , so kommt dadurch die Judirialsache an

den vollen Rath oder das Plenum , worin auch die Präsi¬
denten ein Stimmrecht haben . Weil nun der volle Rath
mit Einschluß der Präsidenten außer dem Kammerrjchker
aus 27 Personen besteht , so kann hier , wenn alle Assesso¬
ren versammelt sind , nicht anders eine Stimmengleichheit

entstehen , als , wenn sich das Gericht der Religion nach in

zwey Theile theile , und in diesem Fall soll nach ausdrückli¬

cher Vorschrift des W . F . die Sache , sobald ein unmittel¬

barer Reichsstand dabey im Spiet ist , aus den Reichstag
verwie-
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verwiesen werden . Wenn- Hingegen ein oder drey Assessoren
fehlen , und eine Stimmengleichheit auch in Pleno entsteht,
ohne daß jedoch die Katholischen alle der einen und die
Evangelischen der andern Meinung sind , mithin chie Stim¬
men vermischt ausfallen , ingleichen , wenn in Streitsachen
mittelbarer Personen eine Stimmengleichheit nach den ver¬
schiedenen Religionen entsteht , so soll , wre der W . F.
sagt *) der Streit nach Vorschrift der K. G - O . geendigt
werden. Zn der K . G . O . von i ; 5 ; . ist indessen dieser'
Fall nicht bestimmt . Nur die von 1495 . sagt , daß wenn
die Urteiler spännig wären , der Kammerrichlsr den Aus¬
schlag geben sollte . Diese Verordnung ist indessen in den

folgenden Kammrrgerichtsordttungen wieder ausgelassen
worden , und daher behaupten die Stände , vorzüglich die
evangelischen , daß dem Kammerrichter kein entscheidendes
Stimmrecht zustehe.

Untersucht man den Streit , so ist freylich so viel gewiß,
daß aus der Auslassung einer ältcrn Verordnung in einem
neuern Gesetze an und für sich noch nicht gefolgt werden
kann , daß sie dadurch aufgehoben worden sey , wosern nicht
ausdrücklich in dem neuern Gesetz das ältere für aufgeho¬
ben erklärt ist. Nun werden zwar in der K . G. O . von
r ; ; ; . alle ältere, hiebevor aufgerichteteOrdnungen caffirk
und abgethan , jedoch mit dem Zusatz : so dieser Ord-

nnng ( von 1555 . ) zuwider verstanden werden

möchten: Also sind, wie der Hr . G . R . Getstlacher *)

mit Recht sagt , dir ältere KammergerichtSordnungennur

in so weit , als sie der neuen Ordnung zuwider

Osuübr . Fr . Art . 4 . j. 55.
Im Lorx. für . kubl . Th . r . S . 274»

Zweiter B »n » , A
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sind, aufgehoben ; außerdem sind sie noch brauchbar u „ 8

können dazu dienen , die neue Ordnung zu ergänzen , in»

dem sie wirklich zuweilen reichhaltiger sind , als diese. Al¬

lein dies leidet doch alödann eine Ausnahme , wenn sich üben

Haupt der Zustand der Dinge verändert hat , und man deut¬

lich sehen kann , daß deshalb eine Disposition der älteren

Ordnung in der neuer » ausgelassen ist , oder wenn in der

neuen Ordnung zwar nicht ausdrücklich das Gegentheil,

aber doch etwas anders verordnet ist , welches mit ei¬

ner Stelle der ältern Ordnung nicht bestehen kann . Je¬

nes ist hier wenigstens der Fall . Im I . 1495 . war Noch

keine Religisnstrennung geschehen , der Kammerrichter war

von der Religion , zu welcher sich alle bekannten . Al¬

lein 15x5. war der eine Theil katholisch , der andre evan¬

gelisch . Der Passauer Vertrag und der Neligionsfrie-

den waren gemacht , und nun glaubte man dem katholi¬

schen Kammrrrichter nicht weiter eine entscheidende Stim¬

me zugestrhen zu können , und deshalb ward die ältere Dis¬

position ausgelassen und eine Adjunrtion der Senate ver,

ordnet *) .

So verhält sich die Sache , aber zu wünschen wäre es,

daß sowohl dem Kammerrichter als den Präsidenten eine ent¬

scheidende Stimme in dem Fall zugestanden würde , wenn

die Assessoren sich nicht der Religion nach iu zwey Thrile ge,

theilt haben , wenigstens wenn die Sache nicht verschiedene

Religisnsverwandte betrifft . Man bedenke doch nur , wie

viele Zeit durch die Adjunctionen verschleudert wird '. Eine

Relation dauert oft mehrere Monate lang . Wenn sie nnn

'") Die Gründe für Mid wider das kammcrrichterliche Ent¬

scheidungsrecht ssind so wie die ganze Geschichte des Streits iu

bündiger Kürze zu lesen Key Malblank a. a . O . S , 470 . f.
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zwey - oder gar dreymal abgelegt werben muß , so müssen
alle andre Sachen , die doch oft von so großer Wichtigkeit
sind , liegen bleiben . — Freylich hängt alsdann die Ent¬
scheidung von einem einzigen Manns ab , allein wie oft ist
dies nicht der Fall ? Gesetzt es haben vier Beisitzer für den
Kläger und drsy für den Beklagten gestimmt , so hängt ja
auch die Entscheidung von der Stimme des achten Votanten
Sb . Man werfe nicht ein , daß dir Assessoren theurePflich-
ten auf sich haben ; dies ist auch der Fall in Ansehung des
Richters und der Präsidenten.

§ . r ? z.

Hustizsachen werden also in den einzelnen Senaten und
nur Ausnahmsweise in dem vollen Rath verhandelt . Die»
ser oder das Plenum beschäftigt sich eigentlich nur mit sol¬
chen Gegenständen - welche den Zustand Und die Verfassung
dös ganzen Gerichts , dessen Vsrhältniß zu dem Kaiser und
Reich und dessen xrovisdrische Gesetzgebung betressen . Für
das Plenum gehört also die Annahme neuer Assessoren,
Prdcuratoren , Advocaren und überhaupt aller derer , wel¬

che das Kammergericht auf - und anzunehmen berechtigt ist,
so wir deren Bestrafung . Wenn jemand verreisen will,
muß rr bey dem vollen Rath um Urlaub bitten . Sollen
Schreiben und Berichte an den Kaiser und das Reich oder
auch nur an einzelne Neichsstände im Namen des ganzen
Collegiums erlassen werden , sd ist darüber im vollen Nach
zu rathschlagen . Dahin gehört auch jetzt die Formirung
der Senate , denn , wenn gleich diese ständig sind , so müs¬

sen sie doch von Zeit zu Zeit verändert werden . Vorzüg¬
lich ist aber auch eine Beschäftigung des Plenums die dem

Kammergericht zustrtzende provisorische Gesetzge,
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bung . Das Gericht hat nemlich bereits durch die K . G . O.

von i ; vO. welche nachher durch mehrere neuere Gesetze be¬

stätigt ist , das Recht erhalten , sich unv seinen Untergebenen

sowohl des Protestes als andrer Gegenstände wegen Provi¬

sionalgesetze zu machen , nur dsirfen sie nicht bereits vor¬

handenen Gesetzen zuwider seyn *) . Dahin gehören vor¬

züglich die gemeinen Bescheide. Man versteht dar¬

unter diejenigen Schlüffe des vollen Raths , welcher in öf¬

fentlicher Audienz den Camera ! - Personen zu ihrer Nachach¬

tung bekannt getnacht werden . Es wird darin theils der

Proceß genauer bestimmt , theils etwas vorgeschrieben , was

zu guter Ordnung dient . So ist z . B . durch gemeine Be¬

scheide das Botenwesen besser eingerichtet , den Advocaten

bas anzügliche Schreiben bey Strafe der Cassation und die

Weitläufigkeit in Schriften und Recesscn verboten . ES

entstehen darüber oft starke Bewegungen , wovon unter an¬

dern der G . B . vom iz . May 178 ; . , wodurch das K . G>

dem dürftigen Zustand der Kanzler - etwas zu Hülfe kommen

wollte , zum Beweise dienen kann **) . Von diesen G . B.

sind noch die sogenannten Lenatusoonlults oameralra ver¬

schieden . Sie sind zwar auch Schlüffe des vollen Raths,
wie jene , allein sie haben vorzüglich zweifelhafte Rechtsfra¬

gen zum Gegenstände , und werden nicht öffentlich in der
Audienz bekannt gemacht . Kann sich das Gericht darüber

nicht vereinigen , so müssen die Punkte , als «iubia camers-
lia sammt der darüber gepflogenen Deliberation der Kur -?

' ) Auch darf sich das E G . keine authentische Interpreta¬
tion der Reichsgesetze anmaaßen.

Man s. davon des Hofrath Haas Etwas über den kam-
merger. G . B . vom ig . Ray 178 ; .
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mainzischen Kanzler ) überliefert werden , damit sie von dem

Reichstag , oder einer künftigen Visitation resolvirt werden

können * ) . Betreffen die Schlüsse endlich blos die innere

Verfassung des Gerichts , z. D . wie es mit der Formirung

der Senate gehalten werden soll , so heißen sie Lonclula

kleni , wiewohl diese allgemeine Benennung auch auf die

übrigen Gattungen paßt.

§ . - 74.

Endlich ist noch von den Visitationen des Kamer-

gerichts zu handeln , welche billig und gesetzlich alle Iah»

re vorgenommen werden sollten . Die Absicht bey diesen

Visitationen ist , den Zustand und die Beschaffenheit des

Gerichts zu untersuchen , folglich dahin zu sehen , ob alles

in gehöriger Ordnung sey , und jeder seine Pflicht thue , ob

sich nicht hie und da eine bessere und zweckmäßigere Ein¬

richtung treffen lasse ? Finden sich Mängel und Gebrechen,

so sollen dieselben entweder von der Visitation selbst abge,

stellt , oder von ihr darüber an Kaiser und Reich berichtet

werden , und eben so sollen auch von ihr die Acten revidirt

werden , bey deren Entscheidung das Kammergericht nach

dem Vorgeben der Partheyen die Vorschriften der Gesetze

aus den Augen gesetzt haben soll. Dies alles sollte jedoch

nicht blos von dem Kaiser , sondern zugleich von einem Aus-

Z Z

v. Bo stell Grundsätze der kammerger . Praxis . Th . t.

Man s . hierüber vorzüglich dke : Darstelluirg der Vi¬

sitationen de S . K aiserl . und Re i ch s - K a m m e r g er

richts nach Gesetzen und Herkommen von Günther

Heinrich von Berg , Gdttingen 1194- 8-
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schuß der Stände geschehen . Das Visitatisnsrecht ist ein
Ausfluß des Rechts der höchsten Aufsicht , und dieses steht
nicht dem Kaiser allein ohne Concurrenz des Reichs zu.
Ueberbem sollen Mängel abgestellt und der Proceß gebessert
werden . Dies schlägt in die gesetzgebende Gewalt ein,
folglich nehmen auch in dieser Hinsicht die Stände Theil an
der Visitation , und es ist dies alles umso billiger , als das
Gericht nicht blvs von den Ständen größtenteils besetzt»
sondern auch unterhalten wird . ,

Der groß « Nutzen dieser Anstalt ist sehr einleuchtend»
Weiß ein jeder , daß auf seine Handlungen ein scharfes Au¬
genmerk gerichtet wird , daß er , wenn er nur im mindesten
von dem rechten Wege abwricht , sich der Gefahr einer
Weisung oder gar einer Strafe aussetzt , so wird er sich
gewiß um so eifriger bemühen , seine Pflichten auf das
strengste zu erfüllen » Innere Beweggründe find dazu nicht
immer hinreichend.

Wie ist man denn aber auf diese Anstalt verfallen und
was hat es überhaupt mit dem Vifitarionswesen für eine nä¬

here Dewandniß ? — Gleich bei Errichtung des Kammer¬

gerichts ward an keine Visitation desselben gedacht . Erst
im I . 1507 . verordnet « man *) , daß zu Ende eines jeden.
Jahrs Räche des Kaisers und zweper Nsichsstände bey dem

Kammergericht erscheinen , und die vorgefallenen . Gebrechen
verhören , sowie die Rechnung über Einnahme und Aus¬

gabe abnehmen sollten ; aber diese Deputation hatte vor¬

züglich nur Bezug auf den innern politischen und ökonomi¬
schen Zustand des Gerichts , Bald entstanden aber auch
allerhand Beschwerden über das Verfahren des Gerichts
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Hofs . Um diesen abzuhelftn ward im I . 1524 . auf dem

Reichstage eine außerordentliche Deputation niedergeseht,

welche die Beschwerden der Partheyen gegen das Gericht

untersuchen , allenfalls auch die Acten durchsehen und da¬

von an das Neichsregiment berichten sollte . Zm Z . izzr.

erhielt die Visitation eine neue Einrichtung , indem durch

den R . A . desselben Jahrs bestimmt wurde , daß bas Ge - ,

richt künftig alle Jahr vom i . May au gerechnet vistkirt

werden sollte . Außer den kaiserlichen Commiffarien und

dem Neichserzkanzler sollte noch ein Kurfürst , zwey Fürsten,

ein geistlicher und ein weltlicher , ein Prälat , ein Graf

und eine Reichsstadt theils in Person , theils durch Räche

der Visitation beywohnen , und dabey unter ihnen die Ord¬

nung , wie sie auf dem Reichstage säßen , beobachtet wer¬

den - Diese Visitation sollte sodann die Real - und Perso«

« almängel untersuchen und abstellen , auch sollten die Syn-

dicatsklagen bey ihr von de» Parcheyen angebracht werde»

können . Wirklich kam nun auch eine solche Visitation im

I - i ; gz . Zu Stande , allem die Neligionshändel hinderten,

daß sie vorgeschriebenermaaßen jährlich wäre erneuert wor,

den . Nach geschlossenem Religivnssrieden war man indes¬

sen eifrig darauf bedacht , die jährlichen ordentlichen *) Visi¬

tationen wieder in Gang zu bringen . Es wurde in der

K . G . O . von 1555 . die Verordnung des R . A . von izzr»

3 4

lieber die Geschichte der chmaligen ordentl . Visitationen

s . man Gatzert ( Freyherrn von) von der Dauer der ehmaligerr

ordentlichen Visitationen ; und vorzüglich des Frepherrn von

Kmptcda Geschichte der vormaligen ordentlichen K . G . Visita¬

tionen und der sochahrigen fruchtlosen Bemühung zu deren

derhersteilung. Redensb . 17^2 . 4,
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wiederholt und es nahmen darauf gleich im folgenden Jahrs
die ordentlichen jährlichen Visitationen ihren Anfang . Nur
selten geschah es , daß ein Jahr ausfiel . Aber im I . 15 ? 8.
geiiethen sie auf einmal in Stocken und haben seitdem noch
nicht wieder in Gang gebracht werden können . Die Rei¬
he traf damals den Erzbischof Sigismund von Magdeburg,
allein dieser war evangelisch geworden und hatte sich ver,
wählt . Vermöge des geistlichen Vorbehalts wollte man ihn
daher weder auf Reichs - noch Deputationsragsn zulassen.
Aus diesem Grunde , vielleicht auch , weil 1588 - die Zahl
d,er evangelischen Stände zufällig die der katholischen über¬
troffen haben würde , suspendirte der Kaiser die damalige
ordentliche Visitation und — sie ist noch bis diese Stunde
suspendirt,

Eine sehr begreifliche Folge dieser Suspension war , daß
das goldne Zeitalter des K . G - , wie die Kameralschrift-
steller jene Periode , in weicher die jährlichen Visitationen
im Gang waren , nennen , aufhörte und das Gericht all-
mählig im Verfall gericth , Die Visitationen hatten ihr
Ende genommen , aber das Rechtsmittel der Revision was
geblieben , dies harte eine suspendirende Kraft , mithin konnte
kein Urtel , wogegen jenes Rechtsmittel eingcwandt wurde,
zur Vollziehung gebracht werden . Was half also alles Ur¬
tel fällen?

Nach hergestellter Ruhe sah man das Unheil ein.
Man beschloß auf dem in den Jahren i6 ; z . und 54 . ge-
halttnim Reichstage , daß eine außerordentliche Bist,
talionsdeputarion an das Kammergericht abgeordnet wer¬
den sollte , um Heils die neuen Pcoceßvorschriften , die zu,
gleich auf dem Reichstage geinacht waren , zur Vollziehung
zu bringen , theilö und vorzüglich aber die vielen alten Re-
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vistonssachen abzuthun . Damit Lies desto schneller gesche>

hen könnte , so wurde die Zahl der Deputaten nach der

Netigionsgleichheit auf 24 gesetzt und zugleich bestimmt , daß

diese sich in vier Senate abtheilen sollten . Damit es jedoch

deii ' deputirten Ständen ' nicht zu lästig und zu kostbar fal¬

len möchte , so sollten sie von Zeit zu Zeit durch andre ab»

gelöst werden . Man theilte daher die gesammken Stände

in fünf Classen . Nur die erste sollte ein Jahr lang bey,

fammen bleiben , die übrigen aber sollten sich von einem hal¬

ben Jahre zum andern so lange abiösen , bis alle ältere Ne-

piflonssachen entschiede » wären , worauf sodann die ordent¬

lichen jährlichen Visitationen wieder herzustellen wären.

Allein , ohnerachket hierauf im folgenden Jahre die erste

Classe wirklich einberufen wurde , so kam doch die Visita¬

tion vorzüglich deshalb nicht zu Stande , weil Kurmainz

sich erlaubt hatte , das Präsentations - Schema einseitig zu

ändern und statt 24 Stände , deren -zo zu berufen . In

der Folge ward zwar ein neuer Versuch gemacht , die außer¬

ordentliche Visitation in Gang zu bringen , allein auch der

schlug fehl . Endlich wurden jedoch die Umstände so drin¬

gend , daß man durchaus zu einer Visitation schreiten

mußte , wenn man anders nicht das Kammergericht ganz

eingehen lassen wollte . Dies war nemlich ganz in Still,

stand gerathen . Der damalige Kammerrichter , Kurfürst von

Trierstvar fast immer abwesend . Die Heyden Präsidenten

konnten sich nicht mit einander vertragen , die Assessoren

schlugen sich rheils zu der Parthie des einen , theiis zu der

des andern , und davon war das Ende , daß das Gericht

im I - l7 ^ 4> ganz in Stillstand gerieth . Um dasselbe wie¬

der in Gang zu bringen , ward noch in dem nemlichen Iah,

xe eine außerordentliche Visitationbeschlossen , aber
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erst im I . 1707 . nahm sie ihren Anfang . Die Visitation

gab sich alle Mühe , das Gericht wieder herzustellen und in

Thätigkeit zu setzen , allein erst im Z . 1711 . gelang es der¬

selben dies zu bewerkstelligen . Sie blieb darauf noch bis

zum Z . 171z . beysammen und traf während der Zeit ver¬

schiedene heilsame Verfügungen , ohne jedoch alles das zu

erfüllen , was ihr in der vom Kaiser und Reich erlheilten

Instruction aufgegeben war.

Von dieser Zeit an war wieder alles still in Betreff der

Visitationen . Endlich verpflichtete das kurfürstliche Colle¬

gium den K . Carl VII . in seiner Wahlcapitulation Art . 17.
die Visitation wieder in Gang zu bringen . Wirklich for¬

derte auch der Kaiser deshalb ein Neichsgutachten , allein

cs ward so wenig unter seiner Negierung , als unter der

seines Nachfolgers etwas aus der Sache , doch erließ dieser

deshalb noch kurz vor seinem Ab sterben ein Commissionsde-

cret an das Reich . So war also die Sache schon vorbe¬

reitet , als K . Joseph II . zur Negierung kam . Die Kla¬

gen über verfallende Bestechungen bey dem K . G . wurden
immer lauter , und so war es von dem Feuereifer des Kai¬

sers für die Justiz zu erwarten , daß er alles mögliche thun
würde , um dis Visitation in Gang zu bringen . So wir

aber der zu große Eifer desKaisers manches verdarb , so ging
es auch hier . Ehe noch über alles abgesprochen , und man¬

cher Anstand beseitigt war , bestimmte der Kaiser bereits in

dem Natificcuionsdecret eines an ihn , jedoch nur vorläufig die¬

ser Angelegenheit halber , erstatteten Reichsgutachtens den
2 . May 1767 . zur Eröfnung der Visitation.

Wirklich erfolgte nun auch zur bestimmten Zeit die Eröff

nung der ersten Visitations - Classe , die nach der Verordnung
drs I . N - A, aus einer kaiserlichenCommission und 24 Srän-
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den bestand *) . Die Stände hatten anfangs darauf an-

getragen , daß ein jeder von sthnen zwei) Räche abschicken

wollte , den einen zu den eigentlichen Visitalions - und dm

andern zu den Rcvistonsgsschäften , allein der Kaiser hatte

dies nicht genehmigt , mithin bestand derConseß nur aus 24

suvdelegirten Rächen . Diese hätten sich nun nach Vorschrift

des '
.I . R . A . in 4 Senate theilen sollen , allein hier zeigte

sich gleich eine große Schwierigkeit , indem Kurmainz das

Recht verlangte , in einem jeden Senat das Direktorium zu

führen . Dies konnte und wollte man nicht zugestehen , weil

dies gegen die Religioiisgleichhelt stritt , indem sodann in

drey Senaten 4 Katholische gegen z Evangelische gewesea

wären . Da Mainz nicht machgeben wollte , so blieb nichts

anders übrig , als die so heilsame Verordnung aufzugeben,

und alles in voller Versammlung zu behandeln . Hiezu kam,

daß sich bald eine Verschiedenheit der Grundsätze der katho¬

lischen und evangelischen Subdelegirtm äußerte . Jene be¬

schuldigten Liese , daß sie die Absicht hätten , die Rechte des

^ Kaisers und des Kurfürsten von Mainz , so wie die Direc«

torialgewalt am K . G . zu sehr einzuschränken , und diese

hatten jene in dem Verdacht , daß sie diese Rechte über die

^ Gebühr ausdehnen wollten . Besonders erregte gleich an¬

fangs eine zu Mainz erschienene Schriftr Betrachtun'

gen über das NeichSkammergerichtliche Visi-

. tgtionswesen , Gelegenheitlich dessen , was

auf dem Reichstage diesfalls seit einigen

Jahren vorgegangen ist , großes Aufsehen , indem

sie Grundsätze enthielt , wonach die Visitation aus einem

*) In dem Schema selbst waren jedoch einige Verändern »/

gvy getroffen.
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ganz andern Gesichtspunkt , als dem bisherigen betrachtet
wurde . Sie sey ein Gericht , hieß es in derselben , welches

durch die ReichSgcsetze angeordnet worden , um die Verfas¬

sung des K . G . und die Beschaffenheit der Camera ! - Perso¬

nen zu
'untersuchen , die gegen die gesetzmäßige Ordnung ein-

geschlichenen Fehler und Gebrechen abzustellen , und die

Revisionen der Urtel vorzunehmen . Alles sey bereits durch

die Gesetze bestimmt , die - Visitation habe eine ordentliche

Gerichtsbarkeit , die unmittelbar aus den Gesetzen fließe

und die daher keiner besondcrn Vollmacht und Anweisung

bedürfte . Von dem Reichstage sey die Visitation nicht ab¬

hängig , wäre sie auch gleich eine außerordentliche Deputa¬

tion , so hätte sie doch die Rechts einer ordentlichen rc. Die

Evangelischen hatten die Katholischen im Verdacht , daß sie

diese Grundsätze geltend machen würden , und umgekehrt

begründete ein bekannt gewordenes Badendurlachisches

Schreibe » den Verdacht , daß die Evangelischen sich heim,

lich verbunden hätten und dadurch die Stimmfrcyheit der

Subdelegirten , vorzüglich der kleinern Stände , hinderten.

Zn allem diesen wechselseitigen Mißtrauen , welches un¬

möglich etwas Gutes bewirken konnte , kam noch ein star¬

kes , unstreitig zu weit getriebenes Mißtrauen gegen das

Gericht selbst . Es zeigte sich leider bald , daß einige Män¬

ner des Gerichts sich auf das schändlichste hatten bestechen

lassen , und nun glaubte man , daß sie alle von der Art

wären . Man stellte deshalb die schärfsten und weitläustig-

sten Untersuchungen an , und hemmte dadurch den Gang

der Geschäfte , welcher ohnehin schon dadurch , daß alles in

pleno behandelt werden mußte , gelitten hatte , noch mehr.

Uebechaupt schien man es sich hie und da zum Grundsatz

gemacht zu haben , alles mit einer übertriebenen Writläuf-
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tigkeit zu tracticcn . Bogenlänge Vota wurden in den Ses¬

sionen zum Protocoll dictirt , und Relationen von 2 bis zoo

Bogen lang abgelegt . So ging die edle Zeit hin « ohne

daß viel geschah.

Nach Ablauf des ersten Jahrs wünschte der Kaiser und

einige andre Stände , daß die erste Claffe Vorschriftmäßig

abgelöset werden möchte . Mein die mehrsten waren der

Meynung , daß der I . N . A . zum Voraus setze , daß die

eigentliche Visitation schon geendigt seyn müsse , wenn die

zweyre Llasse einrücken solle . Revisionen ließen sich wöhl

abbrechen , aber nicht Visitationen . Die erste Claffe sey

einmal mit allem bekannt , die zweyte würde sich erst nach

einem großen Zeitverlust die nöthigen Kenntnisse verschaffen

können . Andre waren wieder andrer Meynung und dar¬

über sielen die Stimmen auf dem Reichstag , vorzüglich im

Zürstenrakh so verschieden aus , daß man zu keinem Schluß

kommen konnte , und daß darüber die erste Claffe blieb.

Erst im I . 1774 . vereinigte man sich dahin , daß nunmehr

die erste Claffe der zweyten Platz machen sollte . Dies ge¬

schah im Monat November desselben Jahrs . Die dritte

nahm im Ocrob . 1775 . ihren Anfang , und die vierte im

May 1776 . Allein schon lange war man an einigen Hö¬

fen des Visiiationsgeschafts müde geworden , kein Wunder

also , daß die Streitigkeiten , welche über die Religionsei¬

genschaft des westphälischen und fränkischen Grafen - Colle¬

giums entstanden waren , gleich bey Eröfnung der vier¬

ten Claffe die Veranlassung gaben , daß wegen der nicht

geschehenen Einberufung der westphälisch - und fränkischen

Grafen - Collegien auf der evangelischen Seite die Visira-

Es ist davon bereits Th . r . §. 100 . gehandelt worden.
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tion abgebrochen wurde . , Der Kurbrandenburgische Sub-
delegirte erklärte zuerst , daß die Versammlung dieser Classe
Verfassungswidrig scy , folglich er sich ihrer gänzlich entäu-
ßrrn und wider die Fortsetzung und alles Verfahren dersel¬
ben protestiren müßte , und verließ darauf den Cvnseß . Sei¬
nem Beyspiel folgten die übrigen evangelischen Subdelcgir,
ten bis auf den Vorpvmmerschen von Wölckern und den
Reichsstadt Wvrmflschen . Wäre es Ernst gewesen , das Vi¬
sitationsgeschäft fortzusetzen , so hätte sich noch wohl der
Streit ausglcichen lassen , allein dem kaiserlichen und dem
kurmarnzischen Hofe , denen bisher manche Rechte waren
bestritten worden , schien selbst die Trennung erwünscht zu
seyn . Wenigstens erklärte di« kaiserliche Commission noch in
der nemlichm Sitzung , daß der Kaiser dem gesetzwidrigen
Unwesen nicht länger zusehe » , noch solches mit der Commis¬
sion fortführen lassen könne , und daher diese unaufhaltlich
abziehen wolle . Wirklich reis ' te sie auch gleich den folgen¬
den Tag ab , die Kurmainzischsn Subdelegirten ließen dem^
Kammerrichter wissen , daß keine Visitation mehrsey , und
so verließ , einer nach den andern in der Stille Wezlar.

So endigte sich also die Visitation , ohne den großen
Erwartungen , welche man sich voll ihr gemacht hatte , zu
entsprechen . Indessen war sie doch nicht ganze ohne Nutzen
gewesen . Sie hatte gleich Anfangs das Kammergrricht von
einigen unwürdigen Mitgliedern gesäubert ; ihr verdanken
wir die neuen Concepte der Kammergerichtsordnung , die
ohne ihren Auftrag nicht verfertigt seyn würden . Sie hatte
manche Mißbräuche abgestellt *) , und die Abstellung man-

") Da die Visitation auk die vorhin angeführte Art getrenntwurde , so begreiflicher Weise kein Abschied von ihr vor¬handen ; indessen verdienten doch mehrere von ihr gefaßte S ch l ü s-
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chsr andern vorbereitet . Ihr ist vorzüglich der Neichsschluß

vom I . 177 ; . , -wodurch die Zahl der Bcysitzer vermehrt,

eine feste Eintheilung der Senate verordnst wurde , und

eine genauere Bestimmung, wie es mit der Distribution der

Acten , des Turnus im Neferiren sc . gehalten werden sollte,

zu verdanken . Ueber manche andre Puncte , z . V . weiche

Sachen unter der ungeheuren Menge vor andern vorzüglich

befördert werden sollten? ingleichrn wegen der Mißbräuche,

welche sich bey dem Rechtsmittel der Restitution eingeschli«

chen haben , über die Refsrirmrthode, Abstellung der Sol«

licirarur rc . ist seitdem -von dem Reichskammergericht selbst

ausführlicher Bericht an Kaiser und Reich erstattet worden,

und man muß gestehen, baß sich das Kammergericht durch

die Art , wie es hiebey verfahren ist , von neuen Ehrfurcht

zu erwerben gewußt har.
Es würde unzweckmäßig seyn , von diesen und andern

Gegenständen hier ausführlich zu handeln , auch wird sich

hiezu zum Theil noch in der Folge Gelegenheit finden . Hier

mag es also genug seyn , folgendes zu bemerken. Die Zahl

der bey dem Reichskammergericht anhängigen Proteste ist

ungeheuer groß , und es ist leider durchaus nicht möglich,

baß allen Parcheym geholfen werden kann . Vor der jehi»

gen Vermehrung der Gerichtsbeysitzer konnten nicht einmal

so viele Sachen jährlich abgeurtelt werden , als von neuem

se Aufmerksamkeit. Ein wahres Verdienst hat sich daher der

jetzige Hr. K . G . A . v. Baleman n, dcr.'selbst sowohl Legations-
secretair , als nachher Subdelegatus bey der Visitation war , er¬

worben , daß er nicht nur eine Sammlung der einzelnen Visir

tationsschlüffe veranstaltet , sondern auch dieselben auf das zweck¬
mäßigste erläutert hat . Die Sammlung nebst den Änmcrkuw

gen erschien zu Lemgo 177s , 4.
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angebracht und angenommen wurden , und selbst jetzt ist
das Verhältniß nur etwa gleich . Eine natürliche Folge da¬
von ist , daß um die Beförderung der Urtel auf das drin¬
gendste , oft mehrere Jahre lang und doch nicht selten ver¬
geblich sollicitirr werben muß . Wer daher seine Sache be¬
endigt zu sehen wünscht , muß sich selbst nach Wrzlar bege¬
ben , oder einen Bevollmächtigten dahin schicken *) , und
dann alles in Bewegung zu setzen suchen , um seinen Zweck
zu erreichen . Zst noch kein Referent in seiner Sache bestellt,
so ist dies das erste , was er zu bewirken suchen muß . Dies
hält so schwer nicht , aber wieviel gehört nun nicht dazu , den
Referenten dahin zu bringen , daß er unter den vielen ihm
zugetheilten Acten , die alle sollicitirr werden , grade diese
bearbeitet , und ist nun auch dies nach Zähren glücklich be¬
werkstelligt , so muß erst der Turnus des Referenten , das
heißt der Zeitpunkt abgewartet werden , da die Referirord-
nung an ihn kommt . Hat man aber auch diesen erlebt , so
hängt es nicht einmal von der Willkühr des Referenten ab,
welche von seinen fertigen Relationen er ablegen will . Es
muß also auch bey dem Präsidio und den Mitgliedern des
Senats sollicitirr , und der Sache der Anstrich zu geben ge¬
sucht werden , als ob ste zu den vorzüglich privilegirten ge»
höre . Dennoch ist man noch nicht sicher, daß das Urtel nun
erfolgt , denn oft sucht nun der Gogeutheil , dem vielleicht eben
so sehr an der Verzögerung , als dem andern an der Beför¬

derung

*) Es kann zwar die SoUicitatur auch durch die Procura-tore» geschehe » , allein da ei» Pwcnrator gewöhnlich sehr viele
Sachen auf eiumahl zu sollicitireii hat , so macht aus sehr be¬
greifliche!! Ursachen die Sollicitatur des Procurators nicht denEindruck, als wenn die Parthei- selbst erscheint, oder mit schwe¬ren Kosten einen Bevollmächtigten u » ihrer Statt absendet.
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derung gelegen ist , wenn er alle seine bisherigen Bemühun¬

gen vereitelt steht , noch um einen Correferenten nach . Kurz,
es ist fast eben ein solches Glück , wenn man ein Endnnel

bey dem Kammergerichk in einer nicht ganz vorzüglich pri-

vilegirten Sache erhält , als wenn man eine Terne im Lot¬
to gewinnt *) .

Wie viel Nebel aus der Sollicitatur entspringen kann,
ist zu einleuchtend , als daß es auseinander gesetzt zu wer¬
den brauchte . So lange indessen nicht das Gericht in den
Stand gesetzt wird , alle Rechtssachen entscheiden zu kön¬
nen , wird die Sollicitatur ein nothwendiges Uebel bleiben.

Jenes hält man leider ssür unmöglich , folglich denkt man

auch nur darauf , das Unheil so viel möglich zu vermindern.
Das Kammergericht selbst hat sich mit diesem Gegenstand

beschäftigt , allein es hat sich eine sehr große Verschiedenheit
der Meynungen gezeigt . Der Kammerrichter glaubte , daß
die Haussollicitakuren , oder das Sollicitiren bey einzelnen
Assessoren abgestellt und dagegen eine eigne aus dem Präst-
dio und einigen Assessoren bestehende Deputation angeordnek
werden müsse , bey der künftig einzig und allein zu solliciti-
ren wäre . Denn sagt der würdige , das Kammergerichk
von langen Zeiten her so genau kennende Justizmann in dem

Nachtrag zu seiner in dieser Materie gethanen Direktorial,

Proposttion : „ Der Mensch ist und bleibt sich nicht imrnet

gleich , hat nicht forthin die kaltblütige überlegte Fassung,
die dazu gehört , um sich in Justizsachen Mit den Parthcyen,
Soilibitanten und Sachwaltern , in Gespräch einzulassen;

*) Man versäume nicht über- die Materie von der Sollten
tatur die Vorlesung des Hrn . Geh .R . Putters zu lesen,

Zweiter Baud . A S



Z7o 7 - B . Von den wesentl . Regier. Rechten.

einer ist mehr zurückhaltend , der andre spricht mehr,
' ein

Wort giebt das andere ; man wird unvermerkt in Diskurse

sozusagen , hineingezogen ; nach einem vergnügten Gast«

male , oder wo man etwas mehr heitern , und aufgeweckten

Sinnes ist , läßt man sich hie und da etwas weiter heraus,

als sonsten geschehen würde ; manchmal gerärh man in mehr

Eifer , wäre es auch nur Zustizeifer , und da giebt es eine

ganz andere Stimmung und Sprache ; die Behutsamkeit

verlieret fast immer etwas dabey ; der Richter , auch der ge¬

rechteste , hat seine schwache Seite , wie jeder Mensch ; und

wer ist unter gelehrten geschickten Männern davon wohl ganz

frey , daß er bey Gelegenheit dann und wann nicht gern sei¬

ne Kenntnisse zeiget ? Der schlaue Sachwalter , der feine

Sollicitant ist sicher darauf bedacht , dis Seite genau zu be«

obachten , und auszufocschen , wo er glaubt , daß er dem

Richter beykommen , und das , was er zu entdecken wünschet,

auf eine geschickte Art und Wendung herausbringen könne.

Ist man da immer auf seiner Hut ? Die Falken des mensch¬

lichen Herzens , und die Wege eines geübten Sachwalters,

oder klugen Sollicitanten , solche kennen zu lernen , find

mannigfaltig , und die Vermeid - oder Abschneidung der Ge¬

legenheit bleibt forthin das beste Mittel , das zu verhüten,
was nicht geschehen soll . " Die Assessoren hingegen glaubten

größtentheils , daß sich die HauSsollicitatur nicht vermeiden

lasse . Man müßte die Deysttzer des ersten Gerichts in

Teutschland nicht wie Kinder oder Gefangene einschränken»

nicht das Ansehen und die Ehre der Gerichtspersonen herab«

setzen u - s . w. — Die Sache ist jetzt reif zur Neichstägi«

gen Entscheidung , allein wann wird diese , oder eine neue

Visitation erfolgen ? Man hat zwar seit dem März 1791.

angefangm , auf dem Reichstag über dir Frage zu stimmen:
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Wie die bisher ins Stecken geratheneordentlichen Bist,
tationen und Revisionen bey dem Reichskammergericht wie,

der in Ml vorigen Gang zu bringen sey ? und es sind be,

rei^s sehr viele trefliche und gründliche Vota abgelegt wor¬

den *) , allein durch den leidigen Krieg ist alles wieder un-

rerbrochen.

Dritter Abschnitt.

Don

dem R e i ch S h o f r a t h.

§ ° - 75 -

^ as zweyte höchste Reichsgericht ist der Reichöhofrath
Ueber den ^Ursprung und das Alter desselben sind die Mey«

Aar

Der um das Reichsjustizwescn und besonders um die Be¬
orderung der Visitationen so verdiente Kurbraunschwcigische
RcichstagsgesandtcFreyherr von Ompteda hat eine Geschichte
und Erläuterung der gegenwärtigen Rcichstagsbcrathschlagiin-
gen zu Wiederherstellung der ordentlichen Kammcrgerichtsvisita-
tionen zu liefern versprochen . Mochte doch dies Werk" bald er¬
scheinen können!

»*) Es fehlt uns jetzt nicht an Werken, worans man sich eine
vollständige Keuntniß von der Verfassung des R .H .R . und der
bey demselben übliche» VerfahrungSarc verschaffen kann . Dahin
gehören i ) folgende Werke von Vinccnz Hanzely s) An¬
leitung zur nenestcn N .H .R . Praxis . F - fr . u . Leipz . 1784 . Bd.
1 . u . 2. in 8 . k>) Grundlinien der heutigen R.H .R . Praxis im
allgemeine » ; nebst einer Fortsetzung , Frft. und Leipz . 17z; . 4
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nuugen der Staatsrechtsgelehrten sehr gethettt . Einige wöl,

len ihn von dem ehmaligen kaiserlichen Reichshofgericht her»

leiten , andre behaupten , daß lange vor Errichtung des

ReichskammergerichtS der Kaiser einen eignen Hofrath ge¬

habt / und durch denselben Rechtshändel habe entscheiden

lassen , nur hätte derselbe noch keine collegialische Form und

Einrichtung gehabt . Noch andre wollen endlich , daß der

Reichshofrath erst nach Errichtung des Neichskawmerge«

richts entstanden sey und ursprünglich nichts mit Zustizsa-

chen zu thun gehabt habe.

So viel ist gewiß , daß die Kaiser seit geraumen Zeiten

Doctoren in ihren Diensten hatten und dieselben in ihren

und des Reichs Angelegenheiten als Räche gebrauchten , al¬

lein diese Männer machten kein eigentliches Collegium , noch

weniger ein Gericht aus . Zur Entscheidung der Rechtshän¬

del wurde das Reichshof - oder Kammergericht gebraucht,

und wenn sie von größerer Wichtigkeit waren , wurde Für¬

stengericht gehalten . Als aber die Kaiser nicht mehr in

Teutschland von einen Ort zum andern herumzogen , son¬

dern mehrentheilS in der Residenz ihrer E >blande blieben,

man auch anfieng , statt dcS ehmaligen mündlichen Verfah¬

rens ein weitläuftigeres schriftliches eilizusühren , so ereig,

nete sich mit dem Fürstengericht eine doppelte Veränderung.

und c) Grundriß des Reichshofräthlichen Verfahrens in Justiz-

und Gnadensachen , mit den nothigen Formeln . Stuttgard 1786.

z Bände in 8 . Ferner 2) von der bereits angeführten Anlei¬

tung des Hrn . Prof . Malblank der dritte Lhcil ; vorzüglich

aber g ) I 0 h . Christ . Hcrchenhahns Geschichte der Entste¬

hung , Bildung und gegenwärtigen Verfassung des kais . R .H .R.

nebst der Derhandlungsart der bei) demselben vorkommenden Ge¬

schäfte . Mannheim 1792 . LH . l . r . und in L.
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Theils hatte man nicht mehr eine so große Auswahl unter
den Fürsten und Grafen , welche zu demselben gezogen wer¬
ben konnten, sondern mußte sich mit denen begnügen , welche

grade am kaiserlichen Hoflager gegenwärtig waren , theils
aber wurden nun auch jene Nechtsgelehrte , um den Proceß

zu instruiren , und allenfalls ihr Gutachten geben zu können,

zum Fürstengericht gezogen. Oft fragte auch der Kaiser
die an seinem Hof gegenwärtigen Fürsten , Grafen und

Herrn , nebst jenen Rechtsgelehrten in Staats -, LchnS - und

Gnadensachen um Rath , und so machten denn diese vereint

mit jene» nicht blos das Fürstengericht , sondern auch zu¬

gleich den innern Rath des Kaisers aus , ohne daß man sich
jedoch darunter ein ordentlich eingerichtetes Collegium den¬
ken darf.

Bey der Errichtung des Neichskammrrgerichts war nun

gar nicht die Mcynung , das bisherige Fürstengericht ganz auf-
zuhsben und eiugehen zu lassen , und eben sowenig ging
es den Nsichsständen etwas an , ob und welche Personen
der Kaiser in Reichsangelegenheiten zu Rath ziehen wollte,
itn Gegentheil mußte cs ihnen lieb seyn , wenn der Kaiser

geschickte Männer zu Rath zog . Sie ersuchten daher selbst
den Kaiser seinen Hof mit geschickten tapfern Rathen zu
besetzen , der Kaiser aber hatte sich seine kaiserliche Obrig¬
keit Vorbehalten , worunter unstreitig zu verstehen war , daß
er nach wie vor wichtige Nechtshändel durch ein an seinem
Hofe befindliches Fürstengericht mit Zuziehung seiner Räche
entscheiden lassen könnte.

Der Kaiser brauchte indessen seine Räche nicht blos zn
Reicks - , sondern auch zu erbländischen Angelegenheiten,
doch versteht eS sich , daß sie alsdann nicht den innern Rach
desKaisers, noch weniger ein Fürstengericht ausmachten.

Aa z
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Ueberhaupt bildeten diese Räche noch immer kein Col¬

legium . Nunmehr aber errichtete K . Maximilian I . , wahr,

scheinlich , weil er sich durch das Neichskammrrgericht von

dem Nutzen einer coilegialische » Verfassung überzeugt hatte,

im Z . 1501 . ein eignes Collegium, welches den Namen

eines Hofraths erhielt . Dies Collegium , welches aus

achr Personen , die theils Grafen , theils Ritter und Ge¬

lehrte waren , bestand , sollte dem Kaiser in allen Sachen,

weiche an seine Person gelangen würden , mit schriftlichen

Gutachten an die Hand gehen.
Zn diesem Collegio saßen Männer , welche vorher zu

dem Fürstengericht , mithin zur Entscheidung wichtiger NechtS-

händel der Neichsstände waren gezogen worden . Warum

dachte man also , sollten nun nicht Klagen Key dieftm neuen

Hofrath angebracht und verhandelt werden , welche bisher
von dem Fürstcngericht entschieden waren ? Wirklich ge¬

schah dies . Schon im Z . I § or . wirkte die Stadt Cölln

bey diesem Hofrath ein Mandat gegen den Kurfürsten von

Cölln aus , allein die Stände fanden es bedenklich , sich bey

diesem bloS aus kaiserlich - österreichischen Rächen bestehen¬
dem Collegio einzulassen . Es wurden allerhand Klage»
über dasselbe geführt , welche die Wirkung hatten , daß dev

Kaiser auf dem Reichstag zu Costnitz im I . 1507 . ver¬

sprach : einen ehrbaren Hofrath anzuordnen , woran die

Stände und jedermann keinen Mangel hoffentlich habe»

sollten.

Zn derThat verlangte nun auch der Kaiser im I . i ; ir.

von dem Reiche , daß dasselbe zu dem Hofrath acht Näths

stellen möchte , um dieselben in kaiserlichen und des Reichs

Sachen zu gebrauchen . Die Kurfürsten sollten vier Räche

schicken und die andern vier die Fürsten und Stände ; ihr
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ker vorigen Pflichten sollten fle entlassen werden und blos

dem Kaiser und Reich schwören.

So war also jetzt der kaiserliche Hoftath zum Theil

durch die Neichsflände selbst besetzt . Freylich konnte er nicht

sür das ehmalige Fürstengericht gelten , denn dies hatte ans

Kurfürsten , Fürsten und Grafen selbst bestanden , allein es

waren doch die vom Reich ernannten Rache gewissermaßen

als Repräsentanten der Reichsstände anzusehen , und so

konnte man denn auch weniger Bedenken haben , sich bey

dem Hofrath einzulassen und denselben gleichsam als ein

Surrogat des Fürstengerichts anzusehen .
'Döch diese Sin«

richtung dauerte nur sechs Jahr , denn — das Reich mußte

feine acht Rache besolden und Geld gab das Mich nicht

gerne aus . Maximilian wollte nun selbst den Hofrach wie«

der besetzen und dazu fünf Dryfltzer aus dem Reiche , von

Rrichswegen nehmen , allein er starb vor der wirklichen AuS«

führung dieses Projekts.

K . Carl V . errichtete bald nach seiner Ankunft in das

Reich einen neuen Hoftath , aber dieser war auf den Fuß des

älrrrn Fürstengerichts eingerichtet , bas heißt , er war nicht

immer mit den nervlichen Personen besetzt, und die Beysttzsr

waren geistliche und weltliche Fürsten , Grafen , Herrn und

Doktoren . Doch dieser Hofrath , wenn er anders so genannt

werden kann , war nur von kurzer Dauer , denn nachdem

das im Verfall gerathene Kammergericht wieder hergestellt

war , so wurden alle bey dem Hofrath anhängig gewesene

Processe an dasselbe verwiesen . Nur alsdann , wenn Car!

in Teutschkand war , pflegte er einen Hoftath zu ernennen,

aber dieser Hoftath beschäftigte sich nur in dem Fall mit

Jüstizsachen , wenn das Kammergericht in Stillstand ge»

rachen war.

Aa 4
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Erst unter K . Ferdinand I . erhielt der Hosrath eine neue
bestimmtere Verfassung . Der Kaiser trennte die österreichi¬
schen - Haus - und LandcSsachen von den Reichssachen , und

übertrug b !os diese dem neuen Hosrath , dem er auch eine

eigne Ordnung vorschrieb . Jetzt existiere allo nicht mehr blos
ein kaiserlicher Hosrath , sondern ein kaiserlicher Reichs-
hvsrath , welche Benennung ihm schon Ferdinand ! , zuweilen
bcylegte , und welche nachgehcnds dis gewöhnliche wurde.
Allein dieses Collegium war j : tzt weiter nichts als ein Conseil
des ' Kaisers , das minder wichtige Sachen für sich abthar , in

wichtigem aber ein Gutachten an den Kaiser erstattete . Mit

Justizsachen beschäftigte es sich nicht , auch fiel es Niemand
ein , sich sowohl unter Ferdinand ! . als Maximilian II . an
den Hosrath zu wenden , denn grade damals war das gold-
ne Zeitalter des Reichskammergerichts.

Schoir unter Rudolph II . änderte sich indessen die Scene.
Der Neichshostarh war blos mit Katholiken besetzt , hier
konnte » also katholische Stände in ihren Streitigkeiten mit
den evangelischen des Siegs gewisser seyn , als beydemKam-

msrgericht , das auch evangelische Beysitzer hatte , und sich
überhaupt streng an die vorgeschriebene Ordnung binden

wußte . Jetzt wurden also die Aachensche , Donauwerthsche«
Jülichsche und andre Sachen der Art , an den Reichshofrath
gebracht und der Erfolg zeigte bald , daß die Katholischen

ganz richtig calculirt hatten . Nunmehr entstanden laute Kla¬

gen über das Verfahren des Reichshofrakhs von Seiten dev

evangelischen Stände . Auf dem Regensburger Reichstag von

i6iz. sagten es die uniirren Stände laut unl > unverhohlen;
drr Reichshosrath erstrecke seine Gerichtsbarkeit zu weil ; das

sey unerträglich und wider dieKammergerichtsorvnung . Dis

Kammer sey des Kaisers und Reichs höchstes und letztes Gr-
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richt , die Kaiser hätten sich keine andre GerichtsbarkeitVor¬
behalten , als in Friedensbruchsachen und wenn reichslehn-
bare Fürstenchümer , Grafschaften und Herrschaften einem
Thsile ab - , oder dem andern sollten zugesprochen werden.
Zn dergleichen Sachen müsse aber der Kaiser nach altern
Brauch mit N,ath und Zuziehung der Kurfürsten und Für¬
sten handeln . Ganz unrecht hatten die evangelischen Stän¬
de nicht , denn , wenngleich die Kaiser von Alters her . an
ihren Höfen Züstiz hatten handhaben lassen , so war doch
dies , die kurze Periode von r ; oi — iror . etwa abgerech¬
net , nicht anders als mit Zuziehung einiger Kurfürsten , Für¬
sten und Grafen oder vom Reiche ernannrer Rache gesche¬
hen . Allein desto mehr war den Katholischen , wenn diese
gleich zum Theil ein minder willkürlichesVerfahren -wünsch¬
ten , daran gelegen , daß der Neichshofrath die sich einmal
angsniaßte Gerichtsbarkeit behielt , damit sie ihre Klagen
gegen die Evangelischen ferner bey ihm anbringen könnten.
Die Ligisten erklärten daher : jeder gehorsame Stand müsse
den Ausfluß aller Jurisdiction vom Kaiser , der Quelle al¬
ler Obrigkeit , bekennen , er müsse nicht nur des Reichshof¬
raths Concurrenz mit der Kammer cingestehen , sondern
auch dem Kaiser eine ausgedehntere Gerichtsbarkeit zuspre¬
chen , als jener . Den Kaiser ersuchten sie nicht nur um die
Behauptung seiner hergebrachten kaiserlichen Hoheit , son¬
dern sie versprachen ihm auch zur Vmheidigung derselben
ihren ganzen Beystand,

Kein Wunder also , daß der Kaiser nicht weiter ans die
Beschwerden achtere, als daß er eine neue Instruction für
den Reichshofrath verfassen ließ , und so fuhr denn derselbe
fort , sich mit dem Kammsrgenchte eine gleichlaufende Ge¬
richtsbarkeit anzmnaaßen. Nach and nach vergaß man

A » §
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evangelischer Seits den bisherigen Streitpunkt . Auf denv-

Regensburger Reichstage von 1641 . war nicht mehr die Re¬

de davon , daß der Reichshofrach sich keine Gerichtsbarkeit

anmaaßen sollte, sondern man sprach nur von Mängeln , Un¬

ordnungen und Mißbräuchen , welche sich der Neichöhofrarh

hätte zu Schulden kommen lassen und welche abgestellt wer¬

den müßten . Man verlangte , daß eine neue Ordnung ver¬

faßt und diese den gesammien Ständen vorgelegt werden

sollte . Die Sache ward auf einen Deputarionstag verwie¬

sen , und auf diesem zwar ein Projekt einer neuen Aeichs-

hofrathsordnung vorgelegt , allein man konnte darüber zu

keinem Schluß kommen.

Nun kam es zum Westphälischen Frieden . Auf dem

Congreß war anfangs ebenfalls nicht die Meynung der evan¬

gelischen Stände , daß die bisherige concurrentr Gerichts¬

barkeit des Neichshosraths mit dem Kammergericht aufge¬

hoben werden sollte , allein man drang auf die Errichtung

eines neuen dritten höchsten Reichsgerichts für die sächsischen

und den westphälischen Kreis . Dies Projekt fand jedoch

heftigen Widerspruch und nun erst verlangten die Evangeli¬

schen Aufhebung jener Concurrenz mit Ausnahme der Frie¬

densbruchsachen und der Erkenntnisse über Thronlehn . Zu¬

gleich drangen sie aber auch darauf , daß die Reichshofrä-

the Lurch die Kreise präsentirt und dabey Religionsgleichheit

beobachtet werden sollte. Allein der kaiserliche Minister,

Graf von Trautmannsdorf , erklärte grade zu : der Kai¬

ser würde viel eher Land und Leute , ja Leib und Gut zu-

setzrn und verlieren , als durch Privirung der bisher jeder¬

zeit gehabten toncurrenten Jurisdiction sich gleichsam an

Krön und Sk ^pter greifen lassen . — Eine so nachdrückli-
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kiche Erklärung mußte nun freylich zur Nachgiebigkeit be¬

wegen . Die Evangelischen waren daher erbötig , die con-

currente Gerichtsbarkeit des Reichshvfraths anzuerkennen,

wenn derselbe sich der Cognition in allen Neligionsfriedens,

sachen enthielte , wenn er ferner die Kammergsrichtsord-

mmg in allen Punkten bey seinem rechtlichen Verfahren

beobachtete , sich keine Eingriffe in die Gerichtsbarkeit der

Stände erlaubte , seine Gutachten nicht mehr den Con-

scienzräthen übergeben würden , und besonders die

Räche von den Kreisen und aus denselben in gleicher Zahl

von bcyden Religionen präsentier würden . — Forderungen

dieser Act konnte und wollte der kaiserliche Hof nicht zuge«

scehen . Einige evangelische Räche sollten zwar ange,

nommen , die Austräge und Appcllationsfreyheiten unge --

kränkt gelassen , die Kammergerichtsordnung , so viel es

sich thun ließe, zur Richtschnur genommen und Zwei-

fel über die Auslegung der Neichsgesetze ; ingleichen Reli«

gionssachen , in welchen sich die Rache der Religion nach in

zwey Theile absondern würden , an den Reichstag verwie¬

sen werden , aber das war auch alles , wozu sich der Kaiser

verstehen wollte.

Nach vielen Streiten setzte man endlich die Frage : oö

die concurrenks Gerichtsbarkeit des Neichshofrachs mit dem

Kammrrgericht anzuerkennen sey ? gänzlich bey Seite und

begnügte sich damit , daß der Kaiser außer der Abstellung

verschiedener andrer Beschwerden versprach , evangelische

Räche in solcher Zahl zu ernennen , damit sowohl Reli -,

gionssachen , als alle diejenigen , welche Stände beyder Ne,

ligionen betreffen , von einer gleichen Anzahl von Besitzern

beyder Religionen könnten beurrheilt werden , ferner in An-
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sehung des Processrs die Kammergerichtsordnung beobach¬

ten zu lassen.

Jetzt war also der Reichshosrath als ein Justizcollr-

gium grundgesetzlich anerkannt . Es ist wohl nicht

zu läugnei - , daß man ursprünglich am kaiserlichen Hofe dies

Collegium als ein Surrogat des chmaligcn Fürstengerichts

gewissermaßen betrachtet hatte *) und ihn auch noch jetzt da¬

für arischen wollte.

In altern Zeiten hatte dies auch kein Bedenken , denn

außer den Doktoren , welche de» Proceß zu instruiren und

ihre Meynung zuerst zu eröffnen hatten , saßen auch Fürsten

und Grafe » , ja wohl selbst Kurfürsten zuweilen in dem

Hofrath , und so war derselbe in der That alsdann ein Für-

siengericht . Aber wie konnte man jetzt die Grafen und

Herrn — fast lauter österreichische Landsaßen — für Ge¬

nossen der Fürsten und Stände halten ? Wenigstens hät¬

ten daher in wichtigen Sachen noch nach wie vor einige

Kurfürsten , Fürsten und Stände zu Rache gezogen werden

sollen . In der That ward auch diese Chorde auf dem Frie¬

denskongreß berührt , allein man begnügte sich , es in die

Willkühr des Kaisers zu setzen , ob er in wichtigen und sol¬

chen Sachen , woraus Unruhen im Reiche entstehen könn - ^

ten , darüber auch **) die Meynung und Stimmen einiger

Kurfürsten und Fürsten erfordern wollte . Die Absicht war

also unstreitig die ehmalige Verfassung wieder herzustellen,

daß in wichtigen Rechtssachen auch einige Reichsstände mit

Vielleicht daher die Eintheilung des R . H . R . in di«

Herr n und gelehrte Bank , und die Verfügung , l daß,dix
Räthe von der gelehrten Bank ihre Stimmen zuerst abgeben.

inluper eriam heißt es in dem O >. F . Act . z . s . 54 . : der
R . H . R . sollte also nicht ausgcschloffcn seyn.
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zu Nach gezogen werden sollten , aber man versah es darin,

daß man dies der Willkühr des Kaisers überließ , und so

war denn davon eine sehr begreifliche Folge , daß man,

ohnerachtet sich Fälle jener Art genug ereignet haben , nichts

mehr von dieser Zuziehung gehört hat .
'

Nur in so fern ist

noch ein leerer Schatten jener alten Verfassung geblieben,

daß ein regiereuderLteichsfürst , wenn er nach Wien kommt,

das Recht hat , in dem Neichshofrach zu erscheinen und

darin den Vorsitz zu haben , wovon freylich so leicht keiner

Gebrauch machen wird.

Heutiges Tages ist also der Reichshofrath aus einem

doppelten Gesichtspunkte zu betrachten , nemlich theils als

ein Negierungs - Collegium , oder als das Conseil des Kai¬

sers in allen Reichs - Staats - .Lehns - und Gnabensachen,

theils aber auch als einGerichtsho f , der mit dem Neichs-

kammergericht eine concurrirende Gerichtsbarkeit hat . In

der letztem Hinsicht kann sich der Reichshofrath keinen Vor¬

zug vor dem Kammergericht anmaßen , aber da er auch als

der SlaatSrath des Kaisers zu betrachten ist , so ist es sehr

begreiflich , daß der Reichshofrath im Ganzen noch mehr

äußerlich geachtet wird , als das Rekchskammergericht.

§ . 276.

Bereits in dem vorigen Paragraph ist heyläufig von

den Neichshofrathsordnungen die Rede gewesen , hier wird

davon noch ausführlicher zu handeln ftyn . Schon Kaiser

Maximilian I . hatte eine Ordnung für den Hofrach ent¬

werfen lassen , der er den Namen eines LibekiS gab . Ferdi¬

nand s . und Rudolph II . hatten ein gleiches gethan , aber

freylich waren diese Ordnungen insgesammt der Kammer --

gerichtSordnung nicht gleich zu stellen . Vom Procrß ent-
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hielten sie nichts , sondern es war nur darin bestimmt , daß
die Rarhsstunden fleißig besucht , keiner ohne Erlaubmß des

Präsidenten verreisen , alle ihrem Präsidenten in Hofraths«

fachen Geho - sam erweisen sollten , und dergleichen mehr.
Ein oft sehr willkührliches Verfahren war natürlicher Weise

die Folge dieses Mangels einer Proceßordnung . Deshalb

verpflichteten schon die Kurfürsten den K^ Mathias in seiner

Wahlcapimlation , eine gewisse Ordnung zu verfassen und

dieselbe den Kurfürsten zu ihrem Gutachten zu übergeben.

Wirklich ließ nun auch Mathias eine neue vermehrte Ord¬

nung abfassen und sie den Kurfürsten auf dem Regensburger

Reichstage mitkheilen . Da die übrigen Stände hiebet) über¬

gangen wurden , so äußerten wenigstens die correspondiren-
den Stände auf dem Unionstage zu Nürnberg im I . 161 ; .

ihre Unzufriedenheit darüber , und machten verschiedene An¬

merkungen dazu . Allein darauf ward nicht geachtet , viel¬

mehr wurde sie zu Prag den z . Zul 16 ^ 7 . publicirt , doch
scheint sie niemals in Gebrauch gekommen zu scyn.

Auf dem Re . chstag von 1641 . drangen die Stände aber¬
mals auf Vorlegung einer Neichshofrarhsordnung . Selbst
Oesterreich hielt cs für billig , daß das ganze Reich Key
Abfassung einer neuen Ordnung um Rath gefragt würde,
weil der Neichshofrath die Justiz nicht wegen des Kaisers
allein , sondern auch aller Kurfürsten und Stände wegen
verwalte *) Der Kaiser versprach sie dem auf dem Reichs¬

tag beschlossenen Deputati
'
onstag zum Gutachten bis ciuf

weitere kaiserliche D ' sposmon uno Ratification mitzutheilen.
Alles schien nach Wunjch zu gehen , indem selbst der N . A.

Also auch hier die Idee , Laß der .Reichshofrath das ehe¬
malige Fürstengericht verstelle.
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will , daß in der zu verfassenden Ordnung allen von den

Ständen erinnerten Mängeln und Unordnungen abgeholfen

werden solle. Allein , ohnerachtet wirklich dem Deputat

lionstag die neue Ordnung vorgelegt wurde , so kam doch

auf demselben nichts zu Stande , indem nur die Kurfürsten

einige Bemerkungen übergaben.

Indessen verdiente auch diese Ordnung nicht den Na-

tuen einer Procsßordnung , und da es vorauszusehen war,

daß es nie zu einer förmlichen Proceßordnung für den

Neichshoftath kommen würde , so drangen nunmehr bey den

westphäiischen Friedensverhandlungen die Stände desto ernst¬

hafter darauf , daß die Kammergerichtsordnung künftig

durchaus in allen Puntten , welche den eigentlichen

Proceß beträfen, beobachtet werden sollte . Der kai¬

serliche Hof wollte dies nicht zugeben , sondern blos gestat¬

ten , daß dies so viel als möglich geschehen sollte . Al¬

lein , da die Stände in der Hauptsache nachgaben , so muß¬

te der Kaiser in diesem Nebenpunct nachgsben und es ward

daher die Stelle in dem W . F . wörtlich nach dem Antrag

der Stände gefaßt . Wie hätten auch sonst die Stände Ver¬

trauen zu üem Reichshofrath haben können?

Es sollte also nunmehr in Ansehung des Processes die

Kammergerichtsordnung bey dem Neichshoftath ebenfalls

beobachtet werden . Indessen machte diese Verfügung choch

eine eigne Neichshoftakhsordnung nicht überflüßig . Schon

war davon , wie vorhin bemerkt worden , auf dem Frank¬

furter Deputatisnstags gehandelt worden , jedermann glaub¬

te also , daß das Geschäft auf dem Regensburger Reichstag

in den Jahren 165z . und 1654 . vollends würde berichtigt

werden , wenigstens dachte Niemand daran , daß nun je noch

eine R . H . R . O . anders , als auf dem Reichstage würde
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verfaßt werden , denn es war ja deutlich und bestimmt ge¬

nug i» dem Friedensinstrument festgesetzt , daß die gesetzge¬
bende Gewalt in dem teutschen Reiche nicht anders als von

dem Kaiser -mit Einwilligung aller Stände auf dem Reichs¬

tage ausgeüdt werden sollte . Schon hatte man daher den

r ^ . Nos . 165z . zu Negensburg beschlossen , daß nach Be¬

endigung der Cameralsachen voy der R H . R . O . gehandelt
werden sollte , als zu jedermanns Erstaune » der Kaiser eine

solche Ordnung auf,dkm Reichstage bekannt machen ließ.

Noch höher stieg aber die Verwunderung , als man fand,

daß die neue Ordnung nicht nur manches enthielt , das von

der K .G . O . sehr abwich , sondern daß auch die Anwendung

dieser Ordnung auf den R,H . N . sehr eingeschränkt worden

war . Statt daß nach dem W - F . dis K . G - O . in Anse¬

hung des gerichtlichen Verfahrens in allen Punkten

beobachtet werden sollte , hieß es jetzt in der neuen R . H .N .O.

daß dieselbe so viel möglich gebraucht werden sollte.

Man kann leicht denken , daß die Stände zu dieser of¬

fenbaren und doppelten Verletzung des W . F . nicht werden

geschwiegen haben . Sie baten jetzt zuförderst um sörm-

liehe Communication der,N -H .-R .O > , damit sie ihre Erin¬

nerungen darüber machen könnten . Allein der Kaiser jchlug
dies Gesuch ab , weil bereits alles in derselben beobachtet

sey, was sowohl bey dem Friedensschlüsse als auf dem Frank-

fuvkischen Deputationstage erinnert worden , und weil sie

nicht nur auf die jetzige und künftige K . G . O . auf die

Reichsconstikukion und den allgemeinen Friedensschluß , son¬

dern auch auf dasjenige eingerichtet sey , was auf diesem

Reichstage noch dazu verabschiedet und verglichen werden
würde.

Wie.
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Wiederhohlte Vorstellungen , und da auch diese nicht

gehörig *) fruchten wollteen , Protestarionen von Seiten der

evaugelischen Stände waren die Folgen des kaiserlichen Ver¬

fahrens . Man wollte den Reichshofrath nicht als compe»
tentes Gericht erkennen , und wider denselben epcipiren.

Hiezu kam es zwar nicht , man erkannte ferner die Gerichts»
barkeit des Reichshofraths , allein man verfaßte doch vers

schiedene Erinnerungen , DerentwegenK . Carl VI . am 14 . Za»

nuar 1714 . eine ausführliche Verordnung an den R -H . R

und in das Reich erließ , und — verpflichtete endlich im

Z . 1742 . den K . Carl VII . die N . H . R O . nebst demjenigen,

was der von K . Carl VI . im Z . 1714 . in das Reich erlasse¬

nen Verordnung aus den Erinnerungen der Stän¬

de eingeschaltet worben , im gerichtlichen Ver¬

fahren so lange beobachten zu lassen , bis von ihm und

hem gesammten Reiche eine den heurigen Umständen ange¬

messene , vollständige N . H . N . O . verfaßt werden könne **) .

Nunmehr » ist also die N . H . N .O . und das Dekret K»

Carl VI . als verbindlich von Reichswegen anerkannt , jedoch

noch immer unter Einschränkungen . Es heißt ncmlich von

jener : im gerichtlichen Verfahren, von diesem aber,

was aus den Erinnerungen der Stände ein¬

geschaltet worden . Hieraus folgt daher , daß solche

Verfügungen der N . H . N . O . , welche nicht den eigentlichen

Proceßgang , sondern andre Puncie betreten , D . dir

*) Der Kaiser versprach zwar , ein Exemplar dev R .H . R .O.
dem Reichsdirectorio einbändigen zu lassen , und die Erinnerun¬
gen , welche die Stande auf dem künftigen Reichstage machen
würden , zu vernehmen , allein die evangel . Stande wünschten,
daß die Sache sogleich berichtigt , wenigstens für die Zukunft ge¬
hörig gesichert werden , mbchte.

Wahlcapit , Art . 24 . §. 8.

Zweiter Band, B b
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Zahl der evangelischen Reichshoftäthe u . dergl . eben so we-

nig von Neichswegen anerkannt sind , als man dasjenige

für verbindlich angenommen hat , was in dem Decret K.

Carls des VI . nicht aus den Erinnerungen der Stände ger

nommen ist . Daß übrigens nie eine neue N . H . R . O aus

dem Reichstage wird gemacht werden , versteht sich wohl von

selbst . Merkwürdig ist indessen noch das Decret , welches

K . Joseph II . am 5 . Apr . 1766 . an den N .H N . erlassen

hat , indem der Kaiser darin vielen Eifer für eine unpar«

theyische Gerechtigkeitspflege blicken ließ *) .

§ . 277.

Was die innere Einrichtung des Neichshofraths betrift,

so zeigt sich hier in mehrern Betracht eine große Verschie¬
denheit von der inner » Einrichtung des NrichSkammerge-

richts . Der Chef des Neichshofraths führt den Titel Prä«

sident. Er soll der Ordnung gemäß , ein Reichsfürst,

Grafiker Herr seyn , und des Kaisers Stelle im Nathe

vertreten . Von hohem Adel braucht er nicht zu seyn , denn

selbst !die Wahlcapikulation * *) will nur , daß er in dem

Reiche unmittelbar oder mittelbar angesessen und be,

gütert seyn soll , folglich sind auch landsäffige Fürsten , Gra¬

fen und Herren dieser Stelle fähig . Da der Präsident der

Stellvertreter des Kaiser im Neichshofrath , und kaiserlicher

geheimer Rath und Neichsconferenzineister ist , sv läßt sich
daraus auf die Erhabenheit seines Postens und auf die

Wichtigkeit seines Amts schließen . Nur einem wirklich re¬

gierenden alten Reichsfürstrn weicht er im Range ; er diri.

- H Eiü Abdruck davon sinket sich in dem Repertorium
des Staats - und Lehnr. Bd . 4 . S . 4p; . f.

Art . 24 . j . n.
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gsrt das Ganze und hat hier ungleich freyere Hände , als

der Kammerrichker . Sein Ansehen über die Reichshofräths

ist daher auch ungleich größer , als das des Kammerrichters
Über die Assessoren . Bey seiner Anstellung legt er seinen

Diensteyd unmittelbar in dis Hände des Kaisers ab , und

wird alsdann von dem kaiserlichen Obristhofmeister , der ihm

jedoch die rechte Hand giebt , in den Reichshofrath ringe«

führt . ' Da er übrigens der Stellvertreter des Kaisers ist,

Und von demselben einzig und allein ernannt wird , so läßt

sich leichterwarten , daß nur Katholische zu dieser Wür»

de werde » erhoben werden . Die Evangelischen haben zwaö

verschiedentlich , bald auf Anordnung zweyer Präsidenten

von beydcn Religionen , bald auf Abwechslung zwischen ei«

nen katholischen und evangelischen Präsidenten angetragen»

bald auch zufrieden zu seyn sich erklärt , wenn nur der Prä¬

sident und Vicepräsident von verschiedener Religion wären,

allein sie haben bisher keine von diesen Absichten erreichen

können.

Ist der Präsidentwerhindert , das Präsidium zu führ

rcn , oder ist die Präsidcntenstelle ganz unbesetzt , so tritt

der Vicepräsident an seine Stelle ; Auch dieser soll

nach der vorhin angeführten Stelle der Wahlcapitulation

ein Reichsfürst , Graf oder Herr seyn , Ästan hat aber

schon Btyspisle gehabt , und wirklich ist es jetzt in dev

Person des so verdienten Freyherrn von Bartensteitt

wieder der Fall , daß selbst Personen von bürgerlicher Here

kunst , die jedoch nachgehends in dem Freyherrnstand sind

erhoben worden , den ansehnlichen Posten eines Viceprä-

sidcnren bekleidet haben . Der Regel nach wird er auch

zum kaiserlichen Geheimen Rath ernannt Und zu den Csns

ferenzen über Reichsaugelegenheiten gezogen,

AbF
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Die Zahl der Räche ist in der R . H . R . O . auf acht¬

zehn bestimmt , und unter diesen befinden sich sechs evan¬

gelische . Billig sollte auch hier völlige NeligionsgleiÄ-

heit beobachtet werden , allein die Evangelischen haben cs

nie dahin bringen können . Sammtliche Rache cheilen sich

in zwey Bänke , nemlich die Herren und die gelehrte

Bank . Auf jener können die Grasen und Freyherrn , sie

mögen übrigens vom alten oder von neuem Adel scyn,

Platz nehmen , da aber die Reichshofräths auf dieser Bank

nur 2600 , die auf der gelehrten Bank hingegen 4000 Gul¬

den Besoldung haben , so pflegen die neuen Baronen gern

ihre Stellen auf der gelehrten Bank zu behalten . Für die

bessere Besoldung müssen sie sich aber auch nebst der meh-
' rern Arbeit , manche Demüchigung gefalle » lasse». So

dürfen z . B . die von der gelehrten Bank nicht mit dem

Degen , wie die von der Herrenüai .k in den Sitzungen er¬

scheinen . Wird einer von dieser eingeführt , so fährt er mit

dem Obristhofmeister in den Neichshofrath , die von der

gelehrten Bank aber werden von dem Obristhofmeister in

die Agenten - Stube bestellt , und müssen hier seine Ankunft

erwarten ! !

Der Kaiser allein ernennt sowohl den Präsidenten und

Viccpräsidenten , als die sammklichcn Neichshofräthe . Diese

sollen größtencheils aus den Reichskreisen genommen wer¬

den , und der tcutschen Sachen kundig seyn . Nach . der

Verordnung K . Carl VI . und selbst nach der Wahlcapitu«

lation soll ein jeder Nach vor seiner Anstellung examinirk

werden . Allein dies geschieht nur bey denen , deren Ge¬

schicklichkeit nicht bereits bekannt ist. Wer bereits in einem

Neichsständischen Dicasterio , oder in einet Zuristenfaculkät

gesessen hat , wird nicht weiter eraminirt . Auf die Donor,.
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würde wird übrigens hier nicht , wir bey dem Kammerge-

richt gesehen . — Noch verlangen die Gesetze , daß die

Räche guten Namens und Herkommens , auch rechten Al¬

ters seyn sollen . Nirgends ist indessen das erforderliche

Alter weiter und genauer bestimmt , und daher fthlt cs nicht

an Beyspielen , daß junge Männer , welche noch nicht lange

die Universität verlassen hatten , Reichshofräthr auf der

Herrenbank geworden sind . Dies rühtt auch mit daher,

weil man am kaiserlichen Hofe mit Recht den Reichshofrath

als eine Pflauzschuls der Minister und Gesandten ansieht.

Oft ist daher auch das Collegium mit mehr als iz Rächen

besetzt , doch erhalten nur ic > auf der gelehrten , und 8 auf

der Herrenbank Besoldung , so wie auch nur r8 an den

Sporteln Thnl nehmen . Sie bekommen ihren Gehalt aus

der kaiserlichen Hoskammer . Hätte bas Reich die Besol,

düng übernehmen wollen , so würde dasselbe auch wohl ein'

Präsentatisnsrecht erhalten haben . Uebrigens ist der Eyd,

den sowohl der Präsident , als der Viceprästbent und die

Räche schwören müssen , nicht blss auf den Kaiser , sondern

auch auf das Reich gerichtet , und es ist ausdrücklich in der

Wahlcapikulation versehen , daß sie außerdem weder dem

kaiserlichen Hause, noch einem Kurfürsten , Fürsten oder

Stande des Reichs , vielweniger ausländischen Potentaten

mit besondern Pflichten , Bestallungen oder Gnadengehal-

ten verwandt sepn sollen.

Zur Ausfertigung der von dem Neichshofrath beschlos¬

senen Sachen , ingleichen zum Protocolliren werden zwry

Seeretairs gebraucht . Der eine ist von der teutschcn , der

andre von der lateinischen Expedition , d . h . was in teut-

scher Sprache auszusertigen ist , gehört für den Secretair

der rrurschen , und umgekehrt , was in der lateinischen Spra-

Bb z
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che ausgefertigt werden muß , für den der lateinischen Er?

peditio ». Beyde wohnen den Sitzungen des ReichshyfralhS
bey , um darin das Protokoll zu führen , die Eyde vsrzu-
lesen u . s. w , In Neichshofrathsgeschästen sind sie ganz
allein dem Präsidenten und dem Collegio unterworfen,
außerdem aber stehen sie als Mitglieder der Reichshoskanzley
unter dem Reichsvicecanzler.

Die Reichshofrathsregistratur haben einige Registrato¬
ren unter sich . Sie werden , wie die Secretairs , von dem

Kurfürsten von Mainz ernannt , und aus den Einkünften
her Neichshvfkanzlsy besoldet.

Zur Besorgung der gerichtlichen und aussergerichtlichttr
Angelegenheiten der Prrtheyen können Reichs stände
eigne Auwälde als Geschäftsträger ernennen und bevoll¬

mächtigen . Es ist also hier nicht , wie bey dem Kammer¬

gerichte der Fall , daß durchaus zu allen gerichtlichen Ge¬

schäften eigne von dem Gerichte selbst bestellte Personen ge¬
braucht werden müssen , denn es steht auch den gegenwärti¬

gen Partheyen frey, ihre Schriften selbst einzureichen, Zn-

hessen giebt es doch auch bey dem N . H . N . , wie bey dem

N , K . G . eigne Procuratoren , die aber hier den Namen

her Agenten führen , Ihre Anzahl beläuft sich gegen
drcyssig , und darunter pflegen sechs bis sieben Evangelische

zu seym Die Annahme derselben hängt blos von dem Prä¬

sidenten , jedoch mit Vorwissen des R " chsvicekanzler ah.

Vorher werden sie von einem Neichshofrath , den der Prä¬

sident dazu deputirt , examinirt , Unter ihnen hat eine jede
Parthey die Mahl , mehrentheils pflegen sie auch die ge¬
richtlichen Angelegenheiten der Reichsstände zu besorgen.

Zu Fiscalsachen bestellt und besoldet übrigens der Kaiser

Mn eigne,, Reichsfiseal, syiestr macht .in Ziscaisachey
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sowohl den Procurator , als den Anwald , mithin hat ec

ungleich mehrere Gechäste , als der Fiscal bey dem Kam»

mergericht . Seine Besoldung besteht zwar nur aus roos

Thlr . , welche er aus der kaiserlichen Hofkammer gleich den

Rächen erhält , indessen bekommt er auch von den eingehen,

den Geldstrafen nach abgezogenen Auslagen den zehnten

Theil . Unter den Agenten ist er übrigens der erste , weil

er als der Agent des Kaisers zu betrachten ist , auch zeich¬

net er sich von diesen äußerlich dadurch aus , daß er , wenn

er im N . H . N - erscheinen muß , nicht wie sie , einen schwar¬

zen , sondern einen rothen Mantel trägt.

§ . 278.

So wie die innere Einrichtung des N . H . N . von der

des N . K . G . in mehrern Puncten abwcicht , so sinder sich

auch eine große Verschiedenheit

*

*) in Ansehung der Ver,

fahrungsart bcyder Collegien . B ?y dem R . H . N . weiß

man z > B . nichts von Audienzen, sondern hier müssen

alle Sachen schriftlich vvrgebracht werben . Eben so giebt

es hier keine Abtheilung in mehrere Senate, sondern es

wird alles in der vollen Versammlung berachschlagt.

Unter K . Ferdinand III . geschah es wohl zuweilen , daß

Senats gemacht und diesen minder wichtige Sachen über,

tragen wurden , allein die evangelischen Stände fanden dies

bedenklich und seit 1742 . ist es ausdrücklich in der Wahl-

rapitulation **) versehen , daß alle und jede vor dm

Db 4

/

*) Man s. hierüber vorzüglich Benj . Ferd . Mohls
Histor . politische Vergleichung der beyden höchsten Reichsgericht
le in ihren wichtigsten Verhältnissen . Ulm 1789 . 8.

Art . 24 . §. i ) .
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N . H . R . gehörige Sachen allezeit im ungetheilten Raths
abgehandelr und weder vor noch nachher vor irgend eine
Deputation , Hoftommission oder andere dergleichen ausser¬
ordentliche Instanz '

gezogen und in ihrem Rechtskäufe un¬

terbrochen oder gehcmmst werden sollen , — Eine Verord¬

nung , welche allerdings manches Gute , aber auch unläug-
bar manches Nachtheilige hat , und den schnellen Gang der

Justiz aufhält . Wie viel mehr könnte nicht geschehen,
wenn geringfügige Sachen , z . V . Communicationen ec . in

Senaten abgekhan werden könnten . Doch zum Glück

herrscht nicht die weitläuftige Nsferirmethode bey dem

R . H . N . , welche bey dem N . K - G . cingesührt ist , wo¬

durch denn wieder viel Zeit gewonnen wird , überdem wer¬
ben auch noch zuweilen ausserordentliche Nachmittagssihun»

gen gehalten . An Deputationen z . B . zur Znrotulation
der Acten , zur Besichtigung der Siegel , der Original¬
dokumente zc . ingleichen an Hoftommissionen zur gütlichen

Dcylegung oder bessern Untersuchung der Sache , fehlt es

indessen in der Praxis nicht.

Zu einer jeden zum Urthel reifen Sache wird im.

R - H . R . außer den Referenten noch ein Correferent be¬

stellt . Ein gleiches geschieht in allen wichtigen , besonders
Rsvisions und solchen Sachen , welche Stände beyder Re¬

ligion betreffen , ingleichen wenn ein neu eingetretener Rath,
besonders von der Herrenbank , zum Referenten bestellt ist,
oder die Partheyen selbst um einen Correferenten bitten.

Die Ernennung der Re - und Correferenten hängt größten-

thcils von der - WÜlkühr und dem klugen Ermessen des Prä¬

sidenten ab , nur müssen , wenn ! die streitenden Theile ver¬

schiedener Religion sind , auch hi ?) Referenten verschiedene?
Religion seyn,
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Geringfügige Sachen , sogenannte Currentien werden

im Anfang der Session , ehe noch alle Räche versammelt

sind , oder auch in ausserordentlichen Nachmittagsstunden

aSgethan . In Ansehung der übrigen wird hingegen unter

den Rächen ein Turnus beobachtet , so daß wöchentlich zwsy

Räche , einer von der Herren ' und einer von der gelehrten

Dank der Reihe nach , jeder etwa eine Stunde referiren.

Indessen sind hievon solche Sachen , welche zu einem De-

fiiiilivsrkenntniß .reif sind , ausgenommen , indem diese nicht

anders , als mit Vorwissen und besondrer Genehmigung des

Präsidenten , ja wohl gar des Kaisers referirt werden

dürfen *) .

Nach abgelegter Re - und Corrslation werden die Räche

von dem Präsidenten zum Votiren aufgefordert . Der äl¬

teste Nach auf der gelehrten Bank ist jederzeit der erste Vo¬

tant , dann folgt der erste auf der Herren , hierauf der zwey-

te auf der gelehrten , und so weiter von einer Dank zur an¬

dern , doch kann auch nach Beschaffenheit der Umstände der

Präsident hievon sine Ausnahme machen . Nach der Mehr¬

heit der Stimmen , welche alle einzeln von dem gegenwärti¬

gen Secrctair protokollier , oder wenn sie zu ausführlich

sind , schriftlich zum Protokoll gegeben werden müssen , wird

das Conclusum gefaßt . Sind die Stimmen sich gleich , so

hat der Präsident nach der R . H . N . Q . ein entscheidendes

Stimmcnrechk . Allein mchrencheils pflegt in solchen Fälle»

ein Reichshofcaths
'
guwchtm an den Kaiser erstattet und dir

Sache der unmittelbaren Entscheidung desselben überlassen

zu werden , Dergleichen Gutachten werden indessen nicht

blos in dem Fall einer Stimmengleichheit , sondern auch m

B b ;

P Unstreitig ein sehr großes Uebel!
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andern durch die Gesetze bestimmten Fällen , ja so oft cs

der Kaiser verlangt , an ihn erstattet . Der 'Meferent seht

alsdann das Factum , die Proceßgeschichte und die wichtig«

sten Gründe der Partheyen so kurz als möglich aus , und

giebt die Gründe an , weshalb der R . H R . glaube , daß

die Sache auf diese oder jene Art zu entscheiden sey . Der

Aussatz wird in dem Collegio verlesen und nachdem er ge¬

billigt oder geändert ist , mit Bemerkung der gegenwärtig

geuzesenen Rälhe , von . dem Secretair dem Nelchsvicekanz-

ler zugestellt . Wenn dieser sich daraus entweder selbst infor-

mirt hat , oder durch einen Neichsreferendair unterrichten

lassen , so geschieht dem Kaiser davon Vortrag , und von

diesem hängt sodann dis Entscheidung ob , welche alsdann

hinter das Gutachten geschrieben , und von dem Vicekanzier

dem Präsidenten versiegelt zugeschickt wird . Hierauf wird

die kaiserliche Entschließung im N . H . N . verlesen und so,

bann den Interessenten bekannt gemacht.

In so fern dergleichen Gutachten in Staats - Gnaden»

LehnS und solchen Sachen , die dem allgemeinen und öffent,

liehen Ruhestand betreffen , erstattet werden , ist .dabey

nichts zu erinnern , allein in eigentlichen Iustizsachen sollten

sie billig nicht Statt finden , denn der Regent darf sich

feine unmittelbare Entscheidung der Streitsachen anmassen.

Indessen ist cs selbst der Wahlcapitulation *) gemäß , daß

auch in wichtigen Iustizsachen dergleichen Gutachten an

den Kaiser erstattet .werden können , doch hat man sie theils

in den beyden neuesten Wahlcapikulationen auf die in dm

§§ . iz . u - 20 . des ; . Tit . der R . H . N . O . ausdrücklich be»

nannten Fälle nur mit Ausnahme derer , bey welchen wichti-

Art . 16 . §. re.
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ge den allgemeinen öffentliche » Ruhestand betreffendeUmstän¬
de mit eintreten , eingeschränkt, rheils aber dieselben so un¬

schädlich als möglich zu machen gesucht . Dem Kaiser soll

nemlich daraus nicht anders als in Gegenwart des R >H . R-

Präsidenten und NeichSvicekanzlerö, mit Zuziehung des Ne«

und Correferenten -md andrer Reichshsfräche von beydm

Religionen , besonders wenn die Sache beyderley Religions¬
verwandte betrift , referirs werden ; nur mit diesen soll er

sich darüber berathschlagen , hingegen in keinem andern Ra¬

ths einen Schluß fassen . Also soll der Kaiser nicht mehr,
wie ehemals wohl geschehen ist , in dergleichen Sachen mit .
seinen österreichischen Collegien zu Rath gehen , noch weni¬

ger die weyland Conscienzräthe dahey consuliren . Bisher

ist indessen diese Verordnung nur selten beobachtet worden.

Das Kurcollegium fand daher für gut , den Kaiser seit 1790.

noch besonders zu verpflichten , daß er dieses vorgeschriebene

Verfahren , als wesentliche Form beobachten wolle.

Doch ist dies alles nur von Gutachten in Justizsachen

zu verstehen, in andern Sachen hat er freyerr Hände , und

es ist genug , wenn er nur dabey den Neichsvicekanzler und

etwa den Präsidenten zu Rath zieht.

Bey dem Reichshofrach kann übrigens auch eine fin«

girte Stimmengleichheit eintreten , wenn nemlich

die sämmtlichen evangelischen Räche einer andern Mey-

rinng sind , als die katholischen. In Fällen dieser Art , ws-

von man freylich noch kein Beyspiel hat , darf sich der Prä¬

sident keine Entscheidung anmaßen , ober Gutachten an den

Kaiser erstattet werden , sondern cs ist alsdenn die Sach«

nach ausdrücklicher Vorschrift -y des O . F . , womit auch

Osnahr , Fr . Art , R . H . R . H . M , 24,
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die N . H . N . O . übereinstkmmk, an den Reichstag zu ver¬

weisen. Inzwischen ist doch diese Verweisung auf die Fäl¬

le eingeschränkt , wenn über den Verstand eine« Rekchsge-

sctzes , oder in Sachen zwischen Parthepen von verschiedener

Religion ungleiche Mepnungen auf die vorhin bemerkte

Art entstünden.

§ - 279.

Der Neichshoftach hat eben so , wie das Kammergericht

das Recht gemeine Bescheide zu verfassen , und es fehlt nicht

an Beispielen , daß er dieses Recht auSgeübt hat . Der¬

gleichen G . B . werden in des Kaisers Namen abgefaßt *) ,

jedoch nicht von d enselben , sondern nur von dem Neichsvi-

cckanzler unterschrieben , und mit dem kaiserlichen Siegel

besiegelt. Von dem R . H - R . Thürhüter kann man gegen
die Gebühr Abschriften erhalten . Vom Jahre 161z . bis

1786 . hat sie derselbe zu Wien 1786 . in 4 . herausgegeben.

Den Gesetzen nach soll auch der N . H . N . von Zeit

zu Zeit visitirt werben , »ber über die Art und Weise,
wie diese Visitation geschehen soll , erwartet man erst eine

gesetzliche Vorschrift , welche schwerlich je erfolgen wird . —

Sobald man Beschwerden über den R . H . N . zu führen

anfieng , fieng man auch an , auf eine Visitation desselben

zu dringen . Schon K . Mathias mußte in seiner Wahl-

capitulation versprechen, den N . H . N , jährlich oder alle

zwey Jahre mit Zuziehung des Neichserzkanzlers zu vist-

tiren . Dem zu Folge verordnte er in dem Entwurf seiner

H Cs heißt : Don der römisch kaiserlichen Majestät unsres
UllergnadSgstcnHerrn wegen, den sämmtlichen beyDero R . H .R-
anfgencmmcnen Agenten hicmit anzusugen , daß rc.
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N . H . N . O . daß der Kurfürst von Mainz , mit des Kaisers

Vorwissm den R . H - N . zu visikirm Macht haben sollte . —

Was ließ sich indessen von einer solchen Visitation erwar¬

ten ? — Auf dem Westfälischen Friedenskongreß verlang¬

ten daher die Evangelischen , daß der N >H . R . auf eben

die Art , als das K . G . visitirt werden sollte , allein gegen

eine solche Visitation war sowohl , der Kaiser , als selbst hie

Katholischen , besonders Mainz , welches sich auf sein aus¬

schließliches Visstatl
'
vnSrscht berief . Da man sich nicht über

die Art und Weise der Visitation vereinigen konnte , so

ward die Sache auf den nächsten Reichstag verwiesen , und

blos festgesetzt , daß die Visitation desN . H . N . so oft eS

nöthig seyn würde , von Kur - Mainz mit Beobachtung

dessen geschehen sollte , was deshalb auf dem nächsten . Reichs¬

tag würde beliebt werden . Allein auf ' dem Reichstag ward

deshalb nichts festgesetzt , und ohnerachtet wohl nachgehends

bey Abfassung des Projekts der beständigen Wahlcapitula-

tion verschiedenes davon gesprochen wurde , so konnte man

sich doch deswegen nicht vereinigen . Im Jahr 1741 . fand

man zwar für gut , den Kaiser zu verpflichten , daß er so¬

gleich nach angetreteuer Negierung ein Reichsgutachten

über dis Art und Weise den Reichshofrath zu visitiren,

erfordern und dem darauf erfolgenden Neichsschluß gehörig

Kraft und Nachdruck geben wolle , indessen ist noch zur

Zeit kein solches Neichsgutachten gefordert , und geschähe

dies auch , so würde man sich doch schwerlich über die zu

beobachtenden Grundsätze auf dem Reichstag vereinigen

können . Thäte man aber dies ja wider alles Erwarten , so

würde gewiß das Reichsgutachten nicht von dem Kaiser ge¬

nehmigt werden , also ist es so gut , als wenn jene Stelle

gar nicht in der Wahlcapitulation stände . Nicht besser ist
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die nachfolgende Verfügung , baß inzwischen , und bis jener
Neichsschluß zu Stande gekommen , der Kaiser es geschehen
lasse » soll, daß der Kurfürst von Mainz die Visitation vor¬
nehme und damit alle drey Zahr so lange fortfahre , bis auf
dem Reichstage ein anders beliebt worden . Da man in¬
dessen voraus sah , daß diese Visitation wenig fruchten
würde , so ward noch hinzugesetzt , daß die bey der Visita¬
tion ergangenen Acten jedesmal der Neichsversammlung
vsrgelegt , und , wofern darunter der geringste Mangel er¬

schiene , sofort auf dem Reichstag gemessene Vorkehrung ge¬
macht werde . — Bis jetzt ist indessen der N . H . R . von
Kur - Mainz nicht visttirt *) , also haben auch noch keine

deshalb ergangenen Acten dem Reichstag vorgelegt werden
können.

Vierter Abschnitt.
Von

den A u s t r a g e n.

§ . 280.

§ ^ as Nrichskamrnergericht und der Neichshofrath sind

also die beyden Tribunale , bey denen Neichsständen ver¬

klagt werden können . Indessen ist doch noch aus den ältern

Nur auf dem Reichstage von 1S4 ; . lt . §4 . . unternahm
der Kurfürst von Mainz , jedoch unter heftigen Widerspruch
der evangelischen Stände , eine solche Visitation . Sic bestand
dann , daß — der Kurfürst der Ablegung einiger Relationen
öeywohnte«
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Zeiten eine eigneAusträgal In stanz *) übrig , vor

welcher diejenigen , welche das Recht der Austrägehaben, der

Regel nach erst belangt werden müssen , ehe die Sache an
die Reichsgerichte gebracht werden kann.

Der Ursprung hievon ist folgender. Zn ältern Zeiten
war das Zustizwe en in Verwirrung , und es galt Faust»
recht. Streitigkeiten , die jetzt mit der Feder im Gericht

ausgemacht werden , wurden damals im Felde mit dem

Schwerd in der Hand entschieden. War das Kriegsglück
veränderlich , und wurden die streikenden Theile der Fehde
müde , so legten sie dis Waffen nieder und compromittirren
in ihrer Streitsache auf einen dritten , etwa benachbarten

ReichSftand . Ein gleiches geschah nicht selten im voraus,

wenn man Verträge schloß oder Streitigkeiten besorgte.

Ost mochten sich auch wohl die Nachbarn , denen die Fehde

nicht gleichgültig seyn konnte , in die Streitigkeit mischen,
und dieselbe beyzulegen suchen . Die Belegung und Ent¬

scheidung eines solchen Streits nannte man nun aus tra¬

gen. Der erwählte Schiedsrichter, oder der Vermittler

war also derAusträger, oderAustragsrichter. Dies

alles wurde nach und nach so allgemeine Sitte , daß man
es für eben so schändlich hielt , wenn einer den andern so«

gleich ohne den Austrag versucht zu habe« , vor Gericht

fordern ließ , als wenn der andre sich nicht auf den Vor»

6 c . § rL » z äs sulttssxis. Es sind verschiedene Aus«
^ gaben von dieser Schrift , die Anfangs eine bloße «endemische

Dissertation war , veranstaltet . Die neueste ist zu Wezlar 1744.
4 . hcrausgekommen. Io . 6o « t/r . äs Tiorerter » 4s oräins
iuäiciario sd> /wstrseZis obssrvanäo ; Löninz . 1765 . 4 , Auch in

Putters Opulc . p . 4; ; . f. Joh . Iac , Prehn von den Aus¬
trage!! , insbesondere von dem einen Klager geringen! Standes
vvrtheilhaftestenWege einen Fürsten zu belangen; Halle177s - 2 '
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schlag , die Streitsache austragen zu lassen , eiirlassen wollte.

Kein Vertrag ward jetzt mehr geschlossen , ohne im voraus

zu bestimmen , auf welche Art ein hieraus entstehender künf¬

tiger Streit ausgetragen werden sollte *) .

In Zeiten , wie dir waren , welche der Errichtung des

Neichskammergerichts vorher gierigen , war dies eine tref-

liche , ja nothwendige Einrichtung . Aber nun wurde das

Faustrecht grundgefttzlich aögeschast , und ein eignes Gericht

errichtet , welches die,Streitigkeiten der Stände und der

Unmittelbaren entscheiden sollte . Jetzt war also die Frage/

ob AuStrage dabey bestehen , und beybehalten werden könn¬

ten ? Die Frage schien verneint werden zu müssen , denn

Ausrräge hatten ihre Existenz dem Mangel eines wohlbe-

setzten beständigen Gerichts , und dem Faustrecht zu verdan¬

ken . Jenem Mangel sollte nun abgeholfen und dieses abge-

schast werden . Wozu also noch ferner Austrage ? — Und

wozu , wenn diese blieben , ein Kammergericht , da Auslcäge

Schiedsrichter waren , mithin es bry dem schiedsrichterlichen

Spruch sein Bewenden haben mußte ? — Allein man hatte

sich bisher bcy den Austrägen wohl befunden ; in allen Ver¬

trägen war deshalb Vorsehung getroffen , warum sollte man

sie also in Erwartung eines noch ungewissen Guts ab,

schaffen ? Bald verfiel man auch darauf , daß eine eigne

Instanz daraus gemacht werden könnte , und der höchsten

Gerichtsbarkeit kein Abbruch geschähe , wenn die Austrägal

Richter für kaiserliche Commissarien erklärt würden . Meh¬

rere Instanzen sind aber immer eine erwünschte Sache.

Kurz man behielt das Recht der Auslrage bey , und be,

stimmte in der K . G . O . wie Kurfürsten , Fürsten und Für¬

sten»

') Putters histor . Entwickel . KH . i . S . ; ro . f.
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stenjnäßige stch sowohl unter einander zu Recht fordern,
als wie sie von Prälaten , Grafen und Herren zu Recht
gefordert werden sollten . Zugleich aber wurde auch festge¬
setzt, daß ein jedes Austrägalgericht ein für allemal als eine

kaiserliche Commission angesehen werden sollte , ohne dazu
eines bcsondrrn Auftrags zu bedürfen.

Immer waren und blieben aber die Austräge dem

Kaiser und dem Kammergerichte ein Dorn im Auge . Sie

gereichten , glaubte man , zum Nachtheil der kaiserlichen
allerhöchsten Gerichtsbarkeit , sie gäben zu manchen Strei¬

tigkeiten Anlaß und dienten nur zur Verzögerung der Sa»

chen. Man suchte also dies Recht so viel als möglich ein»

zuschranken , und ließ es nur denen , welchen es die Gesetzt

ausdrücklich gestatteten . Der Satz ward nunmehr festge¬

stellt , daß alle Personen > nd Sachen , dir ohne Mittel

der kaiserlichen Jurisdiction unterworfen , und von der¬

selben nicht durch sondere Austräge ausgenom¬
men, an dem K . G . vorgenommen werden sollten . Jetzt
wollte man also das Verhältniß umkehrett , so daß sich

Austrägalgerrchte zum Kammergerichte , wir Ausnahme zur

Regel verhalten sollten . Man glaubte nunmehr di - Aus»

ttägal - Instanz in die engsten Gränzen einschränken und

oft vereiteln zu können , allein die Stände , welchen dies

Recht einmal gesetzlich zügestanden war , und welche wohl

einsahen , daß dasselbe ihnen ausserordentlich schätzbar ssy,
indem sie dadurch eine ganze Instanz gewannen , suchten
es dagegen möglichst aufrecht zu erhalten . Daher denn dit

vielen Stellen in den Reichsgesetzen *) , welche «s den

I Osnabr . Fr . Art . 5 . j . § ü . I . R . A . § , 168 . V . A. voll
>7 i ; . §. 9 . W . C . Art . 18 . §. 4.

Zweiter !Lt, !w. E 0
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Reichsgerichten zur Pflicht machen , das Recht der Aus-

träge sorgfältig in Acht zu nehmen und sich keine Eingriffe

in dasselbe zu erlauben ; also nicht eher eine Sache anzu¬

nehmen - wofern nicht der Beklagte zuförderst von dem

Kläger ersucht worden , sich mit ihm vor einem Austragal-

gericht einzulaffen , oder wofern nicht der Fall so beschaffen

sey, daß nach deutlicher Vorschrift der Neichsgesetze in dem¬

selben keine . Austrage statt finden . Es läßt sich daher

immer noch behaupten , daß in Ansehung derjenigen Stän,

de , denen das Recht der Auskräge zusteht , die Gerichts¬

barkeit der Reichsgerichte nur Ausnahmsweise in der ersten

Znstanz gegründet sey . Aber freylich kann sich Niemand

dieses Recht anmaßen ., dem solches nicht ausdrücklich ' ge«

stattet worden ist, auch darf dasselbe nicht über den Buchsta¬

ben des Gesetzes ausgedehnt werben.

§ . 28 l.

Wer hat denn aber nach den Gesetzen bas Recht der

Austräge ? — Zn : allgemeinen kann man sagen : Kurfüsten,

Fürsten , Fürstenmäßige , Prälaten , Gr .afen und Herrn,

allein es steht ihnen dies Recht theiis
'
nicht gegen einen jeden

Kläger , theils aber auch nicht auf gleiche Art zu.

Soll einKurfürstj Fürst oder Fürstenmäßiger , das heißt

ein gefürsteter Graf oder Prälat belangt werden , so mag

der Kläger seyn , wer er will , er darf nicht sogleich sich mit

seiner Klage an die Reichsgerichte wenden , sondern er muß

erst die Sache an ein Austrägalgericht zu bringen suchen.

Also dieser Classe von Unmittelbaren steht das Recht der

Austräge gegen eine » jeden Kläger zu , er mag ihres

Gleichen seyn , oder nicht . - Indessen tritt doch hiebey nach

dem Stande des Klägers eine Verschiedenheit ein . Wer¬

den sie von einem , der mit ihnen gleichen Standes ist, —
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« ln Kurfürst ist aber mit einem Fürsten , er sey neu oder
alt , ingleiche» einem Fürstenmäßigen von gleichem Stan¬
de , wenn sie gleich übrigens von verschiedenemRange
sind — belangt ^ so muß ein dritter Kurfürst , Fürst oder
Fürstenmäßiger zum Auskrägalrlchter erwählt werden . Ist
hingegen der Klägergeringer« Standes , ein Prälat,
Gras , Freyherr oder eine Stadt , ja selbst ein Mittelba»
rer , ss giebt es hier a ch t verschiedene Arten der AuSträ-
ge. Ursprünglich war zwar in Ansehung dieser nur der
Weg , daß der beklagte Fürst von seinen eignen Rächen
fünf adlichr und vier gelehrte Räche zur Erörterung der
Sache ernennen und selbige ihrer Pflichten gegen ihn er¬
lassen sollte . Allein die Grafen und Herrn glaubten sich
dadurch zurückgesetzt zu sehen » Vielleicht war es ihnen em¬
pfindlich , sich vor den Rächen des Beklagten einzulassm,
vielleicht waren sie aber auch der Meynung , daß die Räche
der Pflichtentlassung ohucrachtet den beklagten Fürsten , oder
Kurfürsten zu sehr begünstigen möchten, kurz sie führte«
auf dem iiw I . i ; rr. zu Worms gehaltenem Reichstage
laute Klagen darüber, daß ihnen nur dieser einzige Weg
offen stünde , und verlangten Häher , daß ihnen noch meh¬
rere eröffnet werden möchten . Anfangs wollten die Kurfür¬
sten und Fürsten sich dies nicht gefallen lassen , sie beriefen
sich ans die bisherige Ordnung , wobry es sein Bewenden
haben müßte ; um jedoch nicht den Schein zu haben , als
ob sie „des Rechtens Scheu trügen , oder ihren eignen Dor-
thsil darin suchten," ließen sie sich noch mehrere Arten,
wie sie vor Auöttägsn belangt « erden könnten , gefallen.
Es wurde also noch ferner festgesetzt , daß der Kläger gerin¬
geren Standes sich auch 2 ) einen CoimrilffariuM , der we¬
nigstens ein Prälat oder Graf jeyn müsse , von dem Kaffes

C c -
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erbitten könne ; z ) daß er gleich den Fürsten das Recht ha¬

ben solle , zu verlangen , daß ihm von dem Beklagten

drey Fürsten vorgeschlagen würden , woraus er sodann ei¬

nen zum Austrägalrichter erwählen könnte ; 4) daß der

Kläger aus neun von dem Beklagten ernannten eignen

Rächen sieben oder fünft erwählen dürft ; ; ) daß der Be¬

klagte aus neu » vom Kläger ernannten Rathen zwey und

eben so der Kläger aus neun von dem Beklagten benann¬

ten Rächen drey erwählen könne , welche alsdann vereint

das Austrägalgericht ausmachen sollten ; 6 ) daß ein jeder

der streitenden Theile , ohne vorgängige Benennung und

Auswahl des Gegners zwey Räche , oder sonst rechtschaffe¬

ne Männer niedersetzen und beyde sich wegen eines Ob¬

manns entweder vergleichen , oder diesen von dem Kaiser

erbitten könnten ; 7) daß der Kläger ans des Beklagten

Rächen , doch so , daß dieser ein oder zwey davon ausneh¬

men könne , überhaupt fünft , oder 8 ) auf diese Art neune

erwählen könne.

Unter diesen verschiedene » Wegen hat nun der Kläger

die Wahl , und diese muß sich jetzt der Beklagte gefallen

lassen . Am gewöhnlichsten ist es , daß entweder ein kaiser¬

licher Austrägal ^ Commissarius erbeten , oder von dem Be¬

klagten verlangt wird , drey Fürsten vorzuschlagen , woraus

der Kläger sodann einen erwählt . Kostbarer sind indessen

diese Wege , als wenn sich der Kläger die Niedersetzung

der eignen Räche des Beklagten gefallen läßt , denn in je¬

nen Fällen muß er die Kosten , als die Diäten der Räche re.

wenigstens vorschießen , und da rheils auf die Verschickung

der Acten gedrungen werden kann , lheils aber auch die

Appellation an die Reichsgerichte immer offen bleibt , so ist

es am rathsamsten für den Kläger , ein aus den eignen
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Rächen des Beklagten bestehendes Austrägalgericht zu er¬

wählen.
Nicht auf gleiche Art verhält es sich hingegen mit den

AuSträgen der Prälaten, Grafen und Herrn , wenn sie die

Beklagte sind . Zn diesem Fall steht ihnen zwar das Recht

derselben ebenfalls zu , jedoch nur , wenn der Kläger mit

ihnen von gleichem oder höherm Stande ist , keineswegs
aber , wenn sie von Personen geringem Standes belangt
werden . Zwar haben dieß einige behaupten wollen *), und

es ist auch wohl gewiß , Laß ihnen dies Recht in altern

Zeiten gleichfalls zugestanden hat , allein da in den ersten

Kammergerichtsordnungen diese Fälle nicht ausdrücklich und

namentlich bestimmt waren, und da man nachherden Grund¬

satz ausstellte , daß es schlechterdings in Ansehung der Aus-

träge , bey de» dürren Worten der Gesetze sein Bewenden

haben müßte , so kann ihnen jetzt dies Recht nicht weiter

zugestanden werden . Die Reichsgrafen haben indessen ver¬

schiedentlich es von neuen zu erhalten gesucht, und sich des¬

halb sowohl im I . 1712 . an den Kaiser, als im I . 1741-
«n das kurfürstliche Collegium gewandt, allein bis jetzt ha¬

ben sie ihren Zweck noch nicht erreichen können.

Wenn nun aber ein Prälat , Graf oder unmittelbarer

Adlicher von einem Kläger höher» oder gleichenStandes be¬

langt werden soll , so muß entweder Her Beklagte drey Für¬

sten Vorschlägen , aus denen der Kläger einen Austrägal-
Cc z

Man s . Vsg 16scb mi6 c ciaguliraexisLomicuni . öta»
bui 'A. 1716 . 4 . und M 0 riz von den Anstrage» der unmittelbar
ren Grafen des Reichs gegen mittelbare Kläger . Franks , a . M-
» 75° . 4-
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richtsr erwählen kann , oder der Kläger kann eine Austrä-

gal - Commission bey dem Kaiser nachsuchen .
^

Hiebey sentstchen übrigens noch einige wichtige Fragen:

r ) Haben appanagirte Fürsten und ebenso appanagirteGra-

fen das Recht der Austräge ? Man sagt zum Thcil j a

und beruft sich in Ansehung jener auf den in der K . G O.

vorkommenden Ausdruck Fürstenmäßige. Allein es ist
bereits vorhin bemerkt worden , wer unter dieser Benennung

zu verstehen sey , mithin kann daraus die Frage nicht

bejahet werden , Aber ! sind denn appanagirke Fürsten nicht

auch Fürsten ? und redet denn die K . G . O . blos von re,

gierenden Fürsten und nicht vielmehr im allgemeinen
von Fürsten ? Ferner , kann den appanagicken Prinzen es

zum Nachthsil in Ansehung dieses Rechts gereichen , baß

fic sich zum Besten des Erstgebohrnen ihres Successions-

rechls einstweilen begeben haben ? Ehe . Primogenitur ein¬

geführt wurde , kamen sämmrliche Prinzen zur Succession,
es sey nun , daß man theilte , oder das Land gmieinschaft,

sich regierte . Alle wurden also re gier ende Herrn . Die¬

ses Rechts begaben sie sich zwar durch Einführung der Pri¬

mogenitur , allein , dadurch begaben sie sich nicht auch zu¬
gleich des ihnen bisher zugsstandnen Rechts der AuSträge»
Es ist also , wohl gewiß , daß ihnen dasselbe eben so gut,
als ihren Brüdern und Vettern , die xegierende Herrn sind,

zusteht , nur tritt freylich mehrentheils in Ansehung ihrer?
der Umstand ein , daß sie nicht so viele der Rechten kundi¬

ge Räche hahen , welche sie . znr ForrnirMg des Austrägaks
Berichts niedersetzen könnten.

2 ) Haben Domcapitek bey einer Sedisvacanz das

Recht her Austräge ? So viel ist gewiß , daß die Domccu

pisel , wahrend einer Srnhlerledigung , als Regenten de?
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Landes zu betrachten und zu alle dem berechtigt sind , wozu

blos persönliche Vorrechte ausgenommen , — der ver¬

storbene Fürstbischof berechtigt war . Allein das Recht der

AuSträge scheint auch in der That nur ein persönliches Recht

der Fürsten zu seyn . Von Domcapiteln redet überdem dir

K . G O . mit keinem Worte , und da nun das Recht der

Austräge nicht über den Buchstaben des Gesetzes hinaus

erstreckt werden darf , so muß die Frage wohl verneint wer¬

den , wie sie denn in der That auch von den Reichsgerichte^

verneint wird.

§ . 28r.

^
Will der Kläger unter den vorhin bemerkten vsrschie»

denen Wegen den erwählen , daß er von dem Kaiser «inen

Austrägal - Lonmüffarium erbittet , so muß er dieses Gesuch

nicht bey dem Reichskammergerichte , sondern bey dem

Neichsho frat h anbringen . Dieser überträgt sodann ei¬

nem Fürsten , oder wenigstens einem Prälaten oder Grafen

die Cvmmisswn , worauf die ganze Austrägai - Instanz die

Form einer kaiserlichen Commission annimmt . Nur tritt

der Unterschied dabey ein , daß von dieser Commission , zu

deren Vollführung der ernannte Commiffarius seine Raths

subdeiegiren kan », sowohl an das Neichskammergericht , als

an den Reichshofrath appellirt werden kann.

In Ansehung der andern Arten muß hingegen der

Kläger sich zuerst an den Beklagten wenden , und ckmselbkir

über dieAusträge requirirsn, das heißt , er muß ihm

von der gegen ihn anzustellenden Klage Nachricht geben,

und ihn ersuchen , etwa z oder 4 Fürsten vorzuschlagen,

oder seine Rache niederzusetzen , und sich alsdann vor der

von dem Kläger gewählten Ausrrägal - Instanz einzulassen ».

Cc 4
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Ans dieses Ersuchungsschreiben muß der Beklagte binnen
vier Wochen antworten , und sich dem Verlangen des Klä¬

gers bereitwillig erklären . Thut er dies nicht , so wird dies

so angesehen , als ob er sich nicht vor den Austragen ein-
lasse,i , oder sich seines sonst habenden Rechts in diesem
Falle begeben wolle , und alsdann kann die Sache sogleich
wegen versagter Austrägal - Justiz bey einem der höchsten
Reichsgerichte angebracht und von diesem die Klage nach

Beschaffenheit der Umstände angenommen werden *) . Soll
dies indessen geschehen können , so muß die geschehene Re¬

quisition gehörig bescheinigt seyn . Aus diesem Grunde ist
es ralhsam das Nequisttionsschreiben durch Notarien über¬

reichen zu lassen , damit diese nöthigen Falls darüber ein

Instrument verfassen können.

Hat nun aber der Beklagte einige Fürsten dem Kläger
in Vorschlag gebracht , und dieser einen daraus erwählt,
so schreiben bcyde Theile an denselben und ersuchen ihn,
den AuStrag zu übernehmen . Ist dieser dazu willig , so ex¬
nennt er einige seiner Rälhe zu Austrägal - Richtern , bey
denen alsdann die Klage angebracht , und bis zum Schluß

verhandelt wird , worauf sie entweder selbst in der Sache
erkennen , oder die Acten an eine Juristen - Fakultät ver¬

schicken können . Ein gleiches geschieht , wenn des Beklag¬
ten eigne Räche , entw . der allein oder in Verbindung mit

- es Klägers Rächen , zur Erörterung und Entscheidung der

Unrichtig ist die Meynung , daß in diesem Fall erst Vc-
forderungsschrciben von den Reichsgerichten erkannt werde»
müßum , Dies geschieht nur alsdann , wenn die Requisition
wirklich angenommen , und mit Bestellung des Austraaalgerichts
gezögert , oder aber die wirklich schon niedergssetztcn Ansrragal-
richtcr die Sache über den in de » Gesetzen bestimmten Zeitpunkt
hinauszichcn . S . das Repcrt . des Staats - iund tzchu-
rechts Th . 4 . 2srt . brscreccio iultiriae.
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Sache niedergesetzt werden . Zn allen Fällen verlangen aber

die Gesetze , daß die «Lache binnen Jahr und Tag beendigt

werden soll , sonst kann man sich über verzögerte Austrägal-

Zustiz bey den Reichsgerichten beschweren , die alsdann Pro¬

motorialien erlassen , und falls diese nicht fruchten sollten,

die Sache abrufen und an sich ziehen können.

Findet sich der eine oder der andre Theil durch das Er-

kenntniß des Austrägalgerichts beschwert , so kann er davon

an die höchsten Reichsgerichte appelliren . Zn diesem Fall

wird blos neben oen Punct der Fatalien auf die Erheblich,

keit der Beschwerden , keineswegs aber auf eine gewisse Ap¬

pellationssumme Rücksicht genommen . Einige behaupten

zwar unter Beziehung auf den R . A . von 1600 . § . r6 unk

den Z . R . A . § . uz . das Gegenrheil , allein in beyden Ge,

setzen ist nur die Rede von Streitsachen der Unterthanen

unter sich , die bey der Parthey ordentlicher Obrig¬

keit verhandelt worden . Hingegen ist in der K . G . O . dis

Appellation von den Austrägal - Erkenntnissen ohne Ein¬

schränkung oder Bestimmung einer gewissen Appellationssuin,

me gestattet *) '

Zst nun aber das Urtel des Austrägalgerichts rechts¬

kräftig geworden , und der unterliegende Theil will nicht

gutwillig demselben Folge leisten , so entsteht die Frage , wo

die Execution nachzusuchen sey ? Man hat zum Theil ge¬

glaubt , daß der AuSträgalrichtsr auch zur Execution schrei¬

ten könne , weil es in der K . G . O . Th - 2 . Tit . 4 . § . 14,

heißt : „ vor denen neun ( Rächen ) die Hauptfach und Exe¬

cution in erster Znstanz gehört . Allein hier will das

Cc 5

K -T . O . LH . Lit . 2 . §. s . L -r . 6 . ? r.
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Wort Execntion nur so viel sagen , daß die Sache in dev

ersten Instanz gehörig zu Ende zu bringen scy . Dies zeigt
der ganze Zusammenhang der Stelle , überdem sind Aus»

träge nur Schiedsrichter , mithin kann ihnen kein Vollzie¬

hungsrecht ihrer Erkenntnisse zustehen . Es ist daher die

Execution des rechtskräftigen Urtels bey einem der Höchsten

Reichsgerichte nachzusuchen , welches auch der Verordnung

des R . A > von i zri. § . r/ . und unsrer ganzen Executions-

verfassung gemäß ist.

Aus dem bisherigen ergiebt sich , daß die Austrägal-

Jnstanz keineswegs mit so vielen Schwierigkeiten und

Nachlheil verbunden sey , als man gewöhnlich glaubt . ES

ist daher durchaus nicht zu rathen , daß man suchen müsse,

sie wo möglich zu eludiren . Dadurch pflegt alsdann erst

die Sache weitläuftig und verwickelt zu werden , ja nicht

selten giebt die Hintansetzung der Austrage Veranlassung

zum Rekurs an den Reichstag . Nur in dein Fall treten

allerdings Schwierigkeiten ein , wenn die streitenden Theilr

verschiedener Religion sind , und sich etwa ein Neligions«

interesse mit einmischt . Die erste K . G .O . konnte auf eine»

Fall dieser Art begreiflicher Weise keine Rücksicht nehmen

und auch ,in der neuesten K . G O . findet sich deshalb nichts

verordnet . Die Rede ist blos davon , daß drey Fürsten

jn Vorschlag gebracht und aus diesen einer gewählt wer¬

den soll . Bringt nun aber der evangelische Fürst dem kla¬

genden katholischen Fürsten nur drey oder vier evangeli¬

sche Fürsten in Vorschlag , so will dieser , daß auch katho,

lisch« ihm vorgeschlagen werden sollen . Ausdrücklich ist

hierüber in den Neichsgssstzen nichts entschieden . Da aber

dis Austrägalgerichte zugleich als kaiserliche Commissionen

anzuscheu sind , Hey deren Ernennung nach Vorschrift des
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W . F . und der kaiserlichen W . C . * ) Religionsgleichheit

beobachtet werden muß , wenn die dabey interessirten Theile

verschiedener Religion sind , so tritt in einem solchen Fall

rin gleiches bey den Austrägalgerichken ein . Es müssen da«

her zwey Fürsten , ein Katholischer und ein Evangelischer

erwählt , oder von dem Kaiser zu Commissarien erbeten wer¬

ben . Will der eine nicht seine Räche zu dem andern schicken,

so bleibt nichts anders übrig , als sich wegen eines dritten

Orts zn vereinigen . Dadurch werden die Kosten sehr ver¬

mehrt und können die Räche sich keines gemeinschaftlichen

Urtels vergleichen , so bleibt kein andres Mittel übrig , als

die Sache an eins der höchsten Reichsgerichte zu bringen.

Am besten ist es daher , wenn dies gleich anfangs geschieht,

welches aber fteylich nicht ohne Genehmigung des Beklagten

geschehen kann.

§ . - 8 ; .
Das , was bisher angeführt ist , hat seinen Grund irr

den Gesetzen selbst . Man nennt daher diejenige Gattung

von Ansträgen , welche selbst in den Gesetzen gegründet sind,

Legal - AuS träge. Außerdem giebt es aber auch noch

gewilikühxte oder Conventional - Austräge, wel¬

che in hesondern Verträgen , oder Familiengesehen ihren

Grund haben . Wäre es auch nicht in der K . G .O . versehen,

haß diejenigen , welche gewillkührte Austräge gegen einander

haben , sich derselben gebrauchen sollten * ) , und hätten als»

gleich dadurch dergleichen Austräge nicht allgemeine Bestä¬

tigung erhalten , so würde doch an der Gültigkeit und Ver-

') L . F . Art . s . §. rr . W . C , Art . r8 . ö.
" ) K .G .O . von 1495 . Mt, 24 . von 155 ; , Th, ? . 2 . tz. r,
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binblichkeit solcher Vertrage nicht zu zweifeln seyn . Die ge¬
nauere Bestimmung derselben hängt übrigens von dem Ver¬

trag .oder der besonder », Verabredung ab . Sollte es aber

hieran fehlen , so hat es keinen Zweifel , daß die allgemei¬
nen gesetzlichen Vorschriften , z . B . wegen der binnen 4 Wo¬

chen auf die Requisition zu crtheilenden Antwort , wegen

Beendigung der Sache binnen Jahr und Tag rc . dabey

zur Richtschnur dienen.

Außer diesen beyden Gattungen von Austrägen zieht

es endlich noch privilegirts, das heißt solche , die in

einem kaiserlichen Privilegio ihren Grund haben . Schon

lange vor Errichtung des Reichskammergerichts finden sich

Vcyspiele , daß dergleichen Austtägalprivilegien von den

Kaisern an Reichsstädte sind erthsilt worden . Mehrere

Reichsstädte hatten also bereits solche Privilegien , als das

Kammergrricht errichtet wurde , und andre konnten sie

leicht erhalten . Aus diesem Grunde bewarben sich bey Ab¬

fassung der ersten Kammergerichtsordnung die Reichsstädte

gar nicht darum , daß in Ansehung ihrer wegen der Aus,

träge eine Bestimmung wäre gemacht worden . Sonst hat¬

ten sie das Recht der Austräge so gut , wie die höhern

Stände * ) , allein jetzt steht "es nur denen zu , welche des¬

halb privilegirt sind . Die besondre Beschaffenheit dieser

Austrage muß aus den Privilegien beurtheilt werden . Die¬

se sind sehr verschieden . Zn einigen wird eine dritte Stadt

zum Austrag bestimmt , nach andern können selbst Mit¬

glieder des Stadrraihs das Austrägalgericht ausmachen.

Vorzüglich ist auch darin eine große Verschiedenheit anzu-

Mffen , daß einigen Reichsstädten das Recht der Austräge

*) Man s . mei n Progr . <A >ibus ex cautis lilierse 8 . kl . s.
elvicsres iure quttrseAsrum leAsIiuiu lmc exclutse ? LrlanZae 1782.
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nur gegen Unmittelbare , andern wieder blos gegen Mit,

telbare zngestanden ist. So hat z . B . Nürnberg dieses

Recht nur alsdann , wenn es von unmittelbaren , Augs¬

burg hingegen blos , wenn es von mittelbaren Klägern be¬

langt wird . Man muß also jedesmal genau auf das Pri¬

vilegium sehen , zumal da auch öfters ältere Evocationspri-

vilegien für Austrägalprivilegien ausgegeben werden *) .

Daher mag es übrigens kommen , daß man zum Thril

glaubt , die Reichsstädtischen Austrägalprivilegien würden

nicht mehr von den Reichsgerichten beobachtet . Freylich

hört man öfters , daß auf die von einer Reichsstadt einge¬

wandte Einrede der Austräge nicht geachtet wird , allein

dies rührt eben daher , daß die Stadt sich zuweilen auf

Austräge in einem Fall beruft , worin ihr dies Recht nicht

zusteht . Har sie wirklich das Recht , und beruft sie sich

darauf , so wird es ihr ohne Bedenken zugestanden . Wie

könnten sich auch die Reichsgerichte ermächtigen , die kaiser¬

lichen Privilegien aus den Augen zu setzen , da in mehrern

Gesehen es ihnen ausdrücklich zur Pflicht gemacht wird,

die Privilegien der Stände , und besonders auch die Aus¬

trägalprivilegien streng zu beobachten?

Das bei) Pfeffinge r im Vitiinr. illustr. Dom. 4 . >A.
528 . befindliche Verzeichniß reichsstädtischerAusträgalprivilegien
ist nicht ganz richtig , indem einige darunter 'bloße Evocations-
privrlegien sind.
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Fünfter Abschnitt.
Von

der kaiserlichen Gerichtsbarkeit über Unmittelbare *) .

§ . - 84-

^ -- ir kaiserliche Gerichtsbarkeit über Unmittelbare isr also

regelmäßig nur alsdann in erster Instanz gegründet , wenn

ihnen das Recht der Äusträgc nicht zustcht , wie dies der

Fall in Ansehung der Prälaten , Grafen und Herrn , wenn

sie von mittelbaren Personen belangt werden , ingleichen

bey den nicht privil ?giirren Reichsstädten ist . Es kann aber

auch ftyn , Laß ein Unmittelbarer , der Las Recht der

Austrägr hat , sich desselben in einzelncn Fällen begiebt.

Dies kann sowohl ausdrücklich , als stillschweigend

geschehen . AuSdrückli ch, wenn man etwa im voraus

bey Abschließung
' eines Vertrags auSmacht , daß rvenn des¬

halb Streitigkeiten entstünden , die Sache sogleich mit Vor-

beygehung der Austrägal - Instanz an die Reichsgerichte ge»

bracht werden sollte , oder aber bey einkretendemFall,

wenn der Beklagte sich auf die an ihn ergangene Requisi¬

tion erklärt , baß er sich seines Rechts der ersten Instanz

begeben wolle . — Stillschweigend, wenn der Beklag¬

te auf die Requisition binnen der gesetzlich bestimten Zeit

nicht antwortet , oder sich auf die bey dem Reichsgerichte

H Ein Hauptwerk bey dieser Materie ist : Benjamin
Ferdinand Mohl Versuch eines Systems der Gerichtsbar¬
keit des kaiserlichen Sicichskammergerichts . LH . 1 . u - a . Lübing.
r/Si . 8.
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gegen ihn erhobene Klage , ohne die Einrede der Austragr

vorzuschühen , einläßt . In allen diesen Fällen ist die Ge¬

richtsbarkeit der höchsten Reichsgerichte ohne Anstand ge¬

gründet . Es kann aber auch , wie bereits vorhin bemerkt

ist , eine bry einem Austrägsslgericht anhängige Sache an

die Reichsgerichte gezogen werden , wenn hier die Justiz,
es sey nun durch den Beklagten , oder den '

Richter selbst

verzögert wird . Doch müssen in diesem Falle zuvor Pro-

motorialschreiben , d . h . Befehle an den Austrägalrichter

erlassen werden , der beschwerenden Parkhey binnen einer

gewissen Frist Justiz zu verwalten . Gewöhnlich werden

diese Befehle , wenn wiederhohltr Beschwerden über Verzö¬

gerung der Justiz einlaufen , ein - auch wohl zwsymal wie-

derhohlt . Bleiben aber auch diese .fruchtlos , so wird als¬

dann die gebetene Citation über verweigerte Austrägaljustiz

ohne Anstand erkannt / und dadurch die Sache selbst an das

Reichsgericht gezogen . Endlich giebk es aber auch meh¬

rere Fälle , in welchen das Recht der Ansträge entweder

nach der Natur der Sache, oder vermöge beso » de-

rer Constitutionen, gar nicht Statt hat , und in wel¬

chen daher die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte sogleich . in

der ersten Instanz gegründet ist.

§ - - 85 .

Zu den Fällen der ersten Art gehören I ) alle Fiscal-

sachen . Sobald der Fall eintritt , daß der Reichs - Fiscal

Klage gegen einen Neichsstand erhebt , so kann sich derselbe

nicht auf das Recht der Austräge berufen . Denn Klagen

dieser Art werden in der That im Namen des Kaisers an¬

gebracht , und wie könnte diesem zugemuthet werden , einen

Fürsten oder Masert erst über die Ansträge zu ersuchen?
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Ueberdem klagt der Fiscal auf eine Strafe, und ein sol¬

ches Gesuch kann bey keinem Schiedsrichter angebracht

werden ? Man hat daher von Anfang an nicht das min¬

deste Bedenken gehabt , den Grundsatz aufzustellen , daß in

dergleichen Fiscalsachen die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte

vollkommen gegründet sey *) .

l !) Landfriedensbruchssachen. Daß in derglei¬

chen Sachen das Recht der Ausrräge nicht Statt finden

kann , ist sehr einleuchtend , denn das Neichskammergrcicht

wurde ja eben deswegen errichtet , um den Landfrieden zu

handhaben * *) . Ueberdem klagt in dergleichen Fällen ge¬

wöhnlich auch der Fiscal , und es wird das Gesuch theilS auf

Abstellung der Gewaltrhätigkeiten , theils auf eine Strafe

gerichtet . Wie viele Zeit würde nicht ferner über die Be¬

stellung des Auskrägalgerichts hingehen , und wie nachthei¬

lig könnte diese Verzögerung sowohl dem beleidigten Theil,

als oft den Benachbarten werden . Endlich muß in derglei¬

chen Sachen dem Beleidigten auch mit Strafbefehlen die

Waffen niederzulegen und alle Gewaltrhätigkeiten sofort ab¬

zustellen , schleunig zu Hülfe gekommen werden . Solche Be¬

fehle kann aber kein Austrägalgericht erlassen , diese haben

vielmehr bloß mit der Erörterung und Entscheidung streiti¬

ger Rechtssachen zu thun.

Mit Recht erinnerte daher Maximitan I . bey der

Nevidirung der K .G . O . , daß überhaupt in allen Sachen,
wel-

*) K .G .O . LH . -r. Tit . 20.

In dem Landfrieden von 149; . §. 6 . hieß es daher : Mag
und soll - K . R . und Äammergcricht allezeit auf Anrufen
der Beschädigten oder Bekriegten , oder auch von Amtsw e-

gen, wider die Uebcrfahrer und Fricdbrecher, wie recht , pro-
redire » .
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welche Gewaltthätigkeiten beträfen , oder welche so liquid
wären , daß cs keiner weitläustigen Untersuchung bedürfte,

vielmehr sogleich mit Befehlen der Anfang gemacht werden

könnte , die Austräge nicht Statt finden dürften . Allein

die Stände verlangten damals das Gegentheil und so ge¬

schah es , daß grade das Gegentheil von dem , was der

Kaiser erinnert hatte , in die K . G . O . gesetzt wurde-

§ . 286.

In der Folge fand man jedoch für nöthig von den zu¬

erst aufgestellten Grundsätzen wieder abzugehen , und durch

einzelne Verordnungen zu bestimmen , daß noch in mehrertt

Fällen das Recht der Austräge nicht Statt finden , sondern

vielmehr mit Vorbeygehung der Austrägal - Instanz die Ge¬

richtsbarkeit der Reichsgerichte gegründet seyn sollte . Dies

geschah zuerst in Sachen streitigen Besitzes Unter un¬

mittelbaren Mitgliedern des Reichs , durch den R . A . von

1512 . Befindet fich jemand in dem Unstreitigen Besitz ei¬

ner Sachs , und erwirb darin von dem andern gestört , so
kann er sich in demselben schützen . Braucht der andre Ge¬

walt , so qualifirirt sich die Sache zu einem Landfciedens-

bruch , und bann ergiebk sich aus dem vorhergehenden , daß

eine solche Sache sofort an die Reichsgerichte gebracht wer¬

den kann . Ganz anders ist aber der Fall beschaffen , wenn

der Besitz selbst streitig ist , lwentt ein jeder behauptet,

sich in dem Besitz zu befinden , und deshalb einige wahr¬

scheinliche Gründe angeben kann . Wirb in einem solchen

Fall Gewalt gebraucht , so ist dies kein Landfciebensbruch,

denn es ist ja erlaubt sich selbst in dem Besitz zu schützen,

aber es entsteht doch daraus eine Fehde , mithin «ist es we¬

nigstens so gut , als ob der Landfriede gebrochen wäre . Aus

Zweiter Bans . ^ Dd
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diesem Grunde wurde im Z . 151, . verordnet , daß kn der?

gleichen Fällen das K . G . den streitigen Besitzstand untersu-

chrn und diesen einstweilen reguliren sollre , worauf alsdann

die Sache bey einem Austrägalgerichk ferner ausgeführt

und entschieden werden könne . Sind also die etwa schon

angefangenen Thärlichkeiken abgestellt , oderjisi die bevorste¬

hende Gefahr derselben abgewendet , so gehört die fernere

Verhandlung vor die Austräge . Diese Constitution hat

zwar in der Folge verschiedene Veränderungen und Ver «
'

Mehrungen erlitten , allein in der Hauptsache ist sie doch ge ->

blieben *) .

Ferner gehören hieher a ) Pfand rings - und Arrest»

sach en . Pfändungen sind zwar nach teutschen Rechten er¬

laubt , und es ist darin bestimmt , wenn der Besitzer einer

Sache den Störer seiner Rechts dadurch , daß er ihm

etwas von seinen Sachen zum Unksrpfande nimmt , zur Ge»

nugthuung zu zwingen sucht . Allein man dehnte diese Be,

fugniß in den ältern gewaltthät ' gen Zeiten öfters über die

Gebühr aus . Bald wurden unter diesem , bald unter jenem

Vorwände Pfändungen vsrgenommen , ja bey entstehenden

Streitigkeiten mehrmals unschuldige U -nerthanen an ihren

Personen und Gütern verstrickt . Besonders geschah es

auch nicht selten , daß man den andern pfändete , um sich

den Schein zu geben , als wenn man von ihm in den Besitz

seiner Rechte gestört wäre , in der That aber , um sich da«

durch ein neues Recht zu erwerben . Solche Pfändungen

waren nun freylich nicht , als Landfriedensbruch zu betrach¬

ten , aber sie näherten sich doch demselben mehr oder weni,

Die neueste und beste Schrisr über diese Materie ist !des
Hrn . Hosgerichts - Assessor Da » z Oisguistriv eoMiicurioms imxe«
rli ,'xeeislls luxer Initial » xollcillcme . LcuttAsräiLe 1x8s . 4.
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ger und leicht konnte daraus ein Fciedensbruch entstehen.
N :u diesem Uebel vorzubeugen , ward ebenfalls eine eigne

Verordnung gemacht , und darin bestimmt , daß der Ge«

pfändete sich sogleich mit Vorbeygehung der AuSträgal - Jir«

stanz an das K -G - wenden , dieses dem Pfänder die Re¬

stitution oder Loslassung der Gefangenen bey Strafe anbe«

fehlen , und die Gründe der Pfändung summarisch unter«

suchen könne . Fast gleiche Beschaffenheit hatte es mit den

eigenmächtigen Arrestirungen , weshalb auch derentwegen
eine eigne Constitution erging . Die Hauptsache , weswegen
die Pfändung oder Arrestirung geschehen , muß indessen bey
einem Austrägalgericht angebracht und ausgeführt werden.

Ueberhaupr aber finden z) die Austräge nicht Statt,
sobald s ) die Sache so beschaffen ist , daß das Unrecht
des Beklagten völlig evident ist , und dessen Thathand«
lungen sich auf keine Weise rechtfertigen lassen , » der b) daß
durch dar geklagte Factum dem anrusenden Theile eine
solche Beschwerde zugefügt würde , die nach begangener
Thal nicht wieder zu repariren wäre , oder c) das Factum

zum Nachrheii des Staats gereicht , oder aber ö) die Sache
keinen Verzug leidet . Tritt einer dieser Fälle ein *) , so

Dd -

*) Dies sind die berüchtigten sogenannten vier Fälle , in weh
chcn unbedingte Strafbefehle erkannt werden können . Gewöhn«
sich glaubt man , daß der erste Fall der Hauptfall sey , und daß
, n Ansehung der drey übrige» kein unclausulirtes Mandat statt
finde , wenü nicht auch bei) ihnen jedesmal eine nicht zu recht¬
fertigende That mit eintrete , Run ist zwar richtig , daß der
zweyte und vierte Fall allezeit der Natur der Sache nach , eine
nicht zu rechtfertigende Handlüng zum voraus setzen .; alle!» es
tritt doch der große Unterschied ein , Laß diese keinen so strengen
Beweis erfordert , als wenn man sich blos allein auf den ersten
Fall stützt. Zn Ansehung des dritten Falls ist aber eine schon
an sich nicht zu rechtfertigende Thgt nicht jedesmal , Ilvthwrndig
erforderlich.
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bedarf es nicht erst einer Erörterung der Sache , sondern
es kann gleich mit einem unbedingten . Strafbefehl , von
dem Unrecht abzustehen , der Anfang gemacht werden.
Solche Befehle kann kein Schiedsrichter erlassen , folglich
ist hier die Gerichtsbarkeitder Reichsgerichte gegründet.

Ferner cesstrcn 4) die Austräge wegen des Zusam,
menhangs, (covtineritla) oder derVerbiudung (con-
nexitss) mehrerer Sachen . Jener Fall tritt ein , wenn
eine Klage gegen mehrere angestcllt werden muß , denen
entweder das Recht der Austräge auf verschiedeneArt zu,
steht , z . V . ein Fürst und ein Graf , oder aber , wenn nur
der eine reichsunmittelbar, der andre aber mittelbar ist,
z . B . es wird gegen einen Fürsten und eine Landstadt ge»
klagt . Hier bleibt nichts anders übrig , als entweder wegen
ein und derselben Sache mehrere Klagen an verschiedenen
Orten anzustellen , oder sich sofort an den gemeinsamen
höhern Richter zu wenden .

' Jenes würde zum größten
Nachtheil des Klägers gereichen , man hat daher dieses
verordnet. — Hievon ist aber die Verbindung mehrerer
Sa .chen wohl zu unterscheiden. Diese erfordert zwar zwey
voneinander unterschiedene Sachen , von denen jedoch die
eine nicht füglich ohne die andre verhandelt und beurtheilt
werden kann . Ist daher die eine bereits bey einem Reichs»
gerichte anhängig , so zieht sie die andre ebenfalls nach sich,
und der Beklagte kann sich alsdann nicht auf das ihm
sonst zustehende Recht der Austräge berufen . Man setze
z . D . den Fall , ein Fürst macht einem Prälaten die Un,
Mittelbarkeit streitig , und darüber ist ein Proceß bey dem
Reichskammergericht anhängig. Während der Dauer des¬
selben verlangt der Fürst , daß in den -zur Prälatur gehört,
gen Ortschaften geläutet werden soll , weil einer aus seiner
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Familie gestorben ist. Hierüber entsteht ein neuer Proceß,

so ist derselbe als ein aus jenem entspringender Nsbenpunct

zu betrachten , der ohne die Hauptsache nicht wohl ecSrtert

werden kann . Er gehört daher gleichfalls vor das Gericht,

bey dem diese anhängig ist , und der Prälat hat deshalb

Nicht nölhig den Fürsten über die Austräge zu requiriren.

Eben so verhält es sich ; ) , wenn Wittwen , Unmün»

dige und andre eines besonder » Mitleids würdige Personen

einen Neichsunmittelbaren belangen wollen . Zwar ist dies

ausdrücklich in keinen ? Nsichsgesetze enthalten , allein da

in dem Römischen Rechte verordnet ist , daß dergleichen

Personen sich sogleich , mit Vvrbeygehung der ersten In¬

stanzen , mit ihren Klagen an den Kaiser , als den höchsten

Richter wenden können , so hat man geglaubt , daß man

davon Anwendung auch auf das Recht der Austräge ma¬

chen könnte , und daß also diese in dergleichen Fällen nicht

Statt fänden.

Ausserdem giebt cs auch verschiedene Sachen , welche

ihrer Natur nach nicht zur Erörterung für eine Austrägal-

iustanz gezogen werden .können . Dahin gehört - 1 ) der Fall,

wenn jemand sich durch einen Eyd anheischig gemacht hak,

nicht zu klagen , gleichwohl gern eine Klage gegen einen

Reichsrmmirtrlbarm erheben möchte , und daher um Ent¬

bindung von dem geleisteten Eyde nachsucht . Heutiges

Tags wird stch dein solcher Fall zwar nur selten ereignen,

desto häufiger geschah es aber in ältern Zeiten , daß einer

den andern gefangen wegführte und ihn nicht eher wieder

los ließ , bevor er sich nicht eydlich anheischig gemacht hatte,

daß er sich weder mit noch ohne Recht rächen wollte.

Um von diesem Eyde , in so fern ihm dadurch der Weg

Rechtens versperrt war , entbunden zu werden , konnte man

Dd z
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sich an kein Austrägal , sondern nur an em Reichsgericht
wenden . Ferner gehören hi

'
eher 2 ) Aufforderungen zur

Klage aus der I >. llistämari , oder 6 coutsnllat . Derglei¬
chen Aufforderungen müssen nicht sowohl bry dem ordent¬
lichen Richter des Klägers in der Hauptsache , als vielmehr
bcy dem des Beklagten , der in dem Provocationsproceß
der Kläger ist , angebracht werden . Hier läßt sich der Fall
nicht denken , daß die Provokation bey einem Austrägalgs-
richt geschehen könnte , die Hauptsache kann jedoch dahin
verwiesen werden.

UebrigenS versteht es sich gewissermaßen von selbst,
daß Sachen willkührlicher Gerichtsbarkeit , wenn z . B.
jemand ein Testament gerichtlich niederlegen will , nicht vor
die Austräge gehören . Hingegen steht es unmittelba¬
ren Partheyen ftcy , in ihren Streitsachen auf das Kam¬
mergericht zu compromitiren. Dem ersten Anblick
nach scheint dieser Fall nicht von dem verschieden zu ftyn,
wenn der Beklagte den AuSträgm entsagt . Allein es ist
allerdings ein großer Unterschied zwichcn bsyten , besonders
aber in Ansehung der Verfahrungsart . Dis Sache wird
nicht , wie sonst gewöhnlich ist , in den Audienzen und de»
einzelnen Senaten verhandelt und entschieden , sondern cs
werden alle Schriften in der Kanzler ) übergeben , und dem
Grgentheil durch besvndre Dekrete mirgetheilt . Die Sitzun¬
gen dürfen nicht wahrend der gewöhnlichen Rathsstunden
gehalten werden , alle Berathschlagungsn geschehen im
vollen Rath und es muß für diese ausserordentliche Be¬
mühung besonders bezahlt werden . Daß dergleichen Falls
sehr selten sind , bedarf wohl kaum einer Erwähnung,



' Sechster Abschnitt.
Don

der reichöständischen Gerichtsbarkeit und deren Subor/

o wie der Kaiser der höchste Richter in dem Reiche ist,

so ist es auch ein jeder Neichsstand in seinem Lande. Es

ist unstreitig , daß die richterliche Gewalt vollkommen

und einen wichtigen Theil derselben auömache . Indessen

folgt daraus nicht , daß der Fürst in Ansehung derselben

stets völlig ftcye Hände habe . In Ländern , wo Landständs

sind , tritt oft eben das ein , was von der oberstrichterlichen

Gewalt des Kaisers gesagt ist. So kann z . B . der Fürst

ohne Vocwissen und Einwilligung der Landstände keine neue

Landesgerichte errichten. Dem Herzog von Meklenburg

wurde es daher von dem R . H > R . zur Pflicht gemacht,

wegen Besetzung des aufzurichkenden Ober - Appeklativnsge»

richts sich mit derRitter- und Landschaft zu vereinbaren.

Eben so ist das Tribunal zu Celle mit Zuziehung der Han«

növerschen Landstande errichtet. Nicht selten nehmen auch

die Landstände an der Besetzung , vorzüglich der Hofgerichte

Theil , so daß ihnen entweder ein Präsentationsrecht zusteht,

oder daß der Fürst aus dem Mittel der Landstände einige

Beysitzer ernennen muß . Noch weniger Hst es Zweifel,

daß die Landstände , wo sie an der gesetzgebenden Gewalt

Theil nehmen , Hey der Abfassung einer nenen allgemeinm

dinaüon unter die Reichsgerichte,

§ . 287.

in der Landeshoheit der Neichsstande gegründet sey,

Dd 4
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Proceßordnung concurriren . Doch dies gehört mehr zur
gesetzgebenden , als ' zur gerichtlichen Gewalt.

Indessen kann man doch auch hier sagen , daß die
richterliche Gewalt im Lande zu den Nsssrvatrechten des
Fürsten gehöre , und daß dieser die Quelle der Gerichtsbar¬
keit in seinem Lande sey . Wenn gleich die Landftäude an
der Besetzung der Gerichtshöfe Theil nehmen , so sprechen
doch bisse blos im Namen , oder unter Autorität des Für¬
sten , und Niemand kann sich nach richtigen allgemeinen
Grundsätzen ohne ausdrückliche , oder stillschweigende Ein¬
willigung des Fürsten reine Gerichtsbarkeit im Laude an»
maßen.

§. r ? 8.

In den einzelnen Reichslanden giebt es nicht blos eine,
sondern mehrere Instanzen , eine höhere und eine niedere,
pon denen diese jener untergeordnet ist . Die niedere , oder
erste Instanz tritt entweder auf dem Lande , in Ansehung
Per Bauern und aller Landbewohner , welche nicht Schrift-
oder Kanzleysässig sind , ein , oder in den Städten in Anse¬
hung der Bürger und überhaupt der Bewohner derselben,
wofern diese nicht einen besonders befreyten Gerichtsstand
haben « Auf dem Lande wird die Gerichtsbarkeit entweder
von dem Gutsbesitzer durch eigne Gerichkshalter , oder von
einem fürstlichen Beamten verwaltet ; in den Städten aber
von dem Stadrmagistrat . Gewöhnlich hat in demselben
ein fürstlicher Beamter , der Gerichtsschultheis , Schulze,
Woigt , Sladtrichtcr rc. heißt , den Vorsitz . Zuweilen ist
dies aber auch nicht der Fall , und alsdann hat der Magi¬
strat die Gerichtsbarkeit entweder allein und ausschließlich *)

Es gicbt indessen auch Städte , in welchen der Stadtma,
Kistrat gar keine Gerichtsbarkeit , sondern blos Verwaltung dxx
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oder in Concurrsnz mit einem fürstlichen Beamten , so daß

ein jeder die Wahl hat , ob er seine Klage gegen einen Bür¬

ger bey diesem , oder bey dem Stadtrath anbringen will .
'

§ - 289.

Von diesem Untergerichtsn kann ein jeder , der stch durch

ihre Erkenntnisse beschwert zu seyn achtet ,
' an die höher»

Landesgerichte appelliren . In Ansehung derer , welche vor

jenen Gerichten ihren ordentlichen Gerichtsstand haben,

machen diese die zweyre oder höhere Instanz aus . Ausser¬

dem ! sind sie aber auch noch , als die erste Instanz der Land¬

stände , Schriftsassen und sw. stlichen Beamten zu betrachten.

Sie verwalten die Gerichtsbarkeit im Namen und unter

Autorität des Regenten , es fty nun , daß sie in ihren

Ur .teln und Bescheiden den Titel desselben gebrauchen , oder

nicht.

Der Ursprung dieser höhern Landesgerichte ist der Re¬

gel nach erst in dem scchszehnten Jahrhundert zu suchen.

Vorher saß der Fürst in Streitsachen seiner Ritter , Prä¬

laten und Städte selbst zu Gericht , oder ernannte dazu

einen Stellvertreter , der gewöhnlich der Hofrichter hieß.

Ritter und Prälaten waren die Beysiher dieser Gerichte,

und nachdem das römische und kanonische Recht immer

mehr in Gang gekommen und dadurch der ehmalige Proceß

sehr verändert war , hatte man auch Doctoren in k>iese

Gerichte gezogen , Allein es hakte damit eben die Bewände

Dd 5

nieder » Policey und der Stadtgüter hat . Diese sind jedoch im

Zweifel chmals Dörfer gewesen , oder erst in neuern Zeiten an?
gelegt.
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ruß , als mit dem Reichshof - oder dem Fürstengerichts , das

heißt , es waren noch keine beständige Beysitzer angestellt,
und die Gerichte hatten noch keine collegialische Verfassung.
Nachdem aber das Kammergericht errichtet war , so ahmte
man in den mehrsten , besonders in den mit Landständen

versehenen Ländern , diese Einrichtung nach , und errichtete
nach dem Muster desselben eigne Hofgerichte . Sie wurden

besetzt mit einem Hsfrichter und einer gewissen Anzahl Bei¬
sitzer. So wie der Kammerrichker ein teukscher Fürst,
Graf oder Freyherr seyn sollte , weil er über teutsche Für,

sien und Grafen zu richten hatte , so sollte auch der Hvfrich-
ter ein im Lande gebohrner und begüterter Ritter seyn , da¬
mit auch hier die ehmalige Verfassung , daß ein jeder von

feines Gleichen gerichtet wurde , beybehalten werden könnte.

Das Kammergericht bestand aus Rittern und Doktoren,
von denen jene der einheimischen Gebräuche , diese der frem¬
den , oder wie man vielmehr damals sagte , der gemeinen

beschriebenen kaiserlichen Rechte kundig seyn mußten ; eben

bas findet man auch in den ersten Zeiten bsy den Landes,

Hofgerichten , und hie und da hat sich die ursprüngliche Ein¬

richtung sogar noch dergestalt erhalten , daß sich in den

Hofgerichten zwey Bänke , eine adliche und eine gelehrte,

finden . An der Besetzung des Kammergerichts nahmen
die Reichsstände Theil und es kam bald dahin , baß sie

auch für dessen Unterhalt sorgen mußten . Warum sollten

also die Landsiände von der - Besetzung der Hofgerichte aus¬

geschlossen und von der Unterhaltung derselben befreyl seyn?
Nun mußten aber auch die Hofgerichte eine Pryceßordnung

haben . Was sollte man sich jedoch lange damit den Kopf

zerbrechen . Man hatte ja die Kammergerichtsordnung,

auf deren Abfassung dir Stände allen Fleiß verwandt hat«
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ten . Urberdem war im sechszehntsn Jahrhundert nichts

gewöhnlicher , als daß die Fürsten solche Männer , welche

sine Zeitlang Beisitzer am Kammergsricht gewesen waren,

in ihre Dienste als Kanzler zogen . Diese waren einmal

des kammergerichtlichen Protestes kundig , und so war er

denn kein Wunder , wenn man die Hofgsrichksordnungen

von der Kammergerichtsvrdnung copiirte . Selbst in den

Gesetzen ward es verordnet ' , daß bey den Hofgerichten , wo

dies noch nicht geschehen fey , der kammergerichtliche Proceß

eingesührt werden sollte *) .

Die Hofgerichte waren also jetzt in den einzelnen

NeichSlandern das , was das Kammergeiicht im Reiche

war . Ausserdem hatten aber auch die Fürsten , wir die

Kaiser , noch besondere Räche , deren sie sich in Sraats-

Lrhns - und Gnadensachen bedienten . Lange hatten sie sich

blss mit einem Kanzler begnügt , allein die Geschälte ver¬

vielfältigten sich nach und nach so sehr , daß man auch nock-

andre Räche annehmsn mußte . Auch mit diesen hatte es

die Bewandniß , als mit den kaiserlichenHvfräthen . Näthe

gab es wohl , aber noch keine Rathscollegia. Endlich

entstanden aber auch diese. Da der Kanzler an ihrer

Spitze stand , so erhielten sie öfters den Namen der Kanz-

leyen, zuweilen würde ihnen aber auch die Benennung

Hofrath oder Regierung, auch wohl fürstliche

Nathsstube zu Dhril . Mit Zustizsachen hatten sie

nichts zu thun , dazu waren die Hofgerichte . Doch bald

Dcp . Absch . von 1600 . j . i ; . I . R . A . f . i; 7- Außer
den oben S > ? i 6. Not . *) angeführten Schriften sehe man auch
Bernh . Gottl . Huldr . Hellfelds Geschichte der lande »-
Herr! , höchsten Gerichtsbarkeit und der Hofgerichte in Sachsen-
besonders des Hofgerichts zu Jena . Jena 1782. 8 ,
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gieng es auch hier , wie am kaiserlichen Hofe . Die Colle¬
gia fiengen an sich ebenfalls in Justizsachen zu mischen , wo¬
raus oft große Differenzirn mi 't den Hofgerichtsn und selbst
den Landständen entstanden . Eben der Streit , der zwischen
dem Kaiser und den Reichsstanden wegen des kaiserlichen
Hofraths geführt wurde , wurde nichr selten zwischen den

Fürsten und ihren Landftänden über die Einmischung der

Hofrathscollegien in Jnstizsachen geführt . Man war so
unbillig , sich das anzumassen , was man dem Kaiser bestritt,
und da dieser zuletzt den Sieg über die Neichsstände davon
trug , so läßt sich leicht erwarten , daß auch diese über ihre
Landsiände gesiegt haben werden . Genung , jene Nathscol-
legien wurden nun auch großentheils , wie die Hssgerichte,
Gerichtshöfe . Sie erhielten eine concurrirende Gerichtsbar¬
keit mit diesen und behielten ausschließlich Criminal - Lehns-
Grärrz - und andre in die Neservatrechte des Fürsten einschla¬

gende Sachen . Aber freylich verlohren sie dagegen auch

späterhin die Behandlung der eigentlichen Staats - und

Gnadensachen , wozu nun eigne geheime Nathscollegia er¬

richtet wurden.

§ . 2AY.

Die HSHcrn Landesgerichte stellen also die Person des

Laudesherrn vor . Von ihren Erkenntnissen kann man da¬

her , wenn man sich dadurch beschwert zu seyn erachtet-

unmittelbar an die Reichsgerichte appelliren . Dies geht

jedoch nicht ohne Einschränkung an . Es giebt Sachen , in

welchen überall keine Appellation an die Reichsgerichte statt .

findet . Dahin gehören Criminal *) und geistliche Sachen.

Mas wollte dahey herauskommen , wenn auch von peinli-

R . A . vcn i ?; o . §. § <; . K . G . O . Lb . 2 . Lit . 28 . st.
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lichen Urteln am die Reichsgerichte appellirt werden könnte?

Dann würden rnzr selten Verbrechen bestraft werden kön¬

nen , weil die ungeheure Menge derber - den Reichsgerich¬

ten anhängigen Prscesse es nicht gestatten würde , sofort

die Criminalsachen abzuurreln . Zn diesen und geistlichen

Sachen , wovon in der Folge noch besonders gehandelt wer¬

den wird , ist also die Appellation überall nicht erlaubt,

wohl aber in allen andern Sachen , welche nicht in dies«

Claffe gehören *) .

Damit jedoch die Reichsgericht « nicht zu sehr mit Pri-

vatstkchen der Unterthanen überhäuft werden möchten , fieng

man bald an , eine gewisse Summe festzusetzen , derentwegen

man beschwert seyn mußte , wenn die Appellation statt fin¬

den sollte . Anfangs bestimmte man sie im Z . 1521 . auf

; o Gulden , allein man erhöhte dieselbe von Zeit zu Zeit,

so daß sie jetzt nach dem I . R . A . § . nr . sich auf 600 Gul¬

den oder 400 Thaler Capital , oder sechszehn Thaler jährli¬

cher Einkünfte belaufen muß . Nur in Ansehung derer,

welche eydlich erhärten können , daß ihr Vermögen sich

nicht über rooo Gulden beläuft , wurde die bis dahin üblich

gewesene Appellationssumme von zoc > Gulden beybehal-

ren **) . Hiebey ist cs aber nicht genug , wenn der Gegen,

stand des Streits anfänglich über 400 Rhl . betragen hat,

sondern es kommt lediglich darauf an , ob jemand wegen

dieser Summe wirklich beschwert worden ist . Gesetzt also.

Rach dem römischen Rechte gicbt es zwar mehrere in¬

appellable Sachen ; allein das in Teutschland ebenfalls als ge¬

meines Recht geltende canonische Recht begünstigt die Appella¬

tionen ungleich mehr . Daher kommt es , daß von unfern Ge¬

richten manche Appellation jangeuommen wird , welche nach denk

römischen Recht verboten ist.
*») I . N . A.
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«s klagt einer gegen den andern wegen einer Schuld vött
iooc >>Nthl . und hievon werden ihm nur 800 Nthl . zuerkannt;
so kann er von diesem Erkenntniß nicht an die Reichsgerich¬
te appelliren , weil er nur um - oa Rchl . durch dasselbe de,
schwrrt ist.

Man hat in neuern Zeiten es verschiedentlich in Vor¬
schlag gebracht , diese gesetzliche Summe anderweit zu
erhöhen , allein es ist deshalb noch nichts zu Stande ge¬
kommen. Dies rührt unstreitig mit daher , weil sehr viele
einzelne Reichsstände noch besondre kaiserliche Appellations-
Privilegien haben , wodurch schon eine höhere Summe be¬
stimmt ist . Sie haben daher kein Interesse bey einer an-
derweiten Erhöhung der '

gesetzmäßigen appsllablen Sum¬
me , folglich treiben sie die Sache nicht gehörig . Diese be¬
sonder Appellationsprivilegien sind gewöhnlich schon in
Litern Zeiten , da man einen andern Münzfuß hatte , er-
thriit , oder es ist die Bestimmung nach Goldgulden ge¬
schehen . Es entsteht daher die Frage , wie jetzt die Be¬
rechnung zu machen sey ? So viel ist gewiß , daß z . B.
izoo Gulden nach dem Leipziger Fuße , 2000 Gulden nach
Cvnventionsgeld betragen . Billig sollte daher , wenn das
Privilegium zu einer Zeit ettheilt ist , da man den Leipziger
Münzfuß hatte , und dasselbe auf 18 -00 Gulden lautet , die
Äppellakionssumme nunmehr in Csuv .ttionsgeld roov Gul¬
den betragen , und eben sö müßte auch selbst die gesetzliche
Summe danach höher berechnet werden *) . Allein nach
der Praxis geschieht dies nicht , und nach dieser wird auch
nur der Goldgulden zu zwey Gulden Rheinisch gerechnet.

*) Man s. hierüber Ltsrek lls lumms sppsllabili rite com-
xursnäs . Lisllss 1778»
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Sodann giebt es aber auch noch Appellationsprivkle,

gim , wodurch einige Gattungen von Sachen für

inappellabel erklärt werden . Dergleichen Privilegien haben

vorzüglich einige Reichsstädte f welche eine starke Handlung

treiben . Da Merkantil und Wxchselsachen besonders einen

schnellen Gang erfordern , der bey den Reichsgerichten nicht

zu erwarten steht , so pflegen dergleichen Sachen alsdann

gewöhnlich für inappellabel erklärt zu seyn . Außer den n a-

rrientiich bestimmte » Sachen bleibt indessen die Appella,

rion an die Reichsgerichte . Doch haben auch einige Reichs»

ständePrivilegien , wodurch alle Appellation an die Reichs,

gerichle aufgehoben ist . Man nennt sie unbeschränkte

Appellationsprivilegien , so wie jene , nach welchen nur eine

höhere Summe zur Appellation erfordert wird , oder nach

wclchen nur in Ansehung einiger Gattungen von Sachen

die Appellation aufgehoben ist , beschränkte genannt

werde » .

Nach der gvldnen Bulle Cap . n . §. z u . f . haben

alle Kurfürsten das Recht , daß von ihnen nicht an den

Kaiser appellirt werden darf . Allein damals existiree noch

nicht das Reichskaw .mergericht . Bey dessen Exrichkung

glaubte man daher auch nicht , daß jene Verordnung der

G . B . auf dieses anwendbar sey , und so wurde denn aus

den Kurfürstlichen Ländern eben so gut , als aus andern

teutschen Neichslanden an das Kammergsricht appellirt.

Kursachsen machte zuerst den Versuch , dies wieder abzu-

stellsn . Zwar konnte cs nicht mit seiner Berufung auf dir

G - B . durchdringen , allein es erhielt doch im I . 1559. eil»

eignes kaiserliches Privilegium , wodurch die Appellationm

für die Zukunft aufgehoben wurden . Brandenburg suchte

und erhielt nunmehr iyt Z , i ^ zä . ebenfalls ein solches
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Privilegium , und so wurden sie nach und nach allen Kur«
fürsten zu Theil . Inzwischen haben auch einige Fürsten
dergleichen unbeschränkte AppsllationSprivilegien . Würtem,
berg erhielt es schon bey seiner Standescrhöhung , die
Krone Schweden in Rücksicht auf ihre teutsche Besitzun¬
gen durch den westphälischen Frieden , Hessen - Kassel *)
von K . Carl Vll . , und Hessen » Darmstad r von
Franz I . Bey Gelegenheit der Teschenschen Friedensver¬
handlungen wurde ein gleiches Privilegium dem Hause Met¬
ten bürg zugesichert . Kaum ward dies aber bekannt , als
die Meklenburgische Landstände darüber Vorstellung thaten.
Die Sache kam hierauf zur gerichtlichen Erörterung bey dem
Ncichshofralh . Dieser verwarf zwar den n . Apr . 1781.
den erhobenen Widerspruch der Landstände , allein er nahm
doch verschiedene Sachen , besonders solche , wobey das
herzogliche Interesse im Spiel war , aus, , als in denen
nach wie vor die Appellation gestattet seyn solle. Hiemit
war der Herzog nicht zufrieden . Er wandte sich daher im
Z . 1790 . an das Kurfürstliche Collegium und erklärte !, daß
er von einer so unvollständigen als subordinirken Bewilli¬

gung lieber gar keinen , als 'einen so nachrheiligen und un¬
widerruflichen Gebrauch machen wolle . Das Kurfürstliche
Collegium begnügte sich indessen diese Sache in sehr allge¬
meinen Ausdrücken dem Kaiser zu empfehlen **) . Bis jetzt
ist daher dies Privilegium noch nicht ausgeferligt und wird
nun auch wohl schwerlich jemals ausgefertigt werden . Hin¬
gegen hatte schon vorher sowohl Pfalzzwey brücken

als

' ) Das Cafselsche. ist neuerlich auch auf die Grafschaft
Hagnau ausgedehnt.

Mau s. m c
'
i u e Gesch- der . Wahlcapit . S . 267 . f.
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als Kurpfalz , und zwar dieses in Rücksicht auf die Her¬
zogtümer Jülich und Berg im1 . 1764. ein unbeschränk¬
tes Appellationsprivilegium erhalten . .

Diese Veyspiele beweisen' schon , daß noch jetzt der Kai¬
ser das Recht hat , dergleichen Privilegien zu ertheilen.
Die einzige Einschränkung , welche deshalb in der Wahl-
capitulakion *) gemacht ist , geht dahin , daß er dabey
die Nothdurft väterlich beobachten soll, das
heißt , daß er nicht zu frehgebig damit sehn solle . Die
Reichsgerichte haben übrigens sonst alle Appellationsprivile-
gien mit scheelen Augen angesehen , und daher bald unter
diesem , bald unter jenem Vorwand sich Eingriffe in Kiesels
ben erlaubt, Wenigstens hat Man ihnen diesen Vorwurf öf¬
ters gemacht , und deshalb ist ihnen die genaue Beobach¬
tung derselben in mehrern Gesehen zur Pflicht gemacht **)»

§ . - AI . '

So gut es nun aber auf der einen Seite ist , daß man
die Reichsgerichte für allzuöielen Appellakionösachen zu be¬
wahren gesucht , und deshalb eine eigne AppellationssummS
bestimmt hat , so nachtheilig ist , oder kann doch wenigstens
dies für denjenigen sehn , dem eben dadurch die Appellation
abgeschnittcn wird , daß die Summe , derentwegen er be¬
schwert worben , nur geringfügig ist . Dem einen drückt
es «lehr , wenn ihm 800 Nthl . aberkannt werden , als einen
andern, der um 600 Rthl . beschwert wird . Justiz muß dem
Armen so gut , wie dem Neichen verwaltet und es muß bil¬
lig hier nicht der mindeste Unterschied gemacht werden . Man

Art. iS . §. 6.
Osnabr. Fr . Art. § . §. 56 . I . R . A. §. rs ; . W E,

Art. 18 . §. 4.
Zweiter Band, E §
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hat dies ekngesehen , und daher nicht nur , wie/bereits in

dem vorigen Paragraph bemerkt morden ist , in Ansehung

derer , die nicht mehr als 2000 Gulden in Vermögen haben,

die Appellalionssumme auf die Hälfte herabgesetzt , sondern

auch in Ansehung der übrigen ein anderrvetteS Rechtsmit¬

tel der Appellation surrogirt . Wer nemlich wegen Mange!

der erforderlichen Summe nicht appelliren kann , dem steht

es frey ', zu verlangen , daß seine Sache an eine unpar-

theyische Juristeufaculrät oder Schöppenstuhl zum ander¬

weiten Spruch Rechtens verschickt werden muß . Dies will

sowohl der D . A . von r600 . Z . 16 . als der J . R .A . ö - uz»

Freylich sieht man hie und da die Verschickung der Acte«

nichftgsrn . Es geht dadurch , heißt es , viel Geld aus dem

Lande ; auswärtige NechtSgelehrte haben nicht immer die

erforderliche Kenntniß der Landesgesetze , noch weniger sind

sie mit dem Gerichlsbrauche bekannt ; die Acten bleiben

oft . lange aus ; die Proceffe werden dadurch kostbarer u . s.

w . Allein immer ist und bleibt die Actenverschickung eine

wahre Wohlthat , besonders bey manchen Justizcollegien.

Bey dem einheimischen Referenten schleichen sich oft Ent¬

scheidungsgründe ein , die bey dem auswärtigen , dem die

Parkheyen völlig unbekannt sind , wegfallen . Kommt es

bey der Entscheidung der Sache auf besondre Landesgesetze

an , so dürfen diese nur den Acten beygefügt , oder der Ge-

richtsbrauch erwiesen werden . Aber freylich wird oft etwas

für herkömmlich ausgegeben , was nach dem Sprichwort:

hundert Jahr Unrecht ist keine Stunde Recht , dafür nicht

angenommen werden kann . — Ehemals machte man auch

den Facultäten den Vorwurf , daß sie Prediger des De,

spokismus wären ; doch wer war und mußte dies ehmalS

nicht seyn . Jetzt dürsten wohl nur wenige noch in dem
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Rufe stehen , und da man gegen einige Facultäten prote-

stiren kann , so verschwindet auch dieser Vorwurf . Ehe

möchte er manche Negierung treffen ! — Landstäude und

Unterthanen haben immer zu wünschen , daß die Actenver,

schickung bleibt und den Partheyen nicht erschwert wird,

besonders jetzt , da auch in Privatklagsachen dec Unterlhanen

Wider ihre Landesherrschaft die Appellationsprivilegien be¬

obachtet werden sollen *) . Die Actenverschickung ist in der

That ein wahres Palladiumder teutschen bürgerlichen Frey-

heit , das unsrer Verfassung einen sehr großen Vorzug giebk-

und das man daher auf das sorgfältigste zu erhalten suchen

muß . Wird die Verschickung einzelnen Parchryen verwei¬

gert , so können sich diese deshalb an die höchsten Reichsge¬

richts wenden , die sodann dieselbe den Landesgerichren an«

befehlen.

Zn einigen Ländern hat Man es indessen dahin gebracht-

daß die Actenverssndung aufgehshen ist . Das Rechtsmittel

der Revision bleibt zwar , allein die Verschickung fällt fort-

Doch hat matt alsdann auch wohl eigne RevisiousgerichtS

angelegt und dies hat wenigstens den Äortheil , daß bis

Sache aus den Händen des vorigen Richters - der das be¬

schwerende Erkeutttniß gefällt hat , kommt . Ohne den guten

Willen der Landsrände und Unterthanen können jedoch der¬

gleichen Aevistönsgerichte nicht angelegt werden - und eben

sö wenig kann ein Fürst solche Sachen - in welchen dis

Summe groß genug ist , um aii die Reichsgerichte appelli«

ten zu können - an dergleichen Revistonsgerichte verwei¬

sen- Dann würde er ja sich selbst ein Unbeschränktes Ap-
Ce 2

W . C . Art . 19 . 6 . Es wird davon itt dem j . ä- K- aus¬
führlicher gehandelt werden-
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r psllationsprivilegium ettheilen können . ?luch ist es kn der

K -G . O . Th . r . Tit , 28 . § . 2 . ausdrücklich den Ständen

verboten , ihre Unterchanen zu zwingen, daß sie von ih¬

ren Urteln nicht appelliren sollen . Wäre dies auch von den

Partheyen mit einem Eide bekräftiget , so soll doch eine

solche erzwungene Verpflichtung ungültig seyn . Anders

verhält es sich aber , wenn einer , wie es selbst in dieser

Stelle der K . G . O heißt , freywiilig und ungedrun¬

gen sich vorhin der Appellation begeben hätte , dann steht

ihm dis Appellation an die Reichsgerichte nicht mehr offen.

Will also jemand , wenn gleich eine appellable Summe

vorhanden ist , statt der Appellation an die Reichsgerichte,

gegen das beschwerende Eckenntniß lieber das Rechtsmittel

der Revision , oder wie es an einigen Orken heißt , der

Suppliaalion einwenden , und die Accen verschicken lassen,

oder sich an ein vorhandenes Revisionsgericht mit seiner

Beschwerde wenden , und dabey der Appellation entsagen,

im Fall ihm jenes nicht ohne dies gestattet wird , so steht

ihm dies vollkommen srey *) .

Zn Ländern , aus denen vermöge besondrer Privile¬

gien überall nicht an die Reichsgerichte appellirt werden

kann , sind statt dieser eigne Ober - Appeliarionsge-

richte, die jedoch auch zuweilen Nevisionsgerichcr

heißen , errichtet worden . Der Krone Schweden wurde

dieses bey der Verleihung des Appellationsprivilegiums aus,

*H- Da - Geaenthell behauptet indessen, mit sehr scheinbaren
Gründen Hr . Hofrach Hurlebufch in dem Sendschreiben über
die Frage : Ob die in denReichsgesctzcn vcrorducte Revision auch
alsdann Staat finde, wenn die streitige Summe groß genug ist,
um an die .Reichsgerichte appelliren zu kennen . Braunschweig
1784 . in ' 8.
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drücklich in dem westphälischm Frieden zur Pflicht gemacht.

Wenn nun aber gleich dergleichen AppellakionSgerichte statt

der Reichsgerichte , oder um ein Surrogat derselben zu ha¬

ben , errichtet werde » / so kann man doch nicht sagen , baß

sie die Reichsgerichts repräsentüten . Im Gegenthsi ! sind

und bleiben sie landesherrliche Collegia , die im Namen

und unter der Autorität des Landesfürsten in der höchsten

Instanz Recht spreche» .

Wie verhalt es sich aber , wenn ein Neichsstand , der

ein unbeschränktes Appellatisnsprivileginm hat , noch weh»

rere Länder erwirbt , aus denen bisher an dis Reichsgerichte

opptllirt wurde ? Geht nunmehr die Appellation von der

Regierung oder Kanzler ) an das Oberappellativnsgericht,

oder bleibt sie vielmehr an die Reichsgerichte Sffen ? z . B.

Knrpsalz erwirbt Jülich und Berg , Kurbrandenburg die

Markgrafthümec Anspach und Bayreuth ; muß aus diesen

Landen jetzt nach Mannheim, , oder Berlin appellirt wer¬

den ? Nein , es wäre dann , daß das Privilegium auch

ausdrücklich von künftigen Erwerbungen redete . Ist

dies nicht der Fall , so muß um Ausdehnung des Privile¬

giums auf die neu erworbenen Lande nachgesucht werben,

wie dies von Kurbraunschweig
*) und noch neuerlich von

Kurpfalz und Hessencaffel geschehen ist . Das ncmlichs gilt

auch von beschränkten Privilegien , und eben so ist cs nicht

rriaubt , die Appellation von der Regierung des neu erwor-

Eez

' ) Kurbraunschiveig erhielt erst am 20. May 1/47- ein unbe¬

schranktes Appellatioiisprimlegium auf das Fürstcnthum Laueu-

burt , und das Land Hadcln . Es steht in den Annalen der

Wraunschweig - Lüneburgischen Churlqndc vom I,

275 ; . St . i . S . 76, f.
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benen Landes an die Negierung des bereits inne gehabten
zu verweisen.

Noch weniger werden sogenannte Cabiners - Instan¬

zen, oder Appellationen an den Fürsten selbst gestattet«
Die höhern Landesgerichte repräsentiren bereits den Landes,

Herrn , und es taugt nicht , wenn sich der Regent selbst
in die Entscheidung der Rechtshändel mischt *) . Die Reichs?

gerichte gestatten keine Cabinetsinstanzen * *) , und wohl

manchem Lande , daß sie dies nicht thun . Indessen ist da¬

mit nicht zu verwechseln , wenn etwa das Rechtsmittel der

Revision hie und da eine Appellation an den Fürsten ge¬
nannt wird , Dies ist z . B . der Fall in dem Nassau - Dil-

lenburgischen . Findet man sich durch ein Erkennlniß der

Zustizkanzlcy beschwert und ist die Summe nicht groß ge¬

nug , um an die Reichsgerichte appelliren zu können , so ap-
Pellirt man an den Landrsherrn . Diese Appellation kann

indessen nicht als eine Cabinetsinstanz betrachtet werden,
denn dis Sache bleibt nach wie vor in , den Händen der

Iustizkanzley , welche ferner den Proceß instruirt , sodann

aber , wenn die Acten für beschlossen angenommen sind , die¬

selben zum auswärtigen Nechtsspruch versendet.

Zweifelhafter ist es , ob die Vervielfältigung dar

Instanzen in einem Lande erlaubt sey ? Hier ist nicht,

wie vorhin die Rede davon , daß der Fürst Iustizfachen

an sein Cabinet zieht , sondern daß ex noch einen eignen

Gerichtshof anordnet . Einige bejahen diese Frage , an¬

dre verneinen sie . Da diese Vermehrung der Instanzen

i
I Vergl . §. zc-o.

U - - - . Z- sL . sie illiLlm inllsmiorum rmilkipllcrk
rioue , sc iic ssecis vo» Limine» - / »silttiL« LiellÄS 1788 , 4>
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in keinem Neichsgesetze verboten ist , so halte ich die beja¬

hende Meinung für die richtige , jedoch unter der Ein¬

schränkung , daß dadurch den Reichsgerichten kein Eintrag

geschieht , und daß diese Vermehrung den Landcsgrundge-

setzen nicht zuwider ist * ) , oder daß dadurch die Accenver-

sendung nicht eigenmächtig aufgehoben wird . Dies Recht

kann einmal den Nnterthanen nicht ohne ihren guten Wil¬

len genommen werden . Ich schränke mich also blos aus

den vorhin angeführten Fall ein , daß Revisious - oder an¬

dre dergleichen Gerichte errichtet und es einem jeden frey-

gestellt wird , sich an dasselbe , oder an die Reichsgerichte

zu wenden , oder aber die Actenverschickung zu verlangen.

ß . ryr.

Außer den bisher genannten Landesgerichten , giebt es

in den mehrsten , etwas bedeutenden Ländern noch verschie - ,

dene andre Gerichte , die sich thrils noch aus den altern

Zeiten erhalte » habe » , theils erst in neuern Zeiten errich,

tet sind . Sie sind entweder für gewisse Gattungen von

Personen oder von Sachen , welche einen schneller » Gang

der Justiz , als den gewöhnlichen , ja zum Thsil eine be-

sondre Behandlung der Sachen zu erfordern scheinen , er¬

richtet . Dahin gehören die Land - , Rüge - , Meyerdings-

und andre Gerichte dieser Art . Ferner die Kriegs , Forst - ,.

Berg - , Handwerks - , Kauf - , Wechselgerichte , ingleichen

das Hofmarschallamtsgericht , die academischsn Gerichte u . s.

w . Gewöhnlich kann von dergleichen Gerichten entweder

E e 4

*) Die Gründe für und wider diese Meinung f . in der von
dem Herrn Kanzler von Selchow herausgegebcncn Einlei¬

tung in den Reichshofrathsproceß . S . 498-
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überall nicht , oder doch nur an die Person des Landesherm
app -ellirt werden , der alsdann die Sache von einem seiner

Justizcollsgien entweder vermöge,besonder » Auftrags ent¬

scheiden , oder sich von demselben ei» rechtliches Gutachten,
zvie in der Sache zu erkennen sey , erstatten läßt.

§ - - Sr-

Dis Appellation an die Reichsgerichte mag nun aber

beschränkt , oder gänzlich aufgehoben seyn , so lassen sich doch

Fälle gedenken , daß dergleichen Sachen , worin nicht appel-
lirt werden kann , doch auf andre Art an die höchsten Gerich¬

te im Reich gebracht werden können . Es ist Pflicht des Re¬

genten einem jeden unparteyische Justiz verwalten zu las¬

sen und den Lauf der Justiz nicht zu hemmen . Appella¬

tionsprivilegien sehen dies Vertrauen des höchsten Reichs,

richters in den Privilegiirten zum voraus . Macht er sich

desselben unwürdig , so verliert das Privilegium in dem

Fall , worin jenes geschieht , seine Kraft . Wenn daher ein

Gericht , es sey nun aus eignem Antrieb , oder auf Befehl
des Fürsten die Justiz verweigert , oder über die Gebühr

verzögert , so kann der beschwerte Theil sich deshalb an dir

Höchsts , Reichsgerichte wenden , und eine Klage über ver-

sagte
'

oder verzögerte Justiz ( gusrela ösnsZatas vel pro»
traorue iusskiav ) anstellen , der Gegenstand der Sache mag
übrigens so wichtig , oder so geringfügig seyn , als er will.

Ist alsdann die Verzögerung oder Verweigerung gehörig

bescheinigt , so erläßt das Reichsgericht Beförderungs¬

schreiben, spromotoriajes ) die nichts anders sind , als

glsmpfliche Befehle , der sich beklagenden Parthey schleunige
Justiz zu verwalten . Sind die ersten Promotoriaiien frucht¬
los , so pflegen ipohl noch gndertveike HejMrrungsschreihest

r
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erkannt zu werden , wenn aber auch diese nichts helfen,

so wird nun die Sache selbst an das Reichsgericht gezogen.

Auf eine gewisse Summe , die sonst , um eine Sache an die

Reichsgerichte zu bringen , erforderlich ist, wird hiebey nicht

gesehen , denn sonst ließe sich der Fall gar nicht denken,

daß auch aus einem Lande , welches ein unbeschränktes Ap-

pellationsprivilegium hat ; eine Sache auf diese Act an die

Reichsgerichte gebracht werden könnte . Indessen ist doch

auf die Natur und Beschaffenheit der Sache babey Rück»

sicht zu nehmen . In Criminalsachen kann , wie vorhin be¬

merkt ist , überall nicht an die Reichsgerichte appellirr wer?

den , dergleichen Sachen sind daher nicht , wie man Mgt,

devolnble . Ereignet sich also der Fall , daß in Sachen die¬

ser Art die Justiz verweigert oder verzögert wirb , so wer¬

den Strafbefehle die Justiz zu administriren entweder über,

Haupt und im allgemeinen , oder in Ansehung eines beson,

dern Puncts gebeten und erkannt . Dergleichen Mandate

können jedoch auch in devolubien Sachen gebeten und er¬

kannt werden und in diesen sind sie besonders alsdann ge¬

wöhnlich , wenn nur von einzelnen gerichtlichen Handlungen

die Rede ist . So werden z . B . oft manäata äs non äs-

NSMnän transmiiuone aä exteros impartmies , äs con-

csäenäa reviüons , ä ? exe ^ nenäo xropria iuäicata er¬

kannt.

Von dergleichen Klagen über verzögerte oder verweiger¬

te Justiz sind indessen die Nullitätsklagen wohl zu un¬

terscheiden , denn in diesen beschwert man sich , daß von

dem Richter nichkiglich verfahren wird , das heißt , daß

er zwar in der Sache verfährt , aber dabey die Vorschrif¬

ten des Proresses aus den Augen Jetzt . Dergleichen Nui-

ljtätsquereien können sowohl in Civil -, als in Criminalsachen

Cez
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bey den Reichsgerichten angebracht werden , und dies ist
ein wahres Glück . Es muß freylich manchem unbegreiflich
seyn , daß es Richter geben kann , die einem Znquisiken das

Gehör und die Vertheidigung versagen ; die blos sich be-

mühen den Znquistten schuldig zu finden ; die alles das
ununtersucht lassen , was derselbe zu seiner Entschuldigung
und Vertheidigung anführl , die sich nicht einmal um die

Gewißheit des begangen seyn sollenden Verbrechens beküm¬
mern ; die die Iuquisiten so lange martern und peinigen,
bis sie die ihnen vorgelegten suggestivischen Fragen bejahen,
und Verbrechen begangen zu haben gestehen, die nie began¬
gen worden sind ; allein die Erfahrung lehrt es , baß es

solche Unmenschen giebt . Mir selbst sind mehrere Fälle
dieser Art bekannt geworden , die himmelschreyend sind.
Ein gewisses Gericht , welches aus einem abgesetzt gewese¬
nen liederlichen Scribenten , aus einem Förster und Müller

bestand , ließ , ohne daß auf Tortur war erkannt worden,
die Iuquisiten so martern , daß mehrere während der In¬

quisition unter der Tortur starben und doch fehlte eö überall

an der Gewißheit des ecu-Poris äeücr!. — In solchen
Fällen steht es nun jedem frey , sich mit seinen Beschwerden
qn die höchsten Reichsgerichte zu wenden , die denn zwar
nicht die Sache selbst an sich ziehen , aber doch Vorschriften
ertheilen können , wie in der Sache verfahren werden soll.

Uebrigens muß ein Unterschied gemacht werden zwi¬
schenheilbaren und unheilbaren Nichtigkeiten . Sind

sie heilbar , so muß die Nichtigkeitsklage mit der Appella¬
tion verbunden werden und es sind daher die Appellations¬
fatalien dabey zu beobachten. Wegen unheilbarer Nichtig¬
keiten ist dies aber nicht näthig , vielmehr kann in derglei,

chen Fällen binnen dreyßig Jahren die Klage «„gestellt wep
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hm . Aber welche Nichtigkeiten sind heilbar , und welche

unheilbar ? Hierüber war ehemals großer Streit , jetzt ist

aber derselbe durch den I . N . A > § - irr. entschieden . Nach

diesem sind blos solche Nichtigkeiten für unheilbar zu hal¬

ten , welche aus der Person des Richters , der Parthey
oder den wesentlichen . Stücken des Processes entspringen.

Alle andr ? ,, die nicht von dieser Art sind , müssen für heil¬
bar gehalten werden , wenn man nicht wieder in den ehma-

ligen Streit verfallen und die Entscheidung desselben verei¬

teln will * ) . Namentlich kann es nicht für eine unheil¬

bare Nichtigkeit gehalten werden , wenn offenbar gegen
das klare Recht gesprochen wird . Hier soll zwar auch ein

Fehler in der Person des Richters erscheinen , weil er über

seine Gtänzen hinausgegangen und also nicht als Richter

zu betrachten ist . Allein welche neue Verwirrung würde

daraus entstehen , denn wie leicht läßt sich nicht einer Sache

der Anstrich geben , als ob darin von hem Richter das klare

Recht aus den Augen gesetzt wäre?

In Ansehung der unheilbaren Nichtigkeiten ist , wenn

darüber Klage bey den Reichsgerichten erhoben wird , auf

kein unbeschränktes Appellatiousprivilegium zu sehen , Wehe

den bsnterthanen , wenn ein solches Privilegium die Klage we¬

gen begangener unheilbarer Nichtigkeiten ausschließen könn¬

te . Nie berechtigen dergleichen Privilegien zu einem un¬

regelmäßigen , willkührlichen Verfahren in Zustizsachm,

Lassen sich also die Landesgerichte ein solches Petragen zu

Schulden kommen ) so hört in dem vorliegenden Fall die

Bedingung auf , unter der das Privilegium ist ertheilt w » r-

' ) Man s, hierüber vorzüglich des Hrn , Hofrath Schirau-
berts Erörterung der Lehre von heilbaren uuh unheilbarer;
Nichtigkeiten , Giessen i/tzo , ms,
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den , und die Reichsgerichte treten in ihre vorige Rechte

zurück. Kurbraunschwsig machte indessen bey Abfas-
- su »g der beyden letzten kaiserlichen Wahlcapitulalisnen den

Versuch , die Appellationsprivilegien auch dahin auszudeh¬
nen , daß sie die Nichtigkeitsklagen ausschlössen . Allein der

größere, Theil des kurfürstlichen Collegiums stimmte gegen
das deshalb von Kurbcaunschweig sormftte Monitum , und

Mainz erkannte bey dieser Gelegenheit ausdrücklich an,

„ d a ß » ach dem Sinn der Reichögesctze keine unheilbare Nich¬

tigkeit in den Materialien zu suchen sei- , mithin daß

auch eine äe«rc »r/'a comr-Ä r» räc/ - , keine LrEr 'o-

erem/»/-er- »»//rcsrssuc- begründen kön n e .
" *) .

§ - 294 .

Zn den Reichsstädten ist zwar die Gerichtsverfassung

an und für sich oft sehr verschieden , indessen findet sich doch

auch darin eine Übereinstimmung , daß es zwei) Instanzen

in denselben giebt . Die untere ist in den Händen eines

eignen Stadtgerichts , oder was es sonst für einen Namen

führt , und von diesen wird an den Stadtrath appellirt.

Völlig unbeschränkteAppellationsprivilegien hak keine Reichs¬

stadt , wohl aber beschränkte , es sey nun in Ansehung einer

gewissen Summe , oder in Ansehung gewisser Gattungen

von Sachen , z . B . Handelssachen.

H Geschichte der Wahlcap . S - 26 ; . 408 . f.
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Siebenter Abschnitt.
Non

den kaiserlichen Land -- nnd Hofgenchten /

Errichtung neuer Reichsgerichte.

und der

^ § - - 95 >

Äußer den beyden Höchsten Reichsgerichten , deren Ge¬

richtsbarkeit sich , nur mit .einigen Ausnahme » , über das

ganze teutsche Reich erstreckt , giebr es in den beyden Krei¬

sen S ch w a b e n und Franken auch noch kaiserliche Land«

und Hofgerichte, welche ebenfalls im Namen oder un¬

ter Autorität des Kaisers Recht sprechen , deren Gerichts¬

barkeit jedoch auf gewisse Bezirke eingeschränkt ist . Diese

Gerichte stammen aus Zeiten her , in denen der Kaiser

noch eine concurrirende Gerichtsbarkeit mit den Reichssiän«

den hatte , lheils aber mögen sie auch als eine Folge der

Erlöschung der Herzogtümer Franken und Schwaben an-

zusehen seyn . Die Kaiser errichteten in gewissen Bezirken

dergleichen Gerichte und bestehen jemanden mit dem Nich-

teramte , der dann entweder selbst die Stelle des Richters

vertrat , und mit Zuziehung der Schöffen Recht sprach,

oder einen andern statt seiner zum Land - oder Höflichere

ernannte . So weit der ihnen angewiesene Bezirk ging,

übten sie eine Gerichtsbarkeit sowohl über mittelbare , als

unmittelbare Personen aus . Zn der Folge ließen sich meh¬

rere Neichsstände und andre Unmittelbare für sich und ihre

Unterchanen Privilegien dagegen rrthcilen , und späterhin,
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besonders bey den wesiphälischen Friedensverhandlungen,

dachte man darauf , diese Gerichte ganz abzuschaffen . Allein

man konnte sich deshalb nicht vereinigen und verwiest daher '

die Materie wegen Aufhebung derselben auf den nächsten

Reichstag . Die Kurfürsten säumten auch nicht , es dem

Kaiser in der Wahlcapiluiation zur Pflicht zu machen , es

sich ernstlich angelegen seyn zu taffen , daß wegen Abschaf¬

fung dieser Gerichte , sobald möglich etwas gewisses auf
dem Reichstage festgesetzt werde . Noch ist dies indessen nicht

geschehen , und schwerlich wird cs je dazu kommen , weil

das Haus Oesterreich selbst ein Interesse bey der Erhal¬

tung derselben hat , auf der andern Seite aber zu wenig
Stände bey ihrer Abschaffung interessirl sind«

Diese Gerichte dauern also noch immer fort und üben

im Namen des Kaisers in ihren District sowohl über Mit¬

telhart als Unmittelbare die Gerichtsbarkeit in erster In¬

stanz und zwar in Ansehung jener in Concurrenz mit den

Territorialgerichten , in Ansehung dieser aber mit den Reichs,

gerächten aus . Ein jeder Kläger hat die Wahl , ob er ei¬

nen unter diesen Gerichten stehenden Mittelbaren bey seinen

ordentlichen Landesgerichten § oder bey ihnen belangen will,
Und eben so verhält es sich in Betreff der Unmittell - aren-

Die vorzüglichsten darunter sind 1 ) das Hofgericht zu
R 0 thweil. Ehemals waren dieGrafenvonSulzErb-

hofrichter, seit 1687 . sind es aber die Fürsten von

Schwarzenber g . Diese bestellen den Vicehöfr i ch t er

welcher ein Graf oder Freyherr seyn muß . Der Beysitzer

find l i / theils von Adel , theils Narhsherrn zu Nvthweil.
L) Das Landgericht in dem Flecken Altdorf, genannt
K - singartrn, oder wie es auch Vorzugsweise genannt
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wird , das Landgericht in Schwaben *) . Dieses

Landgericht hat das Haus Oesterreich zu besetzen , und

über dasselbe werden die mehrstsn Klagen geführt , z ) Das

zu Nürnberg, oder vielmehr jetzt zu Anspach. Die

Burggrafen von Nürnberg waren damit beliehen , und eS

mußte solches ehemals zu Nürnberg gehalten werden ; im

I . 1456 . verstatttte aber K . Friedrich 111. dem Markgrafen

Aibrecht zu Brandenburg - daß er dasselbe auch an andern

Orten halten könnte . Der Landrichter und die Beysitzer

werden von Brandenburg , als Burggrafen von Nürnberg

ernannt . Doch schickt auch der teutschs Orden den Comthur

m Ellingen und Virnsberg , ingleichen die Stadt Nürn«

berg zwey Nathsherrn als Beisitzer ab.

Von allen diesen Gerichten sollte nun billig an die

Reichsgerichte appellirt werden können * *) , allein das zu

Weingarten macht davon eine Ausnahme , indem K-

Carl V . die Appellation nach Inspruck verwiesen hat . Ue-

berhaupt hat sich dieses Gericht noch am mehxsten in An¬

sehen erhalten , es werden aber auch die Stände und Un¬

mittelbaren , welche das Unglück haben , unter demselben

zu stehen , fast nicht anders als Qesterreichische Landsassen

behandelt * **) .

*) Außerdem gicbt es jedoch noch in Schwaben dergleichen
Landgerichte zu Ravensburg , Wangen und Jßny.

**) W . C. Art. 18 . §. ir.
^ *) Man sehe die Besch w erden u n d W ü n s ch e des

schwäbischen Reichskreises ; gcsammlet Key dein
allgemeinen Kreisconvent von i/sü . und einen Aus¬
zug daraus in dem Repert 0 r .- des Staats - und Lehn-
rechts T !>. 8 . S . 84 . f.
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tz. 2 § 6.

Bey dm Streitigkeiten über die Gerichtsbarkeit des

Reichshofrarhs war die Grundfrage , ob der Kaiser für

sich neue Reichsgerichte errichten könne ? Da man in Be¬

treff des R . H . N > endlich von Seiten der Stände nachge-

ben mußte , so suchte man sich doch für die Zukunft zu

sichern , und zugleich zu verhüthen , daß der Kaiser sich

keine Veränderung der bestehenden Reichsgerichte einseitig

erlauben möchte . In dem Projekt der beständigen Wahl-

capitulation und aus diesem in die Capitulation *) K.

Carl Vl . ward daher gesetzt , daß der Kaiser kein al,

trs Reichsgericht verändern , noch ei» neues errichten

sollte , es wäre dann , daß er solches mit Kurfürsten,

Fürsten und Ständen auf einem allgemeinen Reichstage

für gut befunden haben würde . Daß man bey den

westphälischen Friedensverhandlungen zum Thei ! die Ab¬

sicht hatte , noch esn oder zwey neue Reichsgerichte zu

errichten , ist bereits in dem vorhergehenden bemerkt

worden.



Ächter Abschnitt.
Von

dem Rechte der Reichsstande ihre Unterthanen nicht
evociren zu lassen.

§- - 97 .
Es ist schon mehrmals bemerkt worden , daß die Kaiser

in ältern Zeiten , als die Landeshoheit erst aufkam , eine

concurrireitde Gerichtsbarkeit mit den Neichsständen ausüb-

ten . Zeder hatte die Wahl , ob er seinen Mitbürger her¬

bem Kaiser , oder seiner Landrsobrigkeit belangen wollte.

Je unangenehmer diese Concurrsnz den Reichsständen seyn

mußte , desto mehr suchten sic sich dagegen zu sichern . Sie

baten und erhielten also EvocationSprivilegten, das

heißt , Privilegien , daß ihre Hintersassen und Unterthanen

nicht mehr in der ersten Instanz bey den kaiserlichen Ger

richten sollten belangt werden dürfen . Die mehrsten Neichs-

stände hatten nun zwar bereits dergleichen Privilegien er¬

halten , als das Reichskammergcricht errichtet wurde , in,

dessen fand man doch für gut , es nunmehr als allgemeine

Regel in der K . G -O . Tit . 25 . festzusetzen , „ die Untertha¬

nen in ihren ordentlichen Gerichten bleiben zu lassen . DaS

nemliche ward in dem R . A . von rzia. und in der Wahl,

, rapitulatisn K . Carls V . wiederhohlt . Jetzt bedurfte es

also keiner besonder » Privilegien mehr , sondern es war nun¬

mehr die ehmalige Concurrenz durch allgemeine Reichsge¬

setze aufgehoben . Nur in Ansehung der kaiserlichen Hof»

Zweiter Band, F f

/
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und Landgerichte blieb sie , weil diese älter waren , wofern

ein Reichssiand oder Unmittelbarer nicht besonders gegen

dieselben C'vocationSprivilrgien erhalten hatte.

Gezwungen können also die reichsständischen Untere

tertbanen nicht werden , sich in erster Instanz bey den Reichs¬

gerichten einznlassen , und dir Neichsstände haben nicht nö-

thig , dies zu leiden -, es müßte denn der Fall eintreten,

daß ein Un ' erchan und Landsaß in andrer Rücksicht rcichs«

unmittelbar wäre , und nicht ivwohl wegen seines landsässi»

gen Guts , als vielmehr wegen seiner reichsunmiitelbaren Be¬

sitzungen belangt würde . Allein eine andre Frage ist es , ob

Mittelbare wohl die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte frei) «
'

willig prorogiren können ? Da dis Reichestände durch das

ihnen insgesamml zugestandcne Evocationsrecht ein aus¬

schließliches Recht erhalten haben , die Gerichtsbarkeit

über ihre Unterthane » ln erster Instanz auSzuüben , und da

es den Reichsgerichten ausdrücklich geboten ist , einen jeden

- ey seinen Evocati
'
onspnvilegien bleiben zu lassen *) , so muß

die Frage verneint werden . Es würde ein verbotener Ein¬

griff in die reichssiändischen Gerechtsame seyn , wenn die

Reichsgerichte gegen Mittelbare Proccsse erkennen wollten,

und es würde daher keinen Zweifel haben , daß den Unter-

thansn von den Landesregenken die Einlassung auf die ge¬

gen sie bey- den Reichsgerichten angebrachte Klage verboten

werden könnte . Doch , da die Reichsgerichte , ehe sie eine

Sache zur Verhandlung annehmen , vor allen Dingen dar¬

auf sehen müssen , ob auch ihre Gerichtsbarkeit gegründet

sey ? so wird sich dieser Fall nicht leicht ereignen , und woll¬

ten die Partheyen durch einen ausdrücklichen Vertrag diese

' ) W . C . Art . i8 . j.

/
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Gerichtsbarkeit prorogiren , so würde dies ein Compromiß

seyn , welches nur unmittelbaren Personen in Hinsicht auf
die Reichsgerichte einzugehen , frey steht . Indessen kommt

bock) der Fall einer Prorogation des Gerichtsstandes bei¬
den Reichsgerichten alsdann vor , wenn von einer Beyur-
tel an dieselbe appellirt ist , die Partheyen aber sodann ver¬

langen , daß das Reichsgericht auch in -der Hauptsache spre-

chen soll. Dies pflegt denn auch zuweilen das Reichsge»
recht zu thun , indessen ! wird doch in das Urtel gesetzt : Je»
doch dem — — (Unterrichter ) in andern Fällen
ohne Nachtheil *) . Durch diesen Beysatz erkennen

also die Reichsgerichte es selbst an , daß Mittelbare ihre
Gerichtsbarkeit nicht prorogiren können.

§ . - 98.

Indessen giebt es doch von der Regel , daß die Ge¬

richtsbarkeit der Reichsgerichte in Ansehung der Mittelba¬
ren in erster Instanz nicht gegründet sey , einige Ausnah-
men . Dahin gehören , wie man sagt , r ) die Fälle , wenn
der Reichsfiscal gegen einen Mittelbaren wegen Uebcrkre-

tung der Neichsgrsetze Klage erhebt . Dieser klagt im Na¬

men des Kaisers und cs ist ihm also nicht zuzumurhen,

daß er seine Klage bey den Landesgerichten anbringen soll-

Selbst die Reichsgesetze sagen es ausdrücklich , daß derglei¬

chen Klagen auch gegen Mittelbare bey den Reichsgerich¬
ten angestellt werden könnten * *) . Die Fälle kommen nicht

selten vor . So hat noch kürzlich d-: r Reichsfiscal bey dem

Ff-

v . Cramers Wetzlarsche Nebeiistrinden. Ll) . 94 . S . 84 .
Repertorium des Staats - u . Lehnrechts Bd . IV.
Art. Prorogation.

K .G .O . Lb . s . Tit . s . u . sr . W . C. Art . 8 . §. 14.
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R . H . R . gegen den gemeinen Worthalter Siemens zu

Goslar , ( einen um die Stadt unendlich verdienten Mann,

der Recht und Gerechtigkeit wieder herzustellen , die höchst

zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung zu bringen suchte,

und dadurch ein wahrer Retter der Stadt wurde , der sich

aber auch , weil er Mißbräuche rügen mußte , Feinde zuzog,

welche ihn als einen Jacobiner bey dem kaiserlichen Hofe

denunciirten ) deshalb Klage erhoben , weil er in einem so,

genannten populären Voto bey dem Ausbruch des jetzigen

Reichskriegs gesagt hatte , was so viele tausend und aber

lausend sagen , und die Nachwelt noch mehr sagen wird,

daß der Krieg zwischen den coalisirten Mächten und Frank,

reich uns nichts angings , und es uns gleichgültig seyn

müßte , ob die Franzosen einen König haben wollten oder

nicht , und was sie für eine Negierungsform sinführen

wollten . Der R . H . N . hat die Klage nicht nur angenom¬

men , sondern auch sogleich diesen so verdienkenfMann , der

Frau und Kinder und kein Vermögen hat , ohne weitere

Untersuchung nicht nur von seinem Amte , sondern auch

sogar von seiner Besoldung suspendirt *) .

Indessen läßt sich doch der Satz , daß , wenn Mittelbare

die Reichsgesetze übertreten , sie deshalb sogleich bey den

Reichsgerichten belangt werden könnten , nicht im allgemei¬

nen und ohne Unterschied behaupten . In den neuern Reichs,

schlüssen hat man die laydeshoheitlichen Gerechtsame meh,

renthekls zu wahren gesucht , folglich die Untersuchung und

Bestrafung der Uebertretungen der Reichsgesehe den Lan,

besobrigkeiten Vorbehalten . So heißt es z . B . selbst in bey

*) Er ist jedoch nunmehr durch ei » Erkenntnis des Reichs¬
hofraths wieder in sein Amt restityirt.
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Gelegenheit des jetzigen Reichskriegs ergangenen kaiserlichen

Moratorien : daß „ die von einer Obrigkeit einem oder

andern angesetzte Strafe durch das ganze Reich gültig seyn

solle " und in dem Reichsgutachren vom 18 - Febr . 179 ; .

die Maaßregeln gegen die jetzmaligen Volksverführer und

Nuhestöhrer und besonders die namentlich auf dieses Verbre¬

chen anzuwendende kaiserliche Moratorien vom 19 . Der.

1792 . betreffend : daß die Volksverführer als muthwillige

Verbrecher gegen ihr Vaterland sowohl , als gegen kai¬

serliche Majestät und das Reich , nirgends in -den Schutz

teutscher Neichslande ausgenommen , sondern allenthalben

im teukschen Reiche , wo sie sich immer betreten lassen , er¬

griffen , und gegen sie ebenso , als wenn sie noch in den

Landen ihrer Landesherrn angetroffen würden ( unnachtheilig

der landesherrlichen Rechts ) mit den in den kaiserlichen Mo¬

ratorien enthaltenen Strafen verfahren werden solle. „ Hier

ist also so wenig , als in den Moratorien , von einer

kaiserlichen oder reichsgerichtlichen , sondern von einer lan¬

desobrigkeitlichen Bestrafung die Rede . Gesetzt also , baß

sich jemand eine schriftliche oder mündliche Verbreitung der

thörigten Fretcheirs - und Gleichheitsgrundsätze zu Schulden

kommen ließe , so kann der Reichsfiscal deshalb keine Klage

erheben , vielmehr gehört die Sache für die Obrigkeit des

Landes , wo sich der Verbreiter aufhält . Erinnern kann

wohl der R . H . N > die Landesobrigkeit dergleichen Verbrei¬

tungen nicht zu dulden , und sie allenfalls auffordern , den ,

Verbreiter deshalb zur Verantwortung zu ziehen , allein selbst

kann und darf er nicht die Sache untersuchen und bestra¬

fen . Der N . H . R . hat dies selbst unter andern in einem

Concluso , welches er an den Herzog von Würtemberg we,

gen einiger sreyer Musterungen des Verfassers der statt-

Fsz
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gardischen Zeitung erließ , anerkannt *) . Freylich steht
nn't diesem Verfahren , das vorhin angeführte gegen den
Worthalter Siemens in Widerspruch , allein dieser Mann
steht in den Diensten einer kaiserlichen freyen Reichs¬
stadt * *) .

Ferner kann sich auch r ) der Fall ereignen , daß Mit»
telbare sich in erster Instanz bey den Reichsgerichten ein»
lassen müssen , wenn ste mit einem Unmittelbaren in einer
und der nervlichen Sache belangt werden , also eine con-
tinentia enalns eintritt . Eben dies ist drr Fall bey einer
Verbindung mehrerer Sachen , die auf einander Bezug
haben (carmexitste crmlarum .) Mehrern Zweifel ist eS
ausgesetzt , oh auch alsdann die Gerichtsbarkeit der Reichs¬
gerichte gegründet sey , wenn gegen mehrere Personen , dis
in verschiedenen Ländern angesessen sind , wegen ein und
desselben Gegenstandes oder zwar nur gegen eine Person-
aber wegen mehrerer in verschiedenen Landen belegener Gü¬
ter geklagt werden soll ? Das Kammergericht hat hierüber
rin sogenanntes clubium oamerale im I . 1594 . entwor«

*) „dum incluliorw Lxknbiti des Kaiserl . Rcichshoffiscals cts
xrrek. dslierno relcrioiimr dem Herrn Herzoge zu Würtemberg:Aus dem Anschlttfle werde Herr Herzog ersehen , was bey Kaisers
Majestät AllerhochLero Rcichshoffiscal in Betreff der unter dem
Titel : Chronik erscheinenden Zeitschrift allerunterth . ange¬bracht habe . Allerhbchstdiesclbe » wollten daher ihn, Herrn Her¬
zog, woferne gedachte Zeitschrift wirklich in Stuttgard . geschrie¬ben , oder gedruckt werde , und Herr Herzog nicht bereits das
Nothige nach Vorschrift der Reichsgesetze, vorgekehrt haben soll¬te , hicmit allcrgngdigst erinnern, den Verfasser,
Censor , Verleger und Drucker zur Verantwortung zu -ziehen,und , wie solches geschehen , binnen 2 Monaten alleruntertha-
nigst aiiznzeigen ."

"*) Man s. oben §. 210.



r . C . 8 . A. Von Evocatlonen. 45Z

fen , allein es ist dasselbe nicht von der gesetzgebenden Ge¬

walt resolvirt . Von Seite » unsrer Gesetzgebung ist es da¬

her noch problematisch , ob in solchen Fällen die Sache so,

gleich an die Reichsgerichte gebracht werden kann . Allein

die Billigkeit spricht allerdings dafür und damit stimmt auch

die Praxis überein.

Zst aber auch z) von der I, . urstc . L . grumsto Impera¬

tor inter pnpiüos , vermöge der Wittwen , Waisen und

andre mitleidenswürdige Personen ihre Klagen sogleich bey

dem Kaiser anbringen können , gegen Mittelbare Gebrauch

zu machen ? So viel ist gewiß , daß das Römische Recht

einmal als gemeines Recht in Teutschland angenommen

ist , und daß deshalb auch dergleichen Personen nicht n§ -

thig haben , Unmittelbare über dir Austräge zu requiri-

ren . Allein unsre teutsche Staätsserfassung ist Himmel,

weit von der Römischen unterschieden . Ws gab es hier

Reichsstände und Landeshoheit ? Ws ein Evokationsrecht?

Indessen hat man doch zum Theil dies Gesetz auch gegen

Mittelbare in Anwendung zu bringen gesucht , und man

will nur den Unterschied machen , ob der Beklagte in einem

Territorio wohnt , aus dem an die Reichsgerichte appellir«

werden kann oder nicht . In jenem Fall soll die Anbrin,

gung der Klage bey den Reichsgerichten statt finden kön¬

nen , nicht aber in diesem , weil in einem solchen Lande der

Landesherr der höchste Richter sey . Billig müßte aberauch

in jenem Fall ein Unterschied gemacht werden , ob der Ge¬

genstand des Streits so beträchtlich ist , daß von dem er,

gangenen Urtel an die Reichsgerichte appellirt werden kann

oder nicht . Tritt jenes nicht ein , so ist auch hier der Lan¬

desherr der höchste Richter in der Sache - und so kann die

Klage nicht bey den Reichsgerichten angestellt werden . UebeH

Zf4
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Haupt aber halte ich wegen der großen Verschiedenheit uns¬
rer Staatsverfassung und der römischen , und wegen des
allen Reichsständen zugestandenen Evocationsrechts , wovon
in Ansehung miserabler Personen nirgends eine Ausnahme
gemacht ist , die -Meynung für die richtigere , baß derglei¬
chen Klagen überall nicht in erster Instanz an die Reichsge¬
richte , sondern nur an die höchsten Landcsgerichte gebracht
werden können . In der Thal ist auch die Praxis der An¬
bringung solcher Klagen Key den Reichsgerichten zuwider.

Neunter Abschnitt.
Von

dem Unterschied zwischen Regierungs - und Justizsachen ; *)
besonders auch von Sachen , die von der Gerichts¬

barkeit der Reichsgerichte ausgenommen sind.

§ . - 99 «
§ ^ie Gerichtshöfe sind bestellt , Justizsachen zu erörtem
und zu entscheiden . Sobald sie weiter gehen , und sich
auch in Regierungssachen **) mischen , so überschreiten sie dis

Strubens Unterricht von Regierungs - und Iustizsa¬
chen ; worin untersucht wird ; welche Geschäfte ihrer Natur und
Eigenschaft nach vor die Regierungs - oder Justizcollegia gehö¬
re ». ? Hildesheim , 7zz . 4 . auch hinter den fünfte » Theil seiner
rechtlichen Bedenken.

Unter Regierungssachen werden alle diejenigen An¬
gelegenheiten verstanden , welche die innere und äussere Sicher¬
heit und Wohlfarth eines Landes zum Gegenstände babcn . Es
gehört also dahin die Gesetzgebung mit allen ihren Zweigen, „ dje
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ihnen angewiesene G >änze . Nicht selten klagt man indessen

darüber,
'

daß die Gerichte dieses thun und sich eine De-

urcheilung der landesherrlichen Verfügungen anmaßen . Aber

oft sind diese Klagen ohne Grund , denn es lassen sich aller»

bings Fälle denken und sie kommen täglich vor , daß das»

jenige , was im Namen des Landesherrn verfügt wird,

einer gerichtlichen Erörterung und Entscheidung bedarf.

Unsre teutsche Landesregenken sind keine Despoten , die thun

und lassen können , was sie wollen , und deren Befehlen

die Unrerthanen sich blindlings unterwerfen müssen , sondern

sie können auch dagegen sowohl einzeln , als ,' nSgesammt

Klage erheben , und der Fürst kann sich nicht weigern , die

Recht oder Unrechtmäßigkeit seiner Befehle , sie mögen nun

unmittelbar von ihm selbst , oder von seinen Negierungs,

und Kammer - Collegien herrühren , gerichtlich erörtern zu

lassen.

Doch auch dies hat seine Gränzen und Einschränkun¬

gen . So wenig der Landesregent Despot sepn darf , eben

Ff;

Besetzungen der Aemter und Bedienungen , die Anordnung der
Gerichte , die Führung der Oberaufsicht über alles , was im
Staate geschieht , die Aufnahme neuer Bürger , ingleichen die
Behandlung der Geschäfte mit auswärtigen Staaten . — Justiz¬
sachen sind hingegen solche , wobey das Mein und Dein
auf dem Spiel ist , und von Anwendung bereits bestehen»
der Gesetze die Rede ist , oder sich jemand auf ein Recht be-
ruft , das ihm gekränkt werden soll. Sollen also, wie Schna u-
b er t in den Anfangsgründcn des Staatsrechts der Reichslande
S - i ; o . sagt , schon vorhandene Regeln in varkom-
tmenden Falle , nach geschehener Untersuchung
um Läsionen abzuwenden , oder zu ersetzen , an¬
gewandtwerden : so ist eine Instizsache ; ausser
dem « her eine eigentliche Staats - oder Regie¬
rungssache vorhanden. Pergl . Häderliu über dir
Rechtssache des Hr « . v . Berlepsch . S . 17; . f»
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so wenig dürfen sich die Gerichte über ihn erheben und sich
das Reecht amnaßrn zu beurtheilcn , welchergestalt die Ho¬

heitsrechte auszuüben sind . Wenn also der Fürst Gesetze
erläßt , Steuern ausschreibt und dergleichen Hoheitsrechke
ausübt , und eS entsteht dabcy blos die Frage , ob seine

Verfügungen das allgemeine Wehl bezwecken : oder cs ist

dabey blos die Rede von Einschränkung der natürlichen

Freyheit der Unterthansn , so dürfen die Gerichte nicht auf

die Klagen einzelner Untsrthauen sich eine Beurihcilnng

dieser Handlungen anmaßen . Man nehme an , der Fürst
verbietet die Ausfuhr des Getraides . Einzelne Beamte

und Gutsbesitzer , welche einen großen Vorrath haben , und

ihr Korn im Auslände theprer verkaufen könnten , mithin

durch diese Verfügung leiden , wollten dagegen Klage er¬

heben , und diese etwa darauf gründen , baß keine Hungers-

noth im Lande zu befürchten sey , weil noch Korn genug

vorhanden , und eine gute Erndte zu hoffen stehe , also die

Desorgniß des Fürsten , wodurch die Verordnung veranlaßt

worden , ungegründet und übertrieben sey ; so würde eine

solche Klage bey den Gerichten nicht angenommen werden

können . Eben das würde der Fall ftyn , wenn einzelne Un-

terthanen sich weigerten die ausgeschriebenen Steuern , wel,

che das ganze Land bezahlt , unter dem Vorgeben zu ent¬

richten , daß keine wahre Nothwendigkeit sie erforderte.

Zst also blos von einer durch landesherrliche Verordnungen

geschehenen Einschränkung der natürlichen Freyheit , oder da¬

von , ob die Verordnnng der Politik angemessen sey , dir

Rede , so kann das Gesetz oder die Verfügung des Landes-

Herrn kein Gegenstand einer gerichtlichen Erörterung wer¬

den , wenn auch einer oder der andre darunter leiden sollte.

Welche , für das Ganze noch so heilsame Verfügung,
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könnte wohl getroffen werden , wo dies nicht der Fall

wäre?

Ganz anders verhält es sich indessen , wenn sich jemand

beschwert , daß er durch die landesherrliche Verfügung an

seinen wohl erworbenen Rechten gekränkt werde.

So bald dies der Fall ist , kann und muß das Gesetz oder

die Verfügung ein Gegenstand der gerichtlichen Erörterung

werden . Gesetzt , ein Fürst setzt bey verändertem Münzfuß

die bisherigen Münzsorten durch eine Verordnung unter

ihren wahren innern Werth herab . Haben diefenigen,

welche in jenen Münzsorten Capikasien ausgeliehen haben,

nöthig , sich diese Verringerung gefallen zu lassen ? Diese

Frage muß verneint werden , denn soll nach dieser Herab,

sctzung die Wiederbezahlung der Capitalien geschehen , so

würden dadurch die Gläubiger an ihren Rechten , so viel

wieder zu verlangen , als sie hergeliehen haben , gekränkt

werden ; Rechte der Unterthanen zu kränken , ist aber kein

Regent anders als im Collisionsfall befugt . Es kann als»

allerdings der Gläubiger dis Verbindlichkeit dieser Verord¬

nung bestreiten , der Schuldner mag nun entweder der Fürst

selbst , oder ein Privatmann seyn , denn hier sind Rechte

auf dem Spiel , dis nicht willkührlich genommen werden

können - Gleichergestalt verhält es sich , wenn z . B . von je¬

mand Steuern bezahlt werden sollen , der davon befreyct zu

seyn behauptet . — Eben so ist auch ferner die Errichtung

der Landescollegien und die Besetzung der Aemter eine Re,

gierungssache und es dürfen sich die Gerichtshöfe nicht einex

Beurtheilung anmaßen , ob das neu errichtete Collegium

zum Wohl oder Nachtheil des Landes gereiche , ob die Be,

disnungen mit tüchtigen Subjekten besetzt sind, oder nicht *) ,

Doch leidet dieses in Ansehung,der Justizbedientcn gewis¬

sermaßen eine Ausnahme . Vergl . den J . . R . A. und
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Wenn jedoch nach den Lanbesgrundgesetzsn neue Collegia

nicht anders , als mit Vorwissen und Einwilligung der Land'

schaft errichtet werden können , wenn nach demselben keine

Ausländer , oder keine fremde Religionsverwandte zu gewiss

sen Bedienungen gelangen können , wenn schon jemand eine

gültige Anwartschaft auf ein Amt hat , so hat es keinen Zwei¬

fel , daß deshalb gerichtliche Klage erhoben werden kann,

und dadurch die Regierungssache einer richterlichen Beurrhei'

lung unterworfen wird.

Dies alles stößt indessen den Satz , daß Zustizcollegia

mit NegierungSsachrn nichts zu thun haben , und sich darin

nicht mischen dürfen , keineswegs um . Denn sobald der

Fall eintritt , daß Key einer Negierungssache die Rechte ei,

nes dritten auf dem Spiel sind , und dieser auf den Weg

Rechtens provocirt , fo hört die Sache , so viel den Pnnct

bereist , ob die Regierung das Recht habe , dieses oder jenes

zu thun , auf , eine Regierungsangelegenheit zu seyn , und

wird eine Iustizsache.

Noch weniger hat es aber Zweifel , daß wegen Befehl«

und Verfügungen des Fürsten in Privatsachen , wo er

nicht als Regent , sondern als Gutsbesitzer zu

betrachten ist, bey den Gerichten Klage geführt werden kann.

Es geschieht täglich , daß gegen die lanhesfücstliche Kammer

geklagt wird , weil diese Verfügungen trist , wodurch man

sich gekränkt zu seyn erachtet , und selbst die Wahlcapirula-

tion redet Art . 19 . § . 6 . davon , wie es gehalten werden

soll, wenn Landstände und Unkerthanen wider ihre Obrigkeit

in Privalsachen , welche die landesfürstlrche

Kammer betreffen , Klage führen. Ereignet sich

bas Erkenn tu iß des Reichskammergerichts gegen den Grafe » v.

Gorz genannt Schlij , in Schlozers Staats - Anzeigen.
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nun ein Fall der Art , und läßt sich die Recht - oder Unrecht¬

mäßigkeit der vom Fürsten , oder in dessen Namen getroffe¬

nen Verfügung nicht anders beurcheilen , als wenn beyde

Theile darüber mit ihren Gründen gehört sind , so entsteht

daraus eine Justizsache, welche nicht anders als gericht¬

lich oder im Wege Rechtens verhandelt werden darf . Will

jemand den Befehlen der fürstlichen Kammer , weil er glaubt,

daß diese ihm zuviel thue und zu der getroffenen Verfügung

nicht berechtigt sey , keine Folge leisten , so darf die Kam¬

mer ihre Befehle nicht eigenmächtig zur Vollziehung bringen,

sondern sie muß deshalb Klage erheben . Da diese Klage im

Grunde Namens des Fürsten selbst angestellt wird , so kann

sie sogleich bey den höchsten Landesgerichten angebracht wer¬

den . Die Räche sind in einem solchen Fall ihrer sonstigen

Pflichten den Vortheil des Fürsten befördern zu suchen , ent¬

lassen , und angewiesen nach ihrer besten Ueberzengung,

den Rechten gemäß , das Urtel zu fällen . Wie aber , wenn

der Fürst der beklagte Theil ist ? In mehrern Ländern sind

deshalb ausdrückliche Verträge vorhanden , daß dergleichen

Klagen bey den eignen Landesgerichten angebracht wer¬

ben müssen . In andern Ländern ist dies stillschweigend

eingefü -hrt worden , und so viel ist gewiß , daß derglei¬

chen Sachen nicht sofort in erster Instanz an die Reichs¬

gerichte gebracht werden können , weil ein Fürst auch gegen

Mittelbare , sie mögen seine Unterrhanen seyn oder nicht,

bas Recht der Auskräge hat . Klagsachen also , wobey der

Lcmdesfürst interessier ist , er mag Kläger oder Beklagter

seyn , gehören nicht in erster Instanz für die Reichs - son¬

dern für die eignen Landesgerichtr . Setzt man Mißtrauen

in dieselbe , weil etwa der Fürst es seinen Rächen entgelten

läßt , wenn sie gegen ihn gesprochen haben , ss kann UM
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Verschickung der Acten gebeten werden , die alsdann nicht
versagt werden darf.

Allein kann auch von dem gefällten Urtel an die Reichs¬
gerichte appellirt werden ?. Wenn die erforderliche Ap-
pellationssumme vorhanden ist , so hat die Sache keinen
Zweifel . Wie aber , wenn cs hieran fehlt , oder iwenn die
Sache bey einem Gerichte verhandelt ist , von dem überall
nicht an die Reichsgerichte appellirt werden darf? Die Be¬
antwortung dieser Frage hängt von der Entscheidung der
Vorfrage ab , ob in Fällen , wo der Landesfürst bey seinen
Gerichten belangt wird , diese als Austräg alger ^ chte
zu betrachten sind ? Da dieNeichsgefttze nirgends die Unter-
thanen anweisen ihre Landesherrschasten in Privatsachen
bey den Lanvssgerichten zu belangen , gleichwohl dieses in
den mehrsten Ländern üblich geworden ist , so hat man mit
Recht bisher in dergleichen Fällen die Landesgerichte als
Austrägalgerichtr betrachtet , und daher bey den höchsten
Reichsgerichten , ohne auf irgend eine Summe zu sehen,
die Appellation ohne Bedenken angenommen . Nach der
K .G . O . von 155 ; . Th. 2 . Tit . 4 . § . 19 . (Lono . der K .G.
L>. Th . 2 . Tit. 4. §. 21 .) finden auch alsdann die Austrä¬
ge statt , wenn Untert Hanen gegen einen Kurfürsten,
Fürsten, oder Fürstenmäßigen Klage erheben wollen. Zwar
ist das Recht der Austräge ein Recht der Fürsten, nicht
aber ihrer Unterthanen, allein diese haben doch auch , da
von den Austrägen , ohne auf eine Appellakionsbefreyung zu
schen , an die Reichsgerichte appellirt werden kann , in der
That dadurch das Recht erhalten , die Klagsachen wider ih«
re Fürsten in der zweytsn Instanz an die Reichsgerichte zu
bringen. Dies Recht hat das kurfürstliche Collegium ihnen
im Z . 1790 . auf Kurtrierischen Antrag zu nehmen gesucht.
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Es heißt nemlich kn der W . C . Art . 19 . § . 6 . „ Wenn auch

Landstände und Unterthanen wider ihre Obrigkeit in Privat¬

sachen , welche dis landesfürstliche Kammer betreffen , Klage

führen ; so sollen und wollen wir diese bey ihren ordent¬

lichen Landssgerichten entscheiden lassen , weder den

Reichsgerichten gestatten , über solche Klagen

in letzter Instanz , wenn -i- wo»

vorhanden sind, und darin kein ausdrücklicher Vorbe¬

halt enthalten , oder ein anders durch Verträge mit den

Landschaften und Obrigkeiten nicht bestimmt ist , z » ur-

theilen . "

Nach dieser Verordnung sollen sich also Unterthanen

schlechterdings bey dem Erkenntniß der eignen Gerichte deS

Fürsten beruhigen , sobald ein Appellationsprivilegium vor,

Händen ist . Nur die Verschickung der Acten an ein aus¬

wärtiges Nechtscollegium bleibt ; aber wenn nun auch diese

aufgehoben ist ? — Wahrlich es ist unbegreiflich , wie man

besonders in unfern Zeiten es wagen mag , den Unterrha»

nen den Weg Rechtens zu versperren ? Zwar sollen sie

bey den Landssgerichten gehört werden ; aber wie ? wenn

diese es nicht wagen dürfen , gegen den Fürsten zu erken¬

nen ? Der Fürst hat hundert Mittel in Händen , seine

Räche dahin zu bringen , daß sie seine und seiner Kammer

Handlungen nicht unrechtmäßig finden . — Gottlob indessen,

daß die ganze Stelle ungültig und so gut , als nicht ge¬

schrieben ist. Die Kurfürsten können nicht einseitig die bis¬

herige Verfassung und die ältern Gesetze aufhebcn und än,

dern , oder den Unterthanen ihre wohlbefugten Rechte neh¬

men . Wie freue ich mich hknzusetzen zu können , daß das

Kammergericht eben diese Gesinnungen hegt , wie es bereits

in einigen Fällen bewiesen hak . Zn Sachen Kurtrieri-
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scherLand stände wider den Kurfürsten von Trier
stimmte ein verehrungswürdiges Mitglied desR . K . G . - -

„ Ich muß gestehen , daß ich uiicht begreife , wie man heut
zu Tage auf dem Rechte in eigner Sache Richter
zu seyn, und keinem Oberrichter davon Rechenschaft ge¬
ben zu wollen , bestehen kann, und dadurch dem teut-
scheu Bürgar sein edelstes Kleinod , gegen sei¬
nen Landesherrn , in jedem Falle , bey einem
Oberrichter Hülfe finden zu können , so offen-
bar entziehen will . Hieraus können *) grade
in unfern Zeiten am allerersten und häufig¬
sten Unruhen entstehen , da den armen Unter-
thanen durch jenes Gesetz nun auch der letzte
Weg , zur unpartheyischen rechtlichen Abhülfr
LhrerKlagen zu gelangen , abgeschnitlen wer¬
den soll . - Hier schlägt det Grund nicht an , daß
der Kaiser mittelst

'
xrivilegiorum che non sppellanüo,

Sachen von der reichsgerichtlichen Gerichtsbarkeit eximiren
könne , indem in diesem Falle niemand, als der Kaiser
selbst , in Ansehung seiner Jurisdiction darunter leidet,
da die Partheyen ihre Instanzen und unverdächtige
Richter behalten , und statt der Reichsgerichte , ein ande¬
res Ober ' Appellationsgericht , dem ste sich so sicher , als
den vorhergehenden Instanzen unterwerfen können , erhal¬
ten , auch an Zeiten und Kosten ersvaren . Dies ist aber der
Fall nicht , wenn ste in Klagen gegen den Landesherrn , an,
statt der Reichsgerichte , sich dessen eignen Gerich¬

ten

*) Allerdings ! Gerichte sind das Surrogat der Gelbsthnlfe.
Wird der Weg zu jenen versperrt, so tritt diese wieder ein.
Dann gehts auch in Leutschland, wie in Frankreich, u n d ' w .er
war « Schuld daran ? - -



i . C . y . A. V . d . Untersch . zwisch . Reg . u . Züschs . re. 465

ren allein unterwerfen , und ihren Gege, :-

Iheil zugleich als ihren Richter anerkennen

sollen . — Ohne Bedenken also würde ich in allen Sa¬

chen zwischen Herrn und Unterkhanen , sie möchten von Ber,

lin , München , Dresden , Zelle , Mainz , Coblenz , Tü-

hingen , Cassel oder Darmstadt kommen , Appellatronsprö-

cesse erkennen *) . — Wohl dem teutschen Bürger , daß sich

Heyden höchsten Reichsgerichten Männer finden , die ihm
sein edelstes Kleinod zu erhalten suchen , und despotische

Grundsätze sür das halten , was sie sind!

Wenn nun aber den Unlerchanen nicht einmal gestattet

werden soll , ihre Klagen gegen ihre Landesherrschaft bey
den Landesgerichten anzubringen , oder wenn diesen durch

Cabinetsbefehle die Hände gebunden werden , was ist als¬

dann zu tbun ? Dann tritt der Fall der versagten Justiz
ein , und es steht daher einem jeden der Weg an die Reichs¬

gerichte offen . Even dies gilt auch , wenn fattisch versah,
ren wird , wenn auf die Vorstellungen der Unterthanen nicht

gehört , sondern dieser sofort seines Besitzes entsetzt wird.

Zn einem solchen Fall können wanästa Non via facti,
feä iuris proceclsnäu 8 L . bey den Reichsgerichten erbe¬
ten und von diesen erkannt werden **) .

Ein noch vollständigerer Auszug dieses so merkwürdigen
Und seinem Verfasser , den ich ungern nicht nenne , so sehr zue
Ehre gereichenden Von, nebst einigen kämmergerichtlichen De-
creien steht in des Hrn . Prof . Schmelzer Ausgabe der kai-
serl . Wahlcapit . S . i ; s > f.

So wurde erst unter den 4 . März t/hg . in Sachen des
Mnhlenbestäuders Hönnsberg, wider den Kurfürsten
von der P fa l z und die Hofkammer zu Düsseldorf ein
Msnäskuin äs non vis Lscti leü iuris eorrim re --iwins , ce«
a« /tr,wZ !,'r com/>etcnte , pioceclenäg , a conkrar,,, re/A-

e nse turbanäo snrs xlsnarism ermiss äs»
Zweiter Band. G g
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Betreffen hingegen die Klagen der Untsrthanen nicht

sowohl Privatsachen , als vielmehr die landesherrliche Obrig¬

keit und Regalien , so sollen sie an die AuSträge gebracht

werden , es wäre dann , daß die Sache von der Beschaffen¬

heit wäre , daß Austräge überhaupt nicht statt finden . Als¬

dann kann sich der Kläger sogleich an die höchsten Reichsge¬

richte wenden . Doch auch hier hat man den Unterthanen

den Weg Rechtens zwar nicht zu versperren , aber doch

möglichst zu erschweren gesucht . Nach der Wahlcapitula-

tion Art . 19 . § . 7 . soll ncmlich die Obrigkeit , ehe ein Man¬

dat , Rescript oder eine die Stelle derselben vertretende

Ordination erkannt wird , in allen Fällen mit ihrem Be¬

richt und ihrer Gegenvorstellung vernommen werden ; ja cs

soll sogar im Unterlassungsfall der Obrigkeit gestattet seyn,

solchen Mandaten , Nescripten oder Ordinationen , welche

Anordnungen in der Hauptsache enthalten , keine Folge zu

leisten . — Dies letztere ist ebenfalls erst seit 1790 . aufkur-

trierische Erinnerung der Wahlcapitulation eingeschaltet — -

alles blos in der ruhmwürdigen Absicht , wie Trier erklärte:

die reichsgerichtlichen Eingriffe in die landesherrliche Ge¬

richtsbarkeit und Rechtspflege nicht über Gesetze und Reichs-

Herkommen zu erweitern , durch Nachgiebigkeit in einzelnen
Fällen dem allgemeinen landeshoheitlichen Interesse keinen

Nachtheil zu bereiten und durch Gleichförmigkeit der Grund¬

sätze und Uebereinstimmung der Rechtspflege in allen mit

Appellationsprivilegien versehenen Territorien das Ver¬

trauen der Unterthanen , au feine von allen Ne«

Senabsichten entfernte Justiz zu befestigen . —

Monem cvnäuctorem in polletiiose molsncllnorum «6 24 snnos rs,
locswrum - L . L. von dem Rcichskammergericht erkannt.
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Wir trostvoll ist es dagegen , wenn man folgende Bemer¬

kung liest , die der Herzoglich Würtembergische Comitialge«

sandte Freyherr von Seckendorf bey Übergebung eines

Monitums zum Art . 15 . der W . C . machte , welche jedoch

noch besser zu dem i § ten Art , paßt ! „ dieser Artikel scheint

eher dahin gerichtet zu seyn , den Unterthanen den

Weg Rechtens auf alle Art und Weise zu erschweren,

statt daß vielmehr die Erleichterung desselben und die

möglichste Beschleunigung solcher Rechtssachen nicht nult

den Grundsätzen einer unpartheyischen grade durchgehenden

Gerechtigkeitsverwaltung , sondern auch dem wahren Wohl

der einzelnen Länder und Gebiete am angemessensten seyn

und zu baldiger Herstellung der Einigkeit und gutem Ver¬

trauen zwischen Herrn und Nnterchanen beyrragen würde,

hingegen Erschwerung der rechtlichen Hülfe

und Verzögerung der Processe dreentgegen ge¬

setzte Wirkung hervor bringen Muß .
" Möchten

doch alle Minister so denken und danach handeln ! Es kann

nicht oft und laut genug gesagt werden , daß ein jedes

Mittel , welches den Unterthan hindert , im

Wege Rechtens gegen seine Obrigkeit fortzu¬

kommen , Mehr oder minder das seinige zum

endlichen Ausbruch des Aufruhrs beyträgt. —

Ein Glück , daß wir in Teutschland Nevoluttons - Pro-

resj e führen können ! So lange Mir dies dürfen und da¬

durch Adhülfe unsrer Beschwerden bewirken können , sind

wir vor wirklichen gewaltsamen Revolutionen sicher. —

Der ist also kein Freund der Fürsten und Obrigkeiten , dev

Revolüttons Processe — wie Man , um der Sache einert

gehässigen Anstrich zu geben , solche Processe zu nennen be¬

liebt hat , welche die Abänderung manchen eingeschlichenett

Gg -
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Mißbrauchs , mancher Vernunft - und Zweckwidrigen Ein«

richtung , kurz , einer Reformation im Wege Rechtens zum

Zweck haben — nicht gestatten will . Man sollte , wenn

man ein gutes Gewissen hat , dergleichen Processe eher mög¬

lichst zu erleichtern und zu beschleunigen , als bald durch die¬

se , bald durch jene Einreden , vorzüglich der fehlenden Le¬

gitimation , zu verewigen trachten . Auch in Frankreich

glaubte man , würde es an der Legitimation fehlen , aber

wie sehr hat man stch nicht geirrt . — Will man sich denn

nie dergleichen Beyspiele zur Warnung dienen lassen?

- H . zoo.

Aus dem bisherigen ist bereits abzunehmen , wie Has¬

sens - und verabscheuungswürdig es ist , wenn der Regent

durch Cabinersbefehle den Lauf der Justiz hemmt,

oder in einer ihn selbst , oder seine Günstlinge betreffenden

Sache eine andre Verfahrungsart vvtschreibt , oder besondre

Verfügungen erläßt . Geschieht dieses , so kann sich der

dadurch beschwerte Theil an die höchsten Reichsgerichte wen¬

den , und von diesen die Cassation solcher Befehle erwarten.

In der vorhin angeführten Sache Hönnsberg wider

Kurpfalz ckaren dergleichen CabinetSbefchle ergangen.

Hönnsberg wanhte sich an das Neichökammergericht , und

erhielt eine Ordination dahin : „ Versieht man sich zu des

Beklagten Herrn Kurfürsten Gemüthsbilligkeit , derselbe

werde - der Justiz ihren stracken Lauf lassen , sohin

und da in der Landesfürsten eignen Sachen alle aus dem

Cabinet an die Justizstellsn zu erlassende Nescripte unzu-

läßig , die in dem angezogenrn Reskripte vom 20 . Juny

jüngsthin dem Hofrath zu Düsseldorf , in Ansehung der

für bekannt anzunehmrnden laeüonis enokWtü
'imas und des
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ex snaloFia iuris hergenommensn Grundsatzes , vermöge
dessen Zeitpacht durch Erbpacht

"
aufgehoben werden solle,

gegebene Vorschriften , mit der von diesem Justizcvllegio zu
verwaltenden völlig unpartheyischen Justiz durchaus unver-

einbarlich sind — nunmehro mit Beseitigung der in sotha-
nem Reskripte enthaltenen Vorschriften , und namentlich des

in dieser Sache durchaus unstatthaften summarischen Pro-
cesses — Supplicankens Principalen das vollständige Ge¬

hör in processu oräinario nicht zu versagen , von selbst ge¬

neigt seyn .
" Da diese Ordination nichts half , so erfolgte

auf ferneres Ansuchen das bereits angeführte Mandat , wo¬

durch die schönen Cabinelöbefehle zugleich caffirt wurden.
Nur alsdann läßt sich die Hemmung einer Justizsache

durch Cabinetsbefehle vertheidigen , wenn der Fall von der

Act ist / daß durch Verwaltung einer unpartheyischen Justiz
der Staat der größten Gefahr ausgesetzt würde . So gut
der Regent , um das Ganze zu retten , einzelnen Bürgern
wohl erworbene Gerechtsame nehmen kann , so gut kann er

ihnen auch in solchen Fällen die Justiz versagen . Nur

muß ein wirklicher und wahrer Collisionsfall vorhanden seyn,
und immer muß derjenige , der zum Besten des Ganzen
leidet , auch dafür entschädigt werden . So wie nemüch Nr-

giecungssachen in Justizsachen verwandelt und an die Ge¬

richtshöfe gezogen werden können , eben so kann auch der

Fall umgekehrt seyn . An und für sich dürfen freylich die

RegierungSCollegia sich nicht iii Justizsachen mischen und

dergleichen an sich ziehen , allein zu geschweige » , daß sie
doch überhaupt ihr Augenmerk auf die Verwaltung der

Justiz richten und dis sich hier einschleichenden Mängel und

Gebrechen abstellen müssen , so kann auch eine Justizsache
eine Regierungssache werden , wenn das Wohl des Staats

Gg ;
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unter der Handhabung einer gleich durchgehenden Justiz in

Gefahr kommen sollte.

Das stak julUria et xsreat munäus ; verdient wie

Strübe Mit Recht sagt *) , nicht jedesmal gebilliget zu

werden , So unverantwortlich es ist jemanden die rechtliche

Hülfe zu versagen , weil durch die Handhabung der Gerech¬

tigkeit die Richter Feindschaft aus sich laden mögten , so

unverantwortlich ist es , das gemeine Beste der ^ onvenienz

einiger Bürger aafzuopsern , und um sie zu den Ihrigen zu

verhelfen , de» Staat in die Gefahr zu setzen , großen

Schaden zu leiden . Wenn dal )« r die Vollstreckung einer Ur¬

tel nicht geschehen kann , ohne einen Krieg zu veranlassen,

dessen Ausgang zweifelhaft ist , und der dem gemeinen We¬

sen zum Verderben gereichen möchte , so muthet ein Mit¬

glied desselben der Landesherrschast höchst unbillig an , sei¬

nes Privakvortheils halber solche Gefahr zu laufen . Glei¬

che Brwandniß hat es , wenn schon der Gebrauch des streu-

gen Rechts nicht eben einen Krieg , jedoch andre dem Staat

sehr nachcheilige Wirkungen nach sich ziehet , wenn z . B.

ein Bundes - Verwandter , dessen Freundschaft unentbehr¬

lich , dadurch wider uns aufgebracht werden mögte , oder

guch von jemanden Repressalien zu befürchten sind , bee

dadurch alles , was man wider ihn vornimmt , vereiteln und

den unsrigen größer » Schaden zufügen kann als ihnen un¬

sere richterliche Verfügungen . bringen werden,

Zn dergleichen Fällen verwandelt sich nun billig dir

Justizsache in eine Regierungssache und es hat die Regie¬

rung darüber zu urthcilm , ob cs rathsam sey , die Justiz

darin zu admiuistriren , Untergerichte müssen sich daher m

In d . rechts , Bed . LH . S . §7,
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dergleichen Fällen nicht so wohl an die höher » Landesgerich¬

te , als vielmehr an die Landes - Negierung wenden . So

führt Strübe a . a . O den Fall an , daß einer Obrigkeit

angemnthst wurde eines fremden Fürsten in ihrer Stadt be¬

findliche Effecten zur Sicherheit der Bürger , welche seine

Gläubiger waren , mit Arrest zu belegen . Die Obrigkeit be¬

sorgte , daß dies nachtheilige Folgen haben könnte , und

wandte sich also mit Vorbeygehung der höher » Gerichte a»

die Landesregierung , und erhielt von dieser den Befehl , den

Arrest nicht zu verhängen.

Indessen kann selbst wieder aus einer dergestalt in einr

Regierungssache verwandelten Justizsache abermals eine

Justizsache werden , in so fern nemlich die Frage von einer

Entschädigung entstehet , die demjenigen zu leisten ist , der,

um einen Nachthsil von dem Staat abzuwenden , seine

Rechte hat aufopfern müssen.

Indessen will doch alles dieses nicht so viel sagen , daß

man sich in Justizsachen überall nicht an den Regenten

wenden könne , und daß dieser auf keinen Fall Vorschriften

und Verfügungen in dergleichen Sachen aus dem Cabinette

erlassen könne . Die Rede war vielmehr bisher nur von

solchen Verfügungen , wodurch der Lauf der Justiz aufge,

halten und eine unpartheyische Justizverwaltung verhindert

wird , also von Vorschriften , welche der grade durchgehen¬

den Justiz nachtheilig sind . Immer sind und bleiben aber

die Gerichte dem Regenten unterworfen . Sie müssen den

allgemeinen Verordnungen desselben Folge leisten , gesetzt'

auch , daß sie dieselben nicht zweckmäßig oder der Billigkeit

angemessen fänden . Vorstellungen können sie wohl dagegen

thun , aber nicht eigenmächtig davon abgehe » , denn sonst

würden sie sich über den Regenten erheben und sich selbst

Gg 4
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«ine gesetzgebende Gewalt anmaßen , welche keinem Gericht«

zusteht . Ueberhaupt stehen die Gerichte unter der Oberauf¬

sicht des Regenten , Werden Klagen darüber gejührt , daß

sie die Vorschriften der Gesetze aus den Augen setzen , so

kann der Regent Untersuchungen deshalb anstellen lassen,

und den Rechter , der sich Willkühr erlaubt , absetzea und

strafen , Dies kann sowohl überhaupt und im allgemeinen

als in besondern Fällen geschehen , wenn sich eine Hintan,

fttzung der Gesetze -zeigt . Ist die Hintansetzung offen,

bar, so kann der Regent sogleich Verfügungen erlassen,

den Richter zur Beobachtung der Gesetze anweisen und ihn

zur Verantwortung ziehen , Aber immer muß der Fall,

che eine Abänderung des bisherigen Verfahrens vvrgenom-

men wird , so klar sehn , daß es gar keiner Untersuchung

bedarf , vielmehr sich die Übertretung der Gesetze sogleich

« rgiebt - Man nehme z . B . den Fall , daß jemand in einem

Lande , in welchem nach den Gesetzen strenges Wechselrechk

gilt , gegen einen andern eine Wechselklage erhebt . Der

Wechselbrief ist ohne Manges , allein der Richter , der sich

Vielleicht selbst vor dergleichen Klagen fürchtet , will die

Sach ? im ordentlichen Proteste behandeln , er communi,

eirt die Klage all exeixlenstum und gestattet dem Beklag¬

ten hiezu eine Frist von 4 Wochen . Zn einem solchen Fass

hat es wohl keinen Zweifel , daß der Regent auf die Be»

schwerde des Klagers , sobald er nur den Wechsel und das

Deeret gesehen hat , dem Richter anbefehlrn kann , den

Wtchsi ' lproceß zu beobachten , Es kann aber auch selbst

dann , wenn die Hintansetzung der Gesetze nicht so offen¬

bar ist , der Regent eine Commission ernennen , und durch

diese das Verfahren des Richters untersuchen lassen , Der¬

gleichen Verfügungen , wenn sie nur nicht übertrieben wer«
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den und der Regent in seinem Eifer für die gute Sache

nicht zu weit geht , sind der Justiz keineswegs nachtheilig,

sondern vielmehr zuträglich . Doch ist das bisherige billig

auf den FM cinzuschräuken , wenn die höchsten Landesgsr

pichte sich eine solche Hintansetzung zu Schulden kommen

lassen . Tritt dies aber bey den Untergerichken ein , so soll¬

te die Beschwerde billig bey de» höher » Landesgerichten , und

nur alsdann , wenn diese selbst säumig sind , bey dem Lan-

hesherrn angebracht werden . Der Regent verlasse sich üvri-

gens nie auf sein« eigne Einsicht , sonst kann er , wie die

neueste Geschichte bewiesen hat , mit den besten Absichten

ungerecht werden.

§ . zoi.

Gerichte haben keine gesetzgebende Gewalt, son¬

dern müssen nach den ihnen vorgeschriebenen Gesetzen Recht

sprechen . Tritt also der Fall ein , daß es an einem Ge¬

setze fehlt , woraus borkommende Streitsachen entschieden

werden können , so müssen sie sich an die gesetzgebende Ge¬

walt im Staate , wenden , und sich von dieser Vorschriften

erbitten . Leider lehrt indessen die Erfahrung , daß derglei¬

chen Anfragen oft ohne Resolution bleiben . Dann entsteht

eine Ungewißheit der Rechte , die die nachkheiligsten Fol¬

gen hat . Möchten doch unsre Fürsten einsshen,

weiche Wohlthat sie ihren Uncerthane » durch

Ertheilung deutlicher und bestimmter Gesetze

erzeigen! Möchten doch alle das Beyspiel nachahmen,

das ihnen vorzüglich von Preussens Königen gegeben ist ! —

Sie dürften ja nur das neue preuffische Gesetzbuch etwa

mit einigen Modifikationen , oder Auslastungen solcher Stel¬

len , die nicht für ihre Länder paffen , reeipiren . Hat man

Gg §
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das römische Recht ausgenommen , warum will man denn

nicht das preußische aufnchmen?

Wie aber , wenn zwar ein Gesetz vorhanden , dieses je»

doch so dunkel und zweifelhaft ist , baß es sowohl für den

Kläger als den Beklagten auSgrlegt werden kann ? — Hal¬

ten sich die . Richter selbst davon überzeugt ,
'
sind auch sie

verschiedener Meinung , so müssen sie sich ebenfalls von der

gesetzgebenden Gewalt eine Erklärung erbitten . Selbst dür¬

fen sie sich keine authentische Erklärung eines Gesetzes

anmaßen , denn diese ist in der That als ein neues Gesetz

zu betrachten . Musterhaft und nachahmungswürdig ist auch

die deshalb in den preußischen Staaten getroffene Einrich¬

tung *) . —- Ist indessen nur zwischen den Partheyen Streit

*) Kommt es ncmlich in den preuffischen Staaten auf Ent¬

scheidung einer streitigen Rechtsfrage an , so muß das Gericht,
bcy welchem solche vorkömmt , den Fall dem ihm Vorgesetzten
Obergerichte anzcigen , und deswegen eine kurze Erzählung , des

Factums , ohne Benennung der Partheyen , und mit Hinweg-
laffung der nicht wesentlich ans die Streitfrage Einfluß haben¬
den persönlichen Umstände , abfaffen ; die Frage , auf deren Ent¬

scheidung es eigentlich ankcmmt , genau bestimmen und sein Gut¬

achten bcyfügen . Findet das Obergericht , daß der Zweifel nur
in dem subjectivcn Mangel der Kenntnis ' Key dem Unterrichter

seinen Grund habe , so muß cs solchen zurechtwcisen ; diesem
aber' bleibt frcy , das Erkenntnis ' nach seiner Uebcrzengung ab-

zufaffe » ; und den Pärtheyen sstchen die gewöhnlichen Rechts¬

mittel , offen . Findet aber das Obcrgericht die Streitfrage in

den vorhandenen Gesetzen nicht klar entschieden , so muß cs die

Entscheidung der Gesetzes m Mission cinhohlcn . Fallen end¬

lich dergleichen streitige Rechtsfragen bcy dem Obergcrichtc selbst

vor, so muß es ebenfalls selbst bcy der Gesctzcommission anfra-

gen . Der Chef der Justiz vertheilt dergleichen Anfragen unter

die Mitglieder der Commission , und zwar, da sich diese wieder

in die Justiz - und Finanzdeputation abtheilt , unter die Mit¬

glieder der ersten,/bey deren Zusammenkunft eine jede Sache

von dem ernannten Re - und Correferente » ausführlich iu Vor --
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über den Sinn des Gesetzes , bemühet sich eine jede Par¬

ihey das Gesetz zu ihrem Vortheil zu erklären und läßt sich

der Sinn leicht nach den Regeln der juristischen Herme-

nemic cherausöringen , so tritt eine Docrrinal - Erklärung

ein , die dem Richter unvenvehrt ist.

Doch alsdann leidet auch dies billig eine Ausnahme,

wenn zwischen denen , welchen die gesetzgebende Gewalt zu-

steht , selbst über den Sinn eines Gesetzes Streit entsteht,

z . B zwilchen dem Kaiser und dem Körper der Reichs,

stände , oder aber auch zwischen dem katholischen und evan¬

gelischen Neligivnstheile . In diesen Fällen steht überhaupt

Pen Reichsgerichten eben so wenig eine Cognition zu , als

den Landeögerichten , wenn zwischen dem Landesherrn und

den Landständen über den Sinn eines Landgrundgesetzes

Streit entsteht . Und sind die beyden Religionsthsile ver¬

schiedener Meinung , so soll nach deutlicher Vorschrift des

W . F . der Streit blos durch gütliche Übereinkunft — also

nicht durch richterliche Entscheidung , beygelegk werden.

§ . ZV - -

Zu den Sachen , in welchen besonders den höchsten

Reichsgerichten keine Gerichtsbarkeit zusteht , rechnet man

gewöhnlich die KreiSsachen, und es ist dies allerdings

richtig , in so fern blos allein von den innern Verfas¬

sung s sa ch e n der Kreise die Rede ist. Ein jeder Kreis

trag gebracht, gemeinschaftlich erwogenmid nach den mehrstcn
Stimmen entschieden wird. Nachdem dieses Gutachten so
gefaßt worden , daß cs zugleich als Gesetz für künftige gleiche
Falls gelten kann , wird dasselbe dem Chef her Justiz zur wei¬
tern kVerfügung eingcreicht . S , Nicolai Beschreibung vor;
Berlin , Bd . i . S . ; <-6 . f.
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ist als ein für sich bestehender Körper anzusehen , der seine

innere Einrichtung machen kann , wie ec es für gut befin»

det , wofern ihm anders nicht etwa durch allgemeine Reichs¬

gesetze die Hände gebunden sind . Und da es einmal so¬

wohl herkömmlich , als gesetzlich ist , daß in Kreissachen

Stimmenmehrheit gilt , so muß sich der mindere Theil das

gefallen lassen , was durch den größer » beschlossen wird.

Zn dergleicheü Angelegenheiten dürsten sich daher die Rcichs-

gerichtemicht mischen , wenn auch kein Gesetz darüber vor¬

handen wäre . Nettelbladt *) hat ganz Recht , wenn

er sagt ; „ kein Gericht darf nach Grundsätzen des allgemei¬

nen Staatsrechts in die innere Verfassung der Gesellschaf¬

ten Hand einschlagrn , da dieselbe kein Gegenstand der Ge¬

richtsbarkeit ist . Man setze z . B . demHausstand . Zst es

nicht eines jeden Hausvaters eigner Anordnung überlassen,

was er für Gesinde halten , was er demselben zu essen ge¬

ben , und was für eine Ordnung er im Hause gehalten wis,

sen will ? Darf wohl ein Gericht , wenn gleich keine posi¬

tive Gesetze vorhanden sind , welche solches verbieten , in

diese die innere Verfassung des Hauses betreffende Sachen

Hand einschlügen ? "

Indessen kann es allerdings zuweilen rathsam sey», das¬

jenige , was schon das allgemeine Staatsrecht mit sich bringt,

noch durch besondre Gesetze zu bestimmen . Es ist daher so¬

wohl im Z . R . A ., § . 180 . als seit 174 ! . in der Wahlcapitu-

lation Art . 12 . § . 4 de» Reichsgerichten noch besonders zur

Pflicht gemacht , „ sich in die inneren Verfaffungssachen

In der Abhandl . von der Gerichtsbarkeit der Höchsten
Reichsgerichte in Kreissachcn ; in seinen Erörterungen ein§

zelner Lehren des wutschen Staatsrechts . Nr . VII.
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der Kreise nicht zu mischen , darüber auf einigerley Weise

zu erkennen , oder wohl gar Proceffe ausgehen zu lassend

In derWahlcapitulation heißt es : „ in die innere Kriegs»

Civil - und ökonomische Verfassungen der Reichs¬

kreise ." Was unter Kriegs - und ökonomischen VerfaffungS-

sachen zu verstehen sey , ist sehr einleuchtend , nicht so deut¬

lich aber , was unter Civilverfassungssachen zu be,

greifen sey . Die richtigste Erklärung ist unstreitig , daß

man unter diesen allgemeinen Ausdruck alles dasjenige hat

begreifen - wollen , was die Kriegs - und ökonomische Verfas¬

sung nicht betrift . Dahin gehören also z . B . die Materien

wegen der Kreisdirectorien und Ausschreibämter , die Auf¬

nahme neuer Mitglieder , die Bestimmung des Ranges der

Kreisstände unter sich und dergleichen mehr.

Indessen giebt es doch allerdings auch Kreissachen,

worin die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte Statt finden

kann . Sobald nemljch dergleichen Sachen Justizsachen

find , so find fie der reichsgerichtlichen Gerichtsbarkeit so

gut , wie andere unterworfen , denn die angeführten Gesetze

reden ausdrücklich nur von Vrrfassungssachen, und

Kurbraunschweig ließ sich die Einrückung jener Stelle in

die Wahlcapirulation deshalb gefallen , weil dergleichen An¬

gelegenheiten kein Gegenstand der Reich sjustiz wärem

Wäre es die Absicht gewesen Kreisjustizsachen von der

Gerichtsbarkeit der Reichsgerichts auszunehmen , und als»

hier etwas ganz außerordentliches festzusetzen , so hätte die

Stelle ganz anders gefaßt werden müssen . >—- Zwar bat

nachher im I - 174 ; . die Reichsstadt Frankfurt , jene im

I . 1742 . eingerückte Stelle dahin zu erklären , daß sie nicht

von Iustizsachen , und wenn ein Kceisstand von den übri¬

gen unbilliger Weise prägravirk wäre , zu verstehen sey,
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und diese Erklärung ist nicht erfolgt . Mein die Stadt

sagte selbst in ihrer Vorstellung , daß der angeführte vierte

Paragraph , wenn er nur in seinem rechten und

wahren Verstände genommen würde, den Reichs»

gesehen , oder den rsichsständischen Gerechtsamen nicht zuwi¬
der sey , vielmehr in der Hauptsache mit dem I . N . A.

§ . i8o — izz. wohl übereinstimme . Wozu bedurfte cs also
einer Erklärung , die sich schon von selbst verstand ? Ue<

Lerhaupt war der Fall , weswegen Frankfurt die Erklärung
suchte , von der Beschaffenheit , daß er nicht wohl als eine

Zustizsache betrachtet werden konnte . Hätte das kurfürst¬
liche Collegium damals die gebetene Erklärung ertheilt , so
würde diese so haben angesehen werden können , als wenn

dasselbe die Frankfurtischen Beschwerden für Justizsachen

gehalten hätte . Besser war es daher , sich darauf gar nicht
einzulassen ; indem nach richtigen Regeln der Auslegungs«

kunst jene Stelle ohnehin keinen andern Sinn hatte , noch

haben konnte . Tritt also der Fall ein , daß z . B . ein ga » ,

zer Kreis aus einem Contract oder andern dergleichen Ge¬

schäften belangt wird , oder daß der Kreis durch die Mehr¬

heit der Stimmen einem Kreisstande wohl erworbene Rech¬

te nehmen will , oder daß überhaupt nur der Begriff einer

Zustiziache eintritt , so hat es keine » Zweifel , daß der¬

gleichen Sachen an die Reichsgerichte gebracht werden,
können.

§. Zü ; .

Hingegen ist den Reichsgerichten die Erkenntniß in

Achtssachen, welche sie sich angemaßt harren , genom¬

men worden . Hatte in älrertt Zeiten ein Reichestand ein

Verbrechen begangen , das die Strafe der Acht nach sich
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^
zog , so wurde die Sache kn einem Fürstsngerichte vsrhaN«

^ drlt . Zn der Folge glaubte der N . H . N . , daß er in dir

H
Stelle des ehmaligsn Fürstcngerichts getreten sey , er in»

s struirte also nunmehr den Achrsproceß, erstattete alsdann

! ein Gutachten an den Kaiser , worauf dieser bas Urtel

- fällte , ja es fehlt nicht an Beispielen , daß ohne allen

! vorgängigen Proccß Achrserklärungen vom kaiserlichen Hofe

j erfolgt sind . Dies gereichte den Reichsständen zur großen
! Beschwerde und daher ist endlich die Sache dahin singelei«

tel und bestimmt worden , daß die Reichsgerichte zwar den

Proceß instruiren könnten , das Urtel selbst aber nirgend

anders , als auf dem Reichstage gefällt werden solle *) .

Würde diese Vorschrift nicht beobachtet , so sollte die Achts¬

erklärung null und nichtig sepn . Besonders fand man

es auch der Billigkeit gemäß , zu bestimmen , daß die Achts«

erklärung keine nachtheiiigeWirkung für die Agnaten und

andre , welche eine Anwartschaft und Recht an den Gütern

des Geächteten hätten , haben sollte , wofern sie nicht selbst
an den Verbrechen Theil genommen haben würden - Billig
wäre es indessen auch gewesen , wenn man die Verordnung
auch auf die Descenbenten ausgedehnt hätte , denn es ist in

der Thar hart , daß diese) da sie zumal ihr Successionsrechk
nicht von dem Vater , oder Großvater haben , durch deren

Vergehungen mit leiden sollen . Heutiges Tages wird zwar

so leicht keine Achtserklärung mehr geschehen , indessen wäre

es doch auf den möglichen Fall gut , .wenn das Gesetz auch

auf die Descendemen ausgedehnt würde.
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Zehnter Abschnitt.
Von

dem Derhälünß der höchsten Reichsgerichte unter sich.

§ . ZO4.
Es ist bereits in dem vorhergehenden bemerkt worden,
daß das Verhältniß der höchsten Reichsgerichte , in so fern
beyde Iustizcollegia sind , sich gleich sey ; indessen leidet
doch diese Behauptung einige Einschränkung , indem es selbst
Fälle giebt , wo der Neichshofrath,, wenn man ihn auch
hlos als einenGerichtshof betrachtet , Vorzüge vor dem
Reichskammergerichre hat. So hat derselbe 1 ) ganz allein
die Gerichtsbarkeit in allen .itaiiänischen Sachen»
Bekanntlich haben Kaiser und Reich auch über einen Theil
von Italien Hoheitsrechte *) auszuüben. Italiämsche Für¬
sten und Grafen können daher sowohl in erster Instanz Key
den Reichsgerichten belangt werdep , als das aus ihre» Län¬
dern und Gebieten an den Kaiser in der höchM , Instanz ap¬
pellier werden kann . Es ist streitig , ob ehmals dergleichen
Sachen bei) dem Neichekammergericht angebracht und ver-
handelt sind . So viel ist

'indessen gewiß , daß die Kaiser
in ältern Zeiten einen eignen Hofrichter in Italien hatten-
und daß wenigstens jetzt keine irallänische Sachen an baS
Kammergericht , sondern blos ausschließlich an den N .H. R,
gelangen . Ein Neichsgesetz ist indessen darüber nicht vor,

han--

Man s . Th . 1 . B . 1 . Cap. s.
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handeu . 2 ) Hat der Neichshofrath das Recht , in allen

ganze Reichslehen im Petitor io betreffenden Pro,
ressen , allein zu sprechen , wovon jedoch erst in der Folg«
§ > 410 . ausführlicher zu reden seyn wird , z ) Rechnet man

zu den ausschließlich zur Gerichtsbarkeit des N .H .N . gehö,
rigen Sachen , die Criminalsachen dSr NeichSunmittelbären,
allein dies kann doch nur von Privat - , keineswegs aber
von Staatsverbrechen z . B . Landfriedensbruchsachen
behauptet werden *) . Falsch ist es hingegen 4) , daß auch
alle in die Reservate echte des Kaisers einschlagends
Sachen blos für den Neichshofrath gehörten , ohnerachtek
dies von mehrern angesehenen StaatsrechtSgelehrten **) be,

Häupter wird . Bey Abfassung der Wahicapitulation K . Leo¬

polds II . trug Kurbraunschweig darauf an , im Art . 16 . § . 1/.

zu setzen : es sollten unter dem Vorwände , daß der Gegen¬

stand des Streits kaiserliche Reservaten betreffe , wenn an¬
ders sonst solcher zur reichsgerichtlichen Cognition gehörig

sey , nicht von dem Kammergericht ab - und Un den Reichs,

hofrarh gezogen werden . Mainz , Sachsen und Branden,

bürg waren für die Einschaltung dieses Zusatzes , allein Trier,
Kölln , Böhme » und Pfalz stimmten dagegen , weil es un-

streitig einige Fälle gäbe , in welchen der R . H R . eins

ausschließende Gerichtsbarkeit hergebracht habe ; Liege-
naue Bestimmung der Gränzen beyver Reichs,

gerichte aber auf den Reichstag gehöre. Hieraus
und da wirklich der Kaiser durch ein kurfürstliches Colle-

S . den Reichs hofrarh in Justiz - , OnaöeN UN8
andern Sachen mit Fallen , Präjudicien und
RLcdtsbemerkungLn ; (Augsburg 1791. 8 .) Sr i48.

I . V. Moser von der teutschen JustizvcrfaffUNg . Th . t«
S . 416.

Zweiter Band, H h
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gialschreiben ersucht ist, die Materie , welche Grauzen jedem
der Heyden höchsten Reichsgerichte anzuweisen seyn möchten,
zur reichstägigen Dcliberation zu bringen , ergiebt sich, daß
unmöglich alle in die kaiserlichen Reservalrechte einschla-
gende Sachen zur privativen Cognition des N . H < N . gehö-
ren können . Zn der That ist auch kein Grund davon ein¬

zusehen , warum dergleichen Sachen nicht eben so gut bey
dem R . K . G . sollten verhandelt werben können , aber frey,
lich wird sich der Kläger in dergleichen Fällen der Regel
nach lieber an den R . H . R . als an das R . K . G . wenden,
und daher kommt es , daß man glaubt , sie gehörten von

Rechtswegen für den N . H . R . Dies ist indessen durch
kein Ncichsgesetz entschieden , sondern eS soll erst entschieden
werden.

Noch wichtiger sind jedoch die Vorzüge des R . H . N .,
wenn man denselben als den Staatsrath oder das Re¬

gie r u n g s c o l l e g i u m des Kaisers betrachtet . In dieser
Hinsicht gehören alle Gna densach en, als die Ertheilung
der Moratorien , der Volljährigkeit , Bestätigung des Erstge«
Lurtsrechts u . s. w . zum Ressort des R . H . R -, es sey nun,
daß derselbe darin für sich Verfügungen treffen kann , oder daß
er deshalb ein Gutachten zuvor an den Kaiser erstatten muß.
Das nemliche ist auch der Fall , wenn von der authentischen In¬
terpretation kaiserlicher Privilegien die Rede ist . Geringfügi¬
gere Privilegien ertheilt der R . H . R . Kraft seines dazu ha,
benden Auftrags ohne Anfrage bey dem Kaiser , wichtiger«
werden indessen entweder unmittelbar bey dem Kaiser oder
dem Reichsministerio nachgesucht , oder aber es muß doch
wenigstens deshalb ein R . H .R . Gutachten erstattet werden»
Jene Privilegien kann nun auch der N . HrR . für sich au¬
thentisch erklären , diese aber nicht anders , als nach erstat-
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^ teten und vom Kaiser genehmigten Gutachten . Entsteht
hingegen über die Anwendbarkeit kaiserlicher Privilegien in

einzelnen Fällen Streit ; so hat cs keinen Zweifel , daß ein

solcher Proceß so gut beym N . K . G . als dem N . H . R . ver¬

handelt und entschieden werdrn kann.

Endlich macht auch der N . H . R . den obersten Lehm

h 0 f des Kaisers aus . LehnSsachsn, in so fern sie nicht
Zustizsachen sind , — denn in diesem Fall ist die Ge»

richtsbarkeir des N . K . G . ebenfalls gegründet , — gehören
also blos für den Neichshosrath.

§ > zs ; .

Ueber die zu einem jeden der höchsten Reichsgerichts

gehörigen Personen hak ein jedes derselben seine eigne Ge¬

richtsbarkeit . Diese Gattung der Gerichtsbarkeit ist indes¬

sen wohl von der ordentlichen , welche ihnen in Ansehung

der unmittelbaren und mittelbaren Personen des Reichs Zu,

sicht , und wovon bisher die Rede war , zu unterscheiden.

Denn so wird 1 ) wenigstens bey dem N . K . G . eine andre

als die gewöhnliche Verfahrungsart beobachtet , sobald Per¬

sonen , welche z » demselben gehören , belangt werden . Dis

Schriften werden alle in der Kanzler ) übergeben , und durch

besondre Deerele dem Gcgentheil conmiunicirt . Auch kann

in einem solchen Fall um Verschickung der Acten gebeten

werden . 2 ) Tritt diese Gattung der Gerichtsbarkeit nicht,

blos inCivil - , sondern auch in C rn m inalsa ch e n ein,

und z ) hat der Kläger nicht , wie sonst , die Wahl zwischen

den beiden Reichsgerichten , sondern er muß seine Klagt

bey demjenigen anbrlngen , dessen Mitglied der Beklagte,

oder dem derselbe unterworfen ist . Alles dies zeigt an,

daß es vielmehr rin befreyrer Gerichtsstand ist, Hers

4 h 2



484 7 - D . Von den wesentl . Regier . Rechten.

die zu einem der Reichsgerichte gehörigen Personen bey

denselben haben , und daß also diese Gattung der Gerichts»

barkeit eine besondre, oder außerordentliche sey .'

Hiebey entsteht die Frage , ob die zur Kammerge-

richtskanzley gehörige Personen , ebenfalls der Gerichts¬

barkeit des NeichskanimergerichtS unterworfen find ? Hier¬

über entsteht nicht selten Streit zwischen dem Kurfürsten

von Mainz , als Reichs - Erzkanzler und dem Kammerge-

richt . So viel ist gewiß , daß alle Kanzleypersonen von

dem Kurfürsten bestellt werden , es ist demselben auch in

der K -G -O . Th . i . Tit . 2/ . § . 6 . und mehrern andern

Neichsgcsehen ausdrücklich zugestanden worden : daß , „ w»

in der Kanzler - an derselben Beamten und Dienern ihrer

Person halber Klage wäre , oder Mangel an Fieiße oder

andern gespürt würde ; der Kurfürst - - dieselben Män¬

gel und Gebrechen von allen Personen , so der Kanzlei,

verwandt — erkundigen zu lassen und vermöge der

Ordnung abzuschaffen; auch dieselben zu beurlau¬

ben ( verabschieden ) oder in ckndre Wege zu bestrafen,

ihm unbenommen seyn solle .
" — Allein vhnerachtet sich

hieraus wohl so viel ergiebt , daß der Kurfürst berechtigt

sey , Kanzleypersonen , welche sich Nachlässigkeit und Ver-

gehangen im Dienst zu Schulden kommen lassen , zu be¬

strafen und zu verabschieden , so ist doch dadurch die G e-

richtsbarkeit des ReichSkammergrrichts über dergleichen

Personen nicht ausgeschlossen , und unter den Strafen sinh

keine peinliche sondern blos Geldstrafen , oder Suspension

vom Amte zu verstehen . Dies ergiebt khrils die ganze Stelle-

wo nur von Personalmäugeln und Gebrechen , nicht Ver,

brechen , die Rede ist , rheils der Nachsatz : „ Doch K . R.

u . B . dieselben ihrer Mißhandlung nach , wo es Ser,
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Mm Wichtigkeit und Größe erfordert , vermöge der Ord¬

nung zu strafen , hiemit Vorbehalten .
'Auch nennt die K . G . O.

Th . 1 . Tit . 4 § . H. 1 . und der I . N . A . § . 141 . unter den¬

jenigen Personen , welche , so lange sie sich nicht unter an¬

dere Jurisdiction begeben , eines andern Gerichtszwangs

fr ey seyn sollen , ausdrücklich die Protonolarien , .Nota¬
rien , Leser und Schreiber.

Bey dem N . H . N . verhält es sich in Ansehung aller

zu demselben gehörigen Personen , wie bey dem N . K . G.

In ältern Zeiten entstand darüber oft Streit mit dem Hof,

marschallamt und de» Oesterreichischen Landescollegien . Das

Hofmarschallamt behauptete die Gerichtsbarkeit über alle

zu dem kaiserlichen Hofstaat gehörige Personen , und rech¬

nete die Mitglieder des N . H . N . ebenfalls dazu . Da aber

das Hofmarschallamt eigentlich nicht sowohl ein kaiserliches,

als vielmehr ein österreichisches ist, und da in der N . H . N .O.

alle zum N . H . N . gehörige Personen von anderm Gerichts,

zwauge befreyet sind , so war diese Behauptung in Hinsicht

auf den Neichsh 0 frath ohne Grund . Indessen hat das ;

kurfürstliche Collegium im I . 1742 . für gut gefunden , in

der Stelle der Wahlcapitulation , worin die Reichshofräthe

und die Gesandten , Residenten und Agenten der Stände

von der Gerichtsbarkeit der Landesregierung und anderer

Gerichte und Beamte befreyet werden , ausdrücklich des

Hofmarschallamts mit Erwähnung zu thun , und da¬

durch den R .H . R . gegen fernere Eingriffe zu sichern . Das

Hofmarschallamt kann sich also jetzt keine Jurisdiction über

Personen , die zum R . H . R . gehören , anmaßen , wofern

nicht demselben dazu vom N . H . N . selbst der Auftrag

geschehen ist . Dies pflegt bey Epecutionen , ferner in An,

sehung gewisser peinlicher Untersuchungen , bey Loncursen

H h Z
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und solchen Sachen , wo es auf eine präparatorischs Ab-

Handlung ankomnit , zu geschehen . In einem solchen Fall
erläßt Der N . H . N . an das Hofmarschallam ; sogenannte
Oscrsts perlmperatorem , dis der Kaiser selbst unterschreibt.
Und so gewinnt cs das Ansehen , als wenn der Kaiser selbst
unmittelbar den Auftrag erthsilts . Hat aber der R . H . R,
Andern erbländischen Collegien etwas mitzn.the .ilen , oder zu
eröfnen , so geschieht dies durch sogenannte Instnuata m
Freundschaft.

Nach der Wahlcapitulatisn sollen nun aber nicht ' blo»
die Rrichshofräkhe und andre zum U . H . R - gehörige Per^
sonen , sondern auch der Stände Gesandte , Residenten und.
Agenten von der Jurisdiktion des Hofmarschallamts und
der erbländischen Stellen frey. seyn . In neuern Zeilen fisnz
daher der R . H . N . selbst an , sich eins Jurisdiction , über
die Gesandten , Residenten und Agenten der Stände anzu-
Uwßen , worüber aber derselbe in einen großen Zwist mir ei¬

nigen Neichssiänden gerieth *) . Im I . 17.90 . ward die¬

ser Streit durch die Wahlcapitulation Art . 2 ; . H . 7 . für
die Zukunft dahin entschieden , daß dergleichen Geschäftsträ¬

ger auch von der Gerichtsbarkeit des R . H . N . befteyet seyn
sollten , wofern sie sich nicht besonders bey dem N . H . R °.
zu Processen legicimirt hättem Ist dieses geschehen,

so werden dergleichen Personen als Sollicitartten und Agen¬
ten betrachtet , und also, als solche der Gerichtsbarkeft
des R .H R - unterworfen . Haben sie sich aber nicht wirk-.
ftch zu Processen lcgi

'tjmirt , sondern etwa, bkos zu äußere

>» ' > . —— - - - —. . .

"' ) Mau s, darüber Reuß Ktaatskauzley Th . t - : S - 266,
LH . 2 . S . 224 . f. und desselben Deductioiissamm.iun.g PH,

G . f - Bd . 2 . S . 1 . s.
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gerichtlichen Geschäften , so sind sie als Gesandte zu betrach,
ten und stehen also blos unter der Gerichtsbarkeit der Reichs^
stände , welche sie abgesendet haben.

§ . z °6.

In so fern beyde höchste Reichsgerichte eine gleichlau«
sende Gerichtsbarkeit haben , in so fern hat auch ein jeder

Kläger und Appellant die Wahl , an welches von bsyden
er sich wenden will . Ost ereignet sich der Falldaß auch
der Gegentheil sich an ein Reichsgericht wendet und zwar

nicht an das nemiiche, bey welchem der Gegner seine Sache

anhängig zu machen gesucht hat. Man nehme z . D . den

Fall , ein Reichsstand läßt einen Neichsritter psanben , weil

dieser in seinen Waldungen gejagt hat . Dieser wendet sich

an den N.H . N . und bittet um ein Mandat , die gepfände,

ten Sachen zu restituiren , jener , der vielleicht die Sachs

nicht gerne bey dem R .H .R . verhandelt sieht , sucht bei¬

den, N .K -G - um ein Mandat , daß dieser sich kein Jagd¬

recht in seinen Waldungen anmaßen . und ihm nicht in den

ruhigen Besitz der Jagd stören solle , nach ; oder aber es

finden sich beyde Theile durch ein von den Landesgsrichtm

gefälltes Urtel beschwert , und appcllire » daher beyde , der

eine aber an das N.K.G . , der andre an den R .HR . Au

Heyden Orten kann doch nicht die » cmiichs Sache verhau« ,

delr werden , mithin entsteht die Frage , bey welchem von

Heyden dies geschehen soll ? Hier kommt es nicht daraus

an , welches von beyde » Gerichten zuerst die Sache ange¬

nommen hat , sondern lediglich darauf , wessen Cicativn

«der Mandat zuerst dem Gegner insinuirt ist. Hat gleich

der N .H .N. die Citation vier Wochen früher erkannt, als

das R .K .G . , die Citation des letzterwivird aber nur eine

Stunde früher insinuirt, als die des erstem , so tritt dis
Hh 4
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Gerichtsbarkeit des R -K .G , in der Sache eia , indem die?
selbe hier pr,äv enirt ist , Es muß daher jederzeit bey der
Ansinuation dir Zeit , tvann dieselbe geschehen ist , von dem
der sie zu verrichten hak , genau bemerkt werden,

Von der Regel , daß der Kläger dir Wahl des Ges
richtSstandes habe , giebt es indessen einigr Ausnahmen,
Als die Krone Schweden durch den westphälischenFrie?
den einige deutsche Neichssande, und mit denselben die Reichs«
standschaft erhielt , so konnte sie in dieser Hinsicht
nunmehr bey den Reichsgerichten belangt werden - Daß der
kaiserliche Hof ihr nicht günstig ftyn würde , konnte sie leicht,
erwarten , mithin hatte sie Ursache genug , zu wünschen»
daß ihre Streitsachen nicht bey dem N H .R . möchten ver¬
handelt und entschieden werden . AM diesem Grunde be-
dung sie sich das Recht aus , daß sie sich auch als beklagter
Dheil den Gerichtsstand selbst wählen dürste , welches ihr
tN dem Osnabr . Fr . Art . io . § . 12 . zugestanden wurde«
Eben so erhielt das Gesammthaus Braunschwrig - Lü¬
neburg Hey den Fviedensverhandlungen die Versicherung«
haß es zu einiger Entschädigung eben dies Recht erhalten
sollte , worauf es auch unter dem 24 . Nov . 164z . ein
besondres,Privilegium darüber ausgefertigt erhielt *) . Ver«
Möge dieser Privilegien muß ein jeder, der die Krone Schwe¬
den , in der Eigenschaft eines te'

Mschen Neichsstandcs , oder
die Fürsten aus dem Hause Braunschweig belangen will,
dieselben erst requiriren , das Gericht zu bestimmen , vor
welchem sie sich belangen lassen wollen. Erfolgt hierauf
hinnen der für Schweben bestimmten Zeit von z Monaten

*) May s. darüber meines seel . Vaters Oill. äe privilegis
^lecciouis tyri Augustes (joinus Lruustico l -uueburAicss , kleliust,
r/üo . 4 . ; ingleicheii Stubenrauchs rechtlicheBetrachtungen
über die Freyheit des Braunschweig - Lünehurgischen Hauses,,
sichselbstden Gerichtsstand zu wävlen ; Wie» 178- . 4-
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ynd für Braunschweig von r Monaten keine Antwort , sy'

wird dies , wie bey den Austrägen , so angesehen , als wenn

tnan sich in dein vorliegende » Fall seines Rechts begeben
hätte , und alsdann kann der Kläger selbst wählen , doch
wird seine Klage nicht angenommen , wofern er nicht die

geschehene Requisition gehörig bescheinigen kann.

Ferner fällt das Wahlrecht des Klägers fort , wenn er

Mit seinem Gegner einen Vertrag geschlossen hat , daß ihr-
Streitigkeiten blos vor diesem oder jenem Reichsgericht ver-

handelt , weiden sollen . Emen solchen Vertrag hakte die

Stadt Rostock mit den Herzogen von Mekienburg errich¬
tet nnd es ist kein Grund abzusehen , weshalb dergleichen
Verträge nicht verbindlich seyn sollten . So wie ein jeder

dem zu seinem Vortheil eingeführlen .Rechte entsagen kann,

so hat auch eine solche Entsagung des Rechts , unter den

Heyden Reichsgerichteneins zu wählen , keinen Zweifel , zu¬
mal da das Recht keines dritten dadurch gekränkt wird *) .

Uebrigenü versteht cs sich von selbst , daß die Wahl nicht

ssatt finden kann , wenn etwa eins der beyden Reichsgerichte
Hh 5

*) . - -So wenig eins der beyden höchsten Reichsgerichte in je¬
dem einzelnen Fall etwas dabcy erinnern kan » , wenn ein Kla¬
ger mit Vorbeygehung desselben dem andern de» Vorzug gicbt;
so wenig ist auch dabcy etwas zu erinnern , wenn zwey Parr
theyen , die in einem solchen Verhältnis ; gegen einander stehen,
daß mehrere Rechtsstreitigkciten unter ihnen erwachsen können,
sich zum voraus ein vcr allemal vereinigen , daß ein jeder kla¬
gender oder jappellircnder Thcil in alle, , ihren Sachen sich nur
an Las eine Gericht und nicht an das andre wenden solle . Es
kan » vielmehr selbst zum Dorthei ! der Justiz seinen, großenRutzen
haben , wenn auf solche Art bewirketJvird , daß alle zwischen
einerlei ) Parthey entspringende und oft gar vielfältig i » einander
schlagende Rechtssachen bey einem Gerichte bleiben , und daß da¬
mit alle eonlliecus iuriräicriynjs ein vor allemal zum voraus ger
hoben werden . P Utters Rechtsfalle Pd . r . S - 248,"
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ln Stillstand gsräth . Der N . H . N gerät !) zwar so oft in

Stillstand , als der Kaiser stirbt, und kein Römischer König

bey dessen Lebzeiten gewählt ist . Allein da alsdann die Vi»

cariatshvfgsrichte in dessen Stelle treten , und man zwischen

diesen und dem R , K . G . die Wahl hat , so gehört dieser

Fall nicht hicher . Daß aber bey Lebzeiten des Kaisers der

N . H . R . geschloss -' i, wäre , davon haben wir noch kein Bey-

spiel gehabt , und werden auch gewiß nie den Fall erlichen.

Hingegen ha , er sich zu Anfang dieses Jahrhunderts bey dem,

N . K . G - ereigne *) . In einem solchen Fall können, auch

nach der Behauptung des kaiserlichen Hofs die bey dem in

Stillstand g rachenen Gericht anhängigen Proteste bey dem

andern fortgesetzt werden **) .

§ - Z ° 7-

Beyde höchste Reichsgerichte haben übrigens gleiche

I Rechte , und keins ist dem andern subordiiüre . Wie sieht

es aber aus , wenn sich ein JurisdittionSconflick zwischen

ihnen ereignet ? Da der R . H R . in verschiedenen Sachen

eine ausschließliche Gerichtsbarkeit zu haben behauptet , das

N - K . G . dieses aber nicht zugeben will , so können sich der»

gleichen Fälle leicht ereignen . Nichts ist indessen für die

S . eben f . 274.

**) Die Reichsstande sind jedoch andrer Meynnng , wie aus

einem unter dcm r4 .- Jnl . 170h . erstatteten Reichsgutachtcn er»

hellet . Der Kaiser hat indessen , und , wie ich glaube , mit al - ,

lem Rccht 'dic Bestätigung dieses Rclchsgutachteus verweigert.

Fabers Staatskauzley Th . 12 . S . 16z.. f . Es versteht sich

übrigens , daß nach Wiedercröfnuiig des Kammergerichts , dis

inzwischen bey dem Reichshofrath fortgesetzten , vorhin bey dem

Kammergericht , schon rechtshängig gewesenen Sachen , dahin

zurück verwiesen werden muffen . Dies gesteht auch der kaiserli»

che Hof selbst in dem Commissiousdccret vom 24 . Nov . 1706.
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Partheym trauriger , als dies . Sie leiden darunter auf
alle Art und Weise. Nicht nur dis Kosten vergrößern sich
ungemein , sondern gewöhnlich hat auch die Sache keinen

Ausgang , und keiner weiß am Ende , was er khun oder

lassen soll. Zst eine Sache bey dem R . K . G . anhängig,,
und der Beklagte sucht sie etwa unter dem Vorwände , daß

sie in die kaiserlichen Neservatrechte Anschlags, an den N .H . s

N . zu bringen , so erläßt das N . K . G . Strafbefehls an ihn,
davon abzustehen. Gleiche Befehle erläßt sodann auch der

R - H . R . an den andern Theil . Einer der neuesten Falle

dieser Art , welcher viel Aufsehen gemacht hat , ist der Han-
sinnische *) . Der RH - R- behauptete , daß ihm priva¬

tive dir Gerichtsbarkeit in dieser Sache zustünde , weil sie

dis mit dem päbstlichen Stuhl geschlossene Concordaeen Md

deren Verletzung beträfe . Das Kammergericht glaubte hin¬

gegen , daß diese Sache , da sie einmal bey ihm anhängig

sey , nicht an den N - H . N . gezogen werden könnte , und er¬
kannte daher gegen den von C 0 llenbach, der sich an den

N . H . R . gewandt hatte , ein iUsnäatum 6s non rrsnenäs
sä trihunal fenatus imperlt anlici caulam in foro camsrss

impsrialig psnäentsm atque äocilam , excitirte auch nach¬

her , da Collenbach dem kaiserlichen Befehl keine Folge leiste¬
te , den Neichssiscal wider ihn . Umgekehrt erkannte dev

R . H . R . gegen den von Weichs, der zuerst bey dem R,

K . G . geklagt hatte , ein Nsnäawm äs non traksnäo prae-
Lntem causam aä camsram imperialem , und da Weichs
diesem kaiserlichen Befehl nicht pariere , so ward nun dey
Neichssiscal bey dem R . H . N . gegen ihn sxcitirr . Da bey,
de Reichsgerichte gleiche Rechte haben , so kehrt sich natür.

'9 Man s. davon Reuß Gtaatskanzley Th . r . S , rsz . f,
dessen Deduction-sMMlung Tb - r - Nr - r.
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licher Weise das R . K . G . nicht an die Befehle des Reichs»

hofralhs . Aber kann denn nicht der Kaiser selbst den Streit

entscheiden ? In der Hansinnischsn Sache wollte er dies thun

pnd ließ sich zu dem Ende von dem K . G . die Acten und

Protokolle einsenden . Allein von Seiten der Neichsstände

will man dem Kaiser allein ein Richteramt in dergleichen

Fällen nicht zugcstehen . Wem sollte auch der Kaiser dabey

zu Rache ziehen ? Den Reichshofrath würde man in einem

solchen Fall für eben so partheyisch halten , als den Neichs-

vicekanzler , und in einem andern Rath sollen ja keine Neichs-

sachen verhandelt werden.

Dey Abfassung der Wahlcapitulation K . Leopolds II.

kam diese Sache zur Sprache . Kurbrnndenburg verlangte,

baß dem 17 . § . des r6ten Art . noch beygesetzt werden möch¬

te : der Kaiser sollte sich keiner einseitigen Entscheidung der

zwischen beyden Reichsgerichten sich ereignenden Znrisdic-

tionsconflicten anmaßen , sondern solche an das versammelte

Reich verweisen . Dieser Vorschlag gieng zwar nicht durch,

indessen fand man doch für nöthig , daß jedem der beyden

Reichsgerichte seine verfassungsmäßigen Gränzen durch ei¬

nen Neichchchiuß angewiesen würden , und erließ deshalb das

bereits angeführte Collegial - Schreiben , wodurch der Kai¬

ser ersucht wurde , hierüber zuerst beyde Reichsgerichte zu

pernehmen und sodann die Sache zur Erstattung eines

Neichögutachtens an den Reichstag zu bringen.

sleberhaupt aber gab dieser Vorfall noch zu einigen an¬

dern Erinnerungen und Zusätzen Anlaß . Schon lange war

der Kaiser in seiner Capitulation verpflichtet , keinem Reichs¬

gerichte von dem andern cingreifen , oder Processe avociren,

noch weniger über die Erkenntnisse und Urtheile des N .K G.

unter welchem Vorwände es auch sey , durch den N . H . R.
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erkennen zu lassen , ingleichen dem K . G . nicht durch beson-

dre Rescripte die Hände zu binden . Im I . 1742 . war auch

noch hinzugesetzt , daß der Kaiser sär sich allein keine Pro.

motorialien , Schreiben um Bericht , Instructionen und In»

hibitionen an das K . G . erlassen sollte . Dieser Zusatz war

indessen durch ein bloßes Versehen , das freylich bey einem

so wichtigen Neichsgrundgssetz , als die Wahkcapitulation , fast

unverzeihlich ist , gegen den . vom kurfürstlichen Collegio ge»

faßten Schluß , eingeschaltet und aus dieser Ursache ließ

man ihn 174 ; . wieder weg . Im I . 179s . fand Man in»

zwischen für ralhsam , diese Stelle größtentheils wieder ein»

zurücken , und noch hinzu zu fügen , daß der Kaiser auch für

sich keine Nescripte an das K . G . auf Einsendung der Pro¬

tokolle , und eben so wenig besondre Verfügungen cm den

Kammerrichtsr erlassen solle . Wäre etwas an das Kammer¬

gericht zu erinnern , so sollte es von dem Kaiser und den

Neichsständen zugleich geschehen . — So ward also das wie¬

der hergestellt und sogar noch erweitert , was man vorher be¬

denklich gefunden hatte . Nur ließ Man die Worte « Pro,

motorialien und Schreiben um Bericht, welche

in Carl Vil '
. Wahlcapikuiation ebenfalls gestanden halten,

weg , weil man es bedenklich fand , den Kaiser zu hindern,

dergleichen zur Beförderung der Justiz gereichende Schrei¬

ben an das Kammergericht zu erlassen . Indessen giebt es auch

Promotorialie » , welche der unpartheyischen Justizverwal¬

tung sehr nachtheilig seyn können , wenn sie nemlich zum Vor¬

thei ! eines oder des andern Theils einen empfehlenden Eindruck

zu machen fähig sind . Doch dergleichen Promotorialien sind

wohl unter den verbotenen Instructionen mit begriffen.

Uebrigens ist die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte all¬

gemein , und billig sollte kein trutscher Neichsstand davon
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gänzlich befreyt sseyn. Indessen hat das Haus Oesterreich
die Kaiserwürde auch dahin zu nutzen gemußt , daß es von
aller Jurisdiction der Reichsgerichte völlig eximirt - ist . Da¬
her rührt es dann , baß diese z . B . den Burgundischen Kreis
nur requiriren, wenn sie exequiren sollen , uns daß der
R . H - R > an die erbländischen Collegia bloS intinusm in
Freundschaft erläßt . Künftig sollen dergleichen Exemtionen
nicht weiter gestattet werden *) .

Cilfter Abschnitt.
Von

her EMution der reichsgerichtlicherr und andren
Erkenntnisse ».

H. zoS .- ,

EoN dem kaiserlichen Executionsrecht ist bereits in dem
vorhergehenden (§ . 244 .) gehandelt worden , und daher als
bekannt voraüszufttzen , daß die Executiön der tcichsgericht-
lichen Erkenntnisse gegen Mittelbare durch ihre Landesobrig-
keil , gegen Unmittelbare aber durch den oder die Kreisaus-

schreibenden Fürsten desjenigen Kreises , worin die Länder
oder Güter des zu Exeguirenden gelegen sind , geschehen
müsse . Hier wird folglich nur noch ein und das andre
nach zuhohlen seyn.

In Ansehung der Form wie die ExecUtion erkannt
wird , weichen die beyden Reichsgerichte etwas von eincm-

*) Wahlcap . Avt. ir . § . l . « . Ä,
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der ab . Das Kammergericht erläßt Befehle zum excqui-

reu , der N . H . R . hingegen trägt die Execution Com-

mkssisnsweise auf . Zm Grunde kommt indessen bey,

des auf eins heraus . Sind zwey Kreisausschreibende Für¬

sten in einem Kreise vorhanden , so wird gewöhnlich bey ->

den zugleich die Exec ^ rion übertragen . Zuweilen geschieht

dies unter der Klausel sammt und sonders, oder gar

unter der sammr oder sonders. Jene Klausel hat

die Wirkung , baß , wen » der eine Kreisausschreibende Fürst

die Execution nicht vollziehen will , sodann ohne weiters

der andre dazu schreiten kann ; diese aber , daß dem ob¬

siegenden Theil , welcher um die Execution nachgesucht hat,

die Wahl frey steht , an welchen von beyden KreiSausschrei-

benden Fürsten er sich mit seinem Gesuch , die Execution

in Gemäßheit des kaiserlichen Befehls oder Auftrags zu

vollstrccken , wenden will . Sind dis Executoren säumig,

oder suchen sie den Auftrag abzulehnen , so wird die Exe-

cution auf die Directoren des nächstgelegenen Kreises trans»

scribirt . Sind sie aber zur Execution zu schwach , so er¬

gehen manöata suxilimoria an ein oder mehrere benach¬

barte Kreise . — Traurig ist es immer mit einem Gegner

zu thun zu haben, , der nicht von freien Stücken den er,

gangenen Erkenntnissen Folge leistet , denn der obstegende

Therl muß die Execurionskosten vorschießen , die oft uner¬

schwingliche Summen betragen . Gnade Gott aber , wenn

es dahin kommt , daß benachbarte Kreise zu Hülse gerufen

werden müssen ! Dann wird gewöhnlich gar nichts aus der

Execution , wenn nicht etwa der österreichische , oder bur-

gundische Kreis zu Hülfe gerufen wird . Wie gieng es in

der Lüttichischen Sache ? —
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§ . Zd § .
Die Austrägalrichtsr haben , wie bereits in dem vor¬

hergehenden ist bemerkt worden , kein Recht zu exequiren.

Haben ste also ein Urtel gesprochen , und ist dasselbe rechts¬

kräftig geworden , so muß dis Execution bei) einem der

höchsten Reichsgerichte nachgesucht werden . Natürlicher

Weise haben diese nicht mehr darüber zu urtheilen - ob das

Austrägalerkenntniß der Sache und den Rechten angemessen

sey , sondern sie haben blss die Execution zu verfügen , wo¬

her) übrigens die nemlichen Vorschriften beobachtet werden

müssen , welche bey Erkennung der Execution .der reichsge-

richilichen Erkenntnisse selbst zu beobachten sind . Gleiche

Beschaffenheit hat es , wenn etwa eine Reichsdeputation

zur Untersuchung Und Entscheidung gewisser Sachen außer¬

ordentlicher Weise niedergesetzt worden ist , wie sich dieser

Kal ! nach geschlossenem westphälischen Frieden ereignete.
Sollten sich reichsständische Gerichte , welche unmittelbar

den höchste» Reichsgerichten unterworfen sind , weigern , ihre

eignen Erkenntnisse , oder die in ihren Namen von auswär¬

tigen Nechtscollegien gefällten Urtheile zur Execution zu brin¬

gen , oder nur die Execution ungebührlicher Weise verzögern,

so kann Man sich deshalb an die Reichsgerichte wenden , und

UM Befehle , zur Execution zu schreiten , bitten . Da jedoch

für . ein jedes Gericht billig die VermUthUng streitet , daß es

nicht ohne besondre und hinlängliche Gründe die Execution

seiner eignen Erkenntnisse , verzögern oder gar verweigern
wird , so pflegt gewöhnlich erst ein gelinderer Weg Ungeschla¬

gen und von dem R . K . G . eine Ordination *) und

vom R . H . R . ein Rescripk erlassen zu werden.

§ . zis.

Bey dem R . K . G . sind dergleichen Verordnungen in
neuern Zeiten sehr üblich geworden . Es sucht dadurch den Be-
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§ . ZI2 . ,

Daß dis Reichsgerichte bey der Executionserkennung,

sobald von der Vollziehung rechtskräftiger Urtel die Rede

ist , an die Vorschriften der Exemtionsordnung gebunden

seyn , erkennen sie jetzt selbst an , mithin wird hierüber so

leicht kein Streit mehr entstehen . Hingegen behaupten sie,
daß sie in andern Fällen , wenn vor der Entscheidung einer

Sache irgend eine Verfügung nothig seyn sollte , um nur

den Gegenstand des Streits in Sicherheit zu bringen , z . B.

Sequestration , Anlegung des Arrests rr . freyere Hände

hätten und dergleichen Geschäfte auskragen könnten , wem

sie wollten . Dergleichen Fälle haben sich mehrmals ereig-
net *) , und es ist unter ihnen besonders derjenige merk«

würdig , da das N . K . G . in Sachen der Frau von Glei¬

ch e n gegen den Herzog vonSachsen Meinungen, dem

Herzog von SachsenGothadie Sequestration der Frau

von Gleiche » auftrug , um dieselbe dadurch gegen den Her¬

zog von Meinungen , der ihr einen peinlichen Proceß ma«

chen lassen wollte, weil sie sich seiner Rangordnung nicht

hatte fügen wollen , in Sicherheit zu setzen. So viel ist

gewiß , daß in den Reichsgsfttzen , welche die Reichsgerichte
anweisen , die Exemtion den Kreisausschreibenden Fürsten

auszutragen , nur von Vollstreckung der Urtel , aber nicht

klagten dahin zu disponiren, daß er selbst und von sreyen
Stücken von dem geklagten Unrecht abstehen möge , damit cs
keiner Befehle oder weiterer Erkennkniffe bedürfe . Das R .K .G.
versieht sich also zu der Gemüthsbilligkeit des
beklagten Hrn . Fürsten , oder Gerichts , er , oder
es , würden von selbst geneigt seyn , dies oder
jenes zu rhun.

H Man s. Moser von der teutschen Instizvxrf . Th . i . S,
i - z ; . f . und Putters Entwickele Th . S.

Zweiter Band . i
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von andern außerordentlichen Verfügungen die Rede ist.

Im Grunde können auch dergleichen Handlungen nicht als

Executionshanblungen angesehen werden . Indessen wollen

dock) die Kreisdtrectoren diesen von den Reichsgerichten ge¬

machten Unterschied nicht eingestehen , und es pflegt daher

gewöhnlich Streit darüber zu entstehen . Man Uten enz-

Com Missionen gehören übrigens nicht hieher , denn diese

setzen eine Untersuchung und wenigstens einstweilige Ent¬

scheidung zum voraus , und sind daher nur auf die Kreis-

ausschreibende Fürsten zu erkennen . In den Streitigkeiten

des Grafen von Dückenburg mit Hessen - Cassel war eine

solche Wanutenenz - Commission auf die Kreisausschreiben-

den Fürsten des Westphälischen Kreises erkannt . Im

Grunde sind sie nichts anders , a !s eventuelle Executions-

Commissionen , mithin auch nach eben den Grundsätzen,

welche bey diesen eintreten , zu betrachten.

Zwölfter Abschnitt.
Bon

- en Rechtsmitteln wider die rcichökammergerichtliche
Erkenntnisse.

§ . zu.

^ as Reichskammergericht besteht zwar aus Männern,

welche vor ihrer Anstellung eine scharfe Prüfung ihrer Ge¬

schicklichkeit aushalten müssen , mithin ist von ihnen nicht

so leicht zu erwarten , daß sie Urlheile fällen werden , wel¬

che den Acten und den Rechten zuwider sind , indessen sind
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auch sie Mensche » , die irken und fehlen können . Hart
wäre es in einem solchen Fall , wenn sich die unterliegende
Parthcy schlechterdings bey den ergangenen Erkenntnissen
beruhigen müßte , und ihnen nicht noch ein Rechtsmittel
zustande , wodurch sie eine Aenderung der Sentenz bewir-
ken könnten . Besonders hart wäre dies alsdann , wen»
eine Sache sogleich in der ersten Instanz an die Reichsge¬
richte gebracht worden ist . Bürger und Dauern können

gegen die bey ihren Gerichten gegen sie gefällte beschwerende
Erkenntnisse irgend ein Rechtsmittel der Appellation , oder
Supplication einwenden , und bey deren Ausführung oder

Rechtfertigung die Gründe widerlegen , welche den Richter
bewogen haben , wider sie zu sprechen . — Sollen denn

Fürsten und Stände in diesem Stück übler daran seyn,
als ihre eignen Unlerthanen ? — Daran dachte man in¬

dessen bey der Errichtung des Reichskammsrgerichts nicht;
es ward als das höchste und letzte Gericht im Reiche er¬
richtet und es findet sich in der ersten K . G . O . keine
Spur von Rechtsmitteln , welche gegen dessen Erkenntnisse
hätten eingewandt werden können . Zwar bat man wohl,
wenn etwa das Urtel eine Dunkelheit enthielt , um Er¬

klärung desselben , oder hatte man neue Urkunden aufge-
funben , «voraus sich nunmehr der Richter , von dem Unrecht
desjenigen , dem er in seiner Sentenz Recht gegeben hatte,
überzeugen konnte , so bat und erhielt man Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand Rechtens ; allein das waren denn
doch eigentlich keine Rechtsmittel , die gegen wbklich be-
schwerende Erkenntnisse hätten eingewandt werden können»
Wegen der Restitution wurden indessen bald gesetzliche
Verfügungen getroffen , und dadurch das Restitutio ->sgesuch
in ein ordentliches Rechtsmittel , wodurch die Wirkung des

Ii »
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vorigen Erkenntnisses suspendirt werden könnte , verwandelt.

Soli nun aber das Restitutionsgesuch diese Kraft habe »,

so ist erforderlich , daß es angebracht wird , ehe mit der

Execution der Anfang wirklich gemacht worden *) . Es

müssen ferner neue und erhebliche Urkunden vorgebracht

werden , d . h . sie müssen von der Beschaffenheit seyn , daß

sich daraus Thatumstände ergeben , welche, wenn ste vor

Abfassung der Urtel dem Richter bereits bekannt gewesen

wären , ein ganz andres Erkenntniß würden bewirkt haben.

Es soll aber auch eigentlich derjenige , der Restitution

sucht , ingleichen der Advocat und Procurator schwören,

daß ste von diesen neuen Urkunden vorher keine Wissenschaft

gehabt , oder wenigstens damals nicht geglaubt hätten , daß

sie zur Entscheidung der Sache dienlich seyn würden **) .

Endlich muß das Nestitutioirsgesuch binnen vi ^ r Jahren

angebracht werden , wenn darauf geachtet werden soll . Hie,

bey entsteht die Frage , von welcher Zeit dieser Termin zu

rechnen sey ? Der Theorie nach hat es keinen Zweifel,

daß die vier Jahr erst von der Zeit gerechnet werden

müßten , da die neuen Urkunden aufgcfunde » worden , allein

nach der Praxis werden ste von Zeit der Eröffnung des

Urtels gerechnet , welches billig nicht seyn sollte . Wird in

der Nestitutionsinsianz das vorige Urtel bestätigt , und

man findet abermals neue Urkunden auf , so kann das Ne«

stitutionsgesuch wiederhohlt werden.

Sollte die Erecution bereits grvßtenthcils vollzogen sevn,

so wird freylich dem Rechtsmittel der Restitution keine Suspen¬

sivkraft zugcstanden ; indessen muß doch alsdann Caution von

dem Jmploraten gewacht werden.

Dieser Eyd pflegt indessen selten geschworen zu werden.
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Es ist übrigens . leicht zu erwarten , daß mit diesem
Rechtsmittel sehr viel Mißbrauch getrieben wird . Kaiser
und Reich haben daher von dem R . K . G . Bericht gefordert,
wie diese Mißbräuche könnten abgestelll werden . Das
Kammergericht hat nunmehr diesem Verlangen Folge ge¬
leistet und im Sept . 1792 . die vollständigen Deiiberalions-
Prolokolle dem Kaiser eingesanbt , der sie darauf dem
Reichstag zur Erstattung eines Reichsgutachtens mitgetheilt
hak . In den einzelnen Abstimmungen ist die ganze Materie
sehr bündig auseinander gesetzt *) , und es sind zugleich
trefliche Vorschläge zur Abstellung der bisher eingeschlichen
gewesenen Mißbräuche geschehen , die alle Beherzigung ver¬
dienen . Leider ruhet auch diese Sache , wie so manche
andre auf dem Reichstage , wegen der leidigen Franzosen.

- , § . ZI2 - -

Das Rechtsmittel der Restitution findet also nur als¬
dann statt , wenn neue erhebliche Thatnmftände vorgebracht
werden können. Wie aber , wenn es hieran fehlt ? An¬
fangs mußte es alsdann schlechterdings bey dem gefällten
Urtel bleiben . Doch hierüber entstanden bald laute Kla¬
gen . Wer einen Proceß ' verlohren hatte , glaubte , daß
ihm zu viel geschehen sey , und beschuldigte das Kümmer¬
gericht einer Partheylichkeit . Auf dem Reichstage nahm
man inzwischen von diesen Klagen keine weitere Kmntniß,
als daß im I . 1524. eine Commission ernannt wurde , um

Zi ;

*) Der Freyherr von Ried escl, welcher in dieserSache
bey dem R. K . G. zum Correferenteu bestellt war,, hat seine
Correlation . auch besonders unter dem Titel : Vorträge an
den vollen Rath des R . K - G - über einige wichti¬
ge M a re r i e n des k a mm e r g cr i ch t l ichc » Proccsses,
zu Jena i/sr . in 8 . drucken lassen.
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,,die Acten und fücgebrachte Beschwerung derselben Par»
iheyen zu besichtigen , und davon dem Nsichsregiment zu
xeferiren, welches sodann mit Zuziehung der gedachten Com¬
mission die Sachen entscheiden sollte . Allein dies war et¬
was außerordentliches , und dadurch entstand noch kein eig¬
nes Rechtsmittel der Revision . Da jedoch dem Kammer¬
gericht selbst dergleichen Vorwürfe nichts weniger als gleich,
gültig seyn konnten , so trug dies nunmehr selbst bey dem
Kaiser und dem Reich darauf an , daß die Acgrn noch¬
mals revidirt werden möchte » , wenn sich eine Parthey be,
schwort erachtete. Und da nunmehr schon das Gericht von
Zeit zu Zeit visirirt wurde , so konnte und durste ja nur den
Visitatoren die Revision der Acten übertragen werden . Die,
ser Vorschlag fand Beyfall , und so entstand im I . 15z ? .
das Rechtsmittel der Revision , das jedoch Anfangs unter
der Syndicatsklage begriffen war , nachher aber , wie hili
lig davon getrennt und genauer bestimmt wurde,

§ - ZiZ.

Anfangs konnte ohne Unterschied in allen Sachen , dir
bey dem R - K , G . abgeurtelt waren , das Rechtsmittel
der Revision Ungewandt werden . Allein dies wurde miß,
braucht, zumal da die jährlichen Visitationen in Abgang
kamen . Aus diesem Grunde fand die gesetzgebende Gewalt
für nöchig , einige Einschränkungen zu machen. Dies ist
vorzüglich durch den Z . N . A . geschehen . Nach demselben
ist r ) in allen Sachen , worin die Appellation nicht statt
findet , auch nicht die Revision zuläßig *) . Es wird daher
z . B - in Alimentensachen dir Revision nicht gestattet , r) Ist



i . C. r 2 . A. V. d . Rechtsm . wider reichst . Erk.

auch eine Summe von - ooc - Thaler Capital , ohne Einrech»

nung der Zinsen und des Interesse bestimmt , um dis maw

beschwert seyn muß , wenn das Rechtsmittel der Revision

zuläßig seyn soll, z ) Ist eine Frist von 4 Monaten , jeden

zu ; o Tagen gerechnet , vorgeschrieben , binnen welcher

das Rechtsmittel bey dem Kurfürsten von Mainz, oder

Falls dieser selbst bey der Sache interessirt seyn sollte , bey

dem Kurfürsten von Trier, eingewandt und die gesche¬

hene Interposition bey dem Kammergerichke angezeigt wer»

den muß . 4 ) Muß sich der Revident und dessen Advo¬

kat zur Ablegung des Nevisionskydes erbieten . Dieser

geht dahin , daß sie eine gerechte Sache zu haben glaubten,

z ) Muß der Gravatoriallibell , worin die Beschwerden auf¬

gestellt und ausgeführt sind , binnen eben dieser Zeit über¬

geben , oder dazu Frist gebeten werden . Zn der Ausfüh,

rung dürfen jedoch keine neue Thatumstände und keine neue

Urkunden vorgcbracht werden , denn hat man diese , so

findet das Rechtsmittel der Restitution statt . Die Recht¬

fertigung der Beschwerden muß also aus Gründen gesche¬

hen , die bereits in den Acten vorgekommen sind ; indessen

ist sie überhaupt nicht wesentlich nothwendig , sondern eS

kann der Revident auch blosserdings auf die bisherigen

Acten submittiren.

§ . Z14»

Ob die Revision zuläßig sey oder nicht , darüber hat

das K . G . selbst zu erkennen . Dieses untersucht also , ob

die Sache revisibel sey , ob die erforderliche Summe vor¬

handen , und ob die vorgeschriebenen Formalien und Fata¬

lien beobachtet sind . Findet es hierin einen Mangel , so

erklärt es die Revision für unzuläßig ober desert . Ueber

die Erheblichkeit der Beschwerden selbst , steht jedoch dem

Zi 4
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Kammergericht keine Erkenntniß zu , sondern diese werden

von der künftigen Visitation , weiche zugleich das Nevisions»

geeicht mit ausmacht , geprüft . So lange die jährliche»

Visitationen üblich waren , bedurfte es keiner bssondern an«

derweiten Anzeige , daß man die Revision fortsctzen wolle.

Nachdem sie aber in Abgang gekommen waren , und eben

deshalb so häufig das Rechtsmittel der Revision eingewen,
der wurde , fand es der Kaiser damals , als man sich im

Zi . 165 z . mit der Wiederherstellung der Visitationen auf
dem Reichstag beschäftigte , für nöthig , in einem eignen
Ediere zu verlangen , daß ein jeder Revident , der seine

Revision forlsetzen wollte , bey Strafe der Desertion sich

wiederhohlt bey dem N . K . G - und Kur - Mainz binnen

einen gewissen Termin melden sollte . Eben ein solches
Edict erließ K - Joseph II . im Octsber 1766 . vor Anfang
der letzten Visitation . Hiedurch ist zwar die außerordent¬
liche Menge der Revisionen in etwas vermindert,

'
indessen

ist sie noch immer sehr beträchtlich. Aus diesem Grunds
ward auch auf dem Regensburger Reichstag von i6 ; z. und

1654 . die Zahl der zur Visitation und Revision zu depu-
iirenden Stände bis auf 24 erhöhet und festgesetzt , haß dev

Couseß sich in 4 Senate theilen sollte , um desto mehr Sa¬

chen aburteln zu können . Das nemliche sollte auch bey dev

endlich im I . 1767 . zu Stande gekommenen Visitation ge¬

schehen , allein aus dem vorhergehenden ist es bereits be¬

kannt , daß und weshalb diese Abtheilung nicht zu Stands

gekommen sey.

In so fern nun die Visitation sich mit der Revision der

Acten beschäftigt , macht sie ein eignes Revisionsge¬

richt aus . Das N . K . G - hat das Recht diejenigen Sub-

Heleglrken zu recusirrn , von denen es mit Grunde einigs
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Partheylichkeit zu befürchten hat *) . Die Revisoren müssen

den in der K . G . O . Th . Tit . ; z . § . 9 . vorgeschriebenen

Eyd schwören , „ daß sie in solcher Sachen hiebevor nicht

gerathen , daß sie auch die vorigen Richter in Ehren hal¬

ten , alle und jede vorkommende Gerichtsacta , auch waZ

durch die Partheyen , vermög ' dieser Ordnung , verbracht

worden , mit allem Fleiß revidiren , besichtigen und erwä¬

gen , auch die Ursachen , daraus die erste Urthel gesprochen,

von den Urthciiern anhöcen , und auf solch alles , nach des

Reichs gemeinen Rechten , nach ihrer besten Verständlich,

und nicht aus eigen gesuchten , und nicht ausser den

Rechten informirten Gewissen, gleich richten und

sich keine Sach dagegen bewegen lassen ; auch von den Par-

theyrn , oder jemand anders solcher Sachen halber keine

Gab , Geschenk oder einigen Nutzen , durch sich selbst oder

andern , wie das Menschen Sinn erdenken möchten , neh¬

men oder nehme » lassen wollen . " Hieraus ergiebt sich al¬

so , daß die Subdelegirtsn , in sofern sie Revisoren sind,

auch nicht von ihren Höfen und Obern Vorschriften erhaltbn

und annehmen dürfen.

Das erste Geschäft der Revisoren ist sodann die Be¬

stimmung der Succumbenzgelder. Der Revident

muß nemlich nach der Erheblichkeit der Sache eine gewisse

Summe erlegen , die an den kaiserlichen Fiscus fällt , wenn

das "vorige Urthel bestätigt wird . Hiernächst wird der

Gravatoriallibell des Revidenten , wenn solcher , wie ge¬

wöhnlich , versiegelt übergeben ist , geöfnet und dem Revise«
3 ' ;

*) Ob die Recusationsursachen erheblich sind , wird von Lex
' kaiserlichen Commission und de» übrigen Snbdekegirten, beu«
- tbejlr.
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sä exclpisriällm communicirt , welcher indessen eben so we¬
nig , als der Revident neue Thatumstände anführen darf.
Ein weiteres Verfahren wird nicht gestattet , sondern nun¬

mehr gleich ein Referent und Correftrent in der Sache be-

stellt. Sind diejenigen Männer noch am Leben , welche
ehmals in der Sache !das kammergerichtliche Urtel gefällt
haben , so müssen diese der Relation mir beywohnen , theils
um Zeugen zu seyn , daß von den Referenten nichts er¬

hebliches ausgelassen wird , theils um die Gründe , welche
sie bewogen haben , so oder so zu erkennen , auseinander zu
setzen. Sind sie aber bereits gestorben , so müssen dem

Nevisionsgericht wenigstens die Protokolle und Abstimmun¬

gen mitgetheilt werden , damit es daraus die Entscheidungse
gründe der vorigen Urtel abnehmen kann.

§ . zi5.

So lange noch alle Jahr das K . G . visitirt wurde,
konnten auch jährlich die Rcvisionssachen abgeurtelt wer¬

den. Dies war um so eher möglich, als man damals aus

Furcht vor den Succumbenzgeldernnur selten zu der Revi¬

sion seine Zuflucht nahm. Es wurden also durch dies Rechts¬
mittel die Sachen nicht sonderlich aufgehalten , und es war

daher unbedenklich, ihm eine suspensive Kraft zu zugeste-

hen . Nachdem aber die jährlichen Visitationen aufhörten,
und es voraus zu sehen war , daß sie sobald nicht wieder
würden in Gang gebracht werden , machte man desto häu¬
figer von diesem Rechtsmittel Gebrauch, und so »half alles

Urtheilen des K - G . wenig oder nichts. Das K. G . führ¬
te hierüber laute Klagen , welche denn endlich so viel bewirk¬
ten , daß durch den I . R . A - § . 124 . der Revision die su¬

spensive. Kraft für die Zukunft wieder genommen wurde.
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Nur wurden solche ReligionS - und Kirchmsachen , welche

nicht klar durch den W . F . entschieden sind * ) , davon

ausgenommen , und diesen nach wie vor die Suspensiv¬
kraft solange zugestanden , bis man sich deshalb auf dem

Reichstage eines andern vergleichen würde . Uebrigens liegt
es in der Natur der Sache , daß auch alsdann , wenn durch
die Execution dem Revidenten ein unwiederbringlicher Scha¬
den sollte zugefügt werden , die Revision eine Suspensivkrast
haben müsse.

§ . zi6.

So gut es nun aber auf der einen Seite für den Theil,

welcher bey dem Kammergericht obgesiegt hat , ist , wenn

die von seinem Gegner eingewandte Revision nicht mehr
die Vollziehung der ihm günstigen Urtel , hindern kann , so

nachtheilig ist dies doch auf der andern Seite für den Re¬
videnten . Die Hoffnung bleibt ihm zwar , durch das Revi,

sions - Urtel wieder zu dem Besitz des ssinigen zu gelan¬

gen , allein darüber können viele Jahre hingehen , und un¬

terdessen kann der Gegenstand des Streits verlohren gegan¬

gen seyn . — Doch auch dafür hat die gesetzgebende Ge¬

walt gesorgt . Es soll nemlich das von dem K . G . gefällte
Urtel , wenn dagegen die Revision eingewandt , und diese

für zuläßig erklärt worden , nicht eher und nicht anders

exequict werden , bevor nicht der Nevise dem Revidenten

hinlängliche Sicherheit geleistet hat . Ist keine revisible Sache
oder Summe vorhanden , oder sinh die Formalien und Fä¬
kalien nicht gehörig beobachtet , so bedarf es überall keiner

Dev R . A , selbst macht zwar diese Einschränkung nicht,
allein sie liegt in der W . C . Art . i . 11 . nach welcher in Re-
ligionssachen überall keine Prycefft verstauet werden sollen.
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Cautionsleistung , gesetzt auch , daß der Revident gegen den

Abschlagsbsscheid des K . G - von neuem Revision einwendete.

Wenn hingegen dis Revision angenommen ist , so muß der

Rwise , im Fall er um die ExecuUon nachsucht , sich zugleich

zu einer annehmlichen Sichcrhcitsstellung erbieten . Hier*

über ist der Revident zu hören , und falls dieser damit

nicht zufrieden scyn sollte , so erkennet das K . -G . über den

Cautionspunct , und bestimmt denselben nach Beschaffen»

heit der Umstände . Bey einem Reichsstand hält man es

für hinreichend , wenn dieses durch allgemeine Verpfän»

düng seiner Haab und Güter Sicherheit leistet . In Anse¬

hung der Privatpersonen findet indessen die Sache mehrere

Schwierigkeiten . Soll der Resident eine gewisse Summe

an den Nevisen zahlest , so pflegt wohl bestimmt zu wer,

den , daß das Capital an einen sichern Ort zinsbar ausge,

than , der Nevise aber die Zinsen einstweilen erheben soll.

Freylrch behält alsdann der Revident die Hoffnung , das Ca,

pttal wieder zu erhalten , allein in Ansehung der Zinsen

wird doch dadurch wenigstens nicht gleiche Hoffnung be,

wirkt . Indessen streitet doch auch immer für den Nevisen

die Vermuthung , daß er eine gerechte Sache habe , und

daher ist es billig , daß , wenn ja einer leiden und etwas

zu veriiehren fürchten muß , dieses den Revidenten , aber

nicht den Nevisen treffe . .

Sollte übrigens der Revident gegen das kammergericht¬

liche Dekret , wodurch die Camion regulirt wird , ebenfalls

die Revision einwenden , so wird darauf nicht weiter geach¬

tet , sondern demohnerachret zur Execution geschritten . Wäre

dies nicht , so würde noch immer dieses Rechtsmittel Su»

spensivkrast haben können , indem der Revident nur von

neuen gegen jenen Bescheid die Revision interponiren dürfte.
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§ . Zi7-

Von dem Rechtsmittel der Revision ist nun aber wohl

die Syndicatsklage unterschieden . Anfangs vermischte

man zwar beyde , allein bald besann man sich eines andern.

Die Syndicatsklage setzt zwar ebenfalls , wie die Revision

zum voraus , daß der Richter ein rechtswidriges Urtel ge»

fällt habe , aber dies muß , wenn sie statt finden soll,

aus einem bösen Vorsatz geschehen sehn . Der Richter

muß aus Haß , oder Freundschaft , oder wegen erhaltener

Geschenke , wider besseres Wissen und Gewissen geurtheilt

haben . Hat er dies gethan , so hat er dadurch die Sache

zu seiner eignen gemacht , und so kann und muß er nicht

nur deshalb auf das schärfste gestraft werden , sondern er

ist auch verpflichtet , demjenigen , dem er durch sein unge«

rechtes Urtel Schaben zugefügt hat , diesen Schaden zu

ersetzen. Alles dies fällt hingegen weg , wenn er nur aus

Unwissenheit die Sache nicht recht beurtheiit hat , oder über»

Haupt in der rechten Anwendung der Gesetze auf den vor¬

liegenden Fall gefehlt hat . Irren ist menschlich , überdem

giebt es leider viele Controve .rsen , wo der eine dieser , der

andre jener Meinung ist.

Derjenige , der die Syndicatsklage anstellt , gründet

sie also auf einen bösen Vorsatz des Richters , natürlicher«

weise muß er also denselben beweisen . Man sieht indessen

leicht , daß ein solcher Beweis sehr schwer zu führen ist, und

daß daher nur äußerst selten von dieser Klage Gebrauch ge»

macht wird , zumal da der Kläger , wenn er den Beweis

nicht führen kann , billig in eine schwere Strafe genommen

wird . Will sie indessen jemand an stellen , so müssen da»

beh eben die Formalien und Fabaiien , wie bey der Revision
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beobachtet werden , es wäre denn , daß sich erst nach ringe,
lvandter Revision der Dolus des Richters ergäbe.

Dreyzehnter Abschnitt.
Von

Len Rechtsmitteln wider die Erkenntnisse des

Rcichshostakhs.

§ - Zi8.

^ u den Klagen , welche man in ältsrn Zeiten über den

Reichshofrath führte , gehörte auch die , daß es an einem

ordentlichen Rechtsmittel fehlte , welches man gegen ein

widriges Erkenntniß desselben einwenden könnte , Beh den

westphälischen Friedensverhandlungen suchte man dieser Kla-

ge dadurch , daß man auch hier das Rechtsmittel der Re¬

vision, oder wie es gewöhnlich genannt wird , der Sup¬

plikation * ) einführte , abzuhelfen . Dies Rechtsmittel sollte

ebenfalls die Wirkung haben , daß die Acren nochmals von

andern Männern , als deinen , welche das erste beschwe¬

rende Erkenntniß gefällt harten - revidirt würden . Allein

da der N . H . N - nicht , wie oas R . K . G . visitirt , auch

keine besonöre Commission zur Revision ernannt und nieder¬

gesetzt wird , so wird auch in der Neviflsnsinstanz wenig¬

stens von dem nemlichen Collegio geurt .elt , welches das

erste beschwerende Erkenntniß abgefaßt hat . Der Vorschrift

des W - F . , daß in der SupplicarionSinstanz die Acten von

solchen Männern , welche der Abfassung des ersten UrrelS
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nicht beygewohnt haben , oder wenigstens nicht Referenten

und Corrcferenten in der Sache gewesen sind , revidirt wer¬

den sollten , kann also nur in Ansehung des letzten Punkts

ein Genüge geschehen . Da es sich jedoch wohl trist , daß

ein oder der andre Reichshofrath abwesend ist , so pflegen

in der Nevisionsinstanz solche Räche zu Re - und Correfe«

reuten bestellt zu werden , welche bey Abfassung der ersten

Urtel nicht zugegen waren.

Uebrigens treten bey ^ diesem Rechtsmittel der Suppli¬

kation eben die Erfordernisse ein , welche bey der am K . G.

üblichen Revision durch die Gesetze bestimmt sind , nur daß

die Znterposikion nicht bey Kurmainz , sondern bey dem

N . H . R . selbst geschieht . Sonst aber muß , wenn das

Rechtsmittel Statt finden soll , die Sache revisible seyn

und die Summe sich auf 2000 Rthlr . belaufen . Sie muß

binnen 4 Monat von Zeit des ergangenen beschwerenden

Erkenntnisses eingewandt , und gerechtfertigt oder wenig¬

stens hiezu Frist erbeten werden . Endlich muß der Revi¬

dent sich nebst seinem Anwalde zur Ableistung des Revi¬

sionseides , und zur Erlegung der Succumbenzgelder binnen

eben dieser Frist erbieten.

Die Succumbenzgelder werden von dem N . H . R . selbst

nach der Wichtigkeit der Sache bestimmt » Wird das be¬

schwerende Erkenntniß reformirt , so werden sie dem Sup-

plicanren zurückbezahlt , im entgegengesetzten Fall wurden

sie aber bisher unter die Mitglieder des N . H . N . vertheilt«

Natürlicherweise gab diese Vertheilung der Medisance rei¬

chen Stoff ; auch taugt es in der Thal nicht , daß der

Richter Vortheil davon zu gewarten hak , wenn der Proceß

so oder so ausfällt . Aus diesem Grunde wünschten ver¬

schiedene fürstliche Häuser , daß die Succumbenzgelder künf-
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tig zur kaiserlichen Hofkammer ekngszogen , hingegen nicht

rnehr unter die Räche vercheilt , diesen aber dagegen eine

Entschädigung zugestanden werden möchte . Das Kur - Colle¬

gium stimmte im I . 1790 . völlig in diese Wünsche mir ein

und erließ deshalb ein eignes Collegialschreiben an den Kai¬

ser . Ob dies Schreiben Wirklmg gehabt habe , oder nicht?

ist mir nicht bekannt.

Endlich entsteht hiebe ») noch die Frage : Ob die Sup¬

plikation , bey dein R . H . R . eine Suspensivkcast habe ? Die

Meinungen sind hierüber sehr getheilt . Man sieht gewöhn¬

lich , daß das beschwerende Erkeniitniß nicht zur Vollziehung

gebracht wird , sobald dieses
'

Nichtsmittel eingewendrt ist,

und aus diesem Grunde glaubt man , daß es eine suspen¬

sive Wirkung habe . Hiezu kommt , daß sowohl in dem

W . F . *) als in der N . H . N . O . Tit . V . § . 7 . dies Rechts¬

mittel ein suspensives genannt wird . Mein damals

war auch noch die Revision bep dem N .K . G . ein suspensives

Rechtsmittel , mithin kann , da diese Suspensivtraft erst

nachher aufgehoben worden ist , hieraus nichts gefolgert

werden . Da nun aber alle andre in dem I . R . A . in Be¬

treff der kammergerichtlichen Revision gemachten Bestim¬

mungen , auch bey der Supplikation beobachtet werden , so

scheint nicht abzusehen zu seyn , warum dies nicht auch in

diesem Punkt der Fall seyn soll . Doch selbst auf dem Re¬

gensburger Reichstage von 1654 . entstand hierüber schon

Streit.

*) In dem O . F . heißt es ncmlich Art . V . § 54 . O . <7.

snsm m iuäicio Lulico tsrvsbimr per omnis , mm , ur ns perms

ibillem liÜASiNLS omni cictiiMLnrur , loco icvillo-

nis in Lamers ntirnme , lieimm elto p »rü Arsverae a tcnrenüa in

iuäicio aulico Ism .sä Lasim-egm L-lgiettrircm tupplidere . Fast die

uemlichcn Worte finden sich in der angeführten Stelle der

AH .R .O.
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Streit . Die Evangelischen waren der Meynung , daß,
weit bey dem N .H .N . die Supplicationsinstanz
früher erledigt werden könnte, der Supplication
die suspensive Wirkung billig zu lassen seys hingegen hiel¬
ten die Katholischen dafür , daß die Supplication ebenfalls
keine Suspensivkraft haben müsse *) . Diese Meynung ist

auch die richtigste , welche schon einigemal befolgt ist. Aber

es versteht sich , daß alsdann Caution gemacht werden muß,
Und weil dieser Puncr oft zu neuen Weitläufigkeiten Anlaß

giebt , die Supplicationsinstanz auch in Jahr und Tag ge»

endigt werden kann , so pflegt der Revise nur sehr selten sich

zur Caukionsbestellung anzubieten , und um die Execütion

nachzusuchen. Solange nun dies nicht geschieht und bewert«

stelligt wird , hat natürlicherweise die Supplication eine su¬

spensive Kraft-

§ . Zt § .
Die andern bey dem N . K . G . üblichen Nechtsmittek

sind auch bey dem N -H . N . in Gebrauch . Dey dem Rechts¬

mittel der Restitution ist eben das erforderlich , was vor¬

hin angeführt ist . Uebrigens , sagt Moser in seinen Grund¬

sätzen der R H .R - Praxis S . § - rz . , ist nicht zu läug-

Nen , daß in den häufig bey den R . H . N . vorkommenden

summarischen Processen öfters bloße Vorstellungen

u . d . g. starr förmlicher und die er¬

gangenen in vim lentetuiae erlassenen Verordnungen

wieder danach in torum vel tanwm übgeändert wer¬

den - Auch ist z - E . in den Ostfriesischen Sachen der Kai¬

ser durch die ConjunctUren in Europa genöchiget worden,

gegen die dörlängst erlassenen und in rem iuäieatsm ek-

Neu r ödes Erlauter . des I . R - .A « S . ; tt.

Zweiter Land « K k
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wachftnen Verordnungen , allerlei ) son fr ungewöhm !

liche Nemedla oder Vorstellungen zu gestatten ' !

Endlich so läßt der R . H . R . zuweilen geschehen , daß die ^

Parrheyen auch in procesla orüinsrio/ >o/t / enrenrram, ohne !
' ein förmliches zu ergreifen , Schrift ^

ten wechseln , und spricht er sodann aöerma » --

len definitive .
" ' ^

Vierzehnter Abschnitt.
Von

dcm,Recurs an den Reichstag.

§ . Z20.

ÄuS demjenigen , was bey der Materie von dem Reichs«

tage gesagt ist , ist cs bekannt , daß ein jeder einzelner
Neichsstand , ja sogar eine Privatperson etwas an den

Reichstag gelangen lassen könne. Es ist daher kein Wun¬
der , daß man sich auch häufig alsdann , wenn man widri¬

ge Erkenntnisse von den Reichsgerichten in seinen Proceßan«
gelegenheiten erhalten hatte , an den Reichstag wandte,
hier seine Beschwerden anbrachte

' und Hülfe suchte . Man
nennt dies den Necurs an den Reichstag *) neh-

*) Ucber diese Materie s. man vorzüglich die Abhandlung
des Hrn . Senator Grimm zu RcgenSlmrgder Recurs an
die allgemeine Reich sversammlung nach seiner
ächten Beschaffenheit , seinem Mißbrauch
dem daraus entstehenden Unheil , nebst Verschiä - i
gen , wie solchem Ucbel abzuhclfen wäre . 1784 . 4. i.
Bei) Gelegenheit des fürstlich Neuwiedischen Recnrses snd im I .

" ^

,179 -t - verschiedene Schriften über diese Materie erschienen . Man
verliert indessen wenig oder nichts , wenn nmn .ste nicht kennt.
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Men , und möchte diesen Rrcurs zum Thsil gern zu einem

ordentlichen Rechtsmittel machen , das gegen die Erkenntnis¬

se der höchsten Reichsgerichte eingewandt werden könnte . —

Die gewöhnliche Meynung ist , daß der Rekurs an

den Reichstag erst in neuern Zeiten aufgekommen sey , und

es ist auch so viel gewiß , daß dev Name erst , gegen Ende

des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts üblich

geworden ist . Allein die Sache selbst ist , wenigstens in ge¬

wisser Rücksicht , schon früher gewesen , und bald nach der

Errichtung des N . K . G . aufgekommen . Es ist vorhin bereits

bemerkt worden , daß man bald nach der Errichtung des
K . G . viele Klagen über rechtswidrige Urtheile geführt habe»
Diese wurden , wie der E >folg zeigt , und selbst der R . A»

von 1524 . § . 2 ; . beweiset , auf dein Reichstag ange¬
bracht . Sie hatten damals die bereits S . zir . angege¬
bene Folge , daß eine eigne Commission zur nochmaligen
Durchsicht der Acren niedergeseht , späterhin aber das or¬
dentliche Rechtsmittel der Revision eingeführt wurde . Nun¬

mehr hätte billig der Recurs , der sich bisher aus Mangel
eines Rechtsmittels wider beschwerende Erkenntnisse einiger¬
maßen entschuldigen ließ , nicht weiter als in ganz außeror¬
dentlichen und besonder » Fällen Statt finden sollen , und
in der That hörte man auch nichts weiter davon , ss längs
bis jährlichen Visitationen im Gang waren . Nachdem aber

diese in Stecken gerathen waren , und nachdem besonders
gegen Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen
Jahrhunderts die Hofnung zur Wiederherstellung der kam-

rnergerichklichsn Visitationen Und zür Einführung einer zweck¬

mäßigen Visitation des N . H . R . verschwand , lö fing man
an , sich vock neuen über beschwerende Erkenntnisse der

Reichsgerichte an den Reichstag zu wenden . Hier suchte
Kk L
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man mm die Sache dahin zu bringen , daß das ganze Reich

ein Gutachten an den Kaiser erstatten möchte , worin das¬

selbe die dem Rekurrenten zugefügten Beschwerden als er¬

heblich und gegründet anerkennte , und auf Wiederaufhe«

bung des beschwerenden Erkenntnisses den Antrag machte

Einige wenige Mahle hat dies den Rekurrenten geglückt,

aber diese wenigen Fälle waren hinreichend genug , andern

Muth zu machen , so daß jetzt fast kein wichtiger Proceß

bey den Reichsgerichten entschieden wird , ohne daß man den

Necurs an den Reichstag nimmt.

Vor allen Dingen ist nun aber der Necurs von der

durch die Gesetze selbst vorgeschrirbenen Verweisung an

Len Reichstag zu unterscheiden . Entstehen Zweifel über den

wahren Verstand der Neichsgesetze , so daß es einer authen¬

tischen Erklärung derselben bedarf , i. oder trennen sich die

Mitglieder der höchsten Reichsgerichte der Religion nach in

zweyTheile , so muß von ihnen selbst die Sache an

den Reichstag,verwiesen werden . Zn dergleichen Fällen

können die Reichsgerichte gar nicht erkennen , sollten sie sich

dennoch einer Erkenntniß anmaßen , sollten der Kammer-

richter , oder der Neichshofeachs - Präsident demohnerachtee
etwa ein Conclusum formiren wollen , so würde dies eine

gesetzwidrige und ahndnngswürdige Handlung seyn , welche

allerdings den zu nehmenden Necurs bestens begründen
könnte . Indessen kann aus jener gesetzlichen Verordnung
die Nechtmäßigkeit des Rekurses überhaupt und im allge,
meinen keineswegs begründet werden . Denn hier bringt,
oder soll der Richter selbst die Sache an den Reichstag ge,
langen lassen , beym Rekurse geschieht dies aber von dek

Parthey.

*) Man s. Putters patriotische Abbildung ? 7. u < f.



r . C. 14 A> V. d . Recurs an den Reichstag. Zi?

Betrachtet man indessen den Recurs nach
'

Grundsätzen

des allgemeinen Staatsrechts , so läßt sich , dessen Nechtmä,

ßigkeit überhaupt und im allgemeinen keineswegs verkennen.

Es ist bereits in dem vorhergehenden bemerkt , daß man

alsdann sseine Zuflucht zu der höchsten Gewalt im Staate

auch in Justizsachen nehmen kann , wenn der von ihr be-

stellte Richter sich Willkühr erlaubt , und die Gesetze grade

zu aus den Augen setzt . Ist dieses offenbar , so daß es

nicht erst einer weitläuftigen Untersuchung der Sache be«

darf , um sich von den gesetzwidrigen Handlungen des Rich¬

ters zu überzeugen , so ist esrselbst Pflicht der höchsten

Gewalt , auf die Beschwerden zu hören , den Richter zur

Verantwortung zu ziehen , und das offenbare Unrecht ab'

zustellen . Thuk sie dies nicht , so nimmt sie selbst Theil

an dem Unrecht , und handelt dadurch ihren Pflichten,

für das allgemeine Wohl zu sorge » , entgegen ; denn wie

kann allgemeines Wohl bestehen , wenn Willkühr der Rich¬

ter an die Stelle der Gesetze tritt , wenn diese ohne Scheu

hintan gesetzt werden ! Freylich ist es nur Einer, der

durch das gesetzwidrige Urtel des Richters gelitten hat,

allein nicht zu gedenken , daß ein jeder Einzelner unter dem

Ganzen begriffen ist , und daß der Regent auch einen Ein¬

zelnen gegen Unrecht schützen muß , so entstehen bald all¬

gemeine böse Folgen daraus . Die Willkühr , welche sich

der Richter heute gegen den Einen erlaubt , wird er sich

morgen gegen den andern ebenfalls erlauben , wenn seine

erste gesetzwidrige Handlung ihm ungeahndet hingeht.

Sobald also die Gesetzwidrigkeit des richterlichen Ver¬

fahrens offenbar ist , so ist der Recurs an die höchste

Gewalt , die vermöge des Rechts der Oberaufsicht auch

auf die Beobachtung der Gesetze sehen muß , vollkommen

Kkz
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gegründet . Ader wie , wenn dies der Fall nicht ist ? wen»
eS erst einer weitläuftigen gerichtlichen Untersuchung bedarf)
um d,ie Sache beurcheilen zu können? Dann möchte der
Recurs nur in so fern gegründet seyn , als es an einem or¬
dentlichen Rechtsmittel , das wider ein beschwerendes Er»
kcnntniß eingewandr werden könnte , fehlt . Immer aber
müßte und dürste in einem solchen Fall sich der Regent
yichk unmittelbar m die Streitsache mischen , und ste ent¬
scheiden *),. Sonst entsteht daraus leicht eine Cabinets»
Justiz und politische Gründe treten in die Stelle der recht¬
lichen . Rur Commissionen , die aus rechtskundigen Märr -, '
« er» bestehen , kann er . alsdann niedersetzen, um das Ver¬
fahren des Richters untersuchen zu lassen , oder ein eignes
Rechtsmittel einführen , und ein eignes RevisivuSgericht an-
prdnen , allein weiter darf er nicht gehen , und wehe dem
Staat , wo dies geschieht . Sobald nun aber ein solches
Nsvisionsgericht angeyrdnel ist , so kann auch Niemande»
in dem angegebenen Fall weiter her Recurs an die höchste»

So oft- , sagt Putter in der angeführten 'ipatriotischc»
Abbildung §. 254 . , jemand ein ganz offenbares Recht für sich
hat , es sey yun in. Reichsgesetzc » , oder im Rcichsherkowmcn^
oder in Privilegien , oder auch in bündigen Hausvextrage »,
oder aber auf eine ganz unzweifelhafte Art unmittelbar gegrün¬
det ; und ein Reichsgericht begehrt etwas , das offenbar grade.
batz Gegcntheil davon mir sich bringt , fo daß man dieses , ohne
sich in eine richterliche Erörterung des tuen einznlaffen , erken¬
ne» kann , so wäre ei » RccurS au den RcichSrag allenfalls zu
»'erstatten . So oft hingegen das Recht , worauf sich der be¬
schwerte- Theil beruft , nicht außer allen Streit gesetzt ist ; oder
so oft es noch auf eine Untersuchung in Rcro. ankommt : ob das
Reichsgericht in allplwkmons iuris sä stcwm richtig verfahre»
sey , oder nicht ? sw oft sollte man. keinen Recurs jemals zu¬
lasten , sondern den beschwerten Tdeil , sich mit den ordentli¬
chen Rechtsmittel » zu begnügen , anweisen,
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Gewalt gestattet werden , sondern man muß alsdann seinr

Beschwerden ^ bey diesem Gerichte anbringen . In der

Thal bezweckte also in jenem Fall der Necurs nur eiii^ neue

von dem Regenten zu treffende Einrichtung oder Gesetzge¬

bung , und daß , um dies zu bewirken , der Necurs erlaubt

seyn müsse , ist sehr einleuchtend . Noch weniger hat aber

dies Zweifel , wenn dabey gar nicht verlangt wird , daß

die Sache selbst , welche zu dem Necurs die Veranlassung

gegeben hat , weiter in Untersuchung gezogen werden soll,

sondern es nur die Absicht ist , für die Zukunft einen Man »,

gel in der Gesetzgebung abzuhelfen.

§ . zrr.

Was ist denn nun aber durch unsre Neichsgssetze in

Ansehung des NecurseS bestimmt ? Zn welchen Fällen ge¬

statten diese denselben ? — Leider sind unsre Gesetze in die¬

sem Stück noch sehr unvollkommen und mangelhaft . Erst

seit 1741 . geschieht der Rekurse iu der kaiserlichen Wahlca -«

pitulacion Act . 17 . § . z . Erwähnung . Anfangs geschah

dies mir beylaufig . Es hießn Da die Ansrechchalkung der

Justiz und des R . K . ,G . keinen länger » Verzug leidet,

auch denen in letzternZeitsn bsy Ermanglung

des Nevisions ge richtS an den Reichstag genom,

menen Necursen Fiel und Maaß zu setzen ist,

so sollen die Visitationen wieder hergestellet werden . Im

I . 1764 . wurde nach den Worten : Ziel und Maaß zu

setzen ist , noch eingeschaltet : „ als weswegen wir zu einem

künftigen Neichsschluß und einem zu Stande bringenden,

den Neichssatzungen und der heilsamen Justiz gemäßen Re¬

gulativ alle Beförderung beyrragen wollen ." Die Gegner

Kk4
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der Necurse haben aus dieser Stelle folgern wollen , daß

der Recurs überhaupt unzulässig sey , allein dies ist .keines¬

wegs der Fall . Freylich sieht ein jeder leicht , daß man

es für nöthig gehakten habe , den Rekursen Ziel und Maaß

zu setzen , und daß dadurch nicht alle Necurse gebilligt wer¬

den , indessen werden sie jedoch auch durch diese Stelle nicht

gänzlich gemißbilligi , indem man es nur für nöthig hält,

sie einzuschränken und gewisse Grundsätze aufzusiellen , wor¬

aus sich hie Recht - oder Unrechtmäßigkeit des Necurses

Mfkig beiMheilen ließe . Ziel und Maaß setzen heißt nicht,,

etwas ganz aufheben , oder für unerlaubt . erklären , sondern

Vielmehr gewisse Bestimmungen treffen , um dadurch einen

synst leicht zu befürchtenden Mißbrauch zu verhüten . Statt

also diese Stelle gegen die Recurse zu brauchen , kann man

sie vielmehr für dieselben anführen , denn sie beweißr im¬

mer , daß man die Recurse nicht für ganz unerlaubt hält.

Mies ergiebt sich nun noch deutlicher aus dem in her Wahle

Kapitulation seit 1790 , gemachten Veränderungen und fer¬

ner » Zusatz : sondern ha auch die a » die Neichsversamm,

klung bisher genommenen , oder künftig zu nehmenden Ne?

purse sowohl an sich , als in Absicht ihrer Wirkung eine ge¬

setzliche Vorschrift und Bestimmung erfordern , so wol¬

len wir gleichermaßen zu Erzielung eines den Neichssatzun?

gen und dir Justiz gemäßen Regulativs alle Beförderung

thun und immittelst keineswegs hinder .n , daß

diejenigen Recurse , hie itzt zur Vornahme

xeif sind , nach voxhersamst auf dem Reichstage festgesetz¬

ter Hrdnung der Vornahme , auf allenfallsiges Andringen

der Recurrenten ein sw eilen yorgenomm ? « , unh

nach den Hey jeder Sache vorliegenden besoudern rechtlich ?«

Gründen erledigt werden kßnmem
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Jetzt hat es also an und für ^sich keinen ! Zweifel wei¬

ter , daß der Recurs zulässig und erlaubt sey , mithin hat

man nicht mehr nöchig zu Landern Gesetzstellen oder Grün¬

den seine Zuflucht zu nehmen , und daraus die Statthaf¬

tigkeit der Rekurse überhaupt zu beweisen , wie dies bisher

wohl , jedoch auf eine zum Theil sehr unglückliche Art ge¬

schehenist . Denn in andern Gesetzstellen , als den ange¬

führten , ist der Recurs durchaus nicht gegründet . Man

hat sich zwar auf den I , N . A . § . 165 , berufen wollen , wo¬

selbst es heißt : „ daß ein jeder — da sich jemand ob des

K G - Dekreten und Urtheilen zu beschweren vermeinte,

solches an andre Orte, als wo sichs nach Inhalt der

Reichs - Satz - und Ordnungen gebühret , zu ziehen und an¬

zubringen sich gänzlich enthalten solle . " Unter den ander»

Orten glaubte man , sey der Reichstag zu verstehen . Al¬

lein das ist ganz falsch , denn die Reichsordnungen , wor¬

auf sich der R - A . ausdrücklich bezieht , sagen davon nichts,

sondern nur , daß man gegen die kammergerichtlichen Ur¬

tel das Rechtsmittel der Revision einwenden könne . Also

nur bey einem Revisionsgerichte können nach dieser Gesetz-

stelle die Beschwerden über kammergerichtliche Erkenntnisse

angebracht werden . Noch deutlicher ist dieses seif 1711 . in

der kaiserlichen W - C - enthalten . Daselbst heißt es nein,

lich Art . 16 . § . 16, : „ Was auch einmal im N . H . R - oder

dem N . K . G , nach Vernehmung der Partheyen und gehö¬

riger Untersuchung förmlich abgehandelt und beschlossen wor¬

den ist , dabey sols es dergestalt bleiben , daß ein solches

Erkenntniß nirgend anders, als durch den ordentlichen

Weg der im Friedensschlüsse beliebten und nach dessen

Artikel § . 5 ; . anzustellrnden Revision , oder Supplikation

von neuem in Untersuchung gezogen werden svü, ^ Dies-

Kt;
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Stellender Gesetze sind daher eher gegen , als für die Re¬

kurse . Eher ließ sich noch der H> 6 . des iztcn Art . der

W . C . zur Begründung der Recurse gebrauchen , indem

daselbst der Kaiser verspricht , die Propofilion der reichs,

ständischen Beschwerden , wenn sie auch die Reichs hof-

und andre Räthe betreffen sollten , nicht zu hindern.

Da man indessen einsah , daß die Gesetze , welche man

zur Begründung des Rekurses ansührte , nicht Stich hiel¬

ten , so nahm man zu andern Gründen seine Zuflucht . Ehe¬

mals hieß es , wären die wichtigem , Angelegenheiten der

Neichsstäude in einem Fürst engerichte verhandelt und

entschieden worden . Jetzt müßten also dergleichen Sachen

an den Reichstag gebracht werden , der nunmdhr in die

Stelle des Fürstengerichts träte . — Allein auf den Reichs¬

tag gehören nur Staats - , aber keineswegs Iustiz fa¬

chen , und Fürstengericht war kein Reichstag . Wie kann

also dieser in die Stelle von jenem treten ? — Erheblicher

ist der Grund , weichen man daher nimmt, daß die Visi¬
tationen des K . G . in Abgang gekommen sind , und daß es

Hey dem R . H . N . an einem zweckmäßigen Rechtsmittel ge¬

gen beschwerende Erkenntnisse fehlt . Indessen folgt doch

daraus nur so viel , daß man recurriren könne , um es

dahin zu bringen , daß die Visitationen wieder in Gang

gebracht werden , und ein zweckmäßigeres Rechtsmittel ge,

gen die Erkenntnisse des R . H . R . eingeführt wird , oder

daß man , wenn die Reichsgerichte offenbar die Gesetze

und ReichSständischen Rechte verletzen , seine Zuflucht zu

Kaiser und Reich nehmen könne . — Gewöhnlich sucht

man auch die Beschwerde so vorzustellen , als wenn sie eine

gemeinsame Beschwerde sammtlichrr Rsichsstände sey,

und als ob yicht blos der Recurrent , sondern sämmkiicht
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Reichsstäade ein Interesse dabey hätten , daß die jenem
zngcfügte Beschwerde wieder gehoben würde . — Akierdings
sind sämmtliche Nrichsstände dabcy interessirt , wenn dir
Reichsgerichte , bey denen sie insgesamml Recht suchen und
nehmen müssen , die Reichsgesehe und die Reichsständischrn
Rechte und Freyhsiten übertreten und aus den Augen sehen,
z . D . wenn sie Processe der Mittelbaren sogleich in erster
Instanz an sich ziehen , wenn sie die Appellationspriviie-
gien , oder das Recht der Austräge u . s. f. nicht in Obacht
nehmen , Allein auch hiebey ist sS nicht zu vergessen , daß
es Fälle giebt , wo selbst den Gesetzen nach Unterthrnen
rvocirt werden können , und wo die Appellationsprivilegim
oder die Austräge nicht Statt finden.

Das Resultat des bisherigen ist also , daß sich zwar
die Rechtmässigkeit des Rekurses im allgemeinen aus der

Wahlkapitulakion , und aus andern Gründen erweisen läßt,
daß jedoch dessen Gränzen durch unsre Gesetze noch nicht
bestimmt sind , sondern dieses erst geschehen soll. Läßt sich
UM aber nicht diese Gränzlinie ziehen , wenn man auf dir
Observanz sieht ? So viel ist unstreitig gewiß , daß der
Rekurs nach der Observanz ebenfalls gegründet ist . Es ist
nicht » ur unzählig oft gegen beschwerende Erkenntnisse der
höchsten Reichsgerichte der Rekurs an den Reichstag ge¬
nommen worden , sondern es sind auch öfters die NecurS-
marerien in Beratschlagung gezogen , und deshalb Gut¬
achten an den Kaiser erstattet worden , Freylich ist dies
nicht in allen Fällen geschehen « noch weniger sind alle der¬

gleichen Rrichsgurachten von dem Kaiser rgtificirt worden,
aber es ist doch einigemal geschehen . Allein wenn man
diese Fälle genau untersucht , so beweisen sie doch weites

nichts , als daß man dm Reeurs nicht für etwas uner-
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laubtes hält . Hingegen kann daraus nicht bestimmt wer,

den , in wie weit derselbe zulässig sey ? Der Fälle sind

zu wenig und man sagt noch viel zu viel , wenn man be»

hauptet , daß unter zehn Necurrenten kaum einer zu seinem

Zweck gekommen sey . Denn so sind zwar alle vom Anfang des

gegenwärtigen Reichstags bis zum A 1711 . genommene Re-

curse zur Reichstägigen Berathschlagung gediehen , allein auf

die deshalb erstattete Gutachten ist nur zwei ) mal kaiserli¬

che Resolution erfolgt . Unter diesen zwcy Fällen geschah

es aber nur einmal, daß das dem - Necurrenten günstige

Reichsgutachten von dem Kaiser ratisicirt wurde . Dies

war der Fall , da Würzburg wegen eines mit dem K . G-

A . Wiegand gehabten Protestes recurrirle . In dem an¬

dern Fall aber , da Hessen - Cassel den Rekurs ergriff , weil

der R . H . R - die bey dem Casselschen Lehnhof rechtshängige

Niltbergische Sache an sich zu ziehen suchte , und des-

halb ebenfalls ein günstiges Reichsgutachten erhielt , erklärte

der Kaiser ausdrücklich , daß er dasselbe nicht ratificircn k §n»

ne . Von 1711 — 1767 . sind aber von ungefähr fünf und

siebenzig Necursen nur sieben zur Delibcration gekommen.

Von diesen ist nun zwar , weil es dem Kaiser seit 1711 . in

der W . C . Art . iz . H. zur Pflicht gemacht war , auf die

an ihn erstattete Reichsgutachten seine Erklärung und De¬

krete schleunigst zu ertheilen , keines ohne kaiserliche Resolu¬

tion geblieben , allein die Ratification ist gewöhnlich nur

dann erfolgt , wenn das Neichsgutachten gegen den Necur,

renten ausgefallen war *) . Seit 1765 . sind hingegen dir

Recurse nicht einmal zur wirklichen Deliberation gediehen.

Nur der Recurs des Fürsten von Wied hat 1794 . dies Glück
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gehabt . Es geschah jedoch vorerst nichts weiter , als daß

in dem erstatteten Neichsgutachlen auf Absorderung eines

Berichts von dem N - K - G . angetragen und die Aussetzung

eines bessern Unterhalts für denselben empfohlen wurde.

Dies Gutachten ward von dem Kaiser ralificirk , der gefor¬

derte und erstattete Bericht von dem Kaiser dem Reiche

mitgetheilt und hierauf ein anderweites Reichsgutachten er¬

stattet , woxin auf die Aufhebung der Regierungs ' Cu-

ratel angetragen wurde . Das darauf erfolgte kaiserliche

Ralifications - Decret ist treflich aögefaßt . Es erhält die

Autorität des K . G . und sucht doch die Absicht des Reichs zn

erfüllen . S . das Staats - Archiv Heft Vill.

Es bleibt daher in Ermangelung bestimmter .Gesetze und

einer maaßgebenden Observanz nichts anders übrig , als zu

den in dem vorigen § . angeführten allgemeinen Grundsätzen

seine Zuflucht zu nehmen , und danach die Gränzlinie , in

wie weit der Recurs für zulässig zu achten sey , so lange zN

ziehen , bis dieses durch ein eignes Reichsgrundgesetz geschieht.

Doch dies wird schwerlich je geschehen , und es wäre auch

unnörhig,7 wenn matt dieKammergerichksvisicationen wieder

in Gang brächte , und ein zweckmäßigeres Rechtsmittel ge¬

gen die Erkenntnisse des N . H . N . einführen könnte . Als¬

dann würden die Rekurse von selbst ein Ende nehmen . Dcr

aber weder das eine noch zur Zeit geschehen ist , noch das

andre schwerlich je wird zu Stande gebracht werden , so

mehrt sich inzwischen die Zahl der Rekurse ungemein *) .

*) ( v. Borie) Verzeichniß der seit dem I . 166; . bis den

2 ^ . Apr . 1788 . gegen die Erkenntnisse des K - u . R . Ä . G . bei¬
der ReichsversaMmlung imttelst der öffentlichen Reichsdictatuc

angebrachten Recurse . Regensb 'urg 1788. Bald darauf erschien

Dmpteda ) . Verzeichniß der seit dem Anfang des , gegene
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§ . Z22.
Da nach dem bisherigen die Materie von den Rekur¬

sen erst eine gesetzliche Bestimmung erwartet , so ergiebt

sich daraus , daß auch in Ansehung der Vdrfahrungssrr

Hey Rekursen , nichts durch die Gesetze bestimmt scy . Es

kann also auch hier nur benlerkt werden , was die Comi-

tial - Praxis dieserhalb mit sich bringt . Nach dieser ist in¬

dessen kein gewisser Termin zur Einführung des Nccursts

bestimmt . Sobald jedoch derjenige , der ein ihm nachkhsi-

liges Erkenntniß von den Reichsgerichten erhalte » hat,

wahrnimmt , daß ihm die Execution bcvorsteht , so pflegt
er eine Deduktion verfertigen zu lassen , und dadurch jeder¬
mann zu überzeugen zu suchen , daß ihm das größte und

augenscheinlichste Unrecht zugefügt worden , daß die Be¬

schwerde ihn nicht allein treffe , sondern eine gemeinsame

Beschwerde aller und jeder Neichsstände sep . Diese De¬

duktion wird sodann mittelst eines an die Gesandten der

Lrey Neichscöllegien grrichteten . Schreibens oder Memorials

an den kurmainzischen Direktorialgesandten geschickt , und

dieser um die Diktatur ersucht . Finden sich weder in dem

Schreiben , noch in der Deduktion selbst anstößige , oder

beleidigende Stellen , so kann die Diktatur nicht verwei¬

gert Werden , außerdem aber werden sie wohl , wie erst
im I . 1794 . mit der Necursschrift des Herrn Fürsten von

Wied geschehen ist , zur Milderung oder . Abänderung

zurückgcgeben.

Zst die Diktatur geschehen , so berichtet zwar ein jeder
Gesandter den ergrifft neu Rekurs und erbittet sich In¬

struktion , allein diese erfolgt nur sehr seiten und es pfleg«

wichtigen Reichstags an selbigen gelangten Rccursbeschwerden
gegen den ReichshofratH . Regcnsburg 1788.
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daher , besonders in neuern Zeiten , dis Sache gewöhnlich

liegenM bleiben . Mehrentheils hält es sehr schwer , die

Höft dahin zu bringen , daß sie ihre Gesandte mit Instruc¬

tion versehen und um dies zu bewirken , mußsehr negotiirt

werden . Ist aber auch die Instruction erfolgt und die Sa¬

che in sden Ansagezettel gekommen , so kommt es nunmehr

darauf an , ob die Mehrheit der Stimmen in den drei)

Neichscollegien für den Necurrenten ist ? und ob also ein ihm

vortheilhafteS ober ein ungünstigeszReichsgutachten an den

Kaiser erstattet wird . Es ist allerdings schon sehr viel , wenn

ein Necurs so weit gedeihet , aber nun wird auch noch die

kaiserliche Ratification des Neichsgutachrens erfordert , indem

dieses sonst ohne Kraft ist. Man kann indessen leicht den¬

ken , daß der Kaiser nur äußerst selten , ein dem Recurcen-

ten günstiges Gutachten genehmigen wird , denn das In¬

teresse des Kaisers erfordert , die Recurse nicht zu begün¬

stigen
Es ist daher kein Wunder , daß die Zahl der Recurse

so gering ist , welche einen erwünschten Ausgang gehabt,

und so viel bewirkt haben , daß das Neichsgerichtliche Ver¬

fahren entweder gradezu annullirt , oder eine Commission

zur nochmaligen Untersuchung der Sache niedergesetzt ist.

In der That ist dies auch ein großes Glück , denn auf

dem Reichstage würden oft politische Gründe an die Stelle

der rechtlichen treten . Nicht ein jeder Hof Möchte dir Sache

durch Nechtserfahrne Männer prüfen lassen und nach deren

rechtlichen Gutachten dem Gesandten zu stimmen auftragen»

Eher möchte man in dem Cabinet des Fürsten in Erwä¬

gung ziehen , ob man nicht Grund habe , sich dem Nccur-

rsnten gefällig zu erzeigen , ob man nicht denselben wieder

im seinen eignen Recursangelegenhriten gebrauchen könnte?
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Wenigstens wurde km Z . 1750 . folgender Auszug eines

fürstlichen Nescripts bekannt : „ Ansonsten haben Wir für

gut befunden , unfern geheimen Nach an des Herrn Kur¬

fürsten zu Cölln Liebden nach Mergentheim abzuschicken,

und unsere — Angelegenheiten bestens recommendiren zu

lassen ; , welche sich dann — ganz faborabel gegen . Uns er¬

klärt , dagegen aber vic -Mn » dieUnterstützung in

de ro Ne curssachen ausgebeten haben: Weswegen

Wir unterm heutigen Dato Unserm geheimen Rache und

Comirialgesandten gemessen aufgegeben haben , daß er alle

Kureöllnische Necurssachen ohne Ausnahme

nachdrücklich zu secundiren sich angelegen seyn las¬

sen solle *) ." — Wie nachtheilig könnten also nicht die

Rekurse der Justiz werden!

§ - grg.
Muß denn aber nicht , ehe eine Necurssache auf dem

Reichstage in BerathschlagUng gezogen wird , derGegen«

theil gehört und Bericht über die Sache von demjenigen

Reichsgericht , welches das beschwerende Urtel gefällt hat,

gefordert werden ? Allerdings . Beydes ist der Natuk einer

jeden gerichtlichen Sache und der größten Billigkeit gemäß,

auch können analogische Gründe ans den Gesetzen dafür

angeführt werden . Da es indessen nach dem bisher be¬

merkten so selten ist , daß über eine Recursangelegenheit

wirklich gestimmt wird , so pflegt der Gegentheil nur selten

die Kosten an eins Widerlegung der Nekursschrift zu wen¬

den/

Mosers Staatsarchiv von i7 <; t . Kh. ji .
' S -. t ; / . trnt

Kütt 0 r s Entwickelung Th » ) . S»
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den , im Gegentheil nimmt er keine Kenntniß von dem er«
griffenen Rekurse und fährt fort , die Execution bey dem

Reichsgerichte nachzusuchen . Sollte er jedoch wahrnehmen,
daß die Sachs in den Ansagezettel käme , oder sonst Gründe

haben , das Publicum von der Rechtmäßigkeit seiner Sache
zu belehren , so wird er nicht säumen mit seiner Gegen-
deduction zum Vorschein zu kommen , und diese ebenfalls
dem Reichstag vorzulegen . Dies geschah z . B . von der

Reichsritterschaft , als der Herzog von Würtemberg den
Necurs wider sie ergriffen hatte , inglcichen von den Agna-
ten des Hrn . Fürsten von Wied, als dieser an den Reichs¬
tag recurrirt hgtte . Zuweilen treten auch wohl dritte da-
bey interessirte Personen auf , wie dies ebenfalls in der Wie-
dischen Recucssache von den Unterthanen des recurrirenden
Herrn Fürsten geschehen ist . Auf diese Schriften ist gleich - ^
falls Rücksicht zu nehmen , damit Niemand ungehört ver « '

urtheilt werde.

Eben aus diesem Grunde ist es auch nöthig von den

Reichsgerichten Bericht über die Sache zu fordern . Zn
der Thal erscheinen bey Rekursen die Reichsgerichte , als
der beklagte Theil . Sie sollen die Gesetze , Privilegien
u . s. w . aus den Augen gesetzt haben , und genau genom¬
men , sollte bey Rekursen überhaupt nur darauf gesehen
werden , ob das Gericht dies gethan und also pflichtwidrig
gehandelt habe oder nicht , keineswegs aber , ob dem Kläger
oder dem Beklagten eine Sache zuzusprechen sey . ' Will
man indessen auch dies letzte annehmen , und den Rekurs
als ein Rechtsmittel betrachten, , so ist doch auch alsdann

erforderlich , daß der Oberrichter die Gründe hört , welche
den Unterrichter bewogen haben , so oder so zu erkennen^
Dem Amtmann und den Höhen , Landesgerichten wird Br-

Zweiter Band . 8 l
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richt abgesordert , wenn von ihnen appellier wird , und

dies sollte nicht einmal von den höchsten Reichsgerichten

geschehen , wenn man sich von ihren Aussprüchen an Len

Reichstag wendet ? Läßt man doch auch bey den Revisis«

neu die Vsrtheidigung des K . G . zu , und hört die Gründe,

weshalb das vorige Urtel so ausgefallen ist . Warum also

nicht auch bey Rekursen ? — Aber es sollte ja nach

dem vorhergehenden der Nrrurs nur sodann zuläßig seyn,

wenn das geklagte Unrecht offenbar ist , und keiner weit-

räustigen Untersuchung bedarf ." — Allerdings ', allein eines

TheilS ist dies doch nur von einer Untersuchung der Sacke

selbst zu verstehen , ob das Reichsgericht in der Anwendung

des Rechts auf das Faktum richtig verfahren sey ; andern , ^

TheilS scheint oft eine Sache sehr klar zu seyn , und doch

gewinnt sie ein ganz anderes Ansehen, wenn man die Gründe

hört , welche den Richter bewogen haben , sv zu verfahre »,

als er gethan hat ; drtttentheils wird aber auch oft der

Rekurs in Fällen genommen , wo er billig nicht zuläßig

seyn sollte , und da wir noch kein maaßgebendes Gesetz

darüber haben , so kann auch noch zur Zeit Niemanden der

Rekurs verwehrt werden . Wer aber recurrirt , wird die

Sache so sehr zu seinem Borcheil vorzusicllen suchen , als

nur immer möglich ist. Er wird Umstände verschweigen,

die ihm nachtheiiig sind , oder wohl gar » — es sey nun

aus Irrlhum , oder weil er eine unverschämte Stirn hat , —

Thatsachen angeben , die falsch sind . — Zwar meinte

weyland Herr von Heringen *) , ein vorzüglicher und

*) in seiner Erörterung der Frage , ob in de » R er
cursen vom K . G . Bericht zu fordern sey? 1746 . Fos.
Sie steht in den Selecc. für . pulst novitst Th. 1 ? . Dagegen err
schien eine sehr gründliche Prüfung dieser Erörterung
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sehr eifriger Verkheidiger der Necurse , daß Fürstenwort
mehr gelten müßte , als das Wort eines Kammergerichts»
beysitzers , aus dessen Feder man einen Bericht zu erwar¬
ten hätte . — Aber verfaßt denn der Fürst die Recurs-
schrift selbst ? Wir haben zwar den Fall gehabt , daß der
H . Anton Ulrich von Sachsen - Meinungen selbst
sein Rekurs < Memorial in der Gleichen und Diemar«
schen Sache aufgesetzt hat , und noch kürzlich hat dies
der Fürst von Neu - Wied gekhan , allein das sind doch
nur sehr seltene Fälle . Gewöhnlich wird das Geschäft
einem Rath oder einem berühmten auswärtigen Gelehrten
aufgetragen . Indessen ereignete sich doch auch bald darauf
eben in der Meinungischen Necurssache , in welcher der
Herzog selbst die Feder geführt hatte , der Fall , daß man
dem Fürstenworre nicht trauen - konnte . Der Herr von
Diemar, welcher sich der bedrängten Frau von Glei¬
chen *) angenommen , und deren Sache bey dem K . G.
betrieben halte , war deshalb von dem Herzog geschimpft
worden . Er stellte darauf eine ästimatorischeInjurienkkagr
auf Abbitte und io,ooo Rthlr . gegen ihn bey dem K . G.
an , und weil daselbst die Sache der Frau von Gleichen
anhängig war, und diese Diemarsche Klage aus jener ent,
stand , so hielt das K . G . seine Gerichtsbarkeit wegen
Conncxiiät der Sachen für gegründet , und erkannte also
eine Citation an den Herzog . Diese war auf die bey
dem K . G . gewöhnliche Art ausgefertigt , mithin wurde der
Herzog darin citirt , zu erscheinen , um zu sehen und zu

Li r

von dem jetzigen Hrn , Canzlevdirector Falke in Hannover,
Auch diese Schrift steht in den L«Is- ris k . di . LH . 2; .

S . §. z 10.
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hören , daß er würde verurtheilt werden , dem von Diemar

Abbitte zu thun und eine Strafe von 10,000 Rthl . zu er¬

legen . Der Herzog hielt diese Citation für eine Sen¬

tenz. ergriff dagegen den Rekurs und stellte in seiner selbst

verfaßten Necursschrift vor : das K . G . habe ihn , ohne

daß er darüber gehört sty , eine Sentenz zugeschickt,

wodurch er verurtheilt werde , dem von Diemar Abbitte

zu thun und eine Strafe von 10 oooNthlr . zu erlegen *) . —

Hier sah man also , daß Fürstenwort -jedenfalls nicht un¬

trüglich seh.

In der That ist aber auch die Observanz dafür,

daß das beklagte Reichsgericht mit seinem Bericht zuför-

derst vernommen wird . In allen Fällen , da gegen reichs¬

gerichtliche Erkenntnisse der Nscurs ergriffen war , und die

Sache in Berathschlagung gezogen wurde , ist Bericht ge¬

fordertworden , nur einmal ist diese Bsricktsforberung

unterblieben , allein es wurde dabet ) ausdrücklich erklärt,

daß das in andern Fällen nicht zur Consequenz gezogen

werden solle . Indessen haben mehrmals dis Rekurrenten

es dahin zu bringen gesucht , daß die Berichtsso - derung

unterbleiben möchte . Im I . 1746 . rescribirten Kur-

Pfalz und Sachsen - Weimar an ihre Comitialge-

sandten und beschwerten sich sehr , daß man dem Vernehmen

nach erst Bericht von dem K . G . fordern wollte . Auch der

Fürst zu Wied trug darauf an , seine Restitution nicht

auf vorläufige Berichtsrrstattung vom N . K . G - zu verschie¬

ben ; allein es ist nicht darauf geachtet . Die Key wei¬

ten mehrsten Stimmen hielten die Abforderung eines Be,

richts für nvthwendlg , worauf auch in dem Reichsgutach-

H Putters Eutwickel , Th . z . S . ; 6.
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ten angetragen wurde . Zn dem darauf erfolgten kaiserli¬
chen Ratificationsdecrcte vom 20 . Sept . 17- 4 - ist' dieser

Punkt des Nsichsgutachtens vollkommen genehmigt , weil,
wie sehr schön gejagt wird , kais. Maj . die abzufordernde Be¬

richtserstattung zur vollständigen und gründlichen Benrtheir
lung der Sache nicht nur sehr zweckdienlich , sondern auch
der Natur einer jeden wohlgeordneten Ju¬
stizpflege, dem Geiste der in Teutschland angenomme,
nen und einheimischen positiven Gesetze , der Observanz
und Erhaltung des zu Tcutschland .s Wohl-
farth höchst nöthigcn Ansehens der höchsten
Reichsgerichte vollkommen gemäß fänden.

Eine andre wichtige Frage ist noch , ob der Necurs an
den Reichstag eine suspensive Kraft habe ? Die Rekur¬

renten pflegen dieses zu behaupten und sich daher höchlich
zu beschweren , wenn die Reichsgerichte des Rekurses vhn-
erachtet , fortsahren , in der Sache weitere Verfügungen
zu erlassen, oder gar dieErecution zu verhängen . — . Allein,
wenn man nicht die ganze Reichsjustiz , welche ohnehin
schon leider auf schwachen Füßen steht, vollends zu Boden

werfen will , so muß diese Frage verneint werden . Bey
der Revision und Supplikation müssen doch noch gewisse
Formalien und Fatalien beobachtet werden , es wird dabey
auf den Gegenstand der Sache , und auf die Erheblichkeit
der Summe Rücksicht genommen , aber recurricen kann,
wer da will , denn der Weg zum Reichstage ist Niemanden

versperrt . Hätte nun der Necurs eine Suspensivkraft, so

dürste man nur die Reichsgerichte entgehen lassen . Wirk*

lich billigt aber auch das Reich stillschweigend diese Mei¬

nung. Es sicht täglich , daß die Reichsgerichte von dem

ergriffenen Rekurse keine Notiz nehmen , sondern in der
Ll z
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Sache fortfahren , und— es schweigt hiezu . So lange
also nicht von Neichswegen in der Recurssache ein für den
Recurrenten günstiger Schluß gefaßt , und ausdrücklich auf
die Sistirung der Erccukion , oder des weitern gerichtlichen
Verfahrens angetragen wird , kann unmöglich dem Recurss
eine suspensive Wirkung zugestanden werben.

Fünfzehnter Abschnitt.
Bon

dem Rekurse an die Kammcrgerichtsvisitation *) .

§ . Z - 4-

§ ^as Geschäft der Visitation ist nach dein vorhergehenden

( § . 274 .) , die Real - und Personalmängel des R . K - G . zu

untersuchen , diese entweder selbst abzustellen , oder davon

an Kaiser und Reich zu berichten . Zugleich hat man aber

auch , nachdem das Rechtsmittel der Revision cingeführt

wurde , der Visitation aufgstragen , diejenigen Acten zu

rcvidiren , in welchen jenes Rechtsmittel eingewendet war.

Mit einzelnen Justiz - oder Parthsysachen sollte also

eigentlich die Visitation , als solche, nichts zu thun ha,
den , vielmehr gehörten diese nach eingeführtem Rechtsmittel

der Revision für das Nevisionsgericht.

Die vorzüglichste Schrift über diese Materie ist Mosers
Abb. von dem Recurse an die K . G . Visitation , absonderlich in
Parthie - Sachen ; Ulm , Frft . und Leipzig 1775 . Auch ist da¬
von zweckmäßig gehandelt worden in der Darstellung der
Visitation des K . u . R , K. G. des Hrn . von Berg , —
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Revision konnte indessen nur gegen Urtel eingewandt

werden , nicht aber gegen außergerichtliche Dekrete , und

doch konnte hiedurch einer Parlhey ojt eben eine so große

Beschwerde zugefügt werden , als durch ein Urtel selbst.

Man hielt eS daher für billig , in dem R . A . von 1570.

§ . 79 . , dem Supplikanten , dem von dem R . K . G . bis

-Processs verweigert worden , zu erlauben , daß er sich mir

feiner Beschwerde an die Visitation wenden könne . Diese

sollte sodann Macht haben von dem K - G . Bericht zu for¬

dern und nach Befinden detr Supplikanten mit seinem Br-

gehren abzuwrisen , oder aber dem Gerichte zu befehlen,

daß es auf ferneres Anrufen der Parthey die gebetenen

Proceffe erkenne . Dis Absicht bey dieser Verordnung war,

wie auch aus den Anfangsworten
*) erhellet , eine gleich-

durchgehende Sustiz einzuführen . Vielleicht hatte das

N . K . G . zuweilen Bedenken gehabt , gegen einen mächti¬

gen Neichsstand ein Mandat zu erkennen , das es ohne

Anstand gegen einen minder mächtigen erkannte . Derglei¬

chen taugt nichts , und daher war es billig , um Ungleich¬

heit zu verhüten , dem Supplikanten den Rekurs an die

Visitation zu gcstamni Aus dem ganzen Zusammenhangs

rrgiebt sich aber , daß hier nur die Rede von Abschlagsbe¬

scheiden fty . Darüber , daß Proteste wirklich erkannt wor¬

den , kann nicht an die Visitation von dem Beklagten re-

currirt werden . Zwar möchten dies die Worte : Wenn

Ll 4

Wenn in Erkennung und Verweigerung der Pro c esse

Mangel erscheinen , oder Ungleichheit gebraucht werden

wellte . In dem vorhergehenden / tsten §. heißt cs indessen noch

bestimmter : — mit Fleiß daraus sehen sollen , daß Gleichhcit

gebraucht , und einem jeden gleich gebührlich Reche

mitgcthciit werde.



ZZ6 7 . B . Von den wesentl. Regier. Rechten.

in Erkennung vermuthen lassen , allein das Gesetz redet

blos von den Supplikanten, aber nicht von dem Sup-

plicaten; es will nicht , daß die erkannten Processe
wieder aufgehoben, sondern daß die verweigerten Pro¬
cesse erkannt werden sollen . In jenem Fall kann und

muß man also seine grrichtsablehnende Einreden bey dem
K . G > selbst Vorbringen . Nach dem Gesetze steht übrigens
dieser Necurs einem jeden , also auch Privatpersonen frey.
Es heißt nicht : so soll Kurfürsten , Fürsten und Ständen

-gestattet seyn , sondern : so soll dem Supplikanten er¬
laubt seyn , auch macht das Gesetz keinen Unterschied zwi¬

schen den Processen , mithin kam » so gut gegen ein Dekret,

wodurch Apprllationsprocesse abgeschlagen worden , der Re¬

kurs an die Visitation genommen werden , als wenn eine

gebetene Citation , oder ein Mandat verweigert worden ist.
Indessen ist bey Gelegenheit der Berathschlagung über dir

wieder herzustellen -de Visitation in einem fürstlichen Voro

geäußert worden , daß cs räthlich seyn dürste , den Necurs

gegen auffergerichtliche Dekrete des K . G . auf Cilations-

und Mandalssachen zu beschränken . — Appellirt wird frey-

lich nur von Privatpersonen , die mögen also immerhin be¬

schwert werden!

Ist es aber auch erlaubt , wegen Verzögerung oder

Verweigerung der Justiz , sowohl in gerichtlichen als außer¬

gerichtlichen Sachen an die Visitation zu recurciren ? Und

kann diese alsdann BesörderungSschreibcn erlassen ? — Aus¬

drücklich ist dies in keinem Gesetze bestimmt , allein daß

auch in solchen Fällen der Necurs an die Visitation er¬

laubt seyn müsse , liegt in der Natur der Sache . Die

Absicht bey der Äisttation ist ja , daß durch dieselbe die

Mängel und Gebrechen des K . G . gehoben werden sollen.
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Ist es nicht aber ein Hauptgsbrcchen des Gerichts , wenn

die Justiz verzögert oder gar verweigert wird ? — Auch

mischt sich hiedurch die .Visitation nicht in die Entscheidung

der einzelnen Justizsachen selbst , sondern sie trägt nur dem

K . G - die Beförderung und vorzügliche Entscheidung der

Sache auf . — Hiemit stimmt auch die Praxis überein-

Leider darf nur die Visitation nicht zu freigebig mit den

Besörderungsschretben seyn , weil sie sonst bey der ungeheu¬

ren Menge von Sachen , welche bey dem K . G . anhängig

sind , ihre Kraft verlieren würden . .

§ - Zr ; .

Der Neeurs an die Visitation überhaupt ist jedoch

nicht erst durch den R . A . von r ; /o . eingesührt . Denn

ehe noch das Rechtsmittel der Revision eingeführt war,

wurde schon durch den N A . von i ; zo . § . 94 . Kurfürsten,

Fürsten und Ständen , welche einigen Mangel oder Be¬

schwerde hätten , daß ihnen von dem K . G . ungebühr¬

lich begegnet wäre , gestattet , ihre Beschwerden den vsr-

ordneten Commissarien auf den ersten Tag Mactii zuzu»

schicken und zu erkennen zu geben . Diese sollten sodann

sammt andern Visitatoren Befehl haben , gebührliches

EinsehenundNeformation zu thun. Die Absicht

bey dieser Verordnung war noch nicht , ein ordentliches

Rechtsmittel , wie das der Revision einzuführen , welches

gegen alle und jede kammergerichtliche Urtel eingcwendet

werden könnte , sondern nur , daß wenn das K . G . einen

Neichsstand ungebührlich begegnet , etwa nicht auf die

ihm zustehenden Appellationsprivilegien , auf das Recht der

ZlUSträge u . s. w . Rücksicht genommen , oder die Gesetze

offenbar außer Augen gesetzt hätte , eine Beschwerde des¬

halb bey der Visitation angebracht werden könnte . Diese

Ll 5



5 z 8 7 . B . Von den wesentl. Negier . Rechten.

sollte sich also nicht sowohl in dir Entscheidung der ein¬

zelnen Rechtssachen mischen , als nur danach sehen , ob

nicht etwa z . B . das Recht der Austräge hintangefttzt

worden . Daß diis die wahre Absicht des Gesetzes gewesen

sey , ergiebt sich daraus , baß man nachgehends , da das

Rechtsmittel der Revision bereits eingeführt war , dasselbe

auch in der K . G . O . von 1555 . Th . i . Tit . § . 5 . wie-

dsrhohlt ausgenommen hat . Man hielt also , ohnerachtet

der eingeführtsn Revision diese Stelle nicht für überflüßig,

indem man glaubte , daß sich allerdings noch Fälle ereig¬

nen könnten , wo cs nicht sowohl auf die Entscheidung der

Streitsachen der Parkheyen selbst , als vielmehr darauf

ankomme , daß von dem K . G . die besondcrn Rechte der

Reichsstände gekränkt , mithin diesen dadurch ungebührlich be¬

gegnet worden sey . Hieraus folgt aber auch , daß Beschwer¬

den über kammergerr
'
chtliche Urt heile sie löst nicht vor

die Visitation als solche gehören . Findet sich dadurch

jemand , beschwert , und kommt es auf eine gerichtliche

anderweite Untersuchung an , wer Recht oder Unrecht hat,

so muß das ordentliche Rechtsmittel der Revision eingewandt

werden . Bey der letzter » Visitation des K . G . scheint man

indessen diese Meinung nicht gehabt zu haben , indem meh¬

rere Reichsstände ihre einzelnen Rechtssachen der Visitation

verlegten , und diese ftlbige annahm.

Z . zr6.

Den Necurs an den Reichstag nimmt man gegen

kammergerichtliche Erkenntnisse , weil die Visitationen des

K . G . aufgehört haben , und also die Revision keinen Aus¬

gang hat . Können nun aber wohl , wenn die Visitationen

wieder hergestellt werden , die an den Reichstag genomme¬

nen Nscursr an dieselbe verwiesen werden ? Die - Sache
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selbst hat an und für sich keinen Zweifel . So gut der
Reichstag die Sache in Beratschlagung ziehen kann , so
gut kann er sie auch an die Visitation verweisen , welche
sie allerdings noch besser zu erörtern im Stande ist . Wirk¬
lich trug auch bas Reich in der Michslfelder Lehnssache
hierauf bey dem Kaiser an , und dieser genehmigte nicht
nur den Antrag , vermittelst des Natificationsvecrcts vom
7 - Zul . 1768 . , sondern verwieß auch in demselben die an¬
dern Necurssachen ebenfalls an die Visitation. Allein da
die Visitation thciis als solche , theils als Nevisionsgericht
zu betrachten ist , so entsteht hiebet) . die wichtige Frage , ob
nun die Visitation die Sache recurs - oder revisionsmäßig
zu erörtern habe ? Der große Unterschied zwischen beyden
Gattungen der Erörterung ergiebt sich aus dem vorherge¬
henden . — Der Recurrent wird immer wünschen, daß dies
revisionsmäßig geschehen möge / und dies kann auch keinen
Zweifel haben , wenn neben dem Recurs zugleich das Rechts¬
mittel der Revision eingewandt worden . Wenn dies aber
nicht geschehen ist , so ist das kammergerichtliche Urtel für
rechtskräftig zu halten , mithin würde eine nochmalige ge¬
richtliche Erörterung der eigentlichen Streitsache dem Geg¬
ner zum größten Nachtheil gereichen. Der Kaiser war in¬
dessen in dem vorhin gedachten Natificationsdeccet der
Meinung , daß die Necurssachen an die Visitation , als
Nevisionsgericht zu verweisen wären , und zwar ohne
zu unterscheiden, ob die Revision zugleich neben dem er¬
griffenen Recurs eingewandt worden oder nicht. Die Visi¬
tation sollte den Necurrenten wider die geschehene Verab-
säumung der Faralien ohne Untersuchung der Causalien in
inteZram reftituiren , und sodann revisionsmäßig in der
Sache entscheiden . Allein hiemit war man auf dem Reichs-
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tage nicht völlig einverstanden , besonders hielten sich diejeni-

gen , welche bey dem K . G . obstegliche Urtel erhalten hakten,

dadurch mit Recht beschwert . Auch bey den neuesten Ver¬

handlungen über die Wiederherstellung der K . G . Visitation ist

diese Frage zur Sprache gekommen , da aber diese gan °ze Ma¬

terie abgebrochen ist, so ist erst die>Entscheidung zu erwarten.

Zweytes Capitel.
Von

der richterlichen Gewalt in peinlichen Sächen.

§ - Z - 7-

^8, '
sher war die Rede von der Beschaffenheit der richterli¬

che » Gewalt in Civilsachen , jetzt wird nun noch von dersel¬

ben in peinlichen Sachen zu handeln seyn . Daß auch

diese Gewalt unfern temschen Re -chsständen zusteht , und daß

sie vollkommen in der Landeshoheit gegründet sey , hat heuti¬

ges Tages nicht den mindesten Zweifel . In ältern Zeiten war

es frcylich mehr eine Gerichtbarkeit in peinlichen Sa,

chen , welche dir Neichsstände hatten und womit sie unter

dem Namen Blut bann von den Kaisern beliehen wur¬

den , als eine Criminalgewalt, wovon die Gerichts¬

barkeit nur als ein Ausfluß zu betrachten ist . Heutiges Ta¬

ges aber steht ihnen auch diese in ihrem vollen Umfange zu.

Der Kaiser verspricht ausdrücklich in seiner Wahlcapitula-

rion Art . i . § . z . nicht zugestatren , daß den Stände » in

ihren Territorien , in ihre Landeshoheits - und Negierungs-

rech
'
te , besonders - in Criminalsachen vor oder

eingegriffen werde.
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Vermöge dieser Gewalt haben sie also Las Recht Ge»

setze und Einrichtungen zu machen , welche auf Verbrechen

und Strafen Bezug haben . Aber der Regent darf eben so

wenig selbst , noch weniger willkührlich strafen , als er dir

Privatstreitigkeilen der Bürger unmittelbar selbst entscheiden

darf *) . Die peinliche Gewalt giebt ihm das Recht , Gerich¬

te anzuordnen , und Gesetze vorzuschreibsn , wonach sich die¬

se bep der Untersuchung des begangenen Verbrechens und bey

der Bestimmung der Strafe zu richten haben . Der Regent

kann sich vermöge derselben das Recht Vorbehalten , daß die

gefällten peinlichen Urtel , wenn auf Leib - und Lebensstrafen

erkannt ist , ihm zur Bestätigung vorgelegt werden müssen,

und dann kann er das göttliche Recht der Begnadigung aus-

üben , oder wenigstens die verdiente Strafe mildern . Allein

schärfen kann er die zurrkannten Strafen nicht ; thnt er dies,

so überschreitet er seine Gränzen , und wehe dem Staat , wo

dies geschieht . Oft scheint es zwar , als ob der Richter ein

zu gelindes Urtel über den Verbrecher gefällt habe , das Pu¬

blicum spricht selbst davon und scheint eine härtere Strafe zu

fordern . Aber wie läßt sich dies beurtheilen , wenn man

nicht alle eintretende brsondre Umstände kennt , welche öfters

die Sache sehr verändern und zur Milderung der Strafe

bipkragsn . Nur der kann ein gründliches Urtel fällen , der

die Untersuchungs - Acten genau inne hak , mit den Gesetze»

bekannt ist , und die Geschicklichkeit besitzt , die Gesetze auf

die vorkommenden Fälle anzuwenden . — Sollte indessen

der Richter wirklich den Verbrecher über die Gebühr begünsti¬

gen , so tritt auch hier allerdings das Recht der Oberaufsicht

ein , der Richter selbst kann deshalb zur Verantwortung ge¬

zogen und es kann eine neue Untersuchung angestellt wer«

Vergl . Kleins Annalen Th . i . S . Z9Z . f
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den . Aber immer ist hiebey die größte Behutsamkeit nö-

thig . Freylich ist eS Pflicht des Regenten dafür zu sorgen,

daß Verbrechen , die Strafe verdienen , nicht ungestraft blei¬

ben , damit andre durch die Strafe von Begehung ähnlicher

Verbrechen abgeschreckt werden , und wirklich darf daher der

Regent sein Begnadigungsrecht nicht zu weit ansdrhnen,
indem zu weit getriebene Schonung oft mehrere neue Ver¬

brechen erzeugt ; aber verflucht ist auch der Grundsatz , daß

man lieber zehn Unschuldige strafen , als einen Schuldigen

ungestraft lassen müsse!

Unsre Reichsstände haben also die peinliche Gewalt in

ihrem ganzen Umfange , mithin auch das Recht der Gesetz¬

gebung in peinlichen Sachen . Hiergegen könnten Zweifel

entstehen , da wir eine peinliche Gerichts - Ordnung haben,

welche für ganz Teukschland von K . Carl V . publicirt ist.

Allein wir haben auch eine Neichsproc - ßordnung , und den¬

noch steht einem jeden Reichsstand bas Recht zu , eine eigne

Landesproceßordnuug zu machen . Überhaupt ist cS bereits

in dem vorhergehenden bemerkt , daß solche Punkte , wUche

Ln den Reichsgefetzen entweder überall nicht , oder doch

nicht hinlänglich bestimmt sind , durch Landesgeiehe bestimmt

werden können , ferner daß auch selbst in den Landesge-

setzen etwas anders verordnet werden kann , als in den

Reichsgesetzen geschehen ist , wofern diese nicht du chaus ge¬

bietend oder verbietend sind , oder Falls sie es sind , die

salvatorische Clausel enthalten . Eine solche Clausei enthält

auch die peinliche Gerichtsordnung K . Carl V . Es beißt

darin : „ doch wellen wir du . ch dleie gnädige Erinnerung

Kurfürsten , Fürsten und Ständen an ihren alten wohiher-

gebrachken , rechtmäßigen und billigen Gebräuchen nichts

benommen haben .
" Dieser Zusatz wurde durch den Wider-
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spruch veranlaßt , welchen die Kurfürsten und Fürsten zu

Sachsen , gegen alle dem Sachsenrechrr zuwiderlaufende Ar¬

tikel ausdrücklich einlegten / und welcher vsn dem Kurfürsten

VON der Pfalz und einigen andern unterstützt wurde . Frey-

lich ist hier nur die,Rede von alten wohlhergebrach-

ten Gebräuchen , mithin möchte es scheinen , daß keine neue

Gebräuche weder durch Gesetze noch sonst eiugeführt werden

könnten , welche mit der Criminalordnung nicht überein¬

stimmten . . Allein zu den alten wohlhergebrachtsn Gebräu¬

chen der Fürsten und Stände gehört auch das Recht eigne

Criminalgesetze zu machen . So existirke schon vor Abfassung

der carolinischen peinlichen Gerichtsordnung eine Dam bel¬

gische und Brandenburgische. Ueberdem war er

ei» wvhlhergebrachter Gebrauch , daß der Fürst den Verbre¬

cher begnadigen oder die Strafe mildern konnte . Kann der

Fürst dies letztere in einzelnen Fällen , warum sollte er nicht

im Allgemeinen eine gelindere Strafe auf ein Verbrechen

setzen können , als durch das Carolinischs Gesetz geschehen

ist ? — Kurz es ist heutigesTags außer allem Zweifel , daß

ein jeder Reichsstand das Recht der Gesetzgebung in peinli¬

chen Sachen hat . Es ist vielleicht kein Land in Teut >°' land,

in welchem nicht einzelne peinliche Gesetze vsn den Landesre,

gentsn gegeben wären , und es sind mehrere , in welchen eigne

ganze Crimmal - Ordnungen existiren . Möchten nur derglei¬

chen Ordnungen in allen Ländern dem Geist der jetzi¬

gen Zeiten gemäß abgefaßt , und der Richter dadurch

aus der Verlegenheit gerissen werden , worin er sich oft bey

der Beurkhcilung peinlicher Sachen befindet . Die peinliche

Gerichtsordnung K . Carl V . war eine wahre Wohlchat

für die Zeiten , worin sie gegeben wurde , aber es haben sich

Gottlob die Zeiten geändert . Zst es nun überhaupt Pflicht
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eines jeden , nie stehen zu bleiben , sondern immer vorwärts
zu schreiten , so ist es unstreitig auch Pflicht des Regenten,
neue Crimmalgesetze verfassen zu lassen . Nur um des Him»
melswsslen keine solche , als in Baiern in unfern Zeiten ge»
gebe » sind , nach welchen Verbrecher zum Theil Stunden
lang gemartert werden , bis sie den Gnadenstoß erhalten;
noch weniger solche , wodurch , wie in Ungern das Schiff¬
ziehen mit allen den daselbst üblichen himmelschreyenden Grau¬
samkeiten eingeführt wird . Gegen solche Gesetze empört sich
die Menschheit noch unendlich mehr , als gegen manche Ver¬
ordnung der peinlichen Gerichtsordnung von izz/ . — Ge¬
straft müssen Verbrechen werden , weil Manche sie sonst oh¬
ne Scheu begehen , und Niemand Sicherheit genießen wür¬
de ; es ist auch billig , daß das eine Verbrechen härter ge¬
straft wird , als das andre , aber immer muß ein Verhältniß
zwischen Verbrechen und Strafe beobachtet werden und,nie
darf der Regent sich Grausamkeiten erlauben , und der Ver¬
brecher durch ausgesuchte Martern zur Verzweiflung gebracht
werden.

§ > zr8.

Zn der Criminalgewalt liegt ferner das Recht Gerichte
anzuordnen und durch diese die Verbreche » untersuchen und
die Verbrecher bestrafen zu lassen . Es können entweder be-
sondre peinliche Gerichte bestellt , oder es kann auch dem
ordentlichen Richter in Civilsachen , die peinliche Gerichts¬
barkeit übertragen werden . Die Untersuchung und Bestra¬
fung kann an dem Ort geschehen , wo das Verbrechen be,
gangen , oder der Verbrecher ergriffen ist . Am zweckmäßig¬
sten ist es freylich , wenn es an dem erster « Orre geschieht,
indem dadurch , andrer Gründe nicht zu erwähnen , viele

Weit-
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Weitläuftigkeiten vermieden werden ; allein bas Gericht,

in dessen Bezirk das Verbrechen begangen ist , kann doch

von Rechtswegen nicht von dem andern , das den Verbre-

chsr arretirt hat , dessen Auslieferung fordern , wofern nicht

besondre Verträge deshalb vorhanden sind . Heutiges TagS

schätzt man es freylich nicht mehr für eine besondre Ehre vie¬

le Verbrecher in den Gefängnissen sitzen zu haben , und öf¬

ters peinliche Uttel vollziehen zu lassen , man pflegt daher

gern den ergriffenen Verbrecher auszuliefern , aber es ist dies

doch keine Schuldigkeit und es müssen daher jedesmal Ne«

Versalien ausgestellt werden.

Die peinliche Gerichtsbarkeit steht übrigens den Neichs-

ständen ausschließlich zu . Es ist daher nicht erlaubt,

in peinlichen Sachen an die höchsten Reichsgerichte zu ap-

pelliren . Dies wurde schon durch den N . A . von i ; zc>.

§ . 9 ; . verboten und eS ist dieses Verbot in der K . G O.

Th . 2 . Tit . 28 . § . 5 . wieSerhohlt worben . Indessen ist in

dieser die Bestimmung hinzugefügt , in peinlichen Sachen,

die Leibesstrafe auf ihnen tragen. Sollte daher

auf eine Geldstrafe erkannt sepn , und diese die überhaupt

erforderliche Appellalionssumme übersteigen , so würde die¬

selbe als eine Civilstrafe angesehen werden können . Wenn

indessen gleich in peinlichen Sachen nicht an die Reichsge¬

richte appellirt werden kann , so ist es doch einem jeden

erlaubt , Nullitätsklagen anzustellen , wenn , wie es in der

K . G . O . heißt , in peinlichen Sachen sein unerfordert undun«

gehört , und also nichtiglich , oder sonst wider natürliche Ver¬

nunft und Billigkeit wider ihn verfahren würde . Indessen

hat dies nicht die Wirkung , daß die Reichsgerichte die Un¬

tersuchung und Bestrafung der Verbrechen an sich ziehen

dürfen . Denn es heißt ausdrücklich in der K . G .O . „ als«

Zweiter Bund. M M
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dann soll der ansuchenden Parkhey solcher Nichtigkeit hal¬
ber Ladung erkannt , und darauf rechtliche Hülfe
m itg cthe ilt , und alsdann dieHauptsache wie-
deran die ordentliche Obrigkeit , förmlich und

rechtmäßig darin zu handeln , remittirt wer¬
den . Die Reichsgerichte müssen also blos bey der Znstrui-
rung des Processss im allgemeinen stehen bleiben , sie kön¬
nen Vorschriften erlassen , z . D . die vorgeschlagenen Defen-

sionalzeugen aknuhören , die Defensiv » zu gestatten , die
Acten zu verschicken u . s. w . , aber sie dürfen nicht selbst in
der Sache entscheiden.

Eine andre Frage ist es hingegen , ob den Reichsge¬
richten nicht in gewissen Fällen Ausnahmsweise eine Ge¬

richtsbarkeit über Neichsständische Unterthane » in peinlichen
Sachen zustehe ? Von Seiten der Neichsstände wird diese
Frage völlig verneint , der kaiserliche Hof hingegen bejahet
sie . '

.So viel ist gewiß , daß der Kaiser den Reichsgerich¬
ten nicht gestatten soll , baß sie de» Ständen in ihre Lan-

deshoheits - ' und Regierungsrcchte in Criminalsache » vor-
und eingreifen , allein es heißt dabey ausdrücklich , es solle
dies nicht wider die Reich sgesetzegsschehen. Nun

haben wir aber Reichsgesetze , ngch denen die Gerichtsbar¬
keit der Reichsgerichte in gewissen Fällen , wenn Verbrechen
wider den Kaiser oder das Reich begangen sind , ohne Un¬
terschied , ob der Beklagte mittelbar , oder unmittelbar sey,
gegründet ist *) . Es har daher die bejahende Meynung al,
lerdings mehcern Grund , auch fehlt es nicht an Beyspie-
len , daß eine solche Gerichtsbarkeit selbst mit Widerspruch

K .G .O . LH . 2 . Tit . s-
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der Reichssiände ausgeübt worden ist *) ; nur müssen cs

Fälle seyn , die in den Gesetzen ausdrücklich der Ge¬

richtsbarkeit der Reichsgerichte unterworfen sind . Sonst

bleibt es bey der Regel , daß Neichsständische Unterthanen,

so wie sie überhaupt nicht evocirt werden dürfen , auch nicht

in peinlichen Sachen vor die Reichsgerichte gezogen werden

können * *) . In den neuern Neichsgesetze » pflegt man auch

gewöhnlich die Landeshoheitlichen Rechte besser zu erhalten

zu suchen.

Eben so hat es heutiges Tages keinen Zweifel , daß

das Begnadigungsrecht , das Recht die Strafe zu mildern,

die Infamie aufzuheben , den Proceß zu aboliren , Frey¬

städte anzulegen , aus denen der Verbrecher nicht heraus-

gehohlt werden darf , lauter Rechte sind , welche blos aus

landesherrlicher Gewalt ausgeübt werden können . Es darf

sich daher der Kaiser dergleichen Rechte in den reichsständi¬

schen Landen nicht anmaßen . In älter » Zeiten ist dies

freylich geschehen , allein es hat sich auch unsre ganze Staats-

verfassuug geändert . Wer wußte damals etwas von Lan¬

deshoheit der reutschen Reichsstände?

§ . z - y.

Das Recht peinliche Gerichte anzuordnen , steht nur

dem Landesherrn zu , mithin dürfen sich mittelbare Perso¬

nen keine peinliche Gerichtsbarkeit anmaßen , wofern sie

ihnen nicht von dem Regenten verliehen ist , oder sie dieselbe

Mm 2

I Wegen des Widerspruchs der Reichsstande kennen jedoch
dergleichen Beyspiele eigentlich kein Herkommen begründe » .

Dergl . oben §. 2§z.

N«-»
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seit unvordenklichen Zeiten hergebracht haben . Die Patri¬

monialgerichtsbarkeit ist der Regel nach nur in Civilsachen

gegründet , und wenn gleich dem Patrimonialgerichts-

herrn das Vollziehungsrecht , und die Verhängung gerin¬

ger Geld - und Gefängnißstrafen nicht bestritten werden

kann , so gebührt ihm doch nicht das Recht peinliche Ver¬

brechen zu untersuchen und zu bestrafen . Hat nun aber

eine Stadt oder ein Gutsbesitzer eine solche Gerichtsbar¬
keit von dem Regenten erhalten , so kann von ihnen zwar

dieselbe in ihrem ganzen Umfange ausgeübt werden , wenn

anders nicht ausdrücklich Einschränkungen gemacht sind ; sie
können daher Gefängnisse und Gerichtsplätze anlcgen , Ge-

fangsnwärter anstelle », , und die vorfallendcn Geldstra¬

fen erheben . Allein andre Rechte , welche nicht sowohl in

der peinlichen Gerichtsbarkeit , als vielmehr in der peinli¬

chen Gewalt liegen , z . D . Crin,inalgesetze zu geben,

zu begnadigen , den Proceß zu aboliren , die zuerkannte In-

famie wieder aufzuheben , kann und darf sich indessen der

Gerichtsherr nicht anmaßsn . Eben so bleibt auch seine

Gerichtsbarkeit der Landeshoheit subordinier und der Fürst

ist befugt , die etwanigen Mißbräuche untersuchen und ab-

stellen zu lassen.
Da nun aber der Regel nach die Patrimonialgerichte

nichts mit peinlichen Sachen zu thun haben , so entstehen

nicht selten Streitigkeiten über die Gränzen der Civil - und

peinlichen Gerichtsbarkeit . Bald klagt der Gursherr über

Eingriffe , die sich der fürstliche Beamte in seine Patri¬

monialgerichtsbarkeit erlaubt , bald dieser , daß sich jener

in peinliche Sachen mische . In verschiedenen Länder » hat

man die Gränzen durch eigne Landesgrsetze zu bestimmm

gesucht , fehlt es an diesen , so bleibt nichts anders übrig,

Kt
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als zu allgemeinen Grundsätzen seine Zuflucht zu nehmen.

Indessen weichen jene Gesetze oft sehr von einander ab,

und daher findet sich auch dirsorhalb in den verschiedenen

Ländern oft eine groß - Verschiedenheit . Darin stimmen

jedoch alle überein , daß Mord , Raub , Brand und

Nothzucht zur peinlichen Gerichtsbarkeit gehören.

Regelmäßig steht übrigens einem jeden Reichsstand die

peinliche Gerichtsbarkeit nur in seinem eignen Lande zu,

indessen giebt es ^ auch Fälle , da er sie in einem fremden

Gebiete auszuüben hat . Es ist dies als eine Staatsservi¬

tut zu betrachten , und nach den davon geltenden Grundsätzen

zu beurchsilen . Häufig pflegt darüber Streit zu entstehen,

ob diese Gerichtsbarkeit in einem fremden Lande , welche

gewöhnlich unter der Benennung Cent begriffen wird,

nur auf die vorhin angeführten vier Hauptverbrechen einge¬

schränkt , oder ob sie allgemein sey ? Hat einmal die Sache

selbst keinen Zweifel , so dürfte auch wohl für reinen unein¬

geschränkten Cent die Vermuthung ftyn . Daß > übrigens

öfters die Centgsrichtsbarkeit zu großen Streitigkeiten Ge¬

legenheit geben kann , davon haben wir noch neuerlich bey

der Königlich Preußischen Besitzergreifung der Branden,

burgischen Fürstenthümer Anspach und Bayreuth ein Dey-

spiri gehabt.

, Endlich ist noch zu bemerken , daß derjenige , der die

peinliche Gerichtsbarkeit hat , es sey nun der Landesherr

selbst , oder eine Stadt , oder ein Gutsbesitzer auch die Err-

cutionskosten und die Unterhaltung der Verbrecher in Zucht«

und Werkhäusern übernehmen muß . Der Gerichtsherr hat

die Vorrheile , welche mir dieser Gerichtsbarkeit verbunden

sind , z . D > Geldstrafen zu genießen , folglich muß er auch

dir Kosten allein tragen . Die Unterthanen sind zu keinem

W,I
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Beytrag , oder , wie man sagt , Henkergeld verbunden,

wofern dies nicht durch die Landesgrundgesetze , oder das

Herkommen eingeführt ist . Freylich ist es öfters für den

Gutsbesitzer , oder auch wohl für eine Stadt sehr lästig,

wenn sie . die Kosten allein tragen müssen , und es entste¬

hen daraus oft die bösen Folgen , daß man die Verbrechen

nicht gehörig untersucht , oder dir Verbrecher entwischen

läßt ; aber es taugt überhaupt auch nicht viel , wenn der

Edelmann über seine Mitunterlhanen eine peinliche Ge»

richtsbarkeit auszuübe » hat.

§ - ZZo.

Wie sieht es denn nun aber mit der peinlichen Gewalt

des Kaisers aus ? Daß ihm dieselbe zustehe , ist nicht zu

läugnen , nur treten dabey die Bestimmungen ein , welche

überhaupt in Ansehung seiner oberftrichteriichm Gewaft

eincreten , das heißt , er kann ohne Conrurrenz der Reichs-

stände weder peinliche Gesetze geben , noch peinliche Ge¬

richte anordnen , und er ist bcy Ausübung dieser Gattung

der Gerichtsbarkeit an dis in den allgemeinen Reichsgrund¬

gesetzen enthaltenen Vorschriften gebunden . Indessen wird

es nicht nöthig seyn , diese Materie hier weiter abzuhan¬

deln , da alles , was dabey zu bemerken seyn möchte , be¬

reits in dem vorhergehenden , vorzüglich § . - 45 . ange¬

führt ist.
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Drittes Capitel.
Von

dem Recht der Police y.

§ - ZZi-

Es ist Pflicht der höchsten Gewalt im Staate , für die
Sicherheit der einzelnen Bürger auf alle Art und Weise zu
sorgen. Hieraus folgt , daß sie nicht blos denjenigen , der
diese Sicherheit stöhrt , strafen kann , um ihn und andre
von fernem und ähnlichen Verletzungen abzuschrscken , son¬
dern daß sie überhaupt auch darauf denken muß , solche Ein¬
richtungen zu machen und solche Verfügungen zu treffen,
wodurch Sicherheit erhalten und alles dasjenige möglichst
abgewrndet wird , was dem Staat sowohl im Ganzen , als
den einzelnen Bürgern nachtheilig werden könnte . In so
fern hiebey blos auf die inne -re Sicherheit Rücksicht ge - ,
nommen wird , ist dies Recht- unter dem Namen Policey-
rechte begriffen. Man versteht also hierunter denjenigen
Fweig der bürgerlichen Negierung , vermöge dessen der höch¬
sten Gewalt die Defugniß zusteht , alle Einrichtungen zu
machen und Verordnungen zu erlassen , wodurchkünftige
für das gemeine Wesen im Innern zu befürchtende Nebel
abgewendst werden . Hiedurch unterscheidet sich Policey
am besten von der Justiz . Sind Verbrechen begangen und
ist dadurch die innere Sicherheit gestöhrt , mithin dem ge¬
meinen Wesen ein Nebel zugefügt worden , so gehört die Un¬
tersuchung und Bestrafung vor die Gerichte ; solle» hinge¬
gen Verfügungen getroffen werben , um Nebel , die entste¬
hen können , die zu befürchten sind , zu verhüthen , so gehört
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dies zur Policey . Nur müssen die Gränzen hiebey nicht zu

eng gesetzt werden , und man muß sich unter der Erhaltung

der Sicherheit nicht blos die Abwendung von Verbrechen ge¬

denken . Allerdings gehört dies mit dazu , aber die Sicher¬

heit kann auf unendlich viele Art , durch Vernachlässigung,

Nuvorsichtigkeit , Zufälle leiden . Es kann Pest , Miß'

wachs und daraus Hungersnoth , Überschwemmung , Feuers¬

brunst entstehen . Cs müssen daher Anstalten getroffen wer¬

ben , um dergleichen Uebel zu verhüchen , oder wenigstes die

fernere Verbreitung zu verhindern.

Aber kann die Policey blos bey der Abwendung künf¬

tiger Uebel stehen bleiben ? Ist es nicht vielmehr ihre vor,

züglichste Pflicht , auch die gegenwärtigen Uebel abzu-

wenden ? Muß ste ferner nicht auch auf die Beförde¬

rung des öffentlichen Wohls sehen ? Was jene

Frage bereist , so kommt hiebey alles auf den Begriff an,

den man sich von gegenwärtig und künftig bildet.

Künftig ist alles , rvaS erst geschehen wird , und noch verhü¬

tet werden kann , sey es auch , daß es einen Augenblick spä-

ter . bereits geschehen ist , und nicht mehr zu verhüten steht.

Wenn eine Feuersbrunsi ausbricht , so sorgt die Policey da¬

für , daß das Feuer gelöscht wird , damit es nicht noch wei¬

ter um sich greifen , und nicht noch mehr Schaden thun mö¬

ge , als es bereits geihan hat . Eben so , wenn eine Hun¬

gersnoth entsteht , so muß die Policey schleunige Sorge tra,

gen , daß Lebensmittel angeschafft werden , um dadurch das

Uebel , das mit jeder Minute ärger wird , abzuwenden . Was

also wirklich schon existirt , kann nicht mehr verhütet werden,

folglich hat die Policey nur mit künftigen Uebeln zu thun,

nur muß man sich diese nicht zu weit hinausdenkrn . Oft ist

daS

k

i .
'
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bas Nebel , das kn dieser Minute noch abgewendtt werden

kann , in der folgenden bereits geschehen.

Was hingegen die andre Frage , ob Beförderung

des öffentlichen Wohls , der Industrie , Nahrung , Gewerbe,

Bevölkerung rc . ein Gegenstand der Policey sey ? berrift,

so möchte sie in so fern allerdings zu bejahen seyn , als

durch die möglichste Beförderung des Wohlstandes zuver-

lässig das enkgegenstehende Uebel abgewendet wird . Hat

man in einem Lande gute Wege , so wird ein jeder Reisen¬
der oder Frachtfuhrmann selbst einen Umweg nicht scheuen,
um durch das Land zu fahren . Dadurch wird das Wohl
des Landes mit befördert , es kommt dadurch mehr Geld ins

Land , der Kaufmann braucht nicht mehr so viele Fracht

zu zahlen und kann also seine Waaren wohlfeiler liefern,

es wird überhaupt mehr Zufuhr seyn rc . ; aber wird nicht

auch durch die Anlegung der Chausseen der Einwohner selbst

vor der Gefahr gesichert , Hals und Beine zu brechen , sei¬

ne Wagen und Pferde zu verderben ; wird er nicht dadurch

gegen Uebercheurung Md Mangel gesichert ? Es ist Pflicht

der Policey dafür zu sorgen , daß das Uebel , welches durch

schlechte Wege auf allerlei ) Art entstehen kann , durch Ver¬

besserung derselben abgewendet wird . Ze besser aber die

Wege gemacht werden , desto zuverlässiger wird jenes Uebel

abgewandt . So dürfte sich kein Fall *) gedenken lassen,

wo nicht die Beförderung des Wohls zur Anwendung

eines demselben entgegen stehenden Uebels diente , und in so

fern kann sie also füglich mit als Zweck der Policey betrach-

Nahrungslosigkeit ist z . B . ein Uebel für den Staat.

Je mehr die Nahrung befördert wird , desto sicherer wird jenes

lfebel verhütet . Je genauer man die Sache untersucht , desto

mehr wird man sich davon überzeugen , daß der angegebene Be¬

griff des Hrn . G . I . R . Putter vollkommen richtig sei- , und

alles erschöpfe.
Zweiter Band. N N
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tet werden . Doch ist sie nur Neben- nicht aber Haupt¬

zweck, oder vielmehr Zweck , der durch dis möglichste und

vollkommenste Abwendung alles Uebcls erreicht wird.

Die Polieey ist nun aber , wie sich schon aus dem bis¬

herigen erzielst , von fast unermeßlichen Umfang . Wie man-

cherley sind nicht die Gegenstände , welche dem gemeinen We¬

sen nachtheilig werden können ? Indessen kann doch das zu

befürchtende Nebel nur durch schädliche Handlungen der

Menschen , oder durch besondre unglückliche Zufälle , als

Pest , Überschwemmung , Hagelschlag , Mißwachs rc . ent¬

stehen . Einige dieser Uebcl lassen sich im voraus abwen-

den , man kann z . B . Dämme anlegen , um den Durch¬

bruch des Wassers zu vebhindern , es können Gewitterab-

ieiter angebracht werden u . s. w . ; andre können zwar nicht

durch menschliche Anstalten ganz verhüthet , aber es kann

doch ihre schädliche Wirkung vermindert , und dafür gesorgt

werden , daß sich das Uebel nicht weiter verbreitet , z . B.

bey der Pest , Viehseuche rc. Einige betreffen den ganzen

Staat , andre nur einzelne Gemeinden ; in jenem Fall

tritt Landes - , in diesem Orts - Polic -y ein . Einige sind

ferner bloße Gegenstände der Policey selbst , als Feuers - -

brünste , Ueberschwemmungen , ansteckende Krankheiten :«: . ,

andre greifen auch in andre Theile der höchsten Gewalt ein.

So ist es sin Uebel für den Staat , wenn das Justiz - und

Cciminalwesen in Zerrüttung geräth , wenn es an guten und

zweckmäßigen Gesetzen fehlt rc.

Aus dem Begriff des PoliceyrechtS folgt nun , dass

vermöge desselben theiis Anstalten gerroffen werden können,

um Uebel abzuwenden so werden Wirthshäuser visitirt,

um zu sehen , ob sich daselbst nicht verdächtige Leute aufhal-

krn , die man sodann fortschaft , oder auf die man wenig»
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stenS ein vorzügliches Augenmerk richtet ; mn sie zu ver¬

hindern , Diebstähle , Betrügereyen u . d . g . zu begehen , um

Einbrüche zu verhüthen u . s. w . legt man eine Nachtwache

an , — theils werden Verordnungen erlassen , wodurch den

Unterthanen die Freyheit solche Handlungen , welche dem

gemeinen Wesen schädlich werden können , zu thun , oder

zu lassen , beschränkt , oder ihnen auch etwas zu thun auf¬

erlegt wird . Endlich kann auch vermöge desselben etwas,

vernichtet werden , was zum Schaden des Pubticumü ge¬

reichen könnte . Man läßt z . B . ungesundes Obst , bas

auf den Markt gebracht wird , wrgnehrmu , tolle Hunde

tsdt schießen u . s., w.

§ . zzr.

An einem jeden Orte , er sey Dorf , Flecken , oder

Stadt , istHandhabung der Policey nöthig . In älter « Zei¬

ten bekümmerten stch die Regenten nur wenig um die Orts-

policey , man überließ es einer jeden Gemeinde oder Stadt-

vbrigkeit , dergleichen Verfügungen selbst zu treffen . Daher

rührt es denn , daß sich oft in ein und eben demselben Lands

in Ansehung dieser Verfügungen so große Verschiedenheit

findet . In der Thal ist es auch billig , daß man die Lo¬

cal - Policey einer jeden Ortsobrigkeit überlasse , sie muß

am besten beurtheilen können , was für Verfügungen nach

den besonder » eintretenden Umständen zurreffen sind , und

nicht immer ist das , was an einem Orte rathsam ist , auch

an dem andern Orte rathsam und ausführbar . Es habe»

daher auch noch heutiges Tages die mehrsten Städte und

Gutsbesitzer ihre eigne Policey zu besorgen , allein statt daß

diese ehmals fast ganz independent von dem Landssregenten

war , so ist sie jetzt billig der Landespoiicey unterworfen.

Diese , welche auch die obere oder hohe , sowie jene die

N n r
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niedere genannt wird , steht dem Landesherrn heutiges

Tags vermöge der Landeshoheit zu . Sie äußert sich theils
in der Oberaufsicht über die niedere Policey , theils in der

Abwendung solcher Uebel , welche das ganze Land treffen
können , und nicht an einen Ort gebunden sind . Der Lan-

desherr stellt daher die vorfallenden Mißbräuche und Orts-

pvlicey ab , hört die Klagen der Unterthanen darüber , und

untersucht die neuen Policeyverfügungen , um sie nach Be,

schaffenheit der Umstände entweder zu cassiren oder zu be¬

stätigen , einzrllchräiiken , zu erweitern , oder abzuändern.

Ferner kann er allgemeine Landespoliceygesetze erlassen , be¬

st»,dre Policeycollegten ernennen , und allgemeine Policey-

anstalten treffen.
§ - ZZZ.

Manche Policeyverfügungen können indessen wenig hel¬
fen , oder haben nicht die erwünschte Wirkung , wofern sie
nicht auch in den benachbarten Ländern , oder in ganz

Deutschland getroffen werden . Hieraus erwächst Kreis-

und Reichspolicey . Sollen von Reichswegen allgemeine

Policeyverfügungen oder Gesetze gemacht werden , so ist
dies ein Gegenstand der Reichstägigen Beratschlagung.
Zn älter » Zeiten kamen dergleichen Sachen öfters vor,

und es enthalten verschiedene Neichsabschiede manche Poli«

ceyverordnungen . Endlich dachte man auch darauf , eine

eigne Reichspoliceyordnung zu machen , welche denn auch
nach vielen Bemühungen , im Z . i ; zo. zu Stande *) kam-

Sie , st nachher sowohl im I . 1548 - und vorzüglich im

I . 1577 . vermehrt und verbessert . Diese Reichspolicey-

ordnung hatte indessen fast das Schicksal der Reichsmünz-

*) Ueber die Geschichte der R . Peliceygesctze s. G erst la¬
ch ers Lorpu; iur. Zennsn . ziubl . ec xriv. Th. 1 . S . 429 . f.
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ordnung , das heißt , sie wurde wenig befolgt und geriekh

endlich fast ganz in Vergessenheit . Bey den westphälischen

Friedensverhandlungen warb von Schweden auf die Abfas¬

sung einer verbesserten Policeyordnung angetragen , und in

dem Frieden selbst ist dnse Sache auf den nächsten Reichstag

verwiesen . Man hat auch seitdem den Kaiser in der Wahl-

capitulation verpflichtet , ein ReichSgutachten darüber zu for¬

dern , wie die vorhandenen und immittelst kräftigst ausrecht

zu erhaltenden Reichspoliceyordnungen zu verbessern und den

jetzigen Zeitumständen näher anzupassen seyn möchten . Man

sieht also selbst ein , daß nicht nur eine Verbesserung der

Reichspoliceyordnung nöthig sey , sondern daß sie auch de !»

jetzigen Zeitumsiänden näher angspaßt werden müsse . Noch

zur Zeit ist jedoch kein solches ReichSgutachten erfolgt und

schwerlich wird cs je erfolgen . Billig ist es auch einer jeden

Landesobrigkeit zu überlassen , eigne Policeygesetze und Ver¬

fügungen zu machen , denn diese muß am besten beurcheilen

können , welche Verordnungen nach den besonder »» Umstän¬

den für die einzelnen Länder am zweckmäßigsten erlassen wer¬

den können . Mit den allgemeinen Neichspoliceygesetzen geht

es , wie mit den Lanbespoliceygesetzen . Sie können im Gan¬

zen sehr gut sey !» , ohne deshalb grade für dieses oder jenes

Land , oder für diese und jene Stadt zweckmäßig und anwend¬

bar zu seyn . Wahrscheinlich ist dies mit *) der Grund,

weshalb man in neuern Zeiten »nicht ernstlich an die Abfas¬

sung einer neuen Reichspoliceyordnung gedacht «, hat . Nur

alsdann , wenn von der Abwendung eines dem ganzen teut-

schen Reiche drohenden Nebels die Rede ist , oder wenn man.

Ein andrer Grund ist wohl , - aß man sich .nicht gerne
die Hände binden laßen will.
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einsieht , daß die Verordnungen und Anstalten einzelner

Reichsstände unwirksam , ja wohl gar in andrer Rücksicht

für das Land selbst nachchcilig sind , so fern nicht etwas allge¬

meines daraus gemacht wird , pßegen jetzt von Reichswegen

Policeygefttze verfaßt zu werden . So sind wegen der Duel¬

le , des Bücherwesens , der Handwcrksmißbräuche u . s. w.

besondre Reichsschlüsse abgefaßt , und erst im Jahre 179 ; .

wurde die Verbreitung der thörichten Freyheits - und Gleich-

hei
'
tsgruudsätze durch eine » Reichsschluß verboten , so wie in

einem Neichsgutachte » auf ein allgemeines Verbot der akade¬

mischen Orden angetragen ist.

§ - ; ; 4-

Uebrigens macht sich der Kaiser in seiner Wahlcapitu-

lation *) ausdrücklich anheischig , keine Privilegien zu er-

therlen , wodurch den Policeygerechtsamen der Stände auf

irgend eine Weise vorgegriffen würde . Und an einer andern

Stelle **) verspricht er , nicht zu gestatten , daß den Stän¬

den in ihre Landeshoheiks » und Negierungsrechte , besonders

in — — Police y fachen, es geschehe unter welchem

Vorwand es wolle , wider die Reichsgesetze vor oder einge-

griffrn werde . Indessen muß man nicht glauben , daß die

Landesherrliche Gewalt in Policeysachen völlig absolut und

unabhängig sey. Die Policeygewalt ist in der Landeshoheit

begriffen , und macht einen Theil derselben aus . So wie

nun das Ganze dem Kaiser und Reich subordinirr ist , so ist

dies auch der Fall in Ansehung des Theils , und es treten

daher hier eben die nähern Bestimmungen und Cinschrän-

Art . 7 . § - 4.
Art . -i . §. 8.



z . §. Von dem Recht der Policey. 559

kungen ein , welche von der Landeshoheit überhaupt in dem
vorhergehenden angeführt sind.

Policeysachen sind übrigens an und für sich von Justiz«
suchen wohl zu unterscheiden , und es ist in dergleichen Sa,
chen um so weniger ein weitläufiger Proceß zu gestatten , al§
sie r ) ,niehrencheils nur geringfügig sind , 2) sehr leicht durch
die Sinne ausgemittelt werden können , und z) gewöhnlich
keinen Verzug leiden. Aus diesen Gründen ist daher auch
den Poticeybeamten, ja wohl selbst den Policeyüedienken die
Untersuchung und Berutheilung von dergleichen Sachen , so
wie die gieichbaldige Anwendung der Policeygesetze überlas»
sen . Indessen kann man doch nicht behaupten , daß in kei*
nein Fall P - liceysachen , wofür man alle diejenigen halten
will , welche aus den Psüceyverordnungen zu beurtherlen
sind, von einem Justizcollegio untersucht und entschiedenwer¬
de, » dürften . Solche Behauptungen sind für die Freyheit
der Unterthanen zu gefährlich und bahnen den Weg zu dem
unerträglichsten Despotismus, sie sind aber auch zum Glück
falsch . Selbst derI . RA § 106 . beweißt es , daß Polr»
ceysachen auch Justizsachm werden können, und daß alsdann
dergleichen Sachen bcy den Gerichten verhandelt und ent¬
schieden werden müssen *) , ja daß selbst von den gefälltenUr-
theilen an die höchsten Reichsgerichte appellirt werden kann.

*) Eine Policey/ache wird aber alsdann eine Iustizsache,
wenn die Gültigkeit eines gegebenen , oder » och zu gebenden
Policeygesetzes deshalb augefochten wird , weil dasselbe der Ver¬
fassung .oder dem wohl erworbenen Rechte entgegen scy , in¬
gleiche» wenn die Anwendbarkeit eines schon existirenden Ge¬
setzes auf den vorliegenden Fall bestritte» wird. — In wiefern
Policcysachen keine richterliche Untersuchung zulassen ? ist im
4ten Bd . des Repertor. d . St . u . L . R. unter dem Artikel
Policey seht gut von dem Htn . Kammersecretair von Flo¬
re IIcv urt auseinander gesetzt.
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Nur sollen diese/ ehe sie die Appellationsprocesse erkennen , je¬

des Orts Obrigkeit und des Ikarus public ! mit einlaufendes

Interesse mit seinen Umständen wohl erwägen , auch in der¬

gleichen Sachen nicht leichtlich Inhibition erlassen . Ap-

pellirr kann also allerdings auch in Policeysachen , in sofern

sie in Zuftizsachen verwandelt sind , werden , nur hat die Ap¬

pellation der Regel nach keine suspensive Kraft , sondern es

kann das vorige Erkenntniß zur Execulion gebracht werden-

Dvch cS soll nur nicht leichtlich Inhibition erkannt

werden . Der Grund hievon ist bereits angeführt , nemlich,

weil dergleichen Sachen mehrentheils nur geringfügig sind,

sie leicht ausgemittelt werden können und keinen Verzug lei¬

den . Fallen daher diese Gründe fort , ist der Gegenstand

des . Streits von Erheblichkeit , läßt sich der Fall nicht durch

die bloßen Sinne , wenigstens nicht hinreichend , entscheiden,

kann man darthun , daß diejenigen , welche eine Untersuchung

angestellt haben , partheyisch gewesen sind , oder nicht auf

die gehörige Art dabey verfahren haben , und ist keine Ge¬

fahr bey dem Verzug , so kann auch allerdings Inhibition

erkannt und dadurch der Appellation eine suspensive Wir¬

kung zugestanden werden *) .

") v . Cramers Wetzlarsche Neben stunden Tb. 1 . S . 88 . f.
Besonders das angehängte Erkenntniß in Sache» Anco»
Schmid Lonrrs Stadt Colln, Weinverfglschung betreffend.

Ende des zweiten Bandes.
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